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Einleitung.

ie vorliegende Arbeit hat die Verfassungsgeschichte von
Regensburg bis zum Beitritt der Stadt zum rheinischen Bunde
im Iahro 1256 zum Gegenstande. Schon vorher besaß die
Stadt das, was wi r gewöhnlich mit dem Namen Stadtfreiheit
bezeichnen d. h. sie hatte an ihrer Spitze eine Behörde, dm
Rat, welcher durch die Bürgerschaft bevollmächtigt die meisten
der Rechte ausübte, die wir heute mit dem Begriff der Landes-
hoheit verbinden. Doch fand die Erlangung dieser Stadtfreiheit
zum ersten Male ihren öffentlichen Ausdruck durch den Act
politischer Selbstbestimmung, der sich in dem Beitritt der
Stadt zum rheinischen Bunde kund gibt. Darum ist das
Jahr 1256, in welchem derselbe statt findet, als Grenze der
Arbeit gewählt worden.

Den Ursprung dieser Stadtfreiheit haben einige Forscher
bis auf die Zeiten der ersten germanischen Ansiedlung in
Regensburg und noch weiter hinauf zurückführen wollen. Das
letztere thut Gemeiner in seiner Schrift: „Über den Ursprung
der Stadt Negensburg und aller alten Frcistädte namentlich
dcr Städte Basel, Straslmrg, Speier, Worms, Mainz und
Cölln." I n Regensburg hatte sich nach seiner Ansicht eine
römische Gemeinde trotz der Stürme der Völkerwanderung
und der Besitznahme des Landes durch die Germanen „bei
ihren hergebrachten Rechten und Freiheiten erhalten." Die-
selbe bestand hauptsächlich aus Kaufleuten und bewohnte den
danach benannten pnFU8 M6n:a,tol'um, in welchem noch heut
die Straßennamen „der Römling und die Wallerstraße" von
ihrem ehemaligen Dasein Zeugniß geben. „Wei l diese Kaufleute
nicht mit den Waffen in der Hand fochten und solchergestalt
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nicht zum Wehrstand gehört hatten, wurden sie nicht als Über-
wundene, sondern als Fremde gastfreundlich behandelt; man
ließ sie ihren Geschäften ungestört nachgehen, einen Verein,
eine Hansa und Gemeinheit bilden."

„ S o bildete sich in frühester Zeit, so frühe als in irgend
einer Stadt I tal iens ein bürgerlicher Verein, eine städtische
Commune, die annoch unter Karolinger Regierung eine Art
von Magistratur gehabt." „Dieser kaufmännische Verein mag
auch von Teutschen neuen Zuwachs erhalten und sich gemehrt
haben, bis endlich die wälschen Kaufleute in Regensburg aus
einer zur Zeit noch unbekannten Veranlassung mit einemmal
ausgetreten und deren althergebrachte und gleichsam angeborne
Rechte, Freiheiten und Gewohnheiten auf die zurückgebliebenen
teutschen Kaufleute und zuletzt auf den gesamten Gewerbsstand
übergegangen waren."

Gegen diese Ansicht Gemeiners führt Hegels an, daß
der Mßl ls mneatorum in Regensburg die Neustadt, und daß
es nicht wahrscheinlich sei, daß die alten Römer, nachdem sie
sich einmal aus der Altstadt hätten hinauswerfen lassen, ihre
alte Stadtverfassung dennoch sollten beibehalten haben. Nun
haben aber die Untersuchungen des Grafen Walderdorff-) er-
geben, daß die von Gemeiner herrührenden Angaben über die
Topographie von Regensburg nicht richtig sind. Die Altstadt
umfaßte auch die Wallerstraße, außerdem war auch die Neu-
stadt schon in römischer Zeit bewohnt. Auch zweifelt man heut
wohl kaum daran, daß sich Reste römischer Bevölkerung in
Regensburg nach der germanischen Ansiedlung erhalten haben. ^)
Damit fällt freilich Hegels Einwand gegen Gemeiners Ansicht.
Gleichwohl wird es heut niemand mehr einfallen, der das
Elend der späteren römischen Städteverfassung aus Hegels
angeführtem Buche kennt, die Regensburger Stadtsreiheit des

Geschichte der Städteverfassung in Ital ien l l p. 392.
Regensburg in seiner Vergangenheit u. Gegenwart. Regensb. 1874.
Kiepert, Lehrb. d. alten Geogr. p. 367
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dreizehnten Jahrhunderts auf die römische Städteverfassung
zurückführen zu wollen. Gemeiner selbst hat offenbar keine
Kenntniß von der römischen Städteverfassung; man sieht aus
den angeführten Stellen, daß es ihm sehr wenig klar ist,
welcher Ar t die Verfassung der angeblichen watschen Kaufmanns-
gemeinde gewesen sein soll.

Auf die ältesten Zeiten germanischer Ansiedlung führt
A r n o l d den Ursprung der Regensburger Stadtfreiheit zurück. )̂
Läßt er auch nicht das Organ der Stadtfreiheit, den Rat, in
dieser frühen Periode entstanden sein, so führt er doch die
Anlage der Stadt zur späteren Freiheit auf diese Zeit zurück.
Nach seiner Ansicht gehört Regensburg unter die sieben Frei-
städte, in denen allein die städtische Verfassung sich primitiv
entwickelt hat.-) Diese Freistädte zeichnen sich dadurch aus,
daß in ihnen ursprünglich drei Gemeinden enthalten sind, eine
unfreie königliche, eine unfreie bischöfliche und eine altfreie
unter der öffentlichen Gerichtsbarkeit des Grafen. Nun soll
zuerst die unfreie königliche Gemeinde an die Bischöfe über-
gegangen sein. Dies sucht Arnold für Worms zu beweisen,
dann fährt er fort : Auch in andern Städten haben die B i -
schöfe allmälig die Pertmenzen der alten Pfalzen erworben, so
in Köln, Mainz, Speier, Straßburg und zum T h e i l in
Regensburg. ^) So gab es noch zwei Gemeinden in den Frei-
städten die bischöflich-grundherrliche und die altfreie unter der
öffentlichen Gerichtsbarkeit, bis durch 'die sogenannten ottonischen
Privilegien die öffentliche Gerichtsbarkeit über die freie Ge-
meinde auch noch an den Bischof kam. So wurde die städtische
Bevölkerung zu einer einheitlichen, aus der sich dann der die
ganze Bürgerschaft vertretende Rat entwickeln konnte. I n
Regensburg war nach Arnolds Darstellung die Entwickelung
etwas anders. Dort gab es einen königlichen Nichter für die

) Verfasfungsgeschichte der deutschen Freistädte,
p. VIII.
p. 13.
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altfteie Gemeinde, den Burggrafen, „daneben hatte der Bischof
über die Angehörigen seiner Kirche eine eigene hofrechtliche
Gerichtsbarkeit, zn der wohl schon im X. oder X I . Jahrhundert
der Blutbann kam." „Der Unterschied in der Bedeutung der
burggräflichen als einer königlichen und der bischöflichen als
einer herrschaftlichen Gerichtsbarkeit verschwand allmälig, seit-
dem beide ihrem Inhal t nach gleich standen und die eine so gut
wie die andere Eigenthum des Berechtigten w a r / " ) Bei
Arnold selbst lesen wir aber p. 13, daß in Regensburg die
Pertinenzen der alten königlichen Pfalz nur zum T h e i l er-
worben wurden. Namhaft gemacht wird von solchen Erwer-
bungen nur der zehnte Theil des Zolls, den Konrad I. 916
dem Bischof verlieh/') Was aus den übrigen Pertinenzen
wird, darüber gibt Arnold keine Auskunft. Weder daß sie
bischöflich, noch daß sie burggrästich geworden sind, wird von
ihnen gesagt und doch müssen sie, da es nach Arnold später
nur zwei Gemeinden in der Stadt gab, in den Besitz des
einen von ihnen übergegangen sein. Ebenso merkwürdig wie
dieses spurlose Verschwinden der königlichen grundherrlichen
Gemeinde bei Arnold ist seine Ansicht, daß die beiden andern
Gemeinden in der Stadt, die altfreie unter ihrem öffentlichen
Richter und die hofrechtlich bischöfliche sich so hätten entwickeln
können, daß ihre Mitglieder am Anfang des X I I . Jahrhunderts
gleichberechtigt hätten nebeneinander stehen und zusammen den
Rat bilden können. Dieser soll nach Arnold aus einer con-
Mratio der Mitglieder beider Gemeinden entstanden sein.

Ebenfalls auf die Zeit der bairischen Niederlassung führt
v. Maure rs den Ursprung der Regensburger Stadtfreiheit
zurück. Er läßt sogar den Rat damals entstanden sein und
das ganze Mittelalter hindurch ununterbrochen bestanden haben.

P. 97.
2) Arnold p. 25.

Geschichte der Städteverfassmig in Deutschland.
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Doch hat sein Versuch die Räte in den ältesten Städten auf
die Stadtmarkvorsteher zurückzuführen wenig überzeugendes,
am allerwenigsten die auf Regensburg bezüglichen Stellen. ^)

Andere Forscher wie Hegel, Nitzsch, Waitz^) sehen den
Anfang der Entwickelung der Regensburger Stadtfreiheit erst
im Anfang des dreizehnten Jahrhunderts. Eine allgemein
anerkannte Ansicht über die Verfassnngsentwickelung unserer
Stadt gibt es jedoch noch nicht. Am meisten scheint noch die
von Arnold aufgestellte Beifall zu finden, wenigstens gibt
Riezler ^) in seiner Geschichte Baierns, die man wohl als den
Ausdruck der heut am allgemeinsten angenommenen Meinungen
ansehen darf, die Regensburger Verfassungsgeschichte nach Arnold,
und doch befriedigt dessen Darstellung, wie wohl schon aus
den Anführungen hervorgeht, sehr wenig.

Darum ist wohl der Versuch die Verfassungsgeschichte von
Regensburg noch einmal unter möglichster Heranziehung des
gesamten Quellenmaterials und mit Benützung der Resultate
neuerer Forschung, namentlich Nitzschs und Heuslers, zu unter-
suchen nicht unberechtigt.

D a es hauptsächlich darauf ankam die Entstehung des
Rates und seine Entwickelung zur wirklichen Stadtobrigkeit zu
zeigen, so sind die Dinge, welche an sich gewiß sehr interessant
sind aber hierauf keine oder nur geringe Beziehung haben,
wie z. B. die Verhältnisse der Indenschaft, nicht in den Kreis
der Betrachtung gezogen worden.

Es sei mir hier gestattet, denen, die mich bei der Arbeit
mit freundlichem Rat unterstützt haben, namentlich Herrn Geh.
Neg.-Rat Wcntz und Herrn Professor I . Weizsäcker meinen
herzlichsten Dank abzustatten.

I p. 212.
2) Verfassungsgesch. V I l p. 409.

II i). 198.
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Der Zeitraum, der hier behandelt wird, zerfällt für
Regensburg in drei Perioden, deren erste bis gegen das Ende
des zehnten Jahrhunderts, bis zur Zeit, wo ein Burggraf in
der Stadt auftritt und unter dem hl. Wolfgang große Ver-
änderungen auf kirchlichem Gebiet eintraten, reicht. Die zweite
Periode umfaßt die Zeit bis zum Ende des zwölften Jahr-
hunderts, bis zum Aussterben der burggräflichen Familie und
dem Übergang der Burggrafschaft an das bairische Herzogshaus.
Von da an bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, bis
zur Entwickelung eines Rates mit fast unabhängiger Stellung
in der Stadt, erstreckt sich die letzte Periode. Danach ist die
Arbeit in drei Abschnitte eingetheilt. I n jedem derselben wird
nach einander das Verhältniß des Königs und des Herzogs
zur Stadt, die Gewalt des Bischofs in derselben und die Lage
der Einwohner behandelt. Die königlichen und herzoglichen
Rechte ließen sich nicht getrennt behandeln. Unterscheidet sich
doch die Gewalt der agilulfingischen Herzöge von der könig-
lichen nur dem Namen nach. I n ihre Rechte treten die
Karolinger ein. Das im Beginne des zehnten Jahrhunderts
neu erstandene Herzogthum hat wieder alle königlichen Rechte
und die Unterwerfung unter das deutsche Königthum führt
keine bedeutende Minderung derselben herbei, nur daß der
Herzog von da an seine Rechte vicn re^is, als Vertreter des
Königs ausübt.
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Abschnitt.

Erstes Capitel:

Der Wn ig <mk sein Verhältniß zur 5 t M .
8lli)0ti vion^ßii ^reopg^itae^) enthält

eine Beschreibung der Stadt Regensburg, welche alle Bearbeiter
der Geschichte derselben benutzt haben, ohne ihre Angaben näher
zu prüfen. Die Stelle lautet:^ ^«pice pergrauäe iUuä

orientem ver8U8; ins 8ec!e8 68t aug'U8t0rum, ibi

re^m Iat6 porngitur, dio eunas äux

civilium publios et pnvatiui ut

Ip86 au^u8tu8 palatio

vol urbibu8 I6F

voi üira traäit, vel Wolwranäo umtat. Lio

iudic îa et. äoeoutur lora 0Wni8(̂ ue 8citi

olenoo, um 6t virAwmn et pontißeuN taiu pro-

û8.m extevoium mllKniüoa6 ileäe8 omtem

amdiuut. Iwque 0mui8 1II8. re^io a vauudio aä

termmnm porreow, re^ui cll)matidu8 relerta

n8 tempium äeitioo ouitu

N. (3. 85. X I p. 353.
M i t den Berichtigungen von Wattenbach, Forschungen zur deutschen

Geschichte X I I I p. 393 — 397.
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pertinet. Nrsso 3. praecketo tsmplo ultra da8iliea

^0^aimi8, quae dsptiMrium vocatur, <zuam ad

aä außtrum m lon^um porreotam viäe3 ao muro oi

p0ntissci8 vanndinm ver^it ultra proßpieito; et aä

) udi äuo mouaßte

g. olerioi8 et

Idi M'd8 auticzua 3 I'iderio

M06QÜ8 mwr me1Iit08^ nt 810 äiotum 8it) l i

vul08 6t Lumina 89.ti3 piugM88iwN o0U3truota) ĉ na6 anti

ad illo, (Mm propt6r aßpicis au^nio totu8 6t

mui-i 9mditu8 ad nurora ivoipi6U8 et per

äiem ilexu8 atM6 aä oeoaLum exten^uß^ doreae

v^nndium 86 explieat, 8Ävoti Nmmerami mart^ri8 urdi

68t. Lt daeo 63t urd? uova äiota Il.ati8p0ua.

Von dieser urd8 uova heißt es an einer anderen Stellet)

klaeo p08t amditum 8. Lmmerawi lawm kr6HU6U8

e a t o i - u m exprimiwr. Diese Angaben sind so verstanden
worden, als wäre der König der Grundherr des pa^n8 r6ßM8,
der Bischof derjenige des pagu8 (Ü6i-i. Wem als Grundherrn
der pag-u3 n^rcatorum angehöre, darüber schweigen die Forscher,
wenn sie nicht annehmen, daß dieser der Sitz einer altrömischen
oder altfreien Gemeinde und daher überhaupt keiner Grund-
herrlichkeit unterworfen sei. I n der angeführten Stelle steht
nichts von Grundherrlichteit. Wir wollen sehen, ob nicht andere
Nachrichten ein solches Verhältniß bezeugen, uud zu diesem
Zwecke zunächst festzustellen versuchen, welchen Grundbesitz der
König in der Stadt hatte.

!) m. <3. XI p. 354.
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Kömgliche Pfalzen finden wir an drei Stellen der Stadt. ')
Die eine im Nordosten der Stadt bei der Alten Kapelle be-
legen, befand sich im p3AN3 r^Ams der Beschreibung. Sie
ist vielleicht die alte Residenz der agilulfingischen Herzöge. I m
Jahre 998 wird sie noch erwähnt, bald darauf lag sie in
Trümmern. ^) Die zweite Pfalz"') lag in der Südostecke des
pag'U8 roAiuß. Sie soll von Ludwig dem Deutschen erbaut
sein; noch im zwölftens und dreizehnten") Jahrhundert wird
sie erwähnt. Noch heut führt der Ort, wo sie lag, den Namen
,̂zum Königshof." Einen dritten Palast baute sich Kaiser

Arnulfs) in der Nähe des Klosters S t . Emmeram» aus Liebe
zu dem Heiligen. Man hat die Stelle dieses Gebäudes wahr-
scheinlich mit Rccht dort, wo heut der Aegidienplatz sich be-
findet, zu finden geglaubt; 7) jedenfalls kann das Palatium
Kaiser Arnulfs, wenn es in St . Emmerams Nähe erbaut
war, nicht im smß-ns i'6^iu3 gelegen haben.

Eine weitere Handhabe, um dm Besitz des Königs in
der Stadt festzustellen, werden uns die in dieser Zeit und
später gemachten Schenkungen desselben geben. Zuerst ist hier
zu erwähnen die große Schenkung, welche Karl der Große dem
Kloster St . Emmeram im Jahre 794 machte. )̂ Sie bestand
in einem großen Gebiet, das im Süden des Klosters belegen

l) Graf Waldcrdorff, Regensburg in seiner Vergangenheit nnd

Gegenwart. 1874. p. 54 f.

on5i5 N. 121 !'- 114, N. 147 ii. 139.

s) Graf Walderdorff l. «. p. 55.

P6X, 'Itw8iN,rli5 ^ilLoöntorum I Th. I I I «. 160.

1Vl66, ! o. N. 596 p. 567.

) älnoiö v. 8t. Nm. M. (x. st. IV p. 551. (^

i l l i (Zt. Nm.) 8lNl-l«3!>U, llt ln vinmtals mon38tsrii re^io cilltui

Graf Walderdorff p. 50.

Ried ^ . 10 p. 8. 3 ;>itrle mericNlina jz)8iii8 Ml)n«5torii terram

«l >ncult3m ^u^er« 6uoenl« zexa^inta et 8«x et 6s prat» —-

udi z^ot68t culli^ere luenum
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nicht zum Bereich der Stadt selbst gehörte. 892 schenkte Kaiser
Arnulf dem Kloster Metten fünf Höfe, die wahrscheinlich in
der Neustadt lagen. )̂ I m Jahre 976 verlieh Otto I I . an
die Salzburger Kirche eine Hofstatt in Regensburg, 2) welche
gegenüber dem Dom lag nach Süden zu; sie gehörte also
nicht zum Königsgau, sondern zu dem Stadttheil, welchen die
citirte Stelle als Pfaffengau bezeichnet. Otto I I I . schenkte im
Jahre 998 seinem Getreuen Tagini einen Hof, der sich zwischen
dem eben erwähnten Salzburger Hof und den Gebäuden des
Königs d. h. der Pfalz bei der Alten Kapelle befand. -) Zwei
Jahre darauf erhielt der Graf Adalbero^) vom König einen
Hof in der Nähe von Obermünster; derselbe liegt also im
MAU8 olsri. Unter der Regierung Heinrichs I I . sind eine
Menge Schenkungen zu verzeichnen. Zunächst erhielt Nieder-
altaich ein Grundstück im Jahre 1002. ^) Wo dieses belegen
war, habe ich nicht ausfindig machen können. I n demselben
Jahre wurde auch das Kloster Tegernsee ^) und das Bisthum
Brixen?) M^ Grundstücken bedacht. Der Hof des ersteren
befand sich in der Nähe des Marktes bei der Ahachircha; diese lag
an der Stelle des heutigen Rathauses in der Neustadt, s) also
auch der Tegernseer Hof. Das Grundstück des Bischofs von

Nieä N. 73 p 74. qunsönm re8 nodi« 3 äeo oonoe88»8 näm-

lich curtUill quinyuo iu Negensburg. Gemeiner Regensburg. Chronik

I p. 91. gibt die Lage dieser Höfe, die das Kloster Metten noch im

Jahre 1800 besaß, bei der Wage und beim Stadtknechtgä'ßchen an.

Eine Waggaße liegt im P93"8 meroalnrum; die Lage des letzteren habe

ich auf keiner Karte gefunden.

2) Monument» Nnic» X X V l I I p. 214.

Uieä N. 121 ,,. 113.

Me6 55. 122 p. 114.

kies N. 123 p. 115. Dasselbe wurde nach Ried 1485 an

Obennünster verkauft.

s) Mel, N. 124 p. 116.

') Meä N. 126 p. 117.

«) Graf Walderdorff p. 187.
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dagegen befand sich in der Schäfflerstraße, im Süd-
osten der Stadt also im Königsgau. 1007 2) erhielt das
Bisthum Bamberg drei Häuser in der Stadt an der Donau
und zwei in der westlichen Vorstadt Brunnenlaite. Eine
später der Freisinger Kirche gemachte Schenkung lag neben
Bamberger Grundstücken und bei der Alten Kapelle. )̂ Diese
Bamberger Grundstücke werden wohl die 100? geschenkten ge-
wesen sein und befanden sich also in der Königsstadt. I m
Jahre 1021 bekam das Kloster Obermünster ^) von Heinrich I I .
einen Platz, welcher benachbart dem Kloster an der Straße
lag, die vom S t . Emmerams Thor nach der Ahachircha führt.
Diese Straße trennt die Altstadt von der neuen. Aus der
Bestätigung dieser Schenkung durch Heinrich I I I . von 1052/)
worin ihre Lage außerhalb der alten Mauer angegeben wird,
geht hervor, daß sie in der Neustadt lag. Drei Jahre M te r
bestätigte Konrad I I . noch zwei Schenkungen seines Vorgängers,
die eine schon erwähnte für das Hochstift Freising ^), welche in
einem Hofe in der Nähe jener bei der Alten Kapelle belegenen
Pfalz bestand, die jetzt als alt und zerfallen bezeichnet wird.
Die andere Bestätigung König Konrads ward dem Kloster
Seon?) für seinen Hof in Regensburg zu Theil; leider enthält
die Urkunde keine Angabe über die Lage des Grundstückes.

Aus der Aufzählung dieser zahlreichen Vergabungen ergibt
sich, daß der König einen sehr bedeutenden Grundbesitz in der
Stadt hatte. Die verschenkten Gebiete lagen, wie wir gesehen
haben, in allen den drei Stadttheilen, welche die erwähnte

1) Graf Walderdorff p.

2) Me6 >'. 133 p. 125

Nie<1 N. 147 p. 139.

Niecl N. 146 p. 138.

5) Meä I>l. 161 p. 153. intra civitntem extra gnliquum murum

et mfra plgteam — lzni muru» et czue pwtea a pnrtn presliota (5. Nm.)

tenöunt »ä ecclezinm, quue vulAgriter ^kackirclm äioitur.

Meä X. 147 p. 139..

Msä N. 152 p. 146.
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Stadtbeschreibung angibt, und außerdem noch in der westlichem
Vorstadt Brunnenlaite und im Süden der Stadt. Es ist
wohl kaum anzunehmen, daß die aufgezählten über die ganze
Stadt vertheilten sechzehn Grundstücke sollten der einzige
Grundbesitz des Königs gewesen sein, den er in seinen ein-
zelnen Theilen zufällig sollte erworben haben, um ihn wieder zu
vergaben. Vielmehr glaube ich, daß wir aus dem Vorhandelv-
sein von königlichem Besitz in allen Theilen der Stadt zu dem
Schlüsse berechtigt sind, daß der K ö n i g u r s p r ü n g l i c h de?
G r u n d h e r r der ganzen S t a d t war . Daß wir später das
Bisthum im Besitz von Grundeigenthum in der Stadt finden,
widerspricht dieser Annahme ganz und gar nicht, rechtfertigt
sie vielmehr; denn das Bisthum ist viel jünger als die herzoglich-
königliche Gewalt in der Stadt und kann seine Ausstattung
mit Grundbesitz in der Stadt bei seiner Begründung nur von
der Staatsgewalt^) bekommen haben. Es muß also der
Herzog ursprünglich auch über das später bischöfliche Gebiet
grundherrliche Rechte gehabt haben. Wenn später Grundbesitz
sich in den Händen von Regensburger Bürgern findet, so kann
dieser von königlicher Verleihung herrühren. Die Grundherr-
lichkeit des Herzogs und des an seine Stelle tretenden Königs
erklärt sich wohl daraus, daß bei der Einnahme des Landes
durch die Baiern die ansässige vorgefundene Bevölkerung als
tributpflichtig in die Hand des bairischen Herzogs überging.^)

I n Regensburg befand sich schon in karolingischer Zeit
eine Münze; dieselbe war königlich, wie aus den erhaltenen
Rcgensburger Denaren Ludwig des Frommen") hervorgeht.
Seit dem Wiedererstehen des Herzogthmns scheint sie herzoglich
geworden zu sein, es sind wenigstens Münzen') von allen Her-

) v. Incnna-Sternegg, Deutsche Wirthschaftsgesch. p. 116.
2) Riezler, Bair. Gesch. I. p. 49, v. Inama-Sternegg p. 115.
2) Dannenberg, Die deutschen Münzen der jächs. und frank. Kaise

zeit p. X . 5i.
Dannenberg p. 403 — 412.
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zögen Mserer Periode erhalten. Außer den Herzögen von
Baiern haben wahrscheinlich allch König Konrad I. )̂ nnd Ludolf
von Schwabens, der von 953 — 954 sich im Besitz von
Regensburg befand, hier prägen lassen.

Schon in früher Zeit war Negensburg ein bedeutender
Mittelpunkt für Handel und Verkehr. Daß der König hier-
von irgend eine Einnahme hatte, können wi r annehmen, wenn
auch ausdrückliche Nachrichten darüber fehlen.

Der königliche Beamte in der Stadt war der Graf des
Donaugaues, in dem sie lag, und zu dem sie auch in den
Nrkuuden gerechnet wird. Der Graf hatte natürlich alle Be-
fugnisse in der Stadt, die in dem Wesen des Grafenamtes
liegen; vor Allem die Gerichtsgewalt. Öfters werden Rechts-
geschäfte in der Stadt in Gegenwart des Grafen des Donau-
gaues ^) abgeschlossen. Das Gericht des Grafen bezog sich auf
den Umfang der ganzen Grafschaft. Ebenso waren die Schöffen,
die es in Baiern, also auch im Donaugau, seit der Vereinigung
des Landes mit dem fränkischen Reich wenn auch ohne den
fränkischen Namen gab, für die ganze Grafschaft bestimmt.
Die Stadt nahm also keine vom Gaugericht eximirte Stellung
ein. Nur der I^utoi t 8ubviom'iu8 civitatiy ^) scheint ein für
die Stadt allein bestellter, dem Eentenar entsprechender Beamter
gewesen zu sein.

Daß der Graf auch militärische Befugnisse in der Stadt
hatte, läßt sich aus dem Charakter des Grafenamtes herleiten.
Doch welcher Art diese waren, wie sich namentlich der Graf
zur Befestigung und Vertheidigung der Stadt verhielt, bleibt
dunkel. Die römischen Mauern, deren Reste noch heut") in

') Grote, Miinzswdien V M p. 312. Dannenberg p. 404.
2) Dannenberg p. 408.
") « 3 - ^ ' 883. ^c lnm llll Ne^llne.^burc o0«'«m i^n^i!sl«l)ns oomite.

Pos, ^k«8. »necöot. I in 269.

4) Gemeiner, Üb^r den Ursprung der Stadt Rcgensbmg p. 68.
5) Graf Walderdorff p. 45 ff.
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Regensburg erhalten sind, waren wohl bis in das zehnte Jahr-
hundert die einzige Befestigung der Stadt. Daß für ihre
Erhaltung etwas geschehen sei, wird nicht berichtet, vielmehr
erfahren wir, daß Ludwig der Deutsche, als er die Alte Kapelle
nach dem Muster der Aachener Marienkirche umbauen ließ,
das Material zu diesem Bau aus den Steinen der unweit
vorüberführenden Mauer nehmen ließ.') So war die Stadt
als sie von König Konrad I. angegriffen wurde, in keinem ver-
theidigungsfähigen Zustande. Ein Neubau der Stadtmauern,
der auch die nach Westen zu entstandene Neustadt und das
Kloster S t . Emmeram, welches bis dahin vor der Stadt lag,
in den Bereich derselben zog, fand unter Herzog Arnulf auf
seinen Befehl statt. )̂ Der Graf hatte nun wohl die Ver-
theidigung und Erhaltung dieser Befestigung zu besorgen.
Dunkel bleibt, wie sich in militärischer Beziehung die gräfliche
Gewalt abfand mit der des bischöflichen Vogtes, welcher, wie
wir später sehen werden, eine der gräflichen ganz gleichwerthige
Stellung in der Stadt gegenüber den der bischöflichen Gerichts-
barkeitUnterworfenen einnahm. Vielleicht hatte der Graf in dieser
Hinsicht eine über die ganze Stadt sich erstreckende Macht.

Der Graf des Donaugaues hatte wohl auch ein Auf-
sichtsrecht über Münze und Zoll in Regensburg kraft seines
gräflichen Amtes; das ist darum wahrscheinlich, weil ja doch
die Münzer und Zöllner unter gräflicher Gerichtsbarkeit
stehen mußten.

Auch die grundherrlichen Rechte des Königs in der Stadt
muß der Graf des Donaugaues verwaltet haben. Daß dn
König bedeutenden Grundbesitz in Regensburg hatte, wahr-'
scheinlich sogar der Grundherr der ganzen Stadt war, haben
wir oben gesehen. Gleichwohl wird kein grundherrlicher könig-
licher Beamter in der Stadt erwähnt. Dagegen hat späte:

Nunack. 83NFnll. »I. ft. 8«. l l p. 754.
4rno!6u5 äo 5. Nmmsrama 31. (3. 85. IV p. 552.
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Burggraf Rechte in der Stadt, wie den Kammerschatz der
Handwerker, die nur aus der Grundherrlichkeit sich herleiten
lmssen. Dieser Umstand berechtigt zu der Annahme, daß auch
schon der Graf die grundherrlichen Rechte des Königs in der
Stadt verwaltet habe.

Zmiles Ospilel:

Die bischöfliche Hewlitt.
Regensburg hat seine Bedeutung im frühen Mittelalter

hauptsächlich als Sitz eines Bischofs. Dieser hat in der Stadt
große politische Rechte erworben. Den Ursprung und die Art
derselben nachzuweisen wird die Aufgabe dieses Capitels sein.
Zunächst müssen wir uns mit der Frage über die Entstehung
des Bisthums selbst etwas näher beschäftigen.

Die älteste größere kirchliche Gründung in Regensburg,
von der wir Nachricht haben, ist das Kloster, welches über den
Gebeinen des hl. Emmeram an der Stelle einer dem hl. Georg
geweihten Kirche vor den Mauern der Stadt errichtet wurde
Rettberg ^) war der Meinung, daß dieses Kloster bis zur Zeit
des hl. Wolfgang der Sitz des Regensburger Bisthums ge-
wesen sei. Hirsch theilt diese Ansicht nicht, er drückt aber seine
eigene Meinung so unbestimmt aus, ^) daß es nöthig erscheint,
der Frage noch einmal näher zu treten. I n den Urkunden
des achten, neunten und zehnten Jahrhunderts erscheinen die
beiden Heiligen, S t . Peter der Schutzpatron des Bisthums,
und St . Emmeram sehr häufig als gemeinsame Empfänger
von Schenkungen, als gemeinsame Besitzer von Grundbesitz.
Es finden sich sogar Traditionen aä cssam, yua.6 sst oou-

iu douors saueti kotii prmoipiZ apostolorum ot

Kirchengeschichte Deutschlands I I p. 268 f.
' ) Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich I I . , I p. 105 f.

Verhandlungen d. hisior. Vereines. Bd. xxxvu .
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an die
douore

Itolormn et 8Nnc;ti Nmmerami) udi etiam deati88iuiU8

(!llri8ti corpore M68oit dumatu8.^) Schenkungen, welchee
dem hl. Petrus und dem hl. Emmeram gemeinsam gewidmett
sind, finden sich im ganzen neunten Jahrhundert. Auch späten
noch in einer Urkunde Ottos I I . vom Jahre 940 heißt es:

Ii,I.äi8pouH in douore

6t i

8truowm viäetur. Sogar 979 )̂ noch wird Bischof WolfganO
in einer Urkunde Otto's I I . bezeichnet als I
eoo1e8i3.e epi8oopu8^ yuae e8t oou8tiu<;ta iu iionore

ketn prmoipi8 ap08to1oruN noo non et

WM't^li8 Ow-i8ti. Dies ist das letzte Ma l , daß von einew
Kirche des heiligen Petrus und Emmeram die Rede ist. Aus3
diesen Angaben und den zahlreichen beiden Heiligen gemeinsam
verehrten Schenkungen hat Rettberg ̂ ) geschlossen, daß die Kirchw
des hl. Petrus und die St . Emmerams eine und dieselbe sei.

Nun fand aber die Regensburger Synode vom Iahree
932 statt in eoole^a 8auoti ketn apo8tololum pnuoipisi,

mater eoc;1e8iklrulll re^iae oivitg.ti8 iuxta portaim

kmti(Mw8 exoreverat. )̂ Hier ist eine dem hll.
Petrus geweihte Kirche als Hauptkirche von Regensburg be-
zeichnet, deren Lage wohl mit der des heutigen Domes, nicht
aber mit der des Klosters S t . Emmeram zusammenfiilltt.
Denn letzteres liegt an dem Thor der Stadt, welches dew
Donau abgekehrt ist und darum wohl kaum den Namem
Wasserthor geführt haben dürfte. Dagegen hat Graf Walder-

) 'Ibo8. »neoöot. l Th. in
2) Meö 5l. 26 P. 28.

Meä ?l. 102 p. 96.
kivä ^ . 113 p. 107.
I. e. p. 276.

6) »l. ft. I.l. I I I p. 482.
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dorff l) die Spur des nördlichen Thores der alten Römerstadt
gerade in unmittelbarer Nähe des Domes aufgefunden, .und
dieses kann sehr gut den Namen Wasserthor geführt haben,
da es nach der Donau zu gelegen ist. Schon früher im
Jahre 889 wird die Kirche des hl. Emmeram von der des
hl. Petrus unterschieden und letztere als Sitz des Bisthums
bezeichnet. Es heißt nämlich in einer Urkunde König Arnulfs,
worin dieser seinem Kanzler Aspert eine Schenkung macht,
dieser Aspert solle die Macht haben 8ua aut a.6 sauoti

urbe Wouaswi'iuM) ubi 6pi800pali8 86^68

mmerami lnaitM8 (^dri8ti tr^äsuäi. )̂ Es

kann also wohl nur ein I r r t hum Rettbergs sein, wenn er
sich zum Beweise seiner Ansicht von der Identität der Kirchen
St . Peters und St . Emmerams gerade auf diese Stelle be-
ruft. — Einen ferneren Beweis dafür, daß St . Emmeram und
St . Peter zwei verschiedene Kirchen waren, gibt auch die Stelle ̂ )
des Mönches von St . Gallen: wmpow vsro laetamarum

totiu8 66i'maiua6) äs palatio 6i8oal-

p5l.8t01a.l6N vsl aä

Aus allen drei Stellen ergibt sich, daß St . Emmeram
und St. Peter zwei verschiedene Kirchen gewesen sind, und daß

!. o. p. 74.

2) Meä n . 70 l'.

3) N. dl. 88. U j i . 75)4.

4) Bei Dümnller, Gesch. d. ostfränk. Reichs, ift diese Stelle über-
setzt: „Zur Zeit feierlicher Bittgänge Pflegte er dem Kreuze von seiner
Pfalz barfuß bis zur Pfarrkirche oder, wcun er in Regensburg war,
bis zur Klosterkirche von St . Emmeram zu folgen." Es muß aber
heißen, wie auch Graf Walderdorff übersetzt ( l . o. p. 74): er pflegte
dew Kreuze bis zur Pfarrkirche oder bis zur Klosterkirche von S t . Em.
zu jolgen, wenn er in Regensburg war. Au andern Orten verschmähte
er nicht die Gewohnheit der Einwohner.

2*
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die Kirche des hl. Petrus die mawr ocnlo8iarum ro^iao

viwti», 6pi800pa1i8 86Ü08) ec;(;i68i9. P3.8tora1i8, die Kathedral-

kirche des Bisthums gewesen ist. Wenn gleichwohl die Tra-

ditionsurkunden von einer 0K82 o0U8tru0ta in konors 8a.uot1

?btn ot sauoti Nwnierawi reden, und die übrigen oben

erwähnten Ausdrücke gebrauchen, so können dieselben unmöglich
bedeuten, daß St . Emmeram und St . Peter ein und dasselbe
Gebäude gewesen seien. Daß dies nicht der Fall sein kann,
beweist am besten die Urkunde Ottos I I . von 979, worin der
Bischof Wolfgang bezeichnet wird als

08t 00u8tmot3. 12

uoo Q0U 6t 89.uo

daß damals die Kirchen getrennt waren, darüber
herrscht kein Zweifel; hatte doch St . Emmeram damals schon
in der Person Ramvolds einen selbständigen Abt.

Daß im Jahre 889 und vorher St . Peter der Sitz des
Bisthums gewesen ist, haben wir eben gesehen. Bevor Bonifaz
die kirchlichen Verhältnisse Baierns ordnete, nannte sich der
Vorsteher von S t . Emmeram Bischof. Diesen erkannte Bonifaz
nicht an, sondern setzte einen neuen ein. Ich glaube, es ist
sehr wahrscheinlich, daß damals Bonifaz auch das Bisthum auf
S t . Peter errichtete. Das reiche Kloster S t . Emmeram mußte
zur Ausstattung des Bisthums dienen, wis ja auch sonst
häufig Klöster zur Ausstattung von Bisthümern verwendet
wurden. Daß trotzdem der Name des hl. Emmeram so oft
neben dem des Schutzheiligen des Bisthums genannt wird,
findet seine Erklärung darin, daß des Heiligen Leichnam, welcher,
wie nicht selten hervorgehoben wird, im Kloster ruhte, das
größte Heiligthum des Bisthums war.

Andere kirchliche Stiftungen in Regmsburg, welche aus
unserer Zeit stammen, sind die beiden Frauenklöster Ober»-
und Niedermünster und die Alte Kapelle. Letztere war immer
königlich. Schon 831') erwarb König Ludwig das Kloster

. 27 P. 23.
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Obermünster für seine Gemahlin vom Regensburger Bischöfe,
der dafür das Kloster Mondsee erhielt. Niedermünster, das
ebensolange bestanden haben muß, als Obermünster seinen
Namen führt, erscheint, nachdem es von der Herzogin Judith
erneuert und reich beschenkt worden w a r / ) als königliches
Kloster, ohne daß sich erkennen ließe, ob es einmal der bischöf-
lichen Gewalt unterworfen war.

Die bischöfliche Kirche hatte früh einen bedeutenden Grund-
besitz in der Stadt, ohne daß wir über die Zeit, wann sie
diesen erhalten, unterrichtet wären. Wahrscheinlich bekam sie
einen großen Theil desselben bei der Begründung des B is -
thums. Daß der Name pa^us oisn, den ein Stadttheil
führte, nicht das Grundherrlichkeitsverhältniß des Bischofs über
denselben ausdrücken kann, haben wir früher gesehen; denn
mitten in dem so bezeichneten Stadtgebiet fanden wir könig-
lichen Grundbesitz. Ein größeres zusammenhängendes bischöf-
liches Gebiet befand sich zwischen dem Dom und der Donau.
Dort lag der Bischofshof und große bischöfliche Getreidespeicher. ̂ )
Außerdem erweiterte sich der bischöfliche Antheil der Stadt
durch zahlreiche Schenkungen.

Der Bischof hat stets mehrere Vögte zu gleicher Zeit,
ohne daß sich eine Abgrenzung ihrer Wirkungskreise in irgend
einer Weise nachweisen ließe. Einen besonderen Vogt für die
Stadt gibt es also nicht. I m Stadtrecht von 1230') wird
die Gerichtsbarkeit des Vogtes der des Burggrafen ganz gleich
gesetzt. Der Vogt hat ebenso wie der Burggraf das Recht
drei echte Dinge jährlich für die der bischöflichen Gerichtsbarkeit
unterworfenen Leute zu halten. Man sieht hieraus, daß dem
Bischöfe die öffentliche Gerichtsgewalt über die Angehörigen
seiner Kirche übertragen war. Eine Verleihungsurkunde ist

') Me6 N. 127 p. 118.
Graf Walderdorff p. 219.
Gaupp, Deutsche Stadtrechte l p. 16?.
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nicht erhalten. Riezler meint, daß das Regensburger Bisthum
das erwähnte Recht schon im Jahre 853 besessen hätte, well
in einer Urkunde König Ludwigs bestimmt wird, „daß weltliche
Beamte die Güter der Regensburger Kirche nicht betreten
dürfen, solange die Vögte des Bisthums ihre Gerechtsame
üben wollen." ̂ ) Aber in der Urkunde ^) wird nur von einigen
östreichischen Besitzungen der Regensburger Kirche gesprochen;
ich weiß nicht, ob man zu einem Schlüsse von diesen auf die
Verhältnisse in der Stadt Regensburg selbst berechtigt ist.
M i r scheint es nicht wahrscheinlich, daß die Karolinger, welche
doch meist in Regensburg residirten, die Gerichtsbarkeit über
einen großen Theil der Einwohner ihrer Hauptstadt sollten
aus der Hand gegeben haben.

Daß das vogteiliche Gericht ebenso organisirt war wie
das gräfliche, ist wohl mit Sicherheit anzunehmen. Der Bogt
richtete also nach dem Urtheil von Schöffen wie der Graf.
Ebensowenig wie der unter königlicher Gerichtsbarkeit stehende
Theil der Stadt im Grafschaftsverbande eine abgesonderte
Stellung einnahm, war der bischöfliche Antheil der Stadt von
der Verwaltung der übrigen bischöflichen Besitzungen abgetrennt.

I m dreizehnten Jahrhundert erscheinen Zol l und Münze
in Regensburg in gemeinsamem Besitz von Bischof und Herzog.
Wann. die Berechtigung zu münzen seitens des Bischofs er-
worben, worden ist, ist nicht überliefert. Die ersten Regens-
burger Bischofsmünzen, s) die erhalten sind, gehören erst dem
elften Jahrhundert an. 996 erhielten das Freisinger und das
Salzburger Bisthum die Münzen in den beiden Städten. I n
den Verleihungsurkunden Ottos I I I . heißt es: moustam
6a8p0st6Q86ui in looo l'ngMAa (8a.l2durF) äivto

et apnms mosptari

') Gesch. Baierns l p. 286.
2) Nieö N. 44 p. 46.
3) Dannenberg p. 424.

Meichelbeck, «ist. b'ris. I p. 192.
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meiner glaubt, daß damals auch die Münze an das Regens-
bmrger Bisthum gekommen sei.') Jedoch haben wir für diese
Zeit in den Werken Otlohs und Arnolds gute Nachrichten über
die Regensburger Verhältnisse, und es ist nicht zu vermuthen,
daß diese es unterlassen haben sollten, eine für das Bisthum
so wichtige Erwerbung zu erwähnen. Man kann, glaube ich,
aus der angeführten Stelle nur schließen, was wir auch aus
den erhaltenen Denaren Ludwigs des Frommen wissen, daß
die Regensburger Münze älter ist als die Salzburger und Frei-
s inger .—Im Jahre 916 verlieh König Konrad den zehnten
Theil des Zolles an das Bisthum. -) Damals ist es also
noch nicht im Besitze des Zolles gewesen. Später finden wir
den Bischof im Besitze eines jedenfalls den zehnten Theil, über-
steigenden Antheils am Zoll, ohne daß wir eine Nachricht über
weitere Verleihungen hätten. Auch über den Marktverkehr
trifft er später Bestimmungen. Vielleicht hat er Zoll, Münze
und Marktaufsichtsrecht, die ja oft zusammen verliehen wurden,
in der ersten Hälfte des zehnten Jahrhunderts erworben, ohne
daß darüber überhaupt eine Urkunde ausgestellt wurdet) So
läßt sich wenigstens das Fehlen der Urkunden erklären; denn
es ist doch auffällig, daß so wichtige Urkunden sollten verloren
gegangen sein, während soviele weniger wichtige aus dieser Zeit
in Regensburg erhalten sind.

Drittes Oapilel:

Die Einwohner«
Arnold hat in dem Vorkommen der Bezeichnung oivitas

publioa für Regensburg den Beweis finden wollen, daß es
in der Stadt eine freie Gemeinde mit freiem Grundbesitz ge-

Regensburg. Chronik I p. 141.
2) Ms6 N. 98 p. 94.
5) Waitz, Verfafsungsgefchichte V I I I p. 323 N. 8.
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geben habe. Den Ausdruck eivitas pudlioa habe ich nur ein-
mal finden können;^) sonst wird die Stadt, wenn sie über-
haupt einen Beinamen bekommt, als eivitg.8 rs^ia bezeichnet.
Anderswo findet Arnold in dieser Bezeichnung das Grund-
herrlichkeitsverhältniß des Königs zu einer Stadt ausgedrückt;
nicht so in Regensburg.'^) Hier wird das Vorkommen der
Bezeichnung oivitas re^ia daraus erklärt, daß „Arnulf hier
sein ständiges Hoflager hatte, oder weil der Stadttheil, zu
welchem die Pfalz gehörte, dort den besonderen Namen paFus
rV3M8 führte." Dagegen ist zu bemerken, daß nicht bloß
Arnulf in seinen Urkunden die Stadt als civitas re^ia. be-
zeichnet, sondern auch die andern deutschen Karolinger. Dann
lag die Pfalz, die sich Arnulf erbaute, und wo er wohl auch
seine Urkunden ausgestellt haben wird, gar nicht im pg.FU8
rbßius, wie wir früher gesehen haben. Außerdem wird dieser
Name auch von den andern Stadttheilen gebraucht. Es wird
ein ^äaikart praoäiv68 moroator urbi8 rsßiao erwähnt;^)
aus der Beschreibung der Stadt in der ^auslat io 8. v ia-
u^8ii geht hervor, daß die Kaufleute nur in der Pfaffenstadt
oder in der Neustadt wohnten. Also muß auch unser Adal-
hart in einem von diesen beiden Stadttheilen ansässig gewesen
sein, unh der Name urds re^ia. kann nicht nur auf den paßW
rsxiu8 bezüglich sein. Sogar der bischöfliche Palast wird als
in der königlichen Stadt belegen bezeichnet/) und der Dom
St . Peters wird die mater ecoleÄarum re^iae oivitati8 ge-
nannt, )̂ woraus unzweifelhaft hervorgeht, daß das Beiwort
reßiu8 sich auf die ganze Stadt bezieht. Dasselbe wird auch
bei dem einmal vorkommenden Ausdruck eiviw8 publiea dcr

Meichelbeck, Nist. k'riz. I 90.
VerfassungSgeschichte der deutschen Freistädte I 4 , 17.
pex, T'ke». l,noo6ot. o X X l l .

4) Pe2, Lll«5. lmeoöot. I Th. l l l Ooä. traö. 5. Nm. e. XXVU.
»ä «. ?etrum m eubiciUn epizoopuli infrg urdem

U. 6. L I . I I l p. 482.
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Fa l l sein. Also sind beide Bezeichnungen gleichbedeutend;
Diese Annahme wird dadurch bestätigt, daß die königliche
Pfalz in Regensburg ganz ohne Unterschied das Beiwort
palatiuiu publioum und rvssiuN erhält. „Zwar kann man
Vei dem Worte Pfalz aus diesen Ausdrücken nichts folgern"
sagt Arnold, )̂ aber da er seine Gründe für diese Behauptung
für sich behält, brauchen wir ihm nicht zu glauben, - sondern
können ruhig den Schluß ziehen, daß rsFius gleich pudlious
ist. Ebensowenig wie Arnold aus der Bezeichnung palatimn
publicum auf die Existenz einer freien Gemeinde mit freiem
Grundbesitz in einer königlichen Pfalz schließen würde, möchte
ich darauf hin, daß einmal eine Stadt oivita8 pnblioa. genannt
wird, die sonst immer civita.8 re^ia heißt, eine solche in der-
selben vermuthen. Da es aber noch andere Hülfsmittel zur
Feststellung der Verhältnisse der Regensburger Einwohner gibt,
brauchen wir auf die Erklärung der vielumstrittenen Beiwörter
pudliou8 und 1-6KM8 nicht so großes Gewicht zu legen.

Daß es Freie in Regensburg gab, unterliegt keinem
Zweifel, denn sie kommen mehrfach in den Urkunden vor.
Von dem Kaufmann Adalhart wird ausdrücklich hervorge-
hoben, daß er frei war. )̂ Jener Ratharius, welcher seine
leibeigene Magd als Zinspfiichtige an St . Emmeram übergab,
und die mit ihr erzeugten Söhne für frei und von jeder
menschlichen Knechtschaft unabhängig erklärte, ^) war ohne
Zweifel auch selbst frei; und er war wohl auch mit seinen
Söhnen der Stadt Regensburg angehörig. Das scheint daraus
hervorzugehen, daß er das erwähnte Rechtsgeschäft in Gegen-
wart des 8ubvioariu8 Lantolt und anderer Bürger der könig-
lichen Stadt Regensburg vollzog. Ferner wird von einem
Kaufmann Wilhelm berichtet, daß er von den Vorfahren

' ) I. o. p. 16.
2) p«2 1. o. c. X X I I .

' ) Gemeiner, Ursprung v. Regeusblirg p. 67.
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Vttos' I I ! mit dw Freiheit bescheilkt sei.') Die Erwähnten
wkren sicher nicht die einzigen Freien in der Stadt. Das
läßt sich aus'dem Vorhandettfein der drei echten Dinge noch
im dreizehnten Jahrhundert schließen. Zu diesen ist sowohl
der Burggraf als auch der bischöfliche Vogt berechtigt. E«
muß also sowohl in dem königlichen als auch in dem d n
bifchöflichett Gerichtsbarkeit unterworfenen Theil der Stadi
Freie, welche zum Besuche derselben verpflichtet waren, ge-
geben Habens

Freien d. h. unbelasteten Grundbesitz haben diese Freien
wohl kaum gehabt. Von den der bischöflichen Gerichtsbarkeil
Unterworfenen ist das selbstverständlich und wird auch von
niemand in Zweifel gezogen. Daß es bei den der gräflichen
Gerichtsbarkeit Unterstehenden nicht anders sein kann, ergibt
sich aus dem im ersten Capitel gewonnenen Resultat, daß der
König ursprünglich der Grundherr der ganzen Stadt war.
Dieses Grundherrlichkeitsverhältniß fand seinen Ausdruck darin,
daß zur Anerkennung des Obereigenthums des Königs ein
Grundzins gezahlt wurde. Bon diesem Grundzins wird aller-
dings in den Urkunden nicht ausdrücklich gesprochen. Doch
finden sich Spuren davon. Von dem Grundstück, welches der
König im Jahre 1000 dem Grafen Adalbero schenkt, wird
gesagt, daß es von einer Frau Namens Adalburg besessen
sei. 2) Was für einen Sinn hätte diese Schenkung, wenn nicht
die Frau Adalburg zu einem Grundzins an den König ver-
pflichtet war, den nun der Graf Adalbero empfangen soll.
Denn daß die erwähnte Frau durch die Schenkung aus ihrem
Besitz verdrängt worden sei, geht aus der Urkunde nicht her-
vor. Ebenso hat die 1002 erfolgte Schenkung an das Bisthum
Brixen nur dann Werth, wenn die drei Männer Azo, Lanzo

l) Mos ?l. 116 p. 109.
') Nles ^ . 122 p. 114. ourtiserum — po58055um » ^uaäam

^ssldure nuncunat».
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und Gotti, die als Besitzer bezeichnet werden, ^) den Grundzins,
den sie bisher an den König zu entrichten hatten, fortan an
das Bisthum Brixen bezahlen sollen. Als Grundbesitzer in
Regensburg werden noch erwähnt Odalman^) und Ruozi;b)
ein gewisser Riziman^) schenkt im Beginn des elften Jahr-
hunderts drei curtilm in Regensburg in der Nähe der Iuden-
stadt an S t . Emmeram. Daß die zahlreichen Schenkungen an
die Kirchen, bei denen die uns erhaltenen Traditionsurkunden
keine Angabe über die Lage enthalten, in Regensburg belegen
waren, wie Waitz meint, 5) ist sehr wahrscheinlich. Bei allen
diesen wird ein Grundherrlichteitsverhältniß des Königs nicht
erwähnt. Gleichwohl möchte ich daraus nicht schließen, daß
diese Grundstücke freies Eigenthum der Traktoren^) gewesen
seien. Das königliche Recht an Grund und Boden fand seinen
Ausdruck in einem Grundzins, den aufzuzeichnen der Clerus,
aus dessen Traditionsbüchern wir ja nur Nachricht über diese
alten Verhältnisse haben, kein Interesse haben konnte.

Die Möglichkeit, daß die Regensburger freies Eigenthum
erwerben konnten, war vorhanden. Erstens konnte der König
ihnen freies Eigenthum verleihen, wie er das ja an das Bisthum
und die geistlichen Stifter that; oder die Bürger konnten von
den geistlichen Stiftern, die durch königliche Verleihung in den
Besitz von freiem Eigen gekommen waren, dasselbe käuflich
erwerben. Aber wenn auch einige vielleicht auf diesem Wege

' ) Me6 w. 126 p. 118. curtlferum — po85V88um a trikuz viris

it» vocitÄti8 ^x« , Qgnx

2) Niecl N. 73 p. 74.

Kie6 N. 123 p.

Quellen und Erörterungen zur bair. Gesch. 1 p. 24.
Verfassungsgesch. V p. 375 N. 2.

6) Die von Waitz l. e. erwähnte curtk berecktaria et propri»,
die ein urdanus civiz, der zugleich Ministeriale ist, an St. Em. schenkt,
Quell. u. Er. I 165, ist allerdings freies Eigengut, liegt aber nicht in
Regensburg, sondern in Suabeluis.
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in den Besitz von freiem Eigen kamen, so haben sie dasselbe
doch nicht unbelastet erhalten, sondern an geistliche Stifter
übertragen, von denen sie es dann gegen eine jährliche Abgabe
zurückerhielten. Wie bereit man war die Freiheit des Grund-
besitzes zu Gunsten der Kirche aufzugeben, sieht man am besten
daraus, daß das baierische Volksrecht die Bestimmung an seiner
Spitze t r u g / ) welche jedem Freien das unbeschränkte Ver-
fügungsrecht über seinen Grundbesitz zu Gunsten der Kirche
emräumte. Ganz unabhängigen Grundbesitz der Einwohner
hat es also in Regensburg nicht gegeben. Gleichwohl hinderte
der das Obereigenthum des Königs oder eines geistlichen Stiftes
ausdrückende Grundzins, der an einem Grundstück haftete, den
Inhaber nicht, über dasselbe zu verfügen, es zu verlaufen oder
zu vertauschen. Eine Minderung der persönlichen Freiheit der
Inhaber des belasteten Grundeigenthums wurde durch die
Zahlung des Grundzinses an sich nicht herbeigeführt. Doch
lag es nahe, daß diejenigen, welche durch Zahlung des Grund-
zinses in einer Beziehung zu dem König oder einem geistlichen
St i f t standen, durch Übernahme eines hofrechtlichen Amtes in
ein engeres Verhältniß der Abhängigkeit zu denselben traten.
Leider wissen wir über solche hofrechtliche Beamtungen und
die Stellung der Inhaber derselben aus unserer Zeit sehr
wenig. Nur das lnmiktsnum Lollenarii wird 916 2) erwähnt,
als dessen derzeitigen Inhaber wir wohl den ^.äalpsro SXkotor
tolousi, der in der erwähnten Urkunde des Ratharius als
Zeuge auftritt, 3) ansehen müssen. Dasselbe war vielleicht,
nachdem ein Theil des Zolls durch Köuig Konrad I. 916 an den
Bischof verliehen war, ein bischöflich-königliches minißtei ium.'
Über andere hofrechtliche Änlter und diejenigen, welche sie ver
walteten, fehlen Nachrichten aus unserer Zeit.

M. 6. Qd. I I I p. 269.
2) Me6 N. 98 p. 94.

Gemeiner, Ursprung von Regensburg p. 67.
Nitzsch, Ministerialität und Bürgerthmu p.
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Zahlreich und von Jahr zu Jahr zunehmend war die
Censualenbevölkerung der Stadt. Über diese Einwohnerklasse
gibt die schon mehrfach erwähnte Urkunde des Ratharius
Aufschluß. Die Magd, welche dieser durch dieselbe an St . Em-
meram als Zinspflichtige schenkt, soll jährlich eine Abgabe von
vier Denaren entrichten und ihr übriges Leben nach ihrem
Belieben einrichten, d. h. sie ist nur in der Weise vom Kloster
abhängig geworden, daß sie ihre jährliche Abgabe zu zahlen
hat, aber nicht zu persönlichen Diensten verpflichtet ist. Die
Abgabe von vier Denaren ist die niedrigste, welche in Regens-
burg vorkommt. Gewöhnlich werden fünf Denare bezahlt;
doch kommt auch der fünf M a l höhere Betrag vor. Das
Befreitsem von den täglichen Diensten scheidetsdie Lensualen
von der untersten BevölZerungsklasse der wancipia. Zu diesen
gehören in unserer Zeit wohl die sämmtlichen Handwerker.
Häufig findet ein Aufsteigen aus dieser untersten Klasse in den
Censualenstand statt, indem die wanoipm an geistliche Stifter
übertragen werden nur mit der Verpflichtung eine jährliche
Abgabe zu zahlen, wofür sie von den täglichen Dienstleistungen
befreit sind.

Die Hauptmasse der Bevölkerung stand, je nachdem sie
auf bischöflichem oder königlichem Grund und Boden ansässig
war, unter der Gerichtsbarkeit des Vogtes oder des Grafen.
Die königlichen Stifter scheinen eine besondere Gerichtsbarkeit
über ihre Leute gehabt zu haben. Die zu St . Emmeram ge-
hörigen Leute gehörten natürlich unter das bischöfliche Gericht,
da S t . Emmeram noch nicht vom Bisthum getrennt war.
Die Bewohner der den auswärtigen geistlichen Stiftern ge-
schenkten Stadtgebiete blieben unter der königlichen Gerichts-
barkeit ; ' ) vielleicht war dies auch der Fall bei den später

I n Hunds NolropoNz 8l,ll5burS eä. Nltt. p. 147 werden zwar
auch die Leute der Salzburger, Elchstädter, Freisinger, Bamberger Kirche
als dem Regensburgischen bischöflichen Gericht unterworfen angeführt,
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nach der Ausstattung des Bisthums bei seiner Begründung an
dasselbe gemachten Schenkungen. Denn das königliche Gericht
erstreckte seine Zuständigkeit über einen viel größeren Theil der
Einwohnerschaft als das bischöfliche. Am Ende des fünfzehnten
Jahrhunderts waren dem letzteren nur 3? Familien unter-
worfen.') Ein solches Verhältniß der beiden Gerichte hätte
nicht bestehen können, wenn alle diejenigen, welche auf Grund-
stücken angesessen waren, die an das Bisthnm oder die bischöf-
lichen Stifter übertragen wurden, auch unter die bischöfliche
Gerichtsgewalt gekommen wären.

Ob die in der I rauslat io 8. v i o n ^ i i erwähnten drei
paßi eine ältere Stadteintheilung gewesen oder nur vom Ver-
fasser der I'rguslatw erfunden worden sind, läßt sich nicht
entscheiden. Gegen das Erstere spricht der Umstand, daß sie
in den Urkunden gar nicht erwähnt werden, wogegen der Zweck
einer Erfindung auch nicht zu ersehen ist. Vielleicht waren es
im Volksmunde übliche Namen ohne practische Bedeutung.

Von einer communalen, marlgenossenschaftlichen oder son-
stigen Behörde, aus der etwa der spätere Rat hätte hervorgehen
können, findet sich in unserer Zeit keine Spur. Auch die Schöffen
konnten kejne Vertretung der Gemeinde bilden, da es zwei
Gerichte in der Stadt gab, ein jedes mit besonderen Schöffen,
und auch diese waren, da die beiden Gerichte ihren Wirkungs-
kreis auf ein größeres als das bloße Stadtgebiet der beiden
Gerichtsherrn erstreckten, nicht nur für die Stadt competent.

jedoch ohne irgend einen Beweis für die Richtigkeit dieser Angabe.
Dagegen erwähnt eine Aufzeichnung des zum bisckM. Gericht gehörigen
Theils der Stadt aus dem vierzehnten Jahrh. (v. Freyberg, Sammlung
hist. Schriften V p. 56) diese nicht. Damals hatten aber noch die be-
treffenden Kirchen den im zehnten und elften Jahrhundert erworbenen
Besitz in der Stadt.

Gemeiner, Regensburg. Chronik I V p. 1.
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weiter M schnitt.

Erstes Capitel:

Der Uönig und sein Verhältniß zur 8tadt.
I t t der vorigen Periode verwaltete der Graf des Donau-

gaues die königlichen Rechte in der Gtadt. Seit dem letzten
Viertel des zehnten Jahrhunderts wird der Titel pravlootus
urbis, der offenbar nur eine Übersetzung des erst 1147 ̂ ) vor-
kommenden deutschen Namens Burggraf ist, für den königlichen
Beamten in der Stadt üblich. Dieser Titel ist nur ein neuer
Name für die alte gräfliche Würde, der wohl nur darum ent-
standen ist, well der Graf seinen Sitz in der Stadt hatte, und
weil die Befugnisse in der Stadt mit der Zeit die wichtigsten
des ganzen Amtes wurden. Daß die Burggrafschaft in der
That nichts Anderes war als die alte Grafschaft, ergibt sich
am besten daraus, daß in den Urkunden die Burggrafen oft
den Titel cnm63 führen, daß Regensburg, wenn seine geo-
graphische Lage genau angegeben werden soll, als im Donau-
gau, im Conntat des betreffenden Burggrafen belegen bezeichnet
wird. ^) Wie alle Grafschaften so wurde auch die Regensburger
Burggrafschaft aus einem Amte ein erbliches Lehen. I n die
siebziger Jahre des zehnten Jahrhunderts ist der erste Burg-

») kioä «. 233 p. 218.
') Z. B. Nleö 5l. 126 ,,, 118. onrlikorum in provlnoi» 8»io«rl-

orum in clvlt»te ttHÄsspoua in oomltatu Nnotperti situm,
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graf zu setzen, welcher erwähnt wird. Der zweite Namens
Pabo wird im Jahr 990 zuerst als Burggraf genannt. I n
seinem Geschlecht wurde die Würde erblich.') Die Familie
nannte sich später auch nach der Burg Nietenburg. I m Laufe
des zwölften Jahrhunderts theilte sie sich in zwei Linien. Die
ältere behielt die burggräfliche Würde und die später soge-
nannte Grafschaft Rietenburg, während die jüngere die Graf-
schaft Steveningen bekam und zum Unterschiede von der
burggräflichen Familie den Titel Landgrafen führte. Die
Rietenburger starben um 1185 aus; die landgräfliche Linie
um zehn Jahre ungefähr später.

Der Burggraf hatte alle die Befugnisse in der Stadt,
welche früher der Graf in derselben ausübte; zunächst die
Gerichtsgewalt. M i t dem Aufkommen des Namens Burggraf
erfolgte nicht eine Exemption der Stadt aus dem Grafschafts-
gerichte. Regensburg wird vielmehr in den Urkunden zum
Donaugau gerechnet. Am besten zeigt sich das bei Gelegenheit
der Schenkungen des Kaufmanns Wilhelm im Jahre 983,
also ungefähr zehn Jahre nach dem Vorkommen des ersten
Burggrafen. Dieser Wilhelm schenkt Grundstücke, die in drei
Grafschaften lagen; für jede Grafschaft wird eine besondere
Urkunde ausgestellt.") Hier werden die Grundstücke in Re-
gensburg selbst und einige Dörfer im Donaugau als zur
Grafschaft Pabos gehörig in eine Urkunde zusammengefaßt.
Auch als sich die burggräfliche Familie, in zwei Linien spaltete,
geschah diese Theilung nicht so, daß sich die später speciell als
burggrästiche Familie bezeichnete Linie auf die Rechte in der
Stadt beschränkt hätte, und so eine Exemption derselben aus dem
Gauverbande herbeigeführt worden wäre. Daß die Schöffen-

Wittmann, die Burggrafen von Regensburg, Abhandlungen der
bair. Akademie; hist. Klasse X V I I p. 363. Mayer, Archiv f. östr. Gesch.
X l l p. 249. v. Giesebrecht, Sitzungsbericht d. bayr. Akademie 18?0
I h. 562. Riezler, Geschichte Baierns p. 871 — 874.

2) Meö N. 115, 117 und Kot» p. 109 — 111.
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Verfassung auch im Regensburger Grafengerichte eingeführt sei,
mußten wir früher aus allgemeinen Gründen annehmen. I n
unserer Periode begegnen uns wirtlich Schöffen, nur führen
sie den Namen Mlices. Zuerst kommen sie im Jahre 983
bei der Schenkung des Kaufmanns Wilhelm vor^). Später
finden wir sie öfters in den Urkunden unter den Zeugen.
Ebensowenig aber, als es ein für die Stadt allein bestimmtes
gräfliches Gericht gab, hat es ein besonderes städtisches Schöffen-
collegium gegeben. Nur ein gerichtlicher Unterbeamter des
Burggrafen, der seuMaix, o9U8i6iou8) tribuuu8 oder oontuilo ̂ )

heißt, scheint nur für die Stadt allein bestimmt zu sein und dem
früher erwähnten sudvioarmg eivitatis zu entsprechen^).

Über die militärische Stellung des Burggrafen etwas ganz
Sicheres anzugeben, ist unmöglich. Zum Zweck der Stadt-
vertheidigung scheint derselbe auch über die seiner Gerichts-
barkeit nicht unterworfenen Einwohner gewisse Rechte gehabt
zu haben. Das läßt sich aus einem Rechtes erkennen, daß
noch im Jahre 1360 der Herzog von Baiern von der Burg-
grafschaft her besaß, und das von der dem Grafen wahrschein-
lich aus militärischen Rücksichten zustehenden Befugniß, die
Wege zu beaufsichtigen, herrührt. Der Burggraf durfte näm-
lich mit einem quer über den Sattel gelegten Speer die Straßen

ttlsä N. 116 p. 110. 8lmilller et primi ^uölcos oomiwtuum
knmw oon8trlcU et Hursnlenta löem le8lltio2li zum.

2) Quellen und Erört. 1 p. 7 5i. I.
5) Arnold p. 287 meint: „Unter dem Schultheißen und Stadt-

greven stehen die beiden Amtleute als Unterrichter. Wi r finden solche
Unterrichtex für die niedere Gerichtsbarkeit in allen Städten: in Regens-
burg waren es zwei ),comits8." Cr beruft sich hiefiir auf Me6 p. 167
mü> 171. Die beiden letzten Zeugen p. 167 Otto Oomsg et äövlbertu,
Oome» sollen die vermeintlichen Unterrichter sein; doch sind die Zeugen,
wie aus 3l. N. 29 a p. 211 N. 0) und Stumpf Nr. 2894 hervorgeht,
vön später Hand aus Nie6 p. 171 herübergenommen. Dort sind Otto
und äävldertus als wirkliche Grafen schon an ihrer Stellung kenntlich.

4) v. Freyberg, Samml. hist. Schriften V p. 155.
Verhandlungen d. histor. Bereines. Bd. xxxvu. 3
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durchreiten, was dann dem Speer an beiden Seiten im
ist, das muß weggeräumt werden. Es ist klar, daß dieses
Recht sich nicht bloß auf die der burggräflichm Gerichtsbarkeit
unterworfenen Leute bezogen haben kann. Auch die schon i m
zwölften Jahrhundert erwähntes, also wohl schon früher
existirende Eintheilung der Stadt in acht Wachten, die, wie
schon der Name sagt, zu militärischen Zwecken geschehen sein
muß, läßt darauf schließen, daß der Burggraf zur Vertheidigung
der Stadt eine sich über alle Einwohner erstreckende Gewalt
gehabt haben muß.

Wie der Burggraf sein Aufsichtsrecht über den Markt-
verkehr und diejenigen, welche sich daran betheiligten, ausübte,
darüber sind wir am allerschlechtesten unterrichtet. Erst 1205
in der Vergleichsurkunde 2) von Herzog und Bischof wird da-
von gesprochen. Ob die Bestimmung, welche hier getroffen
wird, daß der Bischof und der Herzog, welcher seit dem Aus-
sterben des burggrästichen Geschlechtes im Besitze der Rechte
desselben war, nur gemeinsame Anordnungen über den Markt-
verkehr treffen wollen, damals erst aufgestellt worden ist, oder
schon früher zu burggräflichen Zeiten bestanden hat, läßt sich
aus der Urkunde nicht erkennen. Wie für den Fal l , daß ein
solches Abkommen mit dem Bischof früher nicht bestand, die
burggräfliche Gewalt sich mit der bischöflichen auseinandersetzte,
darüber können wi r uns bei dem Mangel an Nachrichten kein
B i ld machen. Leicht und einfach kann eine solche Auseinander-
setzung nicht gewesen sein, da doch an demselben Markte nicht
nur die unter burggräflicher und bischöflicher Gerichtsbarkeit
stehenden sondern auch Fremde sich betheiligten. Das Ent-
stehen der Innungen muß diese Verhältnisse noch verwickelter
gemacht haben.

I n einer Urkunde von Weihenstephan unter Abt Eberhard V.
1197 — 1219 kommt als Zeuge ein lluoäißsru» ^VglttmuZlzlsr von
Regensburg vor. M. v. IX p. 481.

Nies N. 307 p. 289.
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Sehr complizirt sind auch die Verhältnisse der Regens-
burger Münze l). Es sind hier zwei Perioden zu unterscheiden.
Die eine bis zur Mitte des elften Jahrhunderts; dann folgt
eine Pause in der Prägung von ungefähr hundert Jahren;
es sind wenigstens Regensburger Münzen, die sich mit völlitzer
Sicherheit der Zeit von ungefähr 1050 — 1150 zuwcksett
ließen, nicht erhalten. Die Münzen der ersten Periode M M
Inschriften; es sind hier Münzen der bairischen Herzöge
erhalten und derjenigen Könige, welche zugleich das Herzog-
thum inne hatten. Außerdem ist eine Münze erhalten, die
bei Dannenberg abgebildet ist, welche auf der einen Seite
die Inschrift Ruodbert, auf der andern Radaspona trägt. Ein
Burggraf dieses Namens lebte in der Zeit, welcher der Form
nach diese Münze angehört. Freilich haben Dannenberg^)
und Grote die Münze nicht dem Burggrafen zugewiesen, viel-
mehr den Ruodpert für den Münzmeister M läN. Abet Mch
Dannenbergs Angabe ist es die Regelt, daß bei dett M M M
der in Rede stehenden Zeit auf der einen Seite der N a M des
Münzherrn, auf der andern der der Münzstätte steht. Daß
an die Stelle des Münzherren der Münzmeister tritt, dafür
findet sich sonst kein Beispiel. Ich möchte darum die Münze
dem Burggrafen zutheilen. Außerdem gibt es noch Münzen
der Bischöfe aus dieser Zeit*). Ob es nun drei oder zwei
Münzanstalten in Regensburg gegeben hatte, oder, wettn es
nur eine gegeben hat, wem die Aufsicht darüber zustand, unter
wessen Obrigkeit die. Münzer standen, diese Fragen lassen sich
nicht beantworten. — M i t der Mitte des zwölften Jahrhunderts

i ) Danuenberg, die deutschen Münzen der fächf. und frank. Kaiserzeit
p. 423. Die Münzen, die Obermayr (hist. Nachrichten von bayr.
Münzen 1763) in die zweite Hälfte des X I . Jahrh, verlegt hat, find
aus viel späterer Zeit, Dannenberg, p. 444.

' ) l . o. p. 425. Grote, Münzstudien V l l l 56, 233.
!. c. p. 25.
Dannenberg!. o. p. 424.

3«
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ungefähr beginnt nach Dannenberg die zweite Münzperiode.
Eine urkundliche Nachricht über die Regensburger Münze ent-
hält erst der Vergleich von 1205, welcher von Herzog und
Bischof abgeschlossen, bestimmt, daß die Münze bestehen bleibe
wie bisher. Eine genauere Angabe bringt dann der Schied-
spruch der Regensburger Bürger von 1255 ^) ; danach soll
die Münze in gemeinsamem Besitz von Herzog und Bischof
sein und bleiben. Dieser Spruch wil l nur die Verhältnisse,
wie sie früher waren, herstellen. Es wird also wohl schon
1205 und vorher die Münze im Besitz von Herzog und Bischof
gewesen sein. Dem entspricht es auch, daß sich Münzen
finden, welche aus ihrem Gepräge erkennen lassen, daß sie
herzoglich-bischöflichen Ursprungs sind2). Außerdem werden
aber auch Münzen, welche auf der einen Seite das B i ld
des hl . Petrus auf der andern das des Bischofs führen und
andere, welche ihrem Gepräge nach nur herzoglich sind, der
Regensburger Münzstätte zugeschrieben ^).

M i t dem Übergang der gräflichen Gewalt vom Amte zum
Lehen flössen natürlich die Einnahmen, welche der Graf ur-
sprünglich für den König zu erheben und zu verwalten hatte,
ihm selbst zu. So bezieht der Burggraf die Einkünfte aus
seinem Gericht für sich. Ebenso ging es mit den aus der
Grundherrlichkeit des Königs herrührenden Rechten und Ein-
künften. Betrachten wir zunächst, was aus den königlichen
Pfalzen geworden ist. Die alte Pfalz bei der Alten Kapelle
war schon zur Zeit König Konrads I I . verfallen ^). I n der
ehemaligen Pfalz Kaiser Arnulfs hielt der Burggraf Gericht

Nies N. 466 p. 443.
2) Schratz, Eonventionsmünzen der Herzöge und Bisch. Verh. d.

hist. Ver. v. Oberpfalz u. R. X X X I V p. 152 ff.
5) Obermayr l. c. und Beierlein, die bayr. Münzen des Hauses

Wittelsbach.
4) kieä N. 147 p. 139.
5) 2183. Kkä N. 282 p. 263.
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Sie war in seinen Besitz übergegangen, denn später finden wir
sie in der Hand seines Erben, des Herzogs von Baiern, der
sie 1210 an den deutschen Orden schenkte^. Die dritte Pfalz
blieb vielleicht in unmittelbarem Eigenthum des Königs. I m
zwölften Jahrhundert wird ein Tausch abgeschlossen in pudlioa
ouria I?rj6srjoj Oassans iu üatispoug. 2) und noch 1280 wird
von einem Garten erwähnt, daß er propo curiam r6Fi8 be-
legen sep). Noch '1389 beanspruchte Wenzel den Königshof
zu Regensburg als königliches Eigenthum *). Gleichwohl be-
richtet König Konrad IV. im Jahr 1251b), daß er in St . Em-
meram nach der Sitte seiner Vorfahren Quartier genommen
habe. Damals kann also die Pfalz nicht mehr für den könig-
lichen Gebrauch bereit gewesen sein. Auf Wenzels Ansprüche
erwiderte der Rat: „es sei zwar hier in der Stadt ein Platz,
den man Königshof nenne; aber der älteste Einwohner gedenke
nicht, daß der Platz angebaut gewesen wäre"^). Es scheint,
daß diese Pfalz bald nach Friedrich I, verfiel. Um dieselbe
Zeit starb auch das burggräfliche Geschlecht aus. Vielleicht
hatten die Burggrafen die Pflicht für die Erhaltung der Pfalz
zu sorgen. Daß ihr Nachfolger, der bairische Herzog, dieselbe
nicht mehr übte, ist sehr wahrscheinlich, und sehr erklärlich daß
daher die Pfalz verfiel, und dennoch niemand die Ruine mit
Beschlag belegte. Wenn so die Pfalz wirklich ein Eigenthum
des Königs blieb, so war diese das Einzige, was ihm von
der Grundherrlichkeit über die Stadt noch übrig war. Alle
aus derselben herrührenden Abgaben, wie Grundzinsen, Kopf-

' ) Me6 p. 299 55. 318.
2) ?«2 l. 0. c. 160. Derselben Zeit wird wohl die Stelle »nts

ourium imperatoriz in der Urkunde, die v. Lang Ilvß.e8t» volo» l l
p. 14 in das Jahr 1204 setzt, angehören. Damals gab es gar keinen
Kaiser.

») Nieö N. 596 p. 567.
Gemeiner, Regensburg. Chronik I I p. 266.
Monument» volo» X X X » p. 311.
Gemeiner!. c.
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zinse der Censualm, Dienste der Hörigen oder die dafür ein-
tretende Abgabe der Handwerker flössen dem Burggrafen zu.
Später hat sie wenigstens der Herzog, der sie nur aus der
burggräfiichen Erbschaft erhalten haben kann. Das Recht des
Herzogs gemeinsam mit dem Bischof die eollsotas von allen,
welche sich am Marktverkehr betheiligen, zu erheben, wird auch
von einer Berechtigung des Burggrafen herzuleiten sein. Ob
und welche Einnahmen der Burggraf aus Münze und Zoll
bezog> entzieht sich unserer Kenntniß.

Während so die Rechte des Königs in der Stadt semer
unmittelbaren Verfügung entzogen waren mit einziger Aus-
nahme des Anrechtes an die Pfalz, so war doch das Bewußtsein
des Zusammenhanges der Stadt und ihrer Bevölkerung mit
dem Reich nicht verschwunden. Hier wurden die Reichstage,
welche m Naiern stattfanden, abgehalten. Ein Zeichen der
Zugehörigkeit der Stadt zum Reich war es auch, daß der
König im Falle des Bedürfnisses von der ganzen Stadt eine
Steuer zu erheben sich für berechtigt hielt. Der erste Fall
einer solchen Steuer wird im Jahre 1084^) erwähnt, in
welchem Heinrich IV. eine große Summe von den Regens-
bmgern erhob, um seine in I ta l ien gemachten Schulden zu
bezahlen. Die Forderung erregte den Zorn ünd Haß der
Bürger.

Aus gleichem Rechtsgrunde übte der Herzog, der ja vice
rtzßis die Rechte des Reiches in seinem Herzogtum verwaltete,
dieselben Befugnisse wie der König in der Stadt. Hier hielt
er die meisten bairischen Landtage ab. War Regensburg früher
die Hauptstadt des deutschen Karolingerreiches gewesen, so hatte
es jetzt den Charakter einer Hauptstadt des bairischen Her-
zogtums. Nicht als ob der Herzog hier residirt hätte

!) v. Giesebrecht, Gesch. d. deutschen Kaiserzeit I V p. 514. M.
ft. X I I I p. 48.

2) Wenn Riezler aus den wiederholten Landtagen in R. und da-
raus, daß die Stadt bei Otto von Freising motrypoliz et 5v6o8 snoum
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gensburg hatte vielmehr für das bairische Herzogtum ungefähr
die Bedeutung, welche Aachen für das Reich befaß. Hier em-
pfing der neue Herzog die Einweisung in sein Amt und die
Huldigung der Großen. Ebenso wie von König Heinrich IV.
wird von den Herzögen Heinrich dem Stolzen ^) und dem
Babenberger Leopold 2) berichtet, daß sie bedeutende Geldsummen
von der Bürgerschaft empfingen. Über diese Steuern wird
ebenso berichtet wie über die Erhebung unter Heinrich IV., es
läßt sich daraus erkennen, daß sie ganz derselben Ar t waren.
I n allen drei Fällen waren die Bürger durch die Forderung
in Jörn und Schrecken versetzt. Es scheint also ein eigentliche?
Rechtsgrund für die jedesmalige Geldforderung nicht geltend
gemacht worden zu sein, derselbe vielmehr nur in dem Be-
dürfnisse und in der Macht der Fordernden ihr Verlangen
durchzusetzen bestanden zu haben. Daß sick dieselben aber über-
haupt mit einer solchen Forderung an die gesäumte Bürgerschaft
wendeten, kann seine Erklärung nur darin finden, daß em
Gefühl des ursprünglichen Zusammenhanges derselben mit
dem Reich bestanden haben muß.

Zweites Espilel:

Die bischöfliche «gemalt.
Die Zeit der Ottonen ist für die rheinischen Bischofsstädte

diejenige, in welcher durch Übertragung der Rechte und des
Grundbesitzes des Königs an den Bischof die staatliche Gewali

genannt wird, den Schluß zieht, daß sich in der Stadt ein«
herzogliche Burg befunden habe, die von Heinrich dem Löwen auf Ottc
von Wittelsbach übergegangen sei, (Heigel und Riezler das Herzogthum
Baiern p. 180) so ist das unbegründet. Aus der I'rgnzwtio ». V i o n M
geht hervor, daß der Herzog bei seinen feierlichen Amtshandlungen i r
der K'önigspfalz refidirte; f. p. 9.

Ilist. >VeIf. ^VelnZgrt. Hl. 6. XXI p. 463.
Otto IPri«. R. 6. XX p. 262.
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in den Städten M einer Hand vereinigt und so eine einheitliche
Verwaltung der Städte ermöglicht wurde. Es ist oft gefragt
worden, warum die Regensburger Kirche nicht auch den könig-
lichen Theil der Stadt an sich gebracht und so für die Stadt
die für ihr Gedeihen so wesentliche Einheit der Verwaltung
herbeigeführt habe. Ich kann in den äußeren Verhältnissen
keine Erklärung für diese Besonderheit finden. Vielleicht liegt
aber der Grund dafür in der Richtung der Politik des Regens-
burger Bisthums, welche der größte und bedeutendste der
Bischöfe gerade zu der Zeit eingeschlagen hat, als die rheinischen
Bischöfe die weltliche Macht in ihren Sitzen ganz und gar
an sich zu bringen suchten. Der heilige Wolfgang von Regens-
burg war ein älterer Zeitgenosse jenes in der deutschen Städte-
verfassungsgeschichte so berühmten Bischofs Burkhard von
Worms. Beide Männer hatten wohl dasstlbe höchste Ziel vor
Augen: die Hebung des kirchlichen Lebens in den ihrer Obhut
anvertrauten Diöcesen; aber in der Wahl der Mi t te l zur Er-
reichung dieses Zieles ist kaum ein größerer Gegensatz denkbar
als der, welcher zwischen diesen beiden Männern herrschte.
Während Burkhard durch Herstellung einer bedeutenden welt-
lichen Macht besonders in der Stadt Worms selbst eine Grund-
lage für seine kirchlichen Ziele und Pläne gewinnen wollte,
ging Wolfgang den entgegengesetzten Weg. Durch Beeinflussung
des kirchlichen Lebens einzig und allein wollte er eine Besserung
der Zustände in seiner Diöcese herbeiführen. Dabei hatte er
in seiner mönchischen Richtung keinen S inn für die Vortheile,
welche weltliche Macht und Einfluß seinen Bestrebungen hätte
gewähren müssen. Wie er sein eigenes Hab und Gut freigebig
vertheilte, so ging er auch mit dem Vermögen seines Bisthums
verschwenderisch um. Gegen den Willen seines Clerus gab er,
als das Bisthum Prag errichtet werden sollte, seine Einwilligung
zur Abtrennung Böhmens von der Regensburger Diöcese, ohne
daß er für sein Bisthum irgend eine Entschädigung erhielt
oder auch nur verlangte. — Für das Kloster S t . Emmeram,
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das bisher unter bischöflicher Verwaltung stand, berief er einen
besonderen Abt. Wenn das auch für das kirchliche Leben der
Mönche sehr zweckmäßig sein mochte, seinem Bisthum entzog
er doch die unmittelbare Verfügung über die reichen Mit te l
des Stiftes. — Um dem ärgerlichen Leben der Klosterfrauen in
Ober- und Niedermünster entgegenzuwirken, errichtete er ein
neues Frauenkloster in der Stadt, St . Paul oder Mittelmünster,
auf bischöflichem Gebiet ^). Das Beispiel der dort hingesetzten
Nonnen sollte die Insassen der beiden andern Klöster auf den
rechten Weg führen. Aber durch diese Stiftung entzog er
wieder der unmittelbaren Verfügung des Bisthums eine Menge
Güter in der Stadt. — Diese Verminderung des überkommenen
Besitzstandes der Regensburger Kirche suchte er etwa nicht
durch Erwerbung neuer weltlicher Rechte zu ersetzen. So
müssen wir die unbedeutende Stellung, welche das Regens-
burger Bisthum gegenüber den andern Bisthümern einnahm,
vor Allem die geringe Macht desselben in der Stadt Regens-
burg selbst auf den hl. Wolfgang zurückführen. Seine Nach-
folger theilten seine Richtung nicht. Wenigstens St . Emmeram
wollten sie wieder in die alte Abhängigkeit vom Bisthum zu-
rückbringen. Die Bedrückungen der Mönche dieses Klosters
durch die Bischöfe, worüber Arnold von St . Emmeram und
Otloh klagen, müssen wir als Versuche der Bischöfe ansehn,
ihr altes Recht gegen das Kloster wieder zur Geltung zu
bringen. Jedoch blieben diese Versuche ohne Erfolg. Wenn
auch das Kloster ein bischöfliches blieb, so behielt es doch seinen
eignen Abt und seine eigne Vermögensverwaltung.. I n diese
einzugreifen wurde den Bischöfen im Jahre 1021 von Hein-
rich I I . ausdrücklich verboten"). Während so die bischöfliche

0tl,llinl Vitn b. >v<»zskl,n«i »I. (3. 88. IV P. 533.

Nivlt 5i. 143 p. 135. m nee episcnpus Huzclem luoi

nomingta Kons praefittas scclezwe «userre vei
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Politik mit Unglück gegen St . Emmeram arbeitete, konnte sie
ihre Aufmerksamkeit nicht auf eine Erweiterung der weltlichen
Rechte in der Stadt lenken. Unterdessen ging auch die Zeit
vorüber, welche der Erweiterung weltlicher Rechte in den
Städten seitens der Bischöfe günstig war. König Konrad I I .
ließ die Rechte des Reiches in Baiern feststellen, um zu be-
halten, was davon noch nicht vergeben war. So blieb die

^ ^ . ' Zweitheilung der Stadt während unserer ganzen Periode

^ < ^ Dürft ig sind die Nachrichten, die wir über die Verwaltung
des bischöflichen Antheils der Stadt haben. I m Stadtrecht
von 1230 erscheint der Domvogt als oberster bischöflicher
Richter in der Stadt. I m Jahre 1127 bezog der Vogt einen
täglichen Gewinn aus der Stadt l). W i r sehen hieraus, daß
derselbe auch an der Spitze der Verwaltung gestanden haben
muß, denn für seine drei plaoita publioa, die er nach dem
erwähnten Stadtrecht jährlich in der Stadt abhalten darf,
wird er wohl nicht eine tägliche Einnahme aus der Stadt
bezogen haben. Welcher Vogt aber jedesmal diese Befugnisse
in der Stadt ausgeübt habe, ist nicht ersichtlich. Denn es gab
immer mehrere Vögte des Regensburger Bisthums zu gleicher
Zeit. Wie die Wirkungskreise der Einzelnen von einander
geschieden waren, ist nicht zu erkennen. 112? hatte jedenfalls
Friedrich von Bogen die Vogtei in der Stadt. I n dessen
Familie scheint eine Vogtei thatsächlich erblich gewesen zu sein,
denn es kommen seit Ende des elften bis Ende des zwölften
Jahrhunderts Vögte aus derselben vor. Doch scheinen sie nicht
immer die Vogtei über dasselbe Gebiet gehabt zu haben. Als
Erzvogt^) kommt Heinrich der Stolze vor; dieselbe Würde
scheint später Graf Gebhard von Sulzbach bekleidet zu haben,

!) IIi5t. 'VVelt. XVsinFgrt. Hl. ft. 88. X X I p. 464.

non8i5 eco!e8i»e 26vuoatu8 vi6en8 P0l.08wtem äuci8 prevalvre,

8uum vero qnoUäwnum gu308tum in civityto miinii.

2) Mecl N. 200 p. 190,
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der den Titel aävocatug prmeipaliZ führt ') . Beide Fürsten
führen übrigens auch den Titel aävooatu8 ohne einen Zusatz ̂ ).
Die Competenzen eines Erzvogtes scheinen neben den der
andern Vögte nicht recht abgegrenzt gewesen zu sein. Die
Ausdehnung derselben scheint mehr eine Macht- als Rechts-
frage gewesen zu sein, sonst hätte Friedrich von Bogen nicht
fürchten können, daß durch den Erzvogt Heinrich sein täglicher
Gewinn aus der Stadt vermindert würde. So wenig Ge-
wisses sich über die Vogtei der Regensburger Kirche im allge-
meinen sagen läßt, das Eine kann man mit ziemlicher Be-
stimmtheit behaupten, daß nämlich eine Exemption des bischöflichen
Stadtantheils aus dem übrigen bischöflichen Gebiet wenigstens
in Bezug auf die hohe Gerichtsbarkeit nicht stattfindet. Es
gibt nicht einen besonderen Stadtvogt. Wohl aber gibt es
einen Beamten entsprechend dem burggräflichen Schultheiß,
welcher, da später im dreizehnten Jahrhundert seine Com-
petenzen sich nur auf die bischöfliche Stadt beschränken, von
Anfang an für dieselbe bestimmt gewesen zu sein scheint. Er
führt den Titel prasposiws, Propst. 1135 kommt der erste
weltliche Propst vor^), der sich als solcher erkennen läßt, well
später sein Sohn erwähnt wird^). Da von einer Einsetzung
in diesem Jahre keine Rede ist, wird das Amt wohl schon
vorher bestanden haben. Über die Zusammensetzung des
bischöflichen Gerichts läßt sich Neues für unsere Periode nicht
beibringen, ebenso über die in bischöflicher Gewalt befindlichen
andern Rechte.

kieä n . 260 p. 239.

Meä >'. 253 p. 233. a6vno8tu8 m«Z«ri8 eooleziue in N2U8-

viöelicel <3edeliarsw5 vnmes 6s 8u1xd«ok. N. 197 z>. 186.

lleinrion« äux NÄN'iN'ie, N3li5z)nnen5j8 g6voc«tU8.

M. ». X l l l p. 7. Ol-tnin propo8itu8.

N. N. p. X l l l 46. ««mrick Mw8 Ortnini prep08iti.
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Drilles Oapilel:

Die Mnmoyner.
Die Stadt Regensburg, wie sie uns unter den Agilol-

fingerhcrzögen zuerst entgegentritt, war von bescheidenem Um-
fange und dementsprechend von geringer Bevölkerung. Eine
Zunahme an Einwohnerzahl und Ausdehnung fand schon in
karolingischer Zeit statt. Die Neubefestigung Herzog Arnulfs
zog ein dem ursprünglichen Stadtgebiet ungefähr gleiches Terrain
in den Bereich der Stadtmauern. Diese werden wohl damals
alles bewohnte Gebiet umschlossen haben. Nun erhoben sich
rings um die Stadt ausgedehnte Vorstädte. Schon unter
Kaiser Heinrich I I . wird die Vorstadt Brunneleit bewohnt.
Unter seinen Nachfolgern stieg die Bevölkerung. Einen Beweis
von der großen Einwohnerzahl gibt die Angabe Bernolds, daß
im Jahre 1094 bei einer Seuche 8500 Menschen innerhalb
12 Wochen umgekommen seien ^). I m Jahre 1161 wird die
Stadt die volkreichste wenn auch nicht ausgedehnteste in ganz
Deutschland genannt 2).

Nicht nur von dem äußeren Wachsthum der Stadt haben
wir Kunde, sondern auch von einem wirtsamen Einfluß ihrer
Bewohner auf den Gang der politischen Ereignisse. Wie die
Bürger der rheinischen Städte hingen die Regensburger treu
an Heinrich IV., der mit Vorliebe in ihrer Stadt verweilte.
Von ihnen hauptsächlich empfing er das Geld um seinen in
Ital ien gemachten Aufwand zu bestreiten. — Der Mnisterialen-
ausstand, welcher die Ermordung des Grafen Sigehard von
Burghausen zur Folge hatte, fand in Regensburg und unter
Betheiligung der Regensburger Bürger statt. — Besonders
aber in den bairischen Fehden treten die Regensburger hervor,
und hier ist es vornehmlich die herzogliche Gewalt, gegen welche

»l. 6. V p. 459.
Viw NberkarM ßaiisdurß. N. ft. X I ;.. 89.
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sie sich wenden. Wenn auch der Sieg schließlich immer auf
letzterer Seite blieb, so sieht man doch aus der Geneigtheit
der Herzöge der Stadt zu verzechn, — dieselbe muß eine Gelt»
summe zahlen oder bleibt ganz straflos — daß sie einem ernsten
Kampfe mit der kräftigen Bürgerschaft gern aus dem Wege gehn.

Trotz dieser bedeutenden politischen Stellung steht an der
Spitze der Stadt nicht eine von der Bürgerschaft zu ihrer
Leitung bevollmächtigte Behörde, vielmehr ist die Herrschaft
über dieselbe im Besitz des Bischofes und des Burggrafen,
welchen noch im dreizehnten Jahrhundert alle Hoheitsrechte
zustehen. Dem widerspricht nicht die Stelle in der 'lrauslatio
8. v ion^s i i ! ) , welche berichtet, daß der angebliche Mauernbau
zur Zeit Kaiser Arnulfs vom Senat und der Plebs der Stadt

HI. <3. X I p. 354. "luno plel)5 urdiz Cl 5VNNW8 piu

pntronum et äootorem 5uuin devlnion« Noveus, muro5 urbis oooi-

parte äeposuit ac munasterium lwe muru ciu^ens inidi in -

kncyue nrdem appeüavit novam.

I n einer Traditionsurknnde (Qnellen und Erörterungen I p. 70),
die der Herausgeber in die Zeit von 1095— 1143 setzt, steht über dem
Namen .^äalprsbet geschrieben reotor urbi8. Die Urkunde hat keine
Jahreszahl noch den Namen eines Abtes, wonach sie zu datiren wäre.
Doch steht sie im Codex nach der Urkunde ?ex N. 204, worin der Abt
Pabo, welcher der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts angehört,
erwähnt wird. Da der Codex nur Traditionen bis zum Jahre 122l» ent-
hält, so müßte unsere Urkunde der Zeit zwischen diesen beiden Terminen
angehören. Der Herausgeber meint, daß die Überschrift gleichzeitig fei.
Ich glaube nicht, daß man das mit vollständiger Gewißheit behaupten
kann. Aber auch das zugegeben ist die Angabe verdächtig. Daß man
in Regensburg einer Urkunde etwas ganz Unsinniges hinzufügte, sieht
man aus Me6 5l. 171. Siehe p. 33 ' ) , — Außerdem gibt der Titel
recwr urbk gar keinen Aufschluß, was für eine Stellung sein Inhaber
gehabt hat. Daß derselbe ein Mitglied eines ans der Bürgerschaft her-
vorgegangenen Rates gewesen sei, geht aus dem Titel nicht hervor.
Auch für den Bürgermeister ist diese Bezeichnung nicht üblich. — Ich möchte
der ganzen Angabe keinen Wert beilegen. Wenn man aber eine Erklärung
versuchen wil l , so ist vielleicht dieser ^s ip reks t identisch, oder der Hin-
zufüger verwechselt ihn mit jenem Albertus in NaUspuna
U. N. X U 62. Über diesen s. p. 54,
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ausgegangen sei. Der Ausdruck Senat ist für gleichbedeutend
mit Rat gehalten worden. Wenn man auch diese Stelle nicht
auf die Zeit Kaiser Arnulfs bezogen hat, so ist man doch der
Meinung gewesen, der Verfasser der i'raiMa.tio habe die
Verhältnisse seiner Zeit auf die frühere Periode übertragen.
Die betreffende Angabe gelte also für die Zeit, in welcher der
Verfasser schrieb. Früher nahm man an, daß die ^ranLlatio
im vierzehnten Jahrhundert oder noch später verfaßt worden
sei und, da man für diese Zeit anderweitig genügende Nach-
richten über den Regensburger Rat hatte, wurde der in Rede
stehenden Stelle keine große Beachtung geschenkt. Nun ist aber
die Abfassungszeit der ^ran3latio wie Wattenbach meint') das
zwölfte, vielleicht sogar schon das elfte Jahrhundert, da wäre
also die Ezistenz eines Rates für diese frühe Zeit bewiesen, —
wenn das Wort 8enaw8 unbedingt Rat bedeuten müßte. Aber
das ist gar nicht nöthig. Senat und Plebs heißt vielmehr
vornehm und gering 2). Daß ein solcher Gegensatz unter den
Einwohnern bestand, können wir auch andern Angaben ent-
nehmen.

Dieser Gegensatz war nun nicht mehr der von Freien
und Unfreien, wie er in der früheren Zeit vielleicht bestand.
Denn im Laufe der Zeit war die ganze Einwohnerschaft in
Abhängigkeit von den beiden Fürsten oder den geistlichen
Stiftern gerathen. Leider steht es nur von sehr wenigen
Bürgern ausdrücklich in den Urkunden erwähnt, daß sie M i -
nisterialen waren. Doch aus der Stellung der ausdrücklich
als Ministerialen bezeichneten unter den übrigen kann man
auch Schlüsse auf den Stand der Letzteren machen. Wenn
wir z. B. unter folgenden Zeugen einer bischöflichen Urkunde
vom Jahre 1236^): lisimaruZ äs LrsuuOukoro, ^.ruolt äs

prvpositus mtsr latiuos, Mßon80 äs

Forschungen X U l p. 323.
2) Hegel, Gesch. d. italien. Städteverf. l l p. 393.
5) Moä N. 393 p. 379.
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l?dumaäu8 äo Wik«6, Namnok prspositus

suporiori mouaßterw) ümm-ub 2anv5lriu8, Umpolt

Li'imo äo HkknckSN von Leimarug äs

^), ^ruolt äs 8okonv6lt'), HainriH prop08itu8

, N0A6U80 äs I.i6cdt6nd6i'0 l), Mäkried

Odunraä äs Mt i8S )̂̂  vruno äs ^l ikirodsu )̂ bestimmt wissen,
daß sie bischöfliche Ministerialen warm, so werden wir uns
der Meinung nicht verschließen können, daß auch die übrigen,
von denen wir eine solche Nachricht zufällig nicht haben, auch
dem Ministerialenstande angehört haben werden. Das in
Rede stehende Beispiel habe ich darum gewählt, weil erstens
I^iupolt ?raSa.rm8 der Vater des ersten urkundlich erwähnten
Bürgermeisters ist, zweitens weil Hamndi 2auuariu8 selbst
im Jahre 1244 dieses Amt bekleidet hat. Außer von diesen
beiden Bürgermeistern wissen wir noch von Konrad von Hohen-
fels, der 1258 das Amt inne hatte, daß er bischöflicher M i -
nisteriale )̂ war; demselben Stande gehörte Herman von
Lichtenberg, der Bürgermeister von 1278 und von 1281—87
war, an, ein Bruder des oben erwähnten Ng.Fsn80^). Hein-
rich der Auer, Bürgermeister im Jahre 1269, stammte aus
der Familie des I.mt<)Iäu8 pmcsrua äs ^v^s^), den der
Herzog von Baiern im Jahre 1205 an die Regensburger
Kirche schenkte. Herr Albrecht Portner, Bürgermeister von
1259, 1266 und 1267, stammt aus einer bischöflichen?) M i -
nisterialenfamilie. Daß gerade die Bürgermeister, also Beamte,
die von der Bürgerschaft im Gegensatz zur Herrschaft frei
gewählt wurden, dem Ministerialenstande angehören, scheint

l) Me6 55. 391 p. 376.
') Meä n. 404 p. 390.

nieä N. 461 p. 438, 439.
Meä N. 382 p. 366.
kies N. 391 p. 376.

6) Der Name steht in der Urkunde von 1213, llunä,
8»ll8durß. l p. 157, Quell. u. Erört. V z>. 14.

Nies X. 391 ?. 376.
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mir ein Beweis dafür zu sein, daß die zu ihrer Wahl berechtigten
desselben Standes gewesen sein müssen. Dasselbe beweist auch
der Umstand, daß der Hansgraf On-Karäus iutor rasoros'),
ein nur für Handelssachen ebenfalls von der Bürgerschaft frei
gewählter Beamter ein Ministeriale )̂ war. Das untrüglichste
Zeugniß dafür, daß die ganze Regensburger Bürgerschaft bis
zum Anfang des dreizehnten Jahrhunderts in Abhängigkeit von
den beiden Fürsten gerathen ist, liegt in der Thatsache, daß
das ganze spätere Mittelalter hindurch die Beisitzer des über
alle Regensburger competenten Gerichts den Titel Hausge-
nossen 2) führen, der doch nur von einer ehemaligen Abhängigkeit
des Gerichtes herrühren kann.

Zur Bürgerschaft werden in dem Privileg König Philipps
vom Jahre 120? ^) alle die gerechnet, welche die

6erlmröu8 inter rgäores Uanssruviuz. Nieä 5l. 398 p. 383.

2) Mv6 N. 382 p. 366.

s) Die Gerichtsbeisitzer, welche den Titel Hausgenossen führen, sind
nicht Münzer, wie Nitzsch p. 355 annimmt. I n dem Privileg Bischof
Friedrichs für die Münzer von 1359 (v. Freyberg V p. 139 f.) heißt
es: 8i yue prastere» <zue8twno8 nut inHuris oircg ii)8or,im monel»»

riorum 8ivo monets emerserint ukncwm viäelioet iu cl«8tilutinne uel

6eminutwne Hu8li punöeri8 vol 8«per öelioto oonzimili nut «Mbusttdot

intor wm 6iot«8 Mttnetgril)8 »m ip8vrum fgmnlo»

prnpter eventu8 V9rio8 oxprs880 nnmine nominnrl ns-

q^ueunt 8ive 8orlbi, ip8«rum okßcwm l»m in moneta guäm in eon-

e«mdi8 8«wmmnc!« re8picientidu8 i>nte8t2te no8tr« Hugioinrl» per no»

»ul. juäioe8 nn5trl)8 »6 boo a noki8 8peci9iilor 6epnl3n6o8Huxl

äiclurum munotsriurum zententwm M Zuris oräu et äellcti

ulgäre m <5en» ^e6w^ 8ummgriter 6eoiä»ntur, e i -

t i 8 t g m e n o»U8i« ve l o«8idU8 8 « n ^ n i n i 8 , puta komieiäio

vutnerum, 6e yuiliu8 »ä nn8tr«8 Zu6ioe8 aut »Uo« »ä qsu«8 lalilun

c»u8Arum 8eu v»8uum correotio <ie Hurs perlinot recourretnr. Hier-

aus ergibt sich, daß die Münzer nur unter sich eine niedere Gerichts-

barkeit haben. Die in Rede stehenden Hausgenossen sind aber diejenigen,

»6 (1UU8 83NSuinl8 ollU8nrum 8LU 0N8UUM oorreetiu 6e ^ure perünet.

Gleichen Inhalt wie die bisch'öst, hat die herzogt. Urkunde von 13V.
I. c. p. 122.

Gemeiner, Ursprung v. R. p. 69.
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der Stadt iu äanclis oollßetiö et aIÜ8, quy aä U8um speotant

oivitkl.ti8^ beobachten. Zur Zahlung dieser eollo^tae sind ver-

pflichtet, yuicuWqu6 8iv6 el6nou8, sivo I3.10U8 86U eoiaiu

cie liatispoun psouniam aliqnam, 86U

vsl m civitaw vol sxtia eivitatftm a6

trKäiäerit. Dadurch werden also alle
die, welche sich nicht am Handel betheiligen können, d. h. alle
zu täglichen Diensten verpflichteten Hörigen, deren es im
zwölften Jahrhundert noch eine große Zahl in Regensburg
gab, von der Bürgerschaft ausgeschlossen. Diese letztere wieder
theilt sich in die zwei Klassen, welche die ^rav8latio als 8onaw8
und plobs bezeichnet. Daß eine solche Scheidung bestand, da-
für geben Zeugniß eine St . Emmeramer Traditionsurkunde'),
worin ein ?6lbiol(lu8 ot O6aln(;u8 86N3.toi'68 8ublime8 S6>

U6r6 erwähnt wird, dann eine Urkunde des zwölften Jahr-
hunderts^), worin kerukaräu8 ^kslouOarius M S l i o r eivis
La.ti8pouo eine Schenkung an Prüfling macht; drittens eine
Urkunde des Bischofs Siegfried von Regensburg vom Jahre
1233 2), welche ausgestellt wird pi-68outibl!8 m 61 i 0 rzdu 8 ta iu

ua.w o iv idu8 Ii«ti8p0U6N8jI)U8, st prav-

milite <Iy polt^

miliw auw mbom,
cive iu Ouria 6t multi8 lllüg. Die WOliorbs waren

hiernach nicht die in der Stadt wohnenden Ritter im Gegensatz
zu den Bürgern, vielmehr umfaßte dieser Stand ritterliche und
unritterliche Leute; sein Vorzug vor den übrigen Bürgern war
augenscheinlich der, daß aus ihm die bischöflichen und herzog-
lichen Verwaltungsämter besetzt wurden. Die niedere Klasse
der Bürger umfaßte hauptsächlich die Handwerker, unter denen
sich schon in unserer Zeit Innungen gebildet haben müssen,

^ Ails den Jahren 1070 - 7095 Quellen u. Erört. zur bair.
Gesch. l p. 70.

2) IN. n. X l l l n . 51 .

3) stiel, N. 388 p. 373.

Verhandlungen d. histor. Vereines. Ab. xxxvl»,

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0053-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0053-3


5 0

ohne daß wir von deren Entstehung Nachricht haben. S ie
werden zuerst in dem Vergleiche von 1205 erwähnt.

Während so die Bürgerschaft ganz in Abhängigkeit von
Bischof und Burggraf sich befand, finden sich doch Spuren, daß
sie ihre eignen Interessen, wenn auch nicht gerade gegen die
beiden Fürsten, so doch ohne Rücksicht auf dieselben geltend
zu machen versuchte. Die Anerkennung eines solchen Versuches
finde ich in dem Brückenprivileg Kaiser Friedrich I. von 1182 >).
I m Jahre 1135 war die Donaubrücke in Regensburg be-
gonnen und nach mehreren Jahren hergestellt worden. Nun
bestimmt Kaiser Friedrich auf den Rat und mit der Bewilligung
des Bischofs Chuno von Regensburg und des Herzogs Otto
von Baiern und der übrigen Großen des Reichs, sowie auf
die Bitte der Regensburger Bürger und des Brückenmeisters
Herbord, daß keiner der die Brücke Passirenden zu einem
Brückenzoll gezwungen werden solle. Eine solche Verkehrs-
erleichterung muß uns in dieser Zeit verwundern, aber noch
mehr muß uns in Erstaunen setzen, daß die Bürgerschaft, welche
doch von der hierdurch bewirkten Steigerung des Verkehrs
allein Bortheil ziehen konnte, nachdem sie unabhängig geworden
war, wieder einen Brückenzoll erhob ^) und dadurch die Ver-
kehrserleichterung beseitigte. Die Sache wird erklärlich, wenn
wir bedenken, daß 1182 Regensburg sich noch unter burggräflich-
bischöflicher Herrschaft befand; einen Brückenzoll hätten also
Burggraf und Bischof für sich bezogen; die durch die Auf-
hebung des Brückenzolls bewirkte Steigerung des Verkehrs war
allein für die Bürger ein Vortheil. So ist das Privileg von
1182 das erste, welches den Regensburger Bürgern im Gegen-
satz zur Herrschaft zu Gute kommt.

Die zweite Thatsache, welche davon Kunde gibt, daß die
Regensburger auch, solange sie noch unter burggräflich-bischöf-
licher Herrschaft standen, für ihr Interesse zu sorgen wußten,

Moä N. 279 p. 256.
«) Gemeiner, Chronik p. 274.
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ist das Vorkommen eines Hansgrafen ^). Dieser ist ein von
der Bürgerschaft bestellter Beamter, welcher an der Spitze der
Regensburger Kausieute die auswärtigen Märkte zu besuchen
und dort in Handelssachen eine Gerichtsbarkeit über dieselben
zu üben hat. Ein Hansgraf kommt schon vor, als noch ein
Burggraf in Regensburg lebte, also spätestens im letzten Viertel
des zwölften Jahrhunderts.

I n dem Privileg König Philipps von 1207 lautet ein
Satz: omma M a 6t douas cou8UVtuäiu68 V6l a patrs vsl

äimu8 ot e0utirm2NU8. Nach Arnolds und Riezler^) sind
die hier erwähnten Privilegien Friedrichs I. und Heinrichs V I .
verloren gegangen. Sie sollen den ausschließlichen Gerichts-
stand innerhalb der Mauern den Bürgern als Borrecht gewährt
haben. Ich sehe nun nicht ein, warum nicht das Brückenzoll-
privileg Friedrichs I. dasjenige sein soll, auf welches König
Philipp sich bezieht. Eine Urkunde Heinrichs VI . ist allerdings
nicht erhalten; doch kann sie einen exempten Gerichtsstand
unmöglich gewährt haben, denn es gab zwei Gerichtsgewalten
in der Stadt, die des Burggrafen und die des Vogtes, von
denen jede ihre Eompetenzen nicht bloß auf das betreffende
ihr unterworfene Stadtgebiet beschränkte. So blieb es, bis
im Anfang des dreizehnten Jahrhunderts die beiden Gerichts-
herrn durch Verträge. eine Änderung herbeiführten. Was die
verlorene Urkunde enthalten habe, das mit Bestimmtheit an-
zugeben, ist natürlich unmöglich, doch glaube ich mit ziemlicher
Sicherheit annehmen zu können, daß die in ihr gewährten
Freiheiten nicht den Inhal t der Urkunde von 1207 übertroffen
haben werden, und in dieser ist von einem exempten Gerichts-
stand der Bürger noch keine Rede.

m. 8. X l l l l>. 70. Waitz, Verfgesch V p. 367 n . 3.
') Verfassungsgesch. d. deutschen Freiftädte I p, 374.
' ) Bair. Gesch. l l p. 198.

4''̂
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Zritter Mschnitt.

Erstes Capitel:

Der Mn ig und sein Verhältniß zur 8 t M .
Das Reichslehen der Regensburger Burggrafschaft ging

nach dem ungefähr 1185 erfolgten Aussterben der Rietenburger
an den Herzog von Baiern über, vermuthlich weil sie ein durch
die Hand des Herzogs vermitteltes Lehen war^). Bisher,
solange die Herrschaft in der Stadt zwischen Burggraf und
Bischof getheilt war, fand ein friedliches Nebeneinandergehen
der beiden Gewalten in der Stadt statt. Nachdem aber der
bairische Herzog in den Besitz der burggrästichen Rechte in der
Stadt gekommen war, brachen zwischen ihm und dem Bischöfe
Sneitigkeiten aus über die beiderseitige Berechtigung in der
Stadt, woraus eine heftige Fehde entstand. I m Jahre 1205
kam ein Vergleichs zu Stande, welcher alle zwischen Herzog
und Bischof schwebenden Streitpunkte zur Erledigung brachte.
Derselbe enthielt zunächst Bestimmungen über den Anfall der
Güter des erloschenen Geschlechtes, dann Anordnungen über
die gemeinsame Verwaltung derjenigen Rechte in der Stadt,
welche bei getrennter Administration fortwährend Streitigkeiten
hervorrufen mußten wegen der Schwierigkeit die Berechtigung

1) Riezler und Heigel, das Herzogthum Baieru p. 216.
2) klioä N. 307 p. 289. Monument» >Vine!8b»cen8i» in Quellen

und Er'ürt. V p. 4.
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der beiden Fürsten abzugrenzen. Hierdurch mußte natürlich
eine Annäherung der zu der Verwaltung der betreffenden
Rechte bestimmten Ministerialen des Herzogs wie des Bischofs
stattfinden. Es ist also erllärlich, daß in demselben Jahre
von den Fürsten ein Vertrag geschlossen wurde, worin die
Ehen zwischen den Ministerialen der Regensburger Kirche und
des Herzogs erlaubt und Bestimmungen über die Theilung
der Kinder, welche aus solchen Ehen stammten, getroffen
wurden!). Beide Verträge, sowohl der über die Rechte beider
Fürsten als auch der über die Ehen ihrer Ministerialen wurden
von König Philipp bestätigt-). I n dem ersterwähnten Ver-
trage hatte der bis dahin kinderlose Herzog von Baiern der
Regensburger Kirche große Schenkungen gemacht, welche ihr
nach seinem Tode zufallen sollten. Nachdem ihm aber Kinder
geboren worden waren, bedürfte diese Angelegenheit einer neuen
Regelung. Diese kam im Jahre 1213 zu Stande. I n die
damals abgefaßte Vertragsurkunde ̂ ) wurden auch die Bestim-
mungen von 1205 sowohl die Rechte der Fürsten und ihre
gemeinsame Verwaltung als auch die Abmachungen über die
Ehen der Ministerialen aufgenommen.

Der Vergleich der Fürsten von 1205 scheint aus der
Überzeugung hervorgegangen zu sein, daß bei ihren Streitig-
keiten nur die Bürger, von deren beginnendem Streben nach
Selbständigkeit sich zuerst Spuren in dieser Zeit finden, Vor-
theil haben würden. Gegen diese ihre Herrschaft zu sichern,
ist gewiß der Hauptzweck des Vergleiches. Diesen suchte man
zu erreichen, indem man für die wichtigsten Rechte gemeinsame
Verwaltung einführte und sich verband, bei offenem Aufruhr
oder gegen die in Erfüllung ihrer Pflichten säumigen Bürger
sich gegenseitig zu unterstützen. Bald darauf scheint der Herzog

Meä 5l. 305 p. 286.
') M. N. XX lX a p. 524.
2) Hund, Metropole 8»li5l,nrK. I p. 157. Quellen und Er'ört.

V p. 14.
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emen Versuch gemacht zu haben, die Herrschaft in der Stadt
ganz an sich zu bringen, indem er sich von der Bürgerschaft
einen Eid gegen den Bischof schwören ließ. Doch stand er
1213 von diesem Unternehmen ab und entband die Bürger
ihres Eides. Von da an scheint sich der Herzog nicht mehr
um seinen Antheil an der Herrschaft der Stadt gekümmert zu
haben. Bon seiner Seite wurde der nach Unabhängigkeit
strebenden Bürgerschaft kein Hinderniß in den Weg gelegt.
So wird in den Urkunden des Königs von 1219 und 1245')
nur des Bischofs als des Herrn der Stadt gedacht. I n der
Letzteren wird den Bürgern die freie Wahl von Rat, Bürger-
meistern und, Beamten eingeräumt, also die staatliche Unab-
hängigkeit der Stadt anerkannt. Obgleich hierdurch auch der
Herzog in seinen Rechten geschädigt wurde, so geschieht dessen
doch in der Urkunde keine Erwähnung. Vielleicht erklärt sich
dieser Umstand so, daß der Herzog den Verlust durch den
Vortheil aufgehoben ansah, daß durch die Verleihung dieses
Privilegs die mächtige Bürgerschaft von der engen Verbindung
mit dem feindlichen Bischof abgezogen wurde. Überdies blieben
dem Herzoge die gewinnbringenden Rechte in der Stadt zum
großen Theil erhalten.

Nun wollen wir im Einzelnen sehen,, wie sich die ur-
sprünglich königlichen Rechte durch den Übergang von dem
Burggrafen auf den bairischen Herzog nach den Verträgen
ynt dem Bischöfe und gegenüber der aufsteigenden Selbstän-
digkeit der Bürger gestalteten. — Zunächst konnte der Herzog
unmöglich die Befugnisse, welche der Burggraf persönlich aus-
geübt hatte, in eigner Person verwalten. Anfangs scheint
derselbe einen Beamten für den ganzen Umfang des bmg-
gräftichen Amtes eingesetzt zu haben. Ein solcher wird jener
Albert, der den Titel in Latispoua prstoetus urbis fübrt
und im Jahre 1192 oder 1210 erwähnt wird, gewesen sein").

Me6 N. 340 p. 523, N. 423 p. 403.
2) Über ihn Riezler, Bair. Gesch. I I p. 30. N.
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Noch im Stadtrecht von 1230 >) wird als Beamter des Her-
zogs für die hohe Gerichtsbarkeit ein dulAFravju8 erwähnt.
Später erscheint der Schultheiß, der ehemalige Nnterrichter
des Burggrafen als Inhaber der hohen Gerichtsbarkeit. Ein
solcher für den gesammten Umfang der burggräfiichen Befugnisse
bestimmter Beamter wird nach 1230 nicht mehr erwähnt.

Das hauptsächlichste Recht, das der Herzog von der Burg-
grafschaft her in der Stadt hatte, war das Gericht. Über
die Organisation desselben ist weder in den Verträgen mit dem
Bischof noch in den Stadtrechten eine genauere Nachricht ent-
halten, und doch muß hier im Anfange des dreizehnten Jahr-
hunderts eine große Veränderung vorgegangen sein. I n dem
Stadtrecht von 1230 wird nämlich ein Mäioiuw oivitatig
erwähnt, ohne dessen Erlaubniß niemand in das Haus eines
Bürgers eindringen oder Sachen in demselben mit Beschlag
belegen darf. Auch wird dem wäiewui oivitatis die Befugniß
beigelegt, darüber zu wachen, daß niemand näher als 12 Fuß
sein Haus an die Stadtmauer baue. I n derselben Stadt-
rechtsurkunde von 1230 wird aber auch die Befugniß des
Domvogtes und des Burggrafen zu den drei plaoita Isßitiwa
anerkannt. So hätten wir nach Arnolds drei Gerichte in
der Stadt Regensburg, ein bischöfliches, ein herzogliches und
eines der Bürger, das die Gerichtsbarkeit der beiden andern
Gerichte „bei Seite schob." v. Maurers sind drei Gerichte
ein bischen zuviel; darum erklärt er das M i o i u w «vitatis
für den Stadtrat und behauptet, dasselbe sei gar kein Gericht.
Die Verhältnisse sind viel einfacher, als es bei einem ober-
flächlichen Betrachten des Stadtrechts von 1230 den Anschein
hat. Statt dreier Gerichte gibt es nur eines in Regensburg.
Die Aufklärung über die Organisation desselben gibt eine
Stelle in Gemeiners Chronik. Derselbe erzählt vom Jahre

Gengler, Deutsch. Stadtrecht p. 373, Gaupp p. 167.
2) ,. c. I p. 379.
' ) Gesch. d. Städteverf. l p. 213.
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1391 ' ) : „damals führte auch der Rath eine neue verbesserte
Gerichtsordnung ein, besetzte die Gerichte, in welchen von den
ältesten Zeiten Bürger das Recht wiesen (Assessores gewesen
waren) ganz neu und ernannte dazu acht aus seinem eigenem
Mit te l und zehn aus den Fünf und Bierzigen. Diese mußten
den Eid ablegen, von be iden Rechten (im Schultheisgericht
und im Probstgericht) Hausgenossen zu seyn, nach bester E in-
sicht dem armen und dem reichen ein gleiches Recht zu ertheilen,
und um keiner Gefahr willen von den Rechten weg zu bleiben."
Gemeiner hat diese Nachricht aus einer Gerichtsordnung von
1390; er glaubt, daß die Combination der beiden Gerichte in
diesem Jahre stattgefunden habe, weil damals die Stadt in
den pfandweisen Besitz des bischöflichen Friedgerichts gekommen
sei. Doch liegt zu dieser Annahme kein ausreichender Grund
vor. Solche Statutenaufzeichnungm in den Städten, wie die
von Gemeiner hier benutzte eine gewesen sein muß, enthalten,
wenn sie nicht selbst angeben, daß sie eine Neuerung einführen,
nur Codificationen eines lange in den Städten üblichen Rechtes.
Ich glaube, daß schon zur Zeit des von Friedrich I I . verliehenen
Stadtrechts die von Gemeiner für 1391 angegebene Besetzung
des städtischen Gerichts bestand. Wahrscheinlich rührte sie von
den Verträgen von 1205 her. Daß wirklich schon im drei-
zehnten Jahrhundert eine solche Gerichtsorganisation bestand,
dafür gibt die Urkunde von 12442), welche die Abgaben der
Chuderwaner, Gademer und Schreiner regelt, den Beweis.
Die Bestimmungen derselben werden getroffen von den zu

« p. 282.
Dieselbe ist im Urtext und eine Übersetzung bei v. Freyberg V

p. 89 — 93. Eine etwas andere Übersetzung, Gemeiner, Chronik I
p. 349. Beide Übersetzungen stimmen inhaltlich untereinander überein,
aber nicht mit dem Urtext. Derselbe entbält innere Widersprüche,
während die Übersetzungen verständlich sind. Da der Abdruck bei Frey-
berg sehr fehlerhaft ist (z. B. snroriz mun»5terii für «uperiori«) so
rühren vielleicht die sinnentstellenden Abweichungen von ihm her.
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Gericht sitzenden Richtern der Fürsten, dem herzoglichen Schult-
heißen und dem bischöflichen Propste. Beide Richter wohnten
also derselben Gerichtssitzung bei; daß das immer der Fall
war, ergibt eine Stelle aus Gemeiners Chronik, die zum
Jahre 1497 berichtet'), daß der Propst ftüher Ehren halber
den stadtgerichtlichen Sitzungen beiwohnte. Hieraus ergibt
sich, daß auch der Schultheiß immer den Gerichtssitzungen des
Propstes beigewohnt haben wird. Aus diesem combinirten
Gerichte entwickelte sich der die wachsende Selbständigkeit der
Bürger vertretende Rat; gleichwohl blieb der Schultheiß Richter
über den ehemals burggräflichen Theil der Stadt und wurde
als herzoglicher Beamter angesehen. Auch flössen die Einnahmen
aus dem Gericht desselben dem Herzog zu.

Dagegen erlangte die Bürgerschaft ein anderes ursprüng-
lich burggräfliches Recht für sich, nämlich die Militärgewalt.
Der Herzog konnte wenig Interesse daran haben, für die
Befestigung und Vertheidigung der zum Theil dem Bischof
gehörigen Stadt zu sorgen. So war es natürlich, daß der
König den Bürgern im Jahre 1230 gestattetes auf sechs Jahre
einen Zoll zur Befsstigung der Stadt zu erheben. I n dieser
Erlaubniß für die Befestigung der Stadt sorgen zu dürfen,
lag auch ausgesprochen, daß die Bürger dieselbe selbständig
vertheidigen durften. Das Privileg lautete nur auf sechs
Jahre, doch ist es mir nicht wahrscheinlich, daß die Bürger
dieses Recht sollten wieder aufgegeben haben. So blieb dem
Herzog von seinen militärischen Befugnissen nur das Recht,
daß die Bürger verpflichtet waren die Baulichkeiten wegzu-
räumen, welche seinem Beamten, wenn er mit quer über den
Sattelbogen gelegten Speer durch die Straßen r i t t , im Wege
standen 2). Da aber hierbei nichts von einer Einnahme für

IV p. 7.
2) m. n. XXX» p. 165.
') v. Freyberg V p. 155
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den Herzog erwähnt wird, so wird er wohl nicht oft von
diesem Recht Gebrauch gemacht haben. Einnahmen bezog der
Herzog unter verschiedenen Titeln aus der Stadt. Zunächst
die eolleotas ss6U6ral68, die allgemeine Steuer, welche nach
dem Stadtrecht von 120? alle die bezahlen, die in irgend einer
Weise am Handelsverkehr betheiligt waren. Zu derselben
Steuer war der Bischof in seinem Stadtantheil berechtigt. I n
dem Vergleich von 1205 wird bestimmt, daß die beiden Fürsten
die eollkctak Asusralos gemeinsam erheben und theilen wollen.
Noch 1230 werden die colieetah von den Fürsten erhoben.
Später ist nirgends mehr von einer Berechtigung der Fürsten
zu denselben die Rede. I n dem Stadtrecht von 120? heißt
es, daß derjenige für einen Regensburger Bürger gehalten
werden soll, welcher die Gewohnheiten seiner Mitbürger iu
6auäi8 eoliootis 6t alüs, y u s aä U8um ß p ^ o t a u t o i -
v i t a t i s beobachtet. Wenn man den Satz y u s a ä U8um
8 p 6 s t a u t o i v i t a t i s auf oolisotas und alia beziehen will,
so ist die Schwierigkeit der Erklärung gehoben. Wenn die
Steuern nur zum Nutzen der Stadt erhoben wurden, dann
ist es kein Wunder, daß die Bürgerschaft, nachdem sie selb-
ständig geworden, dieselben selbst erhob und daß die Fürsten,
nachdem sie diese Selbständigkeit einmal anerkannt hatten,
keinen Anspruch mehr auf die collftötaV machten.

Während in dem Vergleich von 1205 die gemeinsame
Verwaltung der eollsotao vorgesehen ist, sollen die besonderen
Verpflichtungen der den beiden Fürsten gehörigen Leute be-
stehen bleiben. Nur verpflichten sich die beiden Fürsten ein-
ander bei der Heranziehung der Säumigen zu unterstützen.
Diese Verpflichtungen rührten also aus der hofrechtlichen ̂

Die Stelle in dem Vergleich von 1205 Kie6 p. 290 lautet:
etium super civitulem ^6Nkr»Ie8 eqngNler äiviäsmus, iuc

vxceptn s l bc ino n « 8 t e r v « I 6no i8 e o u n v o r s o ä o m i n o 5U«

5MSuI»ritor »liyuiä tribuat, ve! prn »liquo öelicto Krntiam 8Uäm zo

in yuu 3iler »Uyrum neoe88»rinm nun lllldßdil; si vor« , ! i -
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Abhängigkeit der Betreffenden her und bestanden demnach in
Grundzinsen, Kopfzinsen der Censualen, Diensten der Hörigen.

Gleichen Ursprungs sind wohl die Abgaben der Hand-
werker. Alles, was das Innungswesen betrifft, soll nach dem
Vergleich von 1205 gemeinsam verwaltet werden. Wir haben
eine Urkunde von 1244 ^), welche die Angelegenheiten der
Schuster regelt, und die ein Bi ld dieser gemeinsamen Verwaltung
gibt. Die Urkunde wird schon von der uuiveiÄtas civium
LHti8p0U6U8ium ausgestellt. Sie enthält einen Ausspruch der
Regensburger Bürger, der in einer von Schultheiß und Propst
ßrästdirten Gerichtssitzung geschieht und Bestimmungen trifft
über den Or t , wo die Flickschuster und diejenigen, welche neues
Schuhwerk arbeiten, ihre Waaren feilhalten sollen; über die
Wahl eines Meister der Chudermaner, Gademer und Schreiner
und über die Abgaben, welche die Flickschuster und die übrigen
Schuster den beiden Fürsten zu leisten haben, und zwar sollen
die ersteren jährlich drei, die letzteren sechs und dreißig Denare
bezahlen. Auch alle übrigen Innungen waren zu solchen Ab-
gaben verpflichtet. Diese blieben den Fürsten auch, nachdem
die Stadt ihre Unabhängigkeit erlangt hatte. Über die son-
stigen Angelegenheiten der Innungen etwas zu bestimmen,
hatten sie wohl wenig Interesse; sie überließen das, wie die
erwähnte Urkunde von 1244 beweift, die also noch aus der
Zeit ihrer Herrschaft über die Stadt stammt, der Bürgerschaft.

NO b is a t l i n e n s 55 oppliliuerit) ne NObiß 5 s r v i n t , vel llucl

simiti moön zj z e r v i r e recusaverit, »mbo promissimus

n6 servienäum Nwm compsllere» Zeumer, Deutsche Stä'dtefteuern,
(schmoller, Staats- und Socialwissen. Forsch. I p. 21) findet hier
einen Gegensatz von Gesammtbesteuerung und Einzelbesteuerung. Die
Stelle drückt wohl nur den Gegensatz der collect»«, zu denen alle am
Handelsverkehr Theilnehmenden verpflichtet sind, und die darum ße-
»lergles genannt werden, zu den hofrechtlichen Abgaben aus. Letztere
sind gar keine Steuern und werden auch hier gar nicht als Steuer
bezeichnet.

v. Freyberg, Samml. hist. Schriften V p. 89 ff.
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Diese hat auch die Aussicht über den Marktverkehr, die noch
der Bertrag von 1205 der gemeinsamen Verwaltung zuwies,
an sich genommen. Die Münze in Regensburg stand schon
von 1205 unter gemeinsamer Verwaltung. Der Vertrag des
genannten Jahres setzte nur fest, daß sie bestehen bleiben solle
wie bisher und daß der Herzog die etwaige Errichtung einer
neuen nach Rat und Willen des Bischofs unterdrücken solle.
I m Stadtrecht von 1230 erhielten die Bürger das Recht
dreimal jährlich die Münze zu betreten und das gemünzte
Geld zu prüfen. Gleichwohl blieb die Münze im Besitze der
Fürsten, die nicht nur den Gewinn davon hatten, sondern auch
ein Ernennungsrecht der Münzer behielten. Über die Zölle
werden keine neuen Bestimmungen getroffen. Sie blieben im
Besitz der Fürsten. Außer den fürstlichen erhob später die
Stadt auch ihrerseits Zölle.—

Die burggräflichen Rechte in der Stadt gingen als Lehen
des Reichs an den Herzog von Baiern über. Wie aber stellte
sich das Reich und der König zu der selbständig werdenden
Bürgerschaft? Daß das Bewußtsein der Stadt zum Reiche
zu gehören sich erhalten hatte, haben wir früher gesehen. Aus
diesem Bewußtsein ging der Versuch hervor, den die Bürger-
schaft im Jahre 1219^) machte, nachdem sie seit 1205 unge-
fähr in dem combinirten herzoglich-bischöflichen Gericht eine sie
in ihrer Gesammtheit vertretende Behörde an ihrer Spitze
hatte, sich wieder unmittelbar an das Reich anzuschließen, was
nur mit Beiseiteschiebung der Rechte der Fürsten geschehen
tonnte. Der König war zwar über die Zugehörigkeit ter
Stadt zum Reich einer Meinung mit der Bürgerschaft, doch
wollte er die berechtigten Fürsten nicht verdrängen. Vielmehr
soll der Bischof — von dem Herzog und seinen Rechten wird
nichts erwähnt — die Stadt dem Reiche bewahren, wie es in
der Urkunde von 1219 heißt. Darum bestätigt der König ach

') Msä 5l. 340 p. 323.
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die guten Gewohnheiten der Bürger, worunter man nur die
beginnende Selbstregierung der Stadt verstehen kann, nicht
den Bürgern, sondern dem Bischöfe.

Bekanntlich hatte die Politik Friedrichs I I . gegen die
Städte einen sehr schwankenden Charakter. Während die Ur-
kunde von 1219 die Verhältnisse in Regensburg, wie sie waren,
die sich unter bischöflicher Herrschaft entwickelnde städtische
Selbstregierung anerkannte, lieferte das Edict von Ravenna
die Städte ganz in die Gewalt der Fürsten. Es lag damals
nur an dem Bischof, der entweder nicht die Macht oder auch
nicht den Willen hatte, die Stadt ganz zu unterdrücken, daß
der Stadt Regensburg nicht ganz der Zusammenhang mit
dem Reich genommen wurde. 1245^), nachdem der Regens-
burger Bischof vom Könige abgefallen war, wurde den Bürgern
von letzterem die freie Wahl von Rat, Bürgermeister und
sonstiger Beamter zugestanden. Von einem Eintreten des
Königs in die Rechte des Bischofs ist hier keine Rede; wie
das Reich keinen Einfluß auf die Wahl der städtischen Beamten
hat, so übernimmt auch die Stadt leine regelmäßigen Leistungen
an dasselbe.

Daß der König aus der Burggrafschaft oder aus sonst einem
Rechte eine regelmäßige Einnahme aus der Stadt bezogen
habe ^), ist eine Annahme, welche wohl aus dem Mißverständniß
einer Stelle des Regensburger Stadtrechts von 1230 herrührt.
Die betreffende Stelle in der vom König ausgestellten Urkunde
lautet: Item Pucunyuo

äst nobiß 6t episoopo taiMMin alius oivis, nulla post-

nioclum aävocato 86rvitia 6xkibebit p6r eokotionöm, 86(1

tLuwmmoäo e6rtum 6t ab autiyuo ä6t6rmiuawm 86rvitiuui

6!80lv6t. I n dem Vergleich von 1205 wird ausgemacht, daß
Arzog und Bischof die 00II60W6 theilen wollen. Zweierlei

l) kleä n . 423 p. 408.
Wie Zeumer meint l. c. p. 99 u. 103.
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von denen die eine zwischen Bischof und Herzog,
die andern zwischen Vischof und König getheilt worden sei,
anzunehmen ist unmöglich, denn es gibt nur eine Art, zu
deren Bezahlung, yu icu iM6 kmsndo ot vsnäeuäo rituln
lieF0tia.tiom8 exerousrit, verpflichtet ist, wie aus den Stadt-
rechten von 1207 und 1230 hervorgeht. Man müßte also
annehmen, daß der König 1230 an Stelle des Herzogs die
Hälfte der colleotao erhalten habe, wozu eine Veranlassung
sonst nicht vorliegt. Da der Herzog seine übrigen Rechte in
der Stadt behält, so ist es vielmehr sehr unwahrscheinlich, daß
er eines sollte dem König überlassen haben. Die burggräfliche
Würde war ein dem Herzog von Baiern übertragenes könig-
liches Lehen. Die dem königlichen Lehensmann geschuldete
Steuer wird in der angeführten Stelle schlechthin als könig-
liche bezeichnet. — Wenn wirklich Regensburg zu einer regel-
mäßigen Steuer - an den König verpflichtet gewesen wäre, so
ist es unbegreiflich, wie die Stadt dieser Verpflichtung hätte
ganz und gar ledig werden können. Nicht einmal Rudolf von
Habsburg hat versucht, sie zu einer jährlichen Steuer heran-
zuziehn. Die Stadt hat es immer für ihr größtes Vorrecht
gehalten, dem Reiche zu keiner regelmäßigen Leistung verpflichtet
zu sein. —1232 empfing König Heinrich (VII.) eine Geld-
summe von der Stadt l ) ; ich möchte diese Einnahme des
Königs aus der Stadt für eine von derselben Art halten, wie
sie Heinrich IV. im Jahre 1088 und später die Herzöge bezogen.

Zweites OaMel:

Die luschösliche Hemult.
Der Bischof nimmt in der Regensburger Geschichte der

ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts eine viel bedeu-
tendere Stellung ein, als der ihm in der Stadt gleichberechtigte

M. N. XXX» p. 202. Gemeiner, Chronik l p. 329.
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Herzog von Baiern. Es scheint fast, als wollte das Bisthum
das in früheren Jahrhunderten Versäumte nachholen und jetzt
die Herrschaft über die ganze Stadt gewinnen. Auf kirchlichem
Gebiete wurde zunächst der Versuch gemacht, die bis dahin
unangefochten dem Reich gehörenden Klöster Ober- und Nieder-
münster durch Tausch an das Bisthum zu bringen^). Dieses
Unternehmen scheiterte bekanntlich am Widerstände der Fürsten.
Nachdem im Jahre 1213 der Herzog die Bürger von dem
ihm geleisteten Eide entbunden hatte, scheint der Bischof sich
in dem thatsächlichen Besitz der Herrschaft über die ganze Stadt
befunden zu haben. 1219 bestätigte der König dem Bischof
die Gewohnheiten der Bürger, ohne des Herzogs zu gedenken,
1230 werden die Bürger, als ihnen erlaubt wird, für die
Stadtbefestigung einen Zoll zu erheben, auf die Erlaubniß des
Bischofs verwiesen. Daß in dem Edict von Ravenna, das
auch für Regensburg galt, wie der Widerruf desselben vom
Jahre 1245 sagt, nur der bischöflichen Rechte gedacht wird,
will ich hier nicht anführen, well die Urkunde allgemein für
alle Bischofsstädte galt und darum nicht auf die besonderen
Verbältnisse von Regensburg Rücksicht nehmen konnte. Da-
gegen muß hier erwähnt werden, daß Regensburg in dem
Vergleich mit dem bairischen Pfalzgrafen von 1240 2) schlecht-
hin als Stadt des Bischofs bezeichnet witd, daß in dem
Widerruf des Ravennater Edicts von 1245 auch nur von den
Rechten des Bischofs in der Stadt die Rede ist. So scheint
der Bischof ungefähr dreißig Jahre lang thatsächlich die Herr-
schaft in der Stadt gehabt zu haben. Daß er sie auch rechtlich
beiaß, daß ihm vielleicht 1219 die Herrschaft über die ganze
Stadt übertragen worden fei, möchte ich nicht annehmen, denn
de? Herzog ist im Besitz seines Gerichtes und der Regalien
die ganze Zeit hindurch geblieben. Das Stadtrecht von 1230

1) Nleö 5i. 330 p. 310, n . 332 p. 314.
2) Mecl N. 404 P. 388.
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erwähnt des herzoglichen Gerichtes und des Antheils an der
Steuer. Es ist mir nicht denkbar, daß sich diese sollten unter
bischöflicher Herrschaft als herzogliche erhalten haben. M i t
dem Jahre 1245 war es mit der bischöflichen Herrschaft über
Regensburg vorbei. Der Bischof machte zwar noch einen
Versuch mit Gewalt die Stadt zu unterdrücken; doch blieb
derselbe ohne Erfolg.

Als bischöflicher Beamter für die Verwaltung der Stadt
erscheint noch im Stadtrecht von 1230 der Vogt. Welcher
von den Vögten aber die bischöflichen Rechte in der Stadt
verwaltet habe, darüber sind wir für unsere Periode ebenso
wenig wie für die früheren unterrichtet. Denn es gab immer
mehrere Vögte zu gleicher Zeit. Von 1189—1221 kommen
Vögte aus der Rechbergischen oder Lengenbachischen Familie
vor l). Daneben hatten die Grafen von Dornberg '̂ ) die Vogtei
über Güter der Regensburger Kirche, die im Jahre 1224 an
den Herzog von Baiern überging. Außerdem erscheint als
Vogt des Domcapitels ein Eckbert Truchseß von Eckmühl im
Jahre 1221 ^). Daneben scheinen auch noch die Grafen von
Mosburg eine Bogtei gehabt zu haben ^). Welche von diesen
Familien die Vogtei in der Stadt hatte, ist nicht ersichtlich,
weil ein Familienname des letzten Stadtvogtes Konrad nicht
angegeben ist. Jedenfalls hatten sie die bairischen Herzöge
und die Mosburger nicht, da sie noch am Ende des dreizehnten
Jahrhunderts im Besitz ihrer Vogteien erscheinen. Die Vogtei
in der Stadt, welche aber nur als aävooatia uostrs ooolesias
K9.ti3p0ue.u8i8 bezeichnet wird, dagegen wurde im Jahre 1245 )̂
iu Anbetracht der Bedrängungen und Bedrückungen, welche die
Regeusburger Kirche von ihren Vögten erlitten hatte, nach dem

Gemeiner, Chronik p. 279, 310.
2) Nivä 5i. 856 p. 338.
') kies N. 352 p. 334.
4) Nieä 5l. 718 p. 697.

Me6 N. 418 p. 404.
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Tode des Vogtes Konrad vom Bischof eingezogen. Als bischöf-
licher Untertichter fungirte der Propst, der nach Aufhebung
der Vogtei auch den Blutbann erhält. ,Er präsidirt mit dem
Schultheiß dem nach 1205 vereinigten Stadtgerichtes. Auch
er hat einen Unterrichter.

Nachdem die Stadt ihre Unabhängigkeit erlangt hatte,
blieben dem Bischof dieselben Rechte wie dem Herzog. Zu-
nächst das Gericht, dann der Zoll, der Antheil an der Münze
uild die Abgaben der Handwerker.

Über die Ausdehnung der bischöflichen Stadt fehlen leider
bestimmte Angaben. Eine Aufzeichnung des vierzehnten Jahr-
hunderts 2) zahlt als unter das bischöfliche Gericht gehörig auf
die Leute vom Dom zu St . Peter, von S t . Emmeram, S t .
Paul, S t . Veit zu Prül , S t . Mang in der Vorstadt, Päring
und Rohr. Ob die Angehörigen dieser Stifter schon in unserer
Zeit zu dem bischöflichen Gericht gehörten, und wie über eine
solche Einigung ein Abkommen getroffen werden konnte, da-
rüber sind wir nicht unterrichtet. Jedenfalls war aber das
bischöfliche Gebiet mit Einschluß der den Stiftern Angehörigen
immer noch bedeutend kleiner als der ehemals burggrästiche
Theil der Stadt-

Vntles Oapitel:

Die
Die erst? Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts ist di

Zeit, in welcher die Negensburger Bürger, die wir in de
früheren Periode in staatlicher und persönlicher Abhängigkei
von Bischof und Herzog fanden, die politische Freiheit ihre
Stadt und damit auch die persönliche erwarben. Die Mög
lichkeit hierzu bot zunächst der oft erwähnte Vergleich der beide

v. Freyberg V p. 90.
v. Freyberg V p. 56.

Verhandlungen d. histor. Vereines. Bd. xxxvl l . 5
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Fürsten von 1205. Wie wir früher') gesehen haben, muß in
Folge desselben die Stadt ein einheitliches Gericht betominen
haben. Hierdurch erst wurde eine Exemption derselben sowohl
aus dem Grafschaftsgericht, als auch aus der allgemeinen
bischöflichen Gerichtsverwaltung möglich, deren ausdrückliche
Bestätigung das Stadtrecht von 1230 enthält. I n dem ver-
einigten bischöflich-herzoglichen Stadtgerichte fand auch die
Bürgerschaft eine sie in ihrer Gesammtheit vertretende Be-
hörde. Daß wirklich nach 1205 eine Behörde an der Spitze
der Regensburger Bürgerschaft stand, ergibt sich daraus, daß
im Jahre 1211 das 8i^iI1um oivium L.ati8p0U6U8ium er-
wähnt wird 2), was eine zur Führung desselben berechtigte,
also die Bürgerschaft repräsentirende Behörde voraussetzen läßt.
Daß dieselbe wirklich in dem Gericht bestand, geht aus den
an die Stadt in dieser Zeit gerichteten Schreiben hervor, wo-
r in die bischöflichen und herzoglichen Richter als Vorsteher der
Bürger bezeichnet werden. So schreibt König Heinrich (VIl.)
122? aäv009ti8, »oulwtis ot umvoi-sis oivibus

und 1232 Mäioibny, coutzilio et

. Als Vorsteher der Bürgerschaft treten die
Richter auch auf in der Urkunde von 1244^), welche die An-
gelegenheiten der Chuderwaner, Gademer und Schreiner regelt,
denn in diesem von der umve.v8it.5l8 civmui ausgestellten Akten-
stück stehen sie zuerst unter den Zeugen. Diese Stellung der
Richter an der Spitze der Bürger ist doch nur dann erklärlich,
wenn das Gericht zugleich diejenige Behörde ist, welche die
Bürgerschaft repräsmtirt, und die in dem Schreiben des Königs
von 1232 eouMum genannt wird.

Ob dieser Rath aus der Wahl der Bürger oder aus der
Ernennung seitens der Fürsten hervorging, darüber fehlt we-

1) p. 55 ff.
2) Nie<l ?<. 321 p. 302.

») N. v . X X X 2 p. 151, p. 202.

v. Freybcrg V p. 89 f.
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nigstenS bis zum Jahre 1245 jede Angabe; jedenfalls hat er
bis bahnn den doppelten Charakter einer sowohl von der Bi i r -
gerschafit als auch von den Fürsten bevollmächtigten Behörde.
Erst in dem genannten Jahre bekommt die Bürgerschaft das
Recht Hre Beamten frei zu wählen, wodurch natürlich der
Rat soimen Charakter als fürstliche Behörde verliert. Schott
vorher im Jahre 1243 kommt ein Bürgermeister in Regens-
burg vGr l), der wohl ein nur von der Bürgerschaft aufge-
stellter Beamter ist; doch rangirt er noch 12442) ^ ^
den fürstlichen Richtern. Erst nachdem die Stadt die freie
Wahl ihrer Beamten erlangt hat, tr i t t er an der Spitze der-
selben auf 5).

Allmählig erlangte die Bürgerschaft eine ganze Reihe
politischer Rechte, welche dieser Rat verwaltete. Die Erwer-
bung oder wenigstens die Anerkennung derselben fällt zum
größten Theil in das Jahr 1230. Am bemerkenswerthesten
ist das Recht der Bürger sich an der Errichtung des Stadt-
friedens zu betheiligen 4). Einen besonderen Frieden hatten
Herzog und Bischof in dem Vergleich von 1205 für ihr ganzes
Gebiet errichtet. Daß die Bestimmungen desselben auch für
die Stadt galten, ergibt sich aus dem Stadtrecht von 1207.
Doch ist hier von einer Betheiligung der Bürger bei Errichtung
des Friedens noch keine Rede. Dagegen mußte im Jahre
1230 5) der Stadtfriede von den M r g e m beschworen werden. —
Dasselbe Jahr brachte den Bürgern die Erlaubniß für die
Stadtbefestigung eitlen Zol l zu erheben. Hierdurch erhielten
sie wohl zugleich ein Recht der Aufsicht und Vertheidigung der
Festungswerke. Obgleich das Privileg Friedrichs- I I . den
Bürgern diese Erlaubniß nur auf sechs Jahre gewährte, so

Gemeiner, Chronik p. 348.
2) v. Freyberg V p. 89 f.

1255 ni5<z N. 466 p. 443.
Hierüber Nitzsch, Ministerialität und Viirgerthnm p. 258 ff.
Stadtrecht Gaupp p. 168 § 2.

5*
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scheinen sie doch die durch dasselbe gewährten Rechte nicht wieder
aufgegeben zu haben. Auch ein Aufsichtsrecht über die Münze
zu Regensburg haben die Bürger erlangt. Dreimal jährlich
sollen sie die Münze betreten und das gemünzte Geld prüfen^).
Ferner trifft die Bürgerschaft Bestimmungen in Innungs-
sachen; sie ordnet 1244 die Verhältnisse der Chudermcmer,
Gademer und Schreiners. Alle diese Rechte würden den
Bürgern nicht so friedlich von den Fürsten überlassen worden
sein, wenn der Rat nicht zugleich eine fürstliche Behörde ge-
wesen wäre. Derselbe übt auch diese Rechte zum Theil im
Namen der Fürsten; so soll der Zoll für die Stadtbefestigung
erhoben werden 6e cousiiw opiZcopi. Die Bürger sollen
dreimal jährlich in die Münze kommen, pwut expeäisus
lusrit äe volunwtk SpiLoopi ot äucis. Der Rat erscheint
hier mehr als fürstliche Aufsichtsbehörde über die Münze denn
als Repräsentation der Bürgerschaft.

Nachdem die Bürger 1245 das Recht den Rat frei zu
wählen erhalten hatten, behielt dieser alle Rechte, die er früher
als bischöflich-herzogliche Gerichtsbehörde ausgeübt hatte.

Das Jahr 1251 bildet den Abfchluß der freiheitlichen
Entwickelung unserer Stadt. I n diesem Jahre bestimmte
König Konrad 2), daß alle Einwohner Regensburgs Geistliche,
Weltliche und Juden die Bestimmungen, welche die Bürger
pro eustoäia 6t muiueions neouon pro cnpitanoo oiviwtis
katißpoukusis treffen würden, zu beobachten gehalten sein
sollten. Hiermit wurde die unabhängige Stellung der Bürger
anerkannt; zum ersten Male seit über fünfhundert Jahren gab
es wieder eine Obrigkeit in der Stadt, welche ihre Befugnisse
über alle Einwohner derselben erstreckte.

Der Bischof freilich war nicht gewillt, sein Hoheitsrecht

') Stadtrecht. Gaupp §. 11.
2) v. Freyberg V p. 89 ff.

m. v. XXX» p. 314.
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an der Stadt ohne weiteres aufzugeben. I m Jahre 1253^)
ließ er von König Wilhelm von Holland das Privileg Köckg
Konrads widerrufen. Doch blieb dieser Widerruf erfolglos,
da dem König Wilhelm in Baien: keine Anerkennung zu Theil
wurde. Auch muß der Bischof trotz der Urkunde Wilhelms
die Unabhängigkeit der Stadt anerkannt haben, da er dieselbe
als Schiedsrichter zwischen ihm und dem Herzoge in Münz-
angelegenheiten 12552) anerkannte. Die Urkunde Wilhelms
hatte nur die Folge, daß die Stadt, solange der König an
der Spitze des rheinischen Bundes stand, diesem Bunde fern
blieb. Erst nach des Königs Tode trat sie demselben bei^),
im Jahre 1256, und gab damit den ersten Beweis ihrer
wirklich erlangten staatlichen Unabhängigkeit.

Zugleich hatten die Bürger auch ihre persönliche Freiheit
erlangt. Schon das Stadtrecht von 120? enthielt die Be-
willigung, daß die Bürger nur für ihre Mitbürger nicht aber
für Bischof, Herzog oder sonst jemand gepfändet werden durften.
Das Stadtrecht von 1230 brachte die Bestimmung, daß weder
der Herzog noch sonst ein mächtiger Herr die Häuser oder
das Vermögen eines verstorbenen Bürgers an sich reißen dürfe,
daß vielmehr Alles an die Erben fallen solle; ferner daß kein
Bürger zu hofrechtlichen Diensten außer zur Zahlung des

'C6U8U8 herangezogen werden dürfe. Die Erlangung des
Bürgerrechts wurde allen denen gewährt, die zehn Jahre hin-
durch unangesprochen in der Stadt lebten und an den Lasten
derselben theilnahmen.

I n der Darstellung der Entwickelungsgeschichte der Regens-
burger Stadtfreiheit konnte wenig Rücksicht genommen werden
auf die Ansichten anderer Forscher. Dies soll hier nachgeholt
werden. Ein näheres Eingehen auf die Meinungen derjenigen,

Nisä 55. 45« p. 433. Hl. l l . X X X 3 p. 320.
Nies « . 466 p. 443.
2. Oct. Weizsäcker, der rheiu. Bund von 1254. p. 94 5i. 1.

Böhmer, Ouä. äipl Nueuosrgncni'nrt. p. 113.
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welche einen Rat das ganze Mittelalter hindurch in NegensburF
annehmen, ist hier nicht nöthig, da die früheren Capitel das
Unbegründete einer solchen Annahme dargelegt haben. Auch
die Ansichten Nitzschs und Heuslers über die Entstehung des
Regensburger Rates brauchen hier nicht näher erörtert» zu
werden, weil ja die hier gegebene Darstellung nicht mit den
Meinungen der beiden Forscher im Widerspruch steht; denn sie
hat gezeigt, daß der Rat sowohl aus der Bereinigung der zur
Verwaltung bestimmten Leute des Herzogs und des Bischofs
als auch aus dem Gericht hervorgegangen ist, indem eben die
Leute der beiden Fürsten sich als Beisitzer des Gerichts ver-
einigten und so als Rat an die Spitze der Stadt traten. Es
bleibt also nur noch übrig die gänzlich abweichende Ansicht,
welche Arnold in seiner Geschichte der deutschen Freistädte über
die Entstehung des Regensburger Rates )̂ aufgestellt hat, etwas
näher zu betrachten. Arnold glaubt, daß die Einwohner von
Regensburg durch eine coujui-atio oder Einung einen Stadt-
frieden errichtet haben, an dessen Spitze freigewählte („genannte"
äenommati) Richter stehen. Diese Genannten hält er für den
innern Rat ; später sei der Name der Genannten auf den
äußeren Rat übergegangen, von dessen Vorhandensein Arnold
auf Seite 388 seines Buches im ganzen dreizehnten Jahr-
hundert keine Spur entdecken kann, während er Seite 392 die
angebliche Entwickelung desselben seit 1244 und dessen urkund-
liche Erwähnung im Jahre 1295 anführt. — Wir haben früher
gesehen, daß sich eine Betheiligung der Bürger bei der Er-
richtung des Stadtfriedens vor 1230 nicht nachweisen läßt, und
daß dieser Stadtfrieden zurückgeht auf deu von den Fürsten im
Jahre 1205 errichteten Landfrieden; von einer eonjuratio der
Bürger, aus der em Stadtfrieden hervorgegangen wäre, findet
sich keine Spur. Wer sind nun aber die Genannten? Zuerst
kommen sie in der Urkunde, worin König Philipp den Vergleich

I p. 369 ff.
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von 1205 bestätigt, vor. Danach soll der, welcher den von
Bischof und Herzog errichteten Landfrieden bricht, sich wsti-
momo trmm äsnominatoi-um reinigen. Hieraus ergibt sich,
daß der Reinigungseid mit Genannten gar keine speciell Re-
gensburger Einrichtung ist. I n dem Vergleich von 1205 selbst
und in der Erneuerung desselben von 1213 steht dafür tosti-
nwuio trmm auwutiarum personaruiu. Man sieht hieraus,
daß die Genannten nur in jedem einzelnen Falle vom Richter
zur Verstärkung des Eides bezeichnete Eideshelfer, aber keine Be-
hörde sind. Auch aus dem Stadtrecht von 1207, worin es
heißt: r6U8 törti«. inauu äeuomiukltorum 86 expm'Fadit nsl

6xamiu6 fnFläs 3.M6 muooMtiam suam probäbtt, scheint

mir nicht hervorzugehen, daß die äsnoNmati eine Behörde
waren. Aus der Stelle des Stadtrechts von 1230: rsus wrt ia
manu 86 sxpurAakit) iuwr quo8 8iut äuo, czui äiouutur

nommati, ist man vielleicht zu diesem Schlüsse berechtigt. G
bestimmt erscheinen sie aber als städtische Behörde und zwar
als äußerer Rat im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert').
Leider fehlen in Regensburg Nachrichten über das Verhältniß
der Genannten von 1205 zu den späteren.

Wir müssen uns daher umsehen, was wir über die Ge-
nannten etwa in andern Städten finden. Es gibt deren z. B ,
in Eger-), Nürnbergs Bamberg^), Prag5), Passat), Mün-
chen ?), Wiens) und andern östreichischen Städten. Aus der

Gemeiner, Chronik I I 122. N I 4 0 1 , 693, 697, 700, 704,705, 706
2) Gaupp, Stadtrecht I p. 190 §. 6.

Hegel, Stä'dtechroniken. Nürnberg p. XX IV , p. 136.
Z'äpst P. 103 §. 368 — 370. p. 69 §. 244. Anhang V p. 141.

Darüber Rößler, deutsche Rechtsdenkmäler in Mähren und Böhmen
l p. X Q V N l N. Desgl. v. Maurer Städteverf. l l l p. 709 5l. 35.

Mßler l . o. p. 85 §. 129.
Gengler, Stadtrecht von 1225 §. 20.
Gengler, Stadtrecht p. 297.
Rechtsquellen der Stadt Wien v. Weiß u. Tomascheck. Stadt--

?echt v. 1221 Z. 1 n §. 17.
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Vergleichung aller diesbezüglichen Stellen hat sich ergeben, daß
es ursprünglich zwei Arten von Genannten gegeben hat.
Erstens genannte Eidesheiser, die vom Richter, zweitens ge-
nannte Zeugen, die von den Parteien für jeden einzelnen Fal l
genannt würden ^). Um den Meineiden der genannten Zeugen
entgegenzutreten, wurden nun in den Städten Behörden er-
nannt, von denen zwei Mitglieder bei der Abschließung aller
Rechtsgeschäfte wie omMo et, vsnäi t i ^
donatio prsäwrum, äomoruN vinem-
reruw, yuas 65tima.t6 iusriut ultra tna talsutn, 6t
lidet ne^otium yräuum memoiia äiFuuiu gegenwärtig sein
mußten 2). Diese Behörden führten den Namen die Genannten.
Außerdem gab es noch die für jeden einzelnen Fall vom Richter
genannten Eideshelfer. Später tr i t t auch in den Fällen, wo
ein Reinigungseid mit Eideshelfern vorgeschrieben war, das
Zeugniß zweier Mitglieder der vorhin beschriebenen Behörde
ein 3). Da zu dieser Behörde nur die zuverlässigsten und an-

') Z . V. Nlet lN. 332 p. 365. ltem 6e n6vnogttl, in Nnnekaven

zic intsrnv8 (ßil'riclum Nnt. oznim.) et eunliem Olmnrnlwm eonvenit,

ut n«8 <tecem perzonklkl l ien n m in o m u » , qne <̂« ^ur

voontie nntilinm kgketnit «t por lUl38 6x el» proliemuZ, nt«5 in

kadero et (!dunrnllti5 pre6ictU8 oe6gt l i t i : i

ex totillem perzonis, ^nibn8 nntum 8lt pref«tum noxntium,

6u«5 »55umllt, et por en8 znrs 8il)l sttmoro prndet et nbtinent növtt-

«gtwm pretntnm.

2) Wiener Rechtsquellen. Stadtrecht v. 1221 z». 12. Der Name
die Genannten erst in der Bestätigung von 1278 p. 447.

2) Wiener Rechtsquellen p. 42. Stadtrecht v. 1278 §. 2.
pscem lt»l^ue M8tituimu8 civitl«ti8 tllliter, qnoä cuntrg

propter inorl8»tioni8 nntum <zuorimnniil «rigwr, et 2b »otors impe-

titur 8ecnn6um paeem, iä v8t n«ck <3em frl6e, et Kap ll»t 8»vo prn

komloilUo, 8ive pro vulnere 8ive pro <Mbu80Umque oxce88ibuz »lii8

viulenti8, Mi ^u<iex «ivilgti8 vi^iltt i per8vn98 Zone8t»8 senomwuliit,

^uurum äeoem 8iut pro »ua prose88ione 8vu 6e 8ui8 iäunei8 convioini8,

et ex Kii8 pergoni8 «zuguior 288UM2t et tuno per jursmentum »num

et NIgrum 8m,m prodet innocentiäm. Daftir im Stadtrecht v. 1349
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gesehensten Bürger genommen wurden, so wurde dieselbe
von dem Rate in den Fällen, wo dieser die Verantwortung
nicht allein tragen wollte, herangezogen und erhielt so die
Stellung eines äußeren Rates.

I n Regensburg scheint schon im Jahre 1230 eine eigent-
liche Behörde von Genannten bestanden zu haben, deren Zeugniß
schon damals an die Stelle des anderswo verlangten Reini-
gungseides mit Eideshelfern, die zu jedem einzelnen Falle
ernannt wurden, getreten sein müßte. Früh müssen diese
Genannten auch schon die Stellung eines äußeren Rates er-
langt haben. Die Zahl der Mitglieder desselben betrug später
40 oder 45. Wenn es also in einer Schenkungsurkunde vom
Jahre 1251 heißt'), sie sei abgeschlossen pra686utia maU8tri
NOßtri clomini ^riäsrioi super vauubium 6t eon8u!um
N08twi'um au 40 iM8 Haitis, so kann unter den 40 nur
der äußere Rat gemeint sein. Die Identität desselben mit
den Genannten ergibt sich aus spätern Stellen in Gemeiners
Chronik. Diese hat auch für die spätere Zeit Arnold richtig
erkannt. Nur die Annahme, daß die Genannten einmal der
innere Rat gewesen seien, müssen wir zurückweisen.

p. 104 Z. -9 : den vrid der stat setzen wir auf also: gegen swem ain
chlag erscheinet, und Wirt angesprochen von dem chlager nach dem vrid
umb einen todslag oder vmb ain wunden oder umb swelich ander tat,
die an die aecht get, dem sol der statrichter feiner beredung gnnnen
also: wer sich umb amen todslag wi l bereden, der sol der g e n a n n t e n
z w e n haben und darzue anderr erberr manne zwen, und mit den viern
und mit fein aines aid bewer fein uuschuld und sei ledig. W i l sich
jeman bereden umb ein wunden oder umb ander fache die an die aecht
get, der sol der gn anten a i n e n haben und barzue anderr erberr
manne drei, und mit den viern und mit sein aines aid bewer sein
Unschuld und sei auch ledig.

Gemeiner p. 364 5i.
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II

Ausführliche Geschichte
dcr

tudie n A «stalten
in

1538 — 1880.

Von

Christian Heinrich Neinstimker,
kgl. Konrektor und Gynmafialprofefsor, Mitglied beS bistorischeu Vereilles

von Oberpfalz und Regensburg.

Zweiter Theil.
Mchichle de8 Kai hol. Hnnmasiums zu 8t. Paul

und des sich daraus entwickelnden Lyceums.
(Von 1589 —18N.)
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V o r r e d e .

Wer zweite Theil meiner ausführlichen Geschichte der
Studienanstalten in Regensburg (1538 —1880) bringt nun
die Geschichte des katholischen, von Jesuiten geleiteten, Gym-
nasiums zu S t . Paul mit Einschluß des sich daraus ent-
wickelnden Lyzeums bis 1811. Die Quellen zu dieser Geschichte
sind besonders durch den Brand des Gebäudes 1809 sehr
spärlich geworden. Von den Katalogen des Instituts wurden
bloß 3 Bände, die Schülerverzeichnisse von 1791 bis 1811
enthaltend, gerettet. Was sich sonst zerstreut in der k. Kreis-
bibliothek und im historischen Vereine vorfand, wurde mir mit
der dankenswertesten Bereitwilligkeit zur Einsicht mitgetheilt.
Dadurch gelang es, mit Benützung verschiedener auf die Stadt
Regensburg und auf den Jesuitenorden überhaupt bezüglicher
Schriften, doch noch eine nicht inhaltsarme und ziemlich in-
teressante Geschichte dieses Gymnasiums zusammenzustellen.

D a in allen der Leitung von Jesuiten unterstellten Gym-
nasien in Bayern höchst wahrscheinlich die gleichen Einrichtungen
bestanden, so sind die in Rixners Geschichte des Gymnasiums
zu Amberg angeführten auch großentheils auf das hiesige über-
tragen, und auch von den Geschichten der in München, Strau-
bing und Passau befindlichen ist Manches benützt worden.

Möge auch dieser Theil sich der wohlwollenden und nach-
sichtigen Beurtheilung erfreuen, welche der erste, die Geschichte
des 6^nm. pootiei enthaltende gefunden hat.

Regens bürg im August 1881.

Der Versasser.
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Einle i tung.

Eine Geschichte des 1589 von dem Herzoge Wilhelm V.
von Bayern und seinem minderjährigen Sohne Philipp, de-
signirtem Bischof von Regensburg, mit Bewilligung des Papstes
Sixtus V. und des Kaisers Rudolf I I . hauptsächlich aus den
Gütern des ehemaligen adeligen Iungfrauenstiftes St . Paul
gegründeten, von der Zeit seiner Eröffnung 1590 bis zur
Aufhebung des Ordens 1773 von Jesuiten unterrichteten und
geleiteten Gymnasiums zu St . Paul dahier ist nicht nur über-
haupt sehr interessant, sondern auch für die Kenntniß der
Gestaltung der aus ihm durch die Vereinigung mit der evangel.,
von der Reichsstadt Regensburg gegründeten Poetenschule 18 l i
entstandenen jetzigen paritätischen Studienanstalt von großer
Wichtigkeit. Dieses kathol. Gymnasium erlangte auch bald,
wie viele Iesuitengymnasien, ̂ ) eine große Berühmtheit. Denn

Die von Jesuiten geleiteten Studienanstalten werden überhaupt
wegen ihrer Tüchtigkeir von Katholiken nicht bloß, sondern auch von
Protestant. Schriftstellern vielfach gelobt. So riihmte der große englische
Philosoph Franz Bakon von Verulam (1- K526) ihren Fleiß und ihre
Gelehrsamkeit und stellte ihre Schulen anderen zum Muster auf, indem
er sagt: Hunm ^e8uit«rum intuenr lnlwzlrlnm »nlostinmyue tnm in

<wctrinu oxoolenän, «zunm in moridu» inlormunäi» illu6 »ocurrit

6e pnurnnbnxo: „ ' lul l» lzuum 855, utinnm nuster

ßi»m qnn<l nttlnet, brevi88imum sorer 6lolu: ^

^s8uil»rum! nibil enim, yun6 in uzum venit niz

»u^ment. 8vlenti«r. 29, 518.) Der als Staatsmann, Gelehrter

und Schriftsteller berühmte niederländische Protestant Hugo Grotius
l645) sagt von ihnen, daß sie sich wegen ihres frommen Lebens-
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es hatte nicht bloß eine große Frequenz von Schülern, von
denen ein beträchtlicher Theil Söhne von adeligen Familien
Aus Ober- und Mederbayern, der oberen und der jungen
Pfalz, einige aus Franken, Oesterreich und Tyrol , viele sogar
aus Schottland waren/) sondern es befanden sich auch unter
seinen Rektoren, Lehrern und ehemaligen Schülern mehrere
als Gelehrte und durch sonstige Tüchtigkeit berühmt gewordene
Männer. 2) Die Güte des Gymnasiums erkannte auch der

Wandels und ihrer Uneigennützigkeit beim Unterrichte eines großen! An-
sehens unter dem Volke erfreuten. Hla^na ^«»uitgrum 68t m vulßum

prupter vit»s «gnotimoniam st, lzui» nun sumto msrceäs

Uteri» 8cienti2v«ius pr2ecepti8 lmKultur. (Hnu«l. tls red.

Uel«. p 194.)

») I n den Verzeichnissen der Schiller von 1743 — 1810 finden sich:
a.. Die F r e i h e r r e n , von Leuprechting, Guggenmoos, Zillerberg,

Tiechtl, Rummel, Dandorff, Strahl, Schmidt, Schönwerth, Imsland,
Strauß, Sch'önhofen, Bibra, Lerchenfeldt, Jett, Schott, Reisach, Franck,
Öxle, Stinglheim, Drechsel, Gugel, Lichtenstern, Tänzel, Anethan, Ez-
dorf, Lilien, Asch, Pechmann, Laßberg, Karg, Pfetten, Berchheim, Linker,
Baßler, Dietterich, Speth, Albini, Iuncker, Holzing.

d. Die G r a f e n : Freyenseyboldstorf, Rambaldi, Tauffkirchen,
Vers von Ortenstein, Wolkenstein, Thurn und Valsasina.

e. Die S c h o t t e n : I^nbriizus »li I^ano?, (3r»nt 6s

Nokert klrilnt 6s VsZ^) «^oll. Vit. M»o6onul6, Nrnezt. 6o

Nodert llo N»oMor80N, ttoräon 6e llilllornio, I'«r8ei6 l!o

^rdutknot 6o Nakrg, O«r! 8. N. ŝ. Q. N. <̂o 8petk it

UawUton,

M e r k w ü r d i g s i n d : 1744 der Schüler in der Humanitätsklasse
)ok. 8«pt. 6s ws?5 wegen des Zusatzes: lmper Nccl. OolleK. nä
8. Viwm t'rjijinßne 0»noniou8. 1755 der 0»nälä2t. ^lkool. mnrall«

primi »nni ^n8olmu5O2rol. leider llaro 6o >Vil6«nfelä, ln8lßn. et

lmper. OoIleKi2t2s N. V. U»ri»s 2ä Veler. 02iiell»m Oanonicus

Vamiei:llIri8, und 1775 der Osnä. in pllilos I . «nni 2ä Knem 2imi

^08. H^nt. 8. N. ^. Ooms8 äs L2il<kkiro!len 2k NnFelberK etc., Never.

et Oels. 8. N. ^. ?rinoiz>i8 20 Npi80opi tt3li8b. Pr2ep08itl el. vominl

Lpkebu8 ^ulicu8, 8smin. 2ä 8. ?2ull Onnviotor.

Solche waren: 5iic28lu8 6lr2mm»tlcu8, 8cioppw8, 8odenkl,

Dobnmler u. A. (Bavaria I I , 1 S . 387.) Auch der Oberappellat.-
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evangel. Rektor der Poetenschule I)v. Zippel an, indem er
von ihm rühmt, daß es sich durch die Sorgfalt hochgebildeter
Lehrer vor mehreren solchen Bildungsanstalten in hohem Grade
auszeichne. )̂ f Auch nach der Aufhebung des Iesnitenordens
blühte es fort, bis die französ. Kriege und die eingetretenen
ungünstigen politischen Verhältnisse und Ansichten des Publ i -
i'.lms, sein Sinken, wie es auch viele andere Gymnasien traf,
und endlich seine Auflösung herbeiführten. Für die nun hicr
entstandene neue paritätische Studicnanstalt war es von großem
Einflüsse, weil die meisten Lehrer )̂ und zwei Drittheile dcr
Schüler ̂  derselben von St . Paul herüberkamen, wodurch ihre
äußere und innere Gestaltnng wesentlich bedingt und modifizirt,
insbesondere die Schulzucht )̂ in einer Weise gehandhabt wurde,
welche dem dort bestandenen Gebrauche und herrschenden Geiste
entstammte.

Ger.-Rath Doblinger, die geheimen Sekret. Dahl und Gebrath, der
Gen.-Post.-Dirett. Baron v. Pfetten u. A. legten hier den Grnnd zu
ihrer künftigen Größe. (Kath. Schulwesen S . 52.)

l ) _^c»6smiae inprimi» 8uoo. X V I p258im in5tilntn« cnl1äp8l3
ttleris «<»N5uler« nmni our» cunni8«e zunt. suppotias oum primi»
li'»8 lnlit novuü ^ezuitgrum «räo, cui etinm intr» no8U» mneni« vvzslt
coonudllim 8. psulio llioalum, iviäemlzne nnno 15W coUo.t(iNm »ur-
xerunt ZcknlgsUcum. ^u i durur etiamnunc öurat 5Llli
Nurenli85imn6 it», nt.
Iim»li«rl8 et 8uNüiuri8 K

oxc.elwt pwrimum. (Progr. z. Frühl.-Exam. v. 2. Apri l 1743.)
)̂ Diese waren: 1. Der Professor der Rhetorik Ioh. Ev. Weigert,

2. der Professor der Poesie Anton v. Röckel, 3. der Professor der Syntax
Max Pailler, 4. der Professor der Grammatik Franz Keller, 5. der
Professor der Rudimeuta Ioh . Phil. Baumgärtner und 6. die Lehrer
der beiden Vorbereitun«Massen an der .4ulu »otwl. Thomas Blümelhuber
und Anton Strohmeyer, welche nun in die I I I . nnd I I . G.-Kl. und
die Abth. der Progymn.- und Primär-Klasscn der neuen Studienanstalt
kamen. (Rgsb. Iahr.-Vericht v. 1311/12.)

») Von den 128 Schülern des Jahres 1811/12 waren 18W/11
volle 87 Studirerlde des Gynm. zu St . Paul gewesen. (Schül.-Verz.
von 1810/11 und 11/12.)

4) Dies zeigte sich z. V. durch die Ueberwachung der Schüler durch
andere, in der Verpflichtung der Schiller zur Anzeige wahrgenommener
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l . Nrsprung und Intwicklung des Gymnasiums.
I m Jahre 1586 den 16. des Ostermonates kamen auf

Betrieb des bayer. Herzogs Wilhelm des Frommen, dessen
minderjähriger Sohn Philipp designirter Bischof von Regens-
burg war, die beiden Jesuiten Oaräauasus )̂ und <?a8tulu8
^Aricola Hieher, um durch Predigten und Christenlehren die
Bürgerschaft zum kathol. Glauben zurückzuführen. )̂ Sie
wohnten anfangs unter Aufsicht des Wendelin Volk im Gutten-
steiner Hof (6 8), welcher damals dem Herzoge gehörte, sollen
ihn aber bald mit dem Eichstätter Hof ( 6 75 und 76) ver-
tauscht haben. 2) Der Herzog hatte ihnen den (jüngeren) Frei-
singer Hof auf dem St . Emmeram-Platze (0 53 und 63)
nebst einer Bierschenke daran kaufen wollen, aber der Magistrat
hielt sie zu hoch. ^) 1589 räumte ihnen der Papst Sixtus V.,
welcher die Absicht des bayerischen Herzogs mit ihnen ganz
billigte,") das dem heil. Petrus und Paulus geweihte adelige

Fehler und Uebertretungeu der Mitschüler u. dg!. Daß dieses päda-
gogisci'e System jedoch auch dem 6?mn. poetlet» nicht fremd war, na-
mentlich in seiner älteren Zeit, ist in der Geschichte desselben ( S . 310
Note 2) dargethan worden, nnd war in allen nach den Prinzipien des
Straßburger Nektors Johann Sturm eingerichteten Gymnasien herrschend.
I e h a n l t S t u r m , 15Z0 Rektor in Straßburg, das er so hob, daß
Max ll< es 3566 in eine Akademie verwandelte Weil er viel für die
Nrformirten that, wurde er von den eifrigen Lutheranern verfolgt und
verlor 1583 seine Stelle. Er starb 1589. Er war ein nlter prseceptor

war in Naumburg geboren.
2) Lipowsky, Gesch. der Ies. l 232.

Ebendaf. S . 233.
Gumpelzh. S . 150.
Der Papst Sixtus V. sagt in einem Vreve an den Bischof von

Freising, welchem die Einsetzung der Jesuiten in das Paulstift über-
trafen war: Da wir von dem Zustand der Kirche und der Stadt Re-
gensburg gewisse Anzeigen haben, so hielten wir es für rathsam, dort
ein Iesuitenkollegium zu etabliren, welches der stärkste Schutz für den
kath. Glauben und gegen die Feinde der Kirche ist. Der Bischof Philipp

Wrhandlungen d. hiftor. Vereines. Bd. xxxvi l .
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Iungfrauenstift Mittelmünster (L 8? und 88) ein, welches)
vom Regensbmgischen Bischof Wolfgang schon 982 oder 83
gegründet worden, aber um diese Zeit sehr herabgekommew
und 1586 nach dem Tode der Aebtissin Argula von Buchberg
aufgehoben worden war. ' ) Sie bezogen es am 26 (oder 27.)
Februar dieses Jahres und eröffneten am ?. Oktober 15W
ihr Gymnasium, welches sie 1589 gegründet hatten.") Z u r
Gründung hatte der Herzog sein Guttensteinisches Haus her-
gegeben. Außerdem sollte auch aus den von Hochwart hinter-
lassenen Geldern, und mit 6000 f l . vom bischöfl. Aerar oder
auch von den Einkünften des bischöfl. Tisches die Errichtung
hes Jesuiten-Kollegiums unterstützt werden. Auch der Weih-
bischof I o h . Bapt. Pichelmayer wird ein großer Wohlthäter
genannt. 2) I n den vollen Besitz von Mittelmünster gelangten
sie jedoch erst 1597, wo ihnen vom Bischof und dem Dom-
kapitel die eigentliche Errichtungs- und Einsetzungs-Urkunde
ertheilt wurdet) Doch hatten sich bereits 1596 aus den

von Regensburq erklärte bei ihrer Einsetzung in hiesiger Stadt: „ E r
habe in der Zeit, wo die Wuth und Nahrung der Ketzerei so überHand
nahm, hiesige Stadt, die sonst der Sitz der kath. Orthodoxie, und wo
die berühmtesten Bischöfe und Märtyrer, Paulinns, Lupus, Rupert,
Emmeram, Wolfgang u. A. gewesen, gerne dasilr bewahren wollen,
da aber schon längst ein ketzerischer Geist hier eingerissen, und die
ketzerische Seuche immer mehr um sich greife, und seine Schultern zu
sehr von dcr Sorgenlast gedrückt würden, auch sein Kapitel die Gefahr
bemerke, die auf dem Verzug der Hülfe hafte: so hcche er geglaubt, am
beßten dem Uebel dadurch zu begegnen, wenn ein Iesuitenkollegium
hier konstituirt werde, welches er sich denn erbeten habe." (Gumpelzh.
E . 150 f.)

l) Lipowsky I 235. Es befanden sich 1586 nur mehr 2 Kloster-
frauen, Barbara Staimer und Margaretha von Parsberg in dem Stifte.
Nach seiner Aufhebung kam erstere in das benachbarte St i f t Ober-
münster, letztere beschloß ihr Leben in der Stadt.

' ) Lipowsky 1 237.
Scholastische Nachrichten.
Gumpelzh. S. 151.
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'Ruinen des alten, auch baulich sehr verfallenen Iungfrauen-
ftiftes die neuen Gebäude des Iesuitenkollegiums, des Gym-
nasiums und andere Gebäulichkeiten vollständig fertig erhoben. )̂

I I . Hunehmenber Glanz des Gymnasiums. Renennnng.
Ibnahme. Jusiösung.

Die Z a h l der Schüler dieses Gymnasiums überstieg schon
i m ersten'Jahre, obgleich der Magistrat der Stadt sein Em-
porkommen zu hiydern suchte/) cm Hundert, seine Frequenz
nahm rasch und andauernd zu, so daß es 1757 über 300 S tu -
denten zWte. 6)

Bis 1752 hieß diese Studienänstalt Gymnasium der
Gesellschaft Jesu zu St . Paul in Regensburg, 1753 kam noch
die Bezeichnung „bischöfliches" hinzu. Als der Orden 1773
vom Papste Klemens XIV. aufgehoben worden war, wurde
das Hesuitentollegium 1775 in ein bischöfliches Priesterhaus
umgewandelt;^) doch durften die bisherigen Ordensmitglieder
auf besondere Verwendung des Bischofs Ignaz Grafen von
Fugger untcr bischöflicher Aufsicht und Administration mit dem
Namen Paulaner und in geänderter Kleidung nicht bloß hier
bleiben/) sondern auch den Unterricht an der Studienanstalt
fortbesorgen, welche von 1775 an bischöfliches Lyzeum und
Gymnasium zu St . Paul hieß. Der Rektor bekam dm Titel
Direktor und unter das Lehrpersona! wurden auch Weltpriester
aufgenommen. Die Anstalt verlor aber unter den EMui ten
nichts an ihrer Blüthe, vielmehr hatte sie in den Jahren

1) Kraer, epitom. Gefch dcs evang. Gymn. Anhang S . 145.
2) Der Magistrat ließ den aus Italien gekommenen Baumeister

aus der Stadt schaffen und verbot den Bürgern ihre Kinder in dieses
Gymnasium zu schicken, oder Knaben von dem Lande, die es besuchten,
in Kost und Wohnung zu nehmen. (Lipowsky l 235.)

Kraer S . 145.
Zirngibl S . 37.

5) Kraer S . 145.
6 *
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1791 — 95 ihre größte Frequenz, indem das Gymnasium mit
der die Prinzipisten (Vorbereitungsschüler) enthaltenden bischöfl.
^ula. und der ^u la Lokolast. bei dem Kollegiatstifte zur alten
Kapelle über 500 Schüler zählte. Von 1800 an mehrten sich
zwar die Lehrgegenstände, jedoch die Schülerzahl nahm schnell
ab und sank von vierthalbhnndert bis unter ein und einhalb-
hundert. Von 1803 — 5 hieß die Anstalt kurfürstliches, von
1806 — 9 erzbischöfliches und 1810 — 11 kgl. bayerisches
Lyzeum und Gymnasium zu St . Paul. ' )

Die A u f l ö s u n g des Gymnasiums wurde durch die
Bestürmung der Stadt durch die Franzosen im österreichisch-
französischen Kriege 1809 den 23. Apri l herbeigeführt, wodurch
das ganze ehemalige Iesuitengebäude abbrannte. Zwar wurde
das Lyzeum und Gymnasium im ehemaligen Dominikanerkloster
untergebracht und seit 1810 sing sich auch seine Frequenz etwas
zu heben an; jedoch hatten auch seine Fonds Verluste getroffen^)
und wegen der Abnahme des Wohlstandes, der weniger ge-
wordenen Aussichten auf Anstellungen, des Verbotes der bayer.
Regierung, in Regensburg zu studiren, der damaligen politischen
Verhältnisse und der geänderten Ansichten über Erziehung und
Unterricht wendeten sich die Schüler mehr den neu errichteten
oder verbesserten vaterländischen Lehranstalten zu. Es war
daher keine sichere Aussicht für die Dauer eines guten Be-
stehens dieses Gymnasiums vorhanden, deßhalb wurde es aus
dem Dominikanergebäude herausgenommen und mit der ehe-
mals reichsstädt. Poetenschule in deren Gebäude am I I .Novbr.
1811 zu einer paritätischen Studienanstalt vereinigt.

SchAerverzeichmß aus diesen Jahren.
Kraer sagt S . 165, daß sie auch ein Verlust von 40,000 st.

Seminarstapitalien bedrohte, welche schou längere Zeit nichts mehr ge-
tragen hatten.

3) Jahresbericht der vereinigten Gymnasien vom Jahre 1811/12
Einleitung S . I I f.
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I I I . Ireyuenz der Instali.

I. Im Lyzeum.
Wann an dieser Anstalt ein eigentliches Lyceum entstand,

ist aus Mangel an Quellen nicht zu bestimmen. )̂ Das älteste
der noch vorhandenen Verzeichnisse der hier bei S t . Paul S t u -
direnden v. 1 7 D ^ enthält bereits ein Lyzeum, dessen theol.
Sektion 4 Abtheilungen, die Philosoph. 2 hatte. Da in diesen
und in den folgenden Verzeichnissen nur diejenigen Lyzeisten
aufgeführt sind, welche sich während des Jahres in einem
Lehrgegenstand ausgezeichnet hatten, so kann eine genaue Fre-
quenzangabe desselben nicht hergestellt werden. Bloß in dem
Verzeichnisse von 175?^. ist die Zahl der Hörer eines jeden
Gegenstandes enthalten, woraus sichergibt, daß 154Theologen j
und 66 Philosophen, zusammen 220 Lyzeisten vorhanden waren, ^
von denen 38 Theologen und 33 Philosophen, in 8linimk 71
Kandidaten, also fast ein Dr i t te l als Ausgezeichnete aufgeführt
werden. ^) I m Jahre 1743 betrug die Zahl der als ausge-
zeichnet erwähnten in der theol. Abtheilung 38, in der philos,
23, die Gesammtzahl derselben also 61. Weil aber die Zahl
der Ausgezeichneten zur Zahl aller LWisten nicht jedes J a h r !
im nämlichen Verhältnisse stehen konnte, so ist auch hieraus
kein sicherer Schluß auf die jährliche Frequenz des Lyzeums
zu machen. Da vom Lyzeum auch von den Jahren 1781 —
1811 keine geschriebenen Verzeichnisse aller Kandidaten existiren,
wie vom Gymnasium, so läßt sich dessen Frequenz auch aus

1) An der am 82. Ju l i 1626 der Direktion der Jesuiten über-
geben en Studienanstalt in Amberg entstand ein Lyzeum am 19. Oktober
1722, welches 75 Kandidaten zählte. (Rirner S . 96.)

2) I n der Zeit, wo das Amberger Lyzeum von Jesuiten geleitet
wurde (1626 — 1673) hatte es die meisten Kandidaten i . I . 1775,
nämlich 129, die wenigsten 75 findet man 1723. (Rixner S . 53.)
Nach der Aufhebung des Ordens waren am dortigen Lyzeum 1801 die
meisten 158 und 1811 die wenigsten, 30. (Rixner S . 173^
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dieser Zeit nicht ermitteln, obwohl die Zahl der nicht Genannten,
da man mit dem Prädikat der Auszeichnung nicht schr spar-
sam gewesen zu sein scheint, 2 Dritttheile betragen haben mag.')
I n dem Kataloge des Jahres 1796 heißt es: 0b i
bsl l i strftpituin lmbitumquo Nnltorum tam I )O.
qnam 6^inua8ia8tklrrim complura oxaminn, omitt i
Od caucleiu ratwnom eti»m illorun,) c^ui citius yuknn rel i-

non oocurrrmt m ^criptiombu« et

anni 80^0ia3tioi, quanwm doc tempore Ueuit, in^ti

wt i . 1800 wurden im Seminar St . Wolfgang 19 absolvirte
Ausgezeichnete, 1801 aber 20, ebensoviele 1803 und 1803 sogar
25 genannt. 1804 liest man die Vorbemerkung: OI) . ' ! "
tvrtii auui 6X 6i3(;i^Iim8) <̂U9.6 in 8smingri<) 8.

traäi 30lout, per kuuo annum oorgm ip80

äoetrmao 8uae, 8p6l?imiua frscsuonter äoä^ruiit. Doch ist

ihre Zahl nicht angegeben, also auch die Zahl der in diesem
^ 4 Jahre als ausgezeichnet aufgeführten Lyzeisten n W zu be-

^ stimmen. Von 1806 an wird der in ^ m i n a r i o 8. ^Volf-
ßanFi besindlichen Lyzeisten gar keine Erwähnung gethan. Von
1743 —1811 war die größte Frequenz d?r im Lyzeum sich
befindenden Ausgezeichneten i. I . 1803 mit 152, die geringste
1810 mit 20, die Durchschnittszahl ergibt 77 ausgezeichnete
Kandidaten.

2. I m Gymnasium.
Außer der Nachricht, daß das Gymnasium schon im Jahre

; seiner Eröffnung mehr als ein Hundert Schüler zählte, )̂ finden
i sich bis 1743 keine Quellen, aus welchen n m einigermassen
^ eine Zahl der Schüler ermittelt werden könnte. I n den ge-

druckten Namensverzeichnisfen der Schüler sind zwar die

1) Siehe Anhang I.
2) Kraer S. 145.
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Preiseträger aus jedem Lehrgegenstande und Diejenigen, welche
sich in demselben im Laufe des Jahres ausgezeichnet hatten,
enthalten; aber die Zahl der Schüler in den einzelnen Klassen
und die Gesammtzahl der Schüler der Anstalt fehlt. Nur
vom Jahre 175? sind sie angegeben, mit Ausnahme der an !
den beiden Aulen befindlichen Prinzipisten. Es hatte die Rhe-
torik 52, die Humanitätstlasse 35, die L^ntaxis major 51
die Z^ntaxis miuor 63, die Grammatikalklasse 60 und die
der Rudimentisten 69, also diese 6 Klassen zusammen 330
Schüler. Nach dem Stande der beiden Aulen in drei De-
zennien später mögen die Prinzipisten damals gegen 50 gewesen
sein, so daß sich eine Gesammtschülerzahl von 380 ergäbe.
Von 1781 — 1811 existiren auch geschriebene Verzeichnisse, j
welche die Namen aller Schüler jeder Klasse enthalten.') '

Aus der Frequenztabelle )̂ von diesen Jahren ist ersichtlich,
daß die größte Frequenz am Gymnasium und in den Pr in-
zipien i. I . 1793 mit 549, die geringste mit 113 im Jahre
1805 gewesen ist, und daß die Durchschnittszahl in diesen
30 Jahren 341 und die Gesammtschülerzahl 10235 beträgt
Nach der Aufhebung des Jesuitenordens nahm der Besuch des
hiesigen Gymnasiums zu, weil an ihm noch EMui ten lehrten,
weßhalb sich, besonders von Amberg mehrere Schüler Hieher
begaben.

IV. ZiuthnlmtK der Jubku.

Uebeywll, wo es von Jesuiten geleitete Studienanstalten
gab, galt die aus dem Jahre 1588 stammende, aber erst 1599

Diese den Zeitraum von 1781 — 1511 umfassenden Kataloge
wurden in 3 Quartbänden aus der Registratur der Anstalt 1809 den
Flammen entrissen. Da sie mit IX . , X . und X I . Dekade bezeichnet
sind, so waren sehr wahrscheinlich noch 8 Bände vorhanden, welche die
Jahre 1701 — 1780 umfaßten und leider verbrannt zu fein scheinen.

2) Siehe Anhang l l .
») Rixner S . 185.
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endgültig festgefetzte ratio et M8titutio swdiorum
^68u als Schulplan. )̂ Doch war den einzelnen Provinzen
große Freiheit geblieben, ja es herrschte selbst innerhalb einer
Provinz in untergeordneten Dingen manche Verschiedenheit.'")
Die Studien theilten sich aber überall, wo die Mi t te l dazu
hinreichten, in »npei-iora, woraus allmählig die Lyzeen ent-
standen, und in mfci'iora, welche an den Gymnasien gelehrt
wurden.

1. I m Lyzeum.
Wann hier ein Lyzeum entstand, kann nicht mehr eruirt

werden. I u dem in Amberg entstandenen wurde 1722 der
Grund gelegt, ^) bleibend instaurirt wurde es mit Anfang des
Schuljahres 1726/3?^) Das in Negensburg sich bildende
entstand wahrscheinlich eher, weil die ganze Anstalt viel früher
vorhanden war, als die Amberger der Leitung der Jesuiten
übergeben wurde. )̂ Nach den vorhandenen Stndentenverzeich--
nissen war schon 1L43,M ein Lyzeum dahier ausgebildet, das
eine theologische Sektion mit 2 Iahreslursen und eine philo-
sophische hatte, die wahrscheinlich einjährig war. Damit stand
auch ein Priester-Seminar in Verbindung, in welches 1800
diejenigen Lyzeisten aufgenommen wurden, welche Pastoral-
theologie, geistliche Beredtsamkeit und biblische Hermeneutik
hörten, die anderen Lyzeal-Gegenstände aber bereits absolvirt
hatten. /D ie Direktion über das Klerikal-Seminar hatten die
Jesuiten schou 1629 erhalten. /Vorher befand es sich in N 77,
welches Gebäude mm an Gesandte, später an den fürstl.

') Sie war höchst wahrscheinlich von dem gelehrten Jesuiten Jakob
Poutauus (geb. 1542 zu Vrück in Böhmen) verfaßt.

2) Bauer, Auszug aus dem Münchner Diarium. S . 2.
3) Rixner S . 36.
<) Derselbe S . 102.
2) Das Regensbnrger Gymnasium S t . Paul wurde 15W eröffnet,

das Amberger erst 1626, also 36 Jahre spater, den Jesuiten übergeben.
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Taxis'schen Regierungspräsidenten, den Grafen Westerholt,
vermiethet wurde. Der Fürstbischof Max Törring versetzte
dasselbe, welches früher das blaue, nachher das schwarze Se-
minar hieß, nach S t . Paul, wo den Seminaristen später ein
eigner Regens und Subregens vorgesetzt wurden, welche ihnen
auch die homiletischen Kollegien vortrugen. )̂

I n den ältesten Zeiteil hießen die Lyzeisten auch Superi-
oristen. I n der Theologie wurde gelesen: 1743 — 53 zwei
Jahre Moraltheologie, zwei Jahre Kanonisches Recht und
Polemik. I n der philosophischen Sektion trug man Meta-
physik und Physik, jedes ein Jahr vor, 1754 kam in der theol.
Sektion noch ein 3. und 1755 ein 4. Jahr der Polemik hinzu,
welche von 1770 an tkeoIoAin. äoAmntico polomica hieß. I n
der Philosoph. Sektion wurde (1755 — 71) 2 Jahre Philosophie
traktirt, wozu 1772 noch 1 Jahr Mathematik kam. I n der
Theologie-Abtheilung heißt es 1786; in M'Q Okmon.:

llcl 8ac6!-clotium promotiß velioti ßuut

li prOFi'683M C0Q3P1CM, und in t^eoi. cloAM.

wurden nur mehr 3 Jahre, dafür 1787 tl leolo^
2 Jahre lang gelesen. 1788 wurden 2 Jahre Dogmatil und
Kirchengeschichte, 2 Jahre Moral, 2 Jahre Kanon. Recht und
und 1 Jahr Pastoraltheologie nebst geistl. Beredtsamkeit vor-
getragen. Die Kandidaten der philos. Sektion wurden in
diesem Jahre in Physiker und Logiker eingetheilt, von denen
Ersteren Philosophie, Mathematik und Landwirthsch. Lehre,
Naturrecht und ein Religionskollegium vorgetragen wurde,
Letztere Philosophie, nebst Naturgeschichte, Mathematik, Natur-
recht und auch ein Religionskolleg hörten. Das nächste Jahr
1789 erschienen für die Theologen auch oriental^ Sprachen
dazu. 1790 wurde den Physikern Philosophie, Mathematik
und das Natmrecht; den Logikern auch das Naturrecht wieder
abgenommm. 1792 fällt für die Theologen die Kirchengeschichte

') Zirngibl S. 37.
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in Verbindung mit der Dogmatik weg und wird ein eigner
Gegenstand des Vortrags, ebenso tr i t t bibl. Hermeneutik als
selbstständiger Gegenstand auf; bei den Logikern wird mit der
Logik auch Metaphysik verbunden. 1790 kommt für Dogmatik
die Benenmmg tbooloA. tdeoret vor und die geistl. Veredt-
samkeit wird ein eigener Gegenstand. 1798 verbindet man
bei den Physiken: auch höhere Mathematik mit der Physik und
der Landwirthschaftslehre. 1799 wurden bei den Theologen
der Kirchengeschichte 2 Jahre gewidmet und bei den Physikern
noch angewandte Mathematik zur Physik gefügt, die reine M a -
thematik zu einem selbstständigen Lehrgegenstand erhoben.

Von 1800 an findet sich ein Bruchstück, das den Ti te l :
„kathol. Schulwesen" führt und von einem früheren Lehrer an
der Anstalt verfaßt worden ist. Laut diesem wurde nach 1800
in dem ersten ph i losoph ischen K u r s (auch Logik genannt)
über empirische Psychologie, Logik, Metaphysik, Geschichte der
Philosophie, philosophische Mora l , Naturrecht, Religionsphilo-
sophie, reine Elem.-Arithmetik, Geometrie und Trigonometrie
gelesen. Die prakt. Feldmeßübungen wurden auf Vermessung
mit der Boussole und den Winkelinstrumenten ausgedehnt. I m
zweiten philosophischen Kurs (der auch Physik hieß)
las man über Religionsphilosophie, Pädagogik, reine höhere
Mathematik, die Lehre vom Unendlichen, von Different.- und
Integr.-Kalkul, von den Kegelschnitten und über theoretische
und Experimental-Physik. Von 1802 an wurden auch über
Chemie und Naturgeschichte Vorträge gehalten. Aus der an-
gewandten Mathematik wurden die nöthigsten Grundsätze der
Wasser- und der Civilbaukunst, der optischen, mechanischen
und dynamischen Wissenschaften und die phys. Astrononne ge-
lehrt. Zur Pädagogik kam 1804 noch Methodologie. Die
prakt. geordneten Uebungen dehnten sich auf trigonometrische
Vermessungen aus. Auch die römische und griechische Philo-
logie wurde in diesen beiden Kursen fortgesetzt.

Lehrbücher waren: Krug's und Kajetan Weiller's
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Schriften für Logik, Metaphysik, die philosophischen Systeme
nnd empirische Psychologie. Callisen für Naturrecht und Mo-
ralphilosophie. Sailer für Pädagogik, Siber für Physik, Nau
für Oekonomie, Magold für Elementar-Mathematik.

I n der theologischen S e k t i o n hielt man Vorträge
über Dogmatik, philos. Religionsleh're, theolog. und philos.
Mora l , Pädagogik, geistl. Recht, das 1800 im ersten, 1802 im
zweiten Jahre auf 2 Abtheilungen ausgedehnt wurde, Natur-
recht, Kirchengeschichte, die oriental. Sprachen.

Lehrbücher waren: Klipfel für Dogmatik, Schenkl für
theol. Mora l , Callisen für philos. Moral und Naturrecht,
Schenkl und Michl für geistl. Recht und Kirchengeschichte.

M i t dem Lyzeum hängt auch noch das
g. zusammen. Um 1652 erhielten die

Jesuiten die Direktion über das Klerikal-Seminar. Vollständig
kam es durch den Bischof Franz Wilhelm Grafen von .Warten-
berg zu Stande.') Neu begründet wurde es 1681 von Albrecht
Sigismund, Bischof von Regensburg und Freising, Herzog in
Boyern. Es hatte seinen Platz im Iesuitengebäude und brannte
1309 mit demselben ab. Darin ward über Pastoraltheologie
nach Gallowitz und Sailer, über geistl. Beredtsamkeit nach
Würz, dann über Liturgik, Exegetik und orient. Sprachen ge-
lesen. Damit wurden wöchentlich dreimal praktische Uebungen
im Predigen und Katechisiren verbunden, ferner gab es viele
Gelegenheit zu Krankenbesuchen, Katechisationen und anderen
Pastoralverrichtungen.

2. I m Gymnasium.
I m Jahre 1590 hatte das Gymnasium eine Humanitäts-

eine I., I I . und I I I . Grammatikal-Klasse, jede ohne Abtheilung.-)
Von der weiteren Entwicklung des Gymnasiums ist bis 1743

Kraer S. 153. Bavaria l l 1 S. 388.
2) Vgl. den zu Ingolstadt 1590 gedruckten OatnioK. Utn-or. Iwo

m 6ymn. 8. 5. 8(l l)iv. Paul. Nlttisb. smäitorlb.
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keine Kunde vorhanden, in diesem Jahre hatte es eine Rhe-
torik, eine Humanitas, eine größere und eine kleinere Syntax,
eine Grammatik und die Rudimenta, also 6 Klassen. Die
Prinzipien befanden sich in der bischöflichen Schule und in der

lastioa am Kollegiatstifte zur alten Kapelle. Die
ipill) auch kiewouta genannt, sind als lateinische Vor-

bereitungsschule anzusehen, welche in 2 Kurse abgetheilt war;
denn mit dem Unterrichte in den Elementen des Deutschen
und Lateinischen befaßten sich die Jesuiten nicht' gern. Man
suchte es sogar zu vermeiden, daß sich die Prinzipistenschulen
im Gymnasialgebäude befanden. )̂ Auch waren die Pr in-
zipistenlehrer häufig Weltgeistliche.

Seit 1757 hieß die bischöfliche Schule ^u la 6pi8o.0p8.1i8,
seit 1772 nannte man die Humanitätsklasse K M o r i o a I» und
die Zahl der Klassen wurde um eine vermindert, indem die
Theilung der Z M a x i g in eine größere und kleinere wegfiel,
was bis 1811 so seinen Bestand hatte, obwohl die Lehrgegen-
stände in den einzelnen Klassen sich mehrten. Von 1804 an
befanden sich beide Prinzipistenkurse an der ^Vula

V. AehrgegenMnde, Aehrbiicher, Melhsde des Unterrichts.

1. Am Lyzeum.

I n München war schon 1591 an der von den Jesuiten
geleiteten Studienanstalt ein theologischer und ein philosophischer
Kurs angesetzt worden, und es gab dort einen ?r0l688or ca-
8uuiQ oon8oi6utiH6 (d. i. einen Lehrer der prakt. Entscheidung
von Gewissensfällen) und einen ?r0l688or äialoctioa.6 (d. i.
einen Lehrer der Philosophie) als Vertreter der 8wäia 8u-
periora. ^) I n Amberg wurde 6 Jahre nach der Uebernahme

') Zirngibl S . 37.
2) Siehe die Oat»ll»ßi «t,u6jo5orum der betreffenden Jahre.
») Bauer S. 3.
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des dort seit 1555 bestandenen Protest. Gymnasiums durch die
Jesuiten, nemlich 1L32, angefangen, die lo^icn, parva oder die
3uuimu1n6l0Fioal68zu lehren, und damit der Grund zu einer

philos. Sektion eines Lyzeums gelegt, und 1633 durch Vor-
lesungen über die Kasuistik auch die theologische Sektion vor-
bereitet.') Aehnlich ging cs auch zu Passau an dem den
Jesuiten erbauten Gymnasium. ^)

Wann in Regensburg die ßtuäia «upeiiora durch Er-
richtung von Lyzealklassen begonnen, ist nicht nachzuweisen, doch
sehr wahrscheinlich viel eher als in Amberg. Nach den Ver-
zeichnissen der Ausgezeichneten )̂ von 1743 — 1811 wurden
dahier am Lyzeum die Lehr gegen stände behandelt, welche
Titel IV Abschn. 1 genannt worden s ind. /Aie M e t h o d e
des Unterrichtes scheint in Vorlesung und Diktiren von Seiten
der Professoren, in Nachschreiben, Examinirt werden und Lie-
ferung von schriftlichen Arbeiten von Seiten der Kandidaten
bestanden zu haben./ Lehrbücher sind keine genannt. Erst
von 1800 an können solche augegeben werden, und sind S. 90
aufgeführt worden.

2. Am Gymnasium.
I n den verschiedenen Klassen des Gymnasiums, den Ru-

dimenten und den Prinzipien wurde gelehrt:

a. Religion.

Schon in der Ankündigung des neuen Gymnasiums 1590
wurde versprochen, daß an den Samstagen und an den Vor-
abenden von Festlagen das Evangelium des folgenden Sonn-
oder Festtages, und zwar in den obersten Klassen griechisch,
gelesen wird, und daß an den Freitagen kathol. Katechismus

») Rirner S. 68 und 69.
2) Ios. Fischer's Gesch. des HVH. Unterrichts in Passau. S . 11 ff.
s) Sie waren gedruckt und in latein. Sprache verfaßt mit der

Ueberschrift: Nomin» l^Nerator., gui N.2ti8b. in Qyc<io el. <F?mn.
vivi puuli intr« «nimm äoetrina eminuerunt.
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zu lehren is t / ) 1743 fmden wir nicht bloß in den Klassen dder
Prinzipisten, sondern noch in der Rhetorik aus dem Lermen
des Canisius )̂ einen Preis ausgetheilt und rühmenden F o r t -
gang angegeben. Erst 1779 hieß es krasmimn s äootr. obris3t.,
doch scheint das Lehrbuch des Canisius noch fortbenntzt worden
zu sein. Die Methode bestand in Borlesen, Erklärung tder
Sachen durch Beispiele und in: Exannniren; auch wurden in
den obersten Klassen die Einwürfe der Akatholiken besprochen.
1796 gab es von der Syntax an herab bis zur Hula. sc-wol.
keinen Preis aus der Religion mehr, aber von 179? an wietder
einen in allen Klassen. Von 1804 an erscheint in den Prt in-
zipien noch bibl. Geschichte als Lehrgegenstand ̂ ) und es wmrde
auch aus ihr bis 1810 ein Preis ausgetheilt.

b. Deutsch.
1590 wird von einem besonderen Unterrichte im Deutschen

nichts erwähnt, er scheint mit dem Latein verbunden gewesen
zu sein. ̂  Ueberhaupt bestand gegen das Deutsche eine Abneigmng
und die Sprache der deutschen Klassiker wurde geringschätzend
lutherisches Deutsch genannt.') ' Doch wurde 1756/57 we5-
ordnet, daß auch auf die deutsche Sprache ebensoviel Sorgffalt

1) Catuloz. lidror. v. 1590.
2) Peter Canisius, geb. 1524 zu Nimwegen, der erste demtsye

Jesuit, 1549 Professor zu Ingolstadt und Rektor der Universität, schirnb
eine 8nmmn äuolringe ckrist. 1554. Nach diesem Werke wurde en
Katechismus bearbeitet und Neligionslehrbuch in den Gymnasien. Won
Rektor des Kollegiums zu Ingolstadt, Paulns Hoffäus, wurde er, cakr
ohne seinen Namen zu nennen, in's Deutsche übersetzt. (Koboldts l»ay'.
Gelehrtenlexikon. S . 335.)

Der Verfasser ist uns nicht bekannt geworden.
I n der opitomo inztiwtiunnm 8uc. 5., prllKne 1726 wurde ft-

gar als Regel aufgestellt, nach gefälliger und feiner Diktion nicht .u
streben und solche Bücher weltlichen Inhaltes ferne zu halten. V e ^
karnm lenociniu n« 8eotentui> nc prooul kubesnt likrn» politlar»

et
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venvendet werden solle, wie auf die lateinische und griechische.
Wahrscheinlich deßhalb wurden 1767 — 70 von der 8 M a x i 8
uiNM' bis zu den Rudimenten aus der Vorsio latiua (Ueber-
setzen in's Deutsche) Preise ausgetheilt. Von 1771 an gab
man in der Syntaxklasse aus einem deutschen Brief und in
d n Grammatikalklasse und den Rudimenten aus der lat.-deutsch.
Uebersetzung einen Preis, bis 1800, wo schon in Ldetocka I I
Preise aus einer deutschen Rede und aus einem deutsch-epischen
Gedichte gegeben wurden, was in LkstonoI. I aus einem
deutsch-lyrischen Gedichte und aus dem deutsch-oratorischen S t y l ,
in der Syntaxklasse außer aus dein deutschen Briefe auch aus
einem deutschen Gedichte, in der Grammatik und in den R u -
dimenten fortdauernd aus der deutschen Uebersetzung geschah.
J a von 1804 an wurden auch in den Prinzipistenklassen Schüler
aus den Regeln der Muttersprache prämiirt, was von 1809
an in der obersten Klasse der Prinzipien auch aus der deutschen
Version, der deutschen Grammatik nebst "dem deutschen S ty l ,
und in der unten: aus der deutschen Grammatik und Ortho-
graphie der Fal l war. I n den letzten Zeiten der Anstalt
wurde in MbtoncH j l und I der rhetorische S t y l entwickelt,
in der 8 M a x i 8 der Genius der deutschen Sprache mehr aus-
gebildet, Briefe, geschichtliche und andere Aufsätze geübt; in der
Grammatiklalkasse und in den Rudimenten der deutsche Unter-
richt, der in grammat. Unterweisung, Aufsätzen und Lektüre
bestand, mehr gesteigert. Auch Deklamationen wurden gehalten.

Die Lehrbücher waren damals: Wismayer's deutsche
Grammatik. Eschenburg's Theorie der schönen Redekünste.
Stölzl's nebst Kirchmayer's Auszug zu den rhetor. und Poet.
Theorien, und zur Lektüre Eschenburg's Sammlungen.

o. Latein.

Nach der Ankündigung des Rektors dieses Gymnasiums
1590 wurden aus dem Latein in der H u m a n i t ä t s - (da-

Rixner S. 124.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0099-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0099-7


96

mals Ober-) Klasse im Winter N c 6e 0k«c. lid. I I und
Vir^il. ^6neiä. Ud. III und IV, aber im Sommer (Äo. äo
Olk. lid. HI, 6)U3äom oratio pro ^rollikl und Noratii Oäarum
(purz^t^rmn) Ub. III gelesen, auch Roedi Î 6iu8lQi lidor
äs eou8cnd. epißt. und Nmmlln. ^Ivklli^) Über ä6 äimous.
pMadlrr. im ersten und O^prigm Loaiii^) libri I I I äs arto
<l!ceväi im zweiten Semester durchgenommen. I n der
I Grammatikalklasse wurden im Winterhalbjahre Nicsr.
epist, iam. lib. I I und 6Mä. I.ao1iu3, im Sommerhalbjahre
aber Oviän äo ^ligtib. lid. I gelesen, dazu Lm. H.1vari A-amni.

it. lik. II sowie pi-oß'̂ mnaftmat. latiuit vol. I I im ersten,
^Ivari w8tit. ßramm. lik. l l und aus dem 3. Buche

desselben taMora pi'̂ ocspta nebst der Fortsetzung von pro-
F^mu. Iktiu. vol. I I im zweiten Semester durchgegangen.
Die I I . Gymnasialklasse las im ganzen Jahre ('icnrou.
6pi8t. 86l. libi'i I I p08t6N0l'68 und nahm des Alvarus gramm.

Institutionen erstes Buch und seinen Auszug über die Kon-
struktion der 8 Redetheile, sowie pro^mn Intiuit. 86l6otiovi8
2. Buch durch. I n der III. Gymnasialklasse endlich las
man ( îcsr. opi8t. a 6octi8 viris 8oi6ct lidri äuo pnorsg
und die Oißticda. Oatoniß, nahm auch des Alvarus gramm.
Institut, erstes Buch und von den ausgewählten pro^mn.
Iatimtati8 das 1. Buch durch. Ferner wird in dieser Ankündi-
gung versprochen, daß Repetitionen, Skriptiomn, Disputationen
und andere wissenschaftliche Uebungen vorgenommen werden
sollen. Aus den Katalogen von 1743 an ist ersichtlich, daß
damals in der Nks to r i oa (Oberklasse) latein. Reden und
Gedichte gemacht wurden, in der Uumauitas auch lat. Gedichte,

Emanuel Alvarez, geb. zu Madeira, war ein gelehrter Jesuit,
dessen lnstir. ^ramm. Nnguae lnt. 1574 u. 'öfter erschienen, deutsch das
erste Mal 1753 vom Rektor des Kollegiums zu Ingolstadt Paul Hoffäus,
aber ohne seinen Namen. (Koboldts bayr. Gelehrtenlexikon S . 335.)

2) O?pri»nu5 isuare?) ein im Latein., Griech. nud Hebr. wohl
bewanderter Jesuit aus Spanien f 1593.
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in der 8?ntaxi'8 m a M aus der lat. Prosa und aus einem
lat. Gedichte, in der 8^utaxi8 miuor ebenfalls aus der lat.
Prosa und der Grammatik, und in den linäiinonti8, ja selbst
in den?rlnoipii8 aus der latem. Prosa Preise ausgetheilt
wurden. Von 1755 an sing man an, m Numamtato ox
^cnptwuo kist. oder ox st^io Iiistor. oder ox I^tinitato
ohne weitern Zusatz, und 1757 m llumamtato auch ox 80lüw
(aus der Prosa) und iu 8^ntaxi wajoro, miuoro,

mticN' und den Il.uäimouti8 auch ox Illtimtato oder ox
lat. Preise zu gebett, was aber seit 1766 von der

m n M an abwärts abkam, von 1770 an jedoch wieder
eingeführt wutde. Als 1772 statt der Numauita8 eine
tonra I'na aufgestellt wurde, prämiirte man in M s
ex oratioüö und ox oainuue spioo, in Metorioa. Im»

I^rieo und ex oiatione, itt 8/ntaxi sx 80lat0, ox
(Oäa), 6x vorsiono m lat. oder ox ver8i02o lat. oder

ox 8t)'1o orawriO) in l-raMmatiea sx 80iüto, o voiÄouo
in latiuurU) in linäimontis ox 8olut0, o vor8i0no in latmum
und endlich in?nnoipn8 ox 80luto, 1800 wurden erst in der
Oi'mnmatiea und den liuäimouti» ox 8c>Iut0, und 1804 in
der unteren Klasse der Prinzipien auch noch o roAuli8 Zrammat.
lat. Preise gegeben und bis 1811 so fortgefahren.

Von den Lehrbüchern, welche in dieser Periode ge-
braucht wurden, sind wenige bekannt. Noratii 1'lii'8olim^)
Buch äs parti(;u1i8 lat. orationis. Lomatz 1598 wurde auch
noch später benützt. Als zu lesende Klassiker werden Oieoi-o
(Briefe und Reden), ^a.o8ai-, 8aIIu8tiu8, I^ivius, 0viäiu8 (dii
Elegien), VirFiIiu8 (Eklogen, Georgika und Aeneis) und
erwähnt. I n den Rudimenten benutzte man «lao.

Er war ein Jesuit aus vornehmer Familie, geb. zu Rouen 1545
Dieses Werk wurde 1673 von I . Thomasius, 1715 von I . Facciolati
1769 von I . K. Schwarz, nachher von Handt und Anderen vermehr
herausgegeben und noch am vereinigten Gymnasium gebraucht.

Verhandlungen d. hiftor. Vereines. Vd. xxxv i l . 7
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Verboten war die Lektüre von (?atulln8, "I'ibuIIus
und ?ropertiu8 (den erotischen Dichtern), auch des Oviäius
Metamorphosen, klautu^, i'erentiuZ, Uartiali« und ^usonius.
Als Lehrbuch der latein. Rhetorik wurden ^ p r i a u i 8oani
kraecepta rdet. angeführt.

Die Anfangsgründe des Latein wurden schon in den Pr in-
zipien gelehrt; da aber das Lehrbuchs selbst latein. geschrieben
war, so machten die Lernenden nur mühselig und langsam
Fortschritte. Selbst als des Alvarus kommentirte Instruktionen
1753 für die deutsche Jugend in deutscher Sprache erschienen,
quälte man die Knaben noch mit dem Auswendiglernen der
kaum zu verstehenden vorsus wemoiialo^ welche die 6ouora
uommum und die ksrleeta. und Hupiua vorborum enthielten
I n den Luäiweuti8 und in der 6rammatica wurden die
Schüler durch sogenannte Argumente (Uebersetzungen aus dem
Deutschen in's Latein, wobei die latein. Wörter und Redens-
arten angegeben wurden), seltner mit Versionen (wo freie
Auswahl des latein. Ausdrucks gestattet war) geübt. Die
Schüler der mittleren Klassen lernten die 8^utaxis oruata
und die krvßoclili) wobei sie im Einrichten gebrochener Verse
und im Ergänzen derselben durch Hinzufügen von Lpitbetis
u. dgl. geübt wurden. I n den oberen Klassen wurde die Ver-
fertigung von Aufsätzen in ungebundener und in gebundener
Sprache gelehrt. Gegen Ende der Anstalt wurde in den beiden
rhetorischen Klassen der oratorische Sty l besonders entwickelt,
in der 8 M a x i s auf die Ausbildung des Sprachgemus hin-
gearbeitet, in der Ll'HWWHtioa der Unterricht der fi.uäimynta
gesteigert, besonders schwere Klassiker gelesen, und die Lektüre
war mehr kursorisch als statarisch. I n den Luäiweuti8 machte
man den Anfang mit leichten Klassikern und las mehr
statarisch.

Als Lehrbücher werden angegeben: Brüder's und Wenck's
Grammatiken und eine Würzburger Sammlung von oratiuu-
euli8. Die Klassiker waren Oorvel. Hepos, kbaoäri kabulas,
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epißt. et orntion.) ^3.683.l'i'8 Oommsut,

Oviäii UdoFils, ViiFilü ^oneis, lloratius,

Dem latein. S t y l der Jesuiten, welcher schon seit der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts merklich sank, warf man
eine Hinneigung zu dem des Seneka durch Haschen nach scharf-
sinnigen und witzigen Ausdrücken vor. Diese fanden sich auch
häusig in den kurzett Lobsprüchen (LI05513), welche den Schülern
in die Preisebücher geschrieben, vom Volke aber „Spieße oder
Spießeleien" genannt wurden. Auch soll iht lak S t y l durch
die Aufnahme von modernen Wörtern und Ausdrücken und
durch Zulassung von Germanismen der Reinheit ermangelt
haben. Zlvar Mußten die Schüler von der Grammatikalklasse
an in der Schule lateinisch reden, was aber wenig zur Er-
werbung einer copia. vSrborum purorum genützt, sondern zu
Barbarismen genöthigt und an dieselben gewöhnt haben soll. ̂ )
Da wir keine Reden oder Gedichte von Schülern zu Gesicht
bekamen, so können wir auch über den Grund dieser Borwürfe
nicht urtheilen. Unter ihren Schriftstellern gibt es jedoch im
historischeil S t y l solche, deren Diktion Musterhaftes und Klas-
sisches enthält. 2) I n Betreff der Poesie erinnern wir bloß
an Bälde, den deutschen Horatius, und auch von hier enthält
die Ankündigung des neuen Gymnasiums 1590, wahrscheinlich
vom damaligen Rektor ein gar nicht zu verachtendes lat. Ge-
dicht in pythi-jambischen Strophen. Es lautet also:

In uovum I).

et ^
8) OÎ UIPO t6l-!'itU8,

Iiati8boua<3 86ntit 86 votg. vooari,
patromim

Rixner an verschiedenen Orten und andere, selbst katholische?
Schriftsteller.

2) So ^»o. 6l-et8vri Vita 8. IZnatii. — Mattb.

82ncl3. — 5o2nni ?i85elii Ueäulla llistorioa und dessen

Nxpeöitia
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utroque i
Virtutem Mß6nukl

) , U10X

, uova ? 1 l i
V08,

tramitom.
, ca8ti8 8680

Virtutein llmmo et

Auch die Erklärung der Klassiker wird nicht besonders ge
lobt und das Kastriren der Ausgaben derselben sehr getadelt. ̂

' ) Es lautet deutsch:
Auf das neue Gymnasium des göttlichen Paulus.

Vieles ertrug und Großes vollbrachte der rühmliche Heros
Aus Tarsus, vor dem der Olymp erschrack,

Da vernahm er, daß Regensburgs Geschicke ihn riefen,
Und der Patronen neue Schul';

Gott, den dreimal heil'gen, im unzugänglichen Lichte
Erbittet er auf beiden Knie'n.

Flehet mn Tugend und edele Künste, und daß er die Jugend
Entzünd' mit seinem heil'gen Weh'n.

J a ! die Allmacht sagt. Die Tugend, den Sporn der Ehre,
Die edlen Künste vnft sie cmf:

Gehet ihr, meine Sorgen, so sprach sie, besucht bald das Ufer
Des Ister, Pauli neue Schwell'.

Senket euch in die Seelen der Jünglinge ein und lehrt sie
Zum Sternenkreis den wahren Pfad.

Jene entstiegen auf's Wort, mit keuschem Feuer sich rüstend.
Um zarte Herzen zu entglüh'n.

Also, was Wunder, daß die so schöne und muntere Jugend
Die Tugend liebt und Wissenschaft?

2) Rixner S . 165 u. Andere. Lang S . 90 ff.
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ä. Griechisch.
1590 wurde in der Oberklasse I8ooratl8 oratio acl ! f i -

während des Winters gelesen und des Nicol. Olenaräi )̂
Institut. linFuae ^rgecaS durchgenommen, im Sommer heißt
es m 6raooi8 tist pr0^r683U8. I n der Grammatikalllasse
las man im Winterhalbjahre das Büchelchen über die 8 Rede-
theile bei den Griechen, im Sommerhalbjahre heißt.' es: set
pr0Ar683U8. I n der 2. Gymnasialklasse wurden die Elemente
des Griechischen, in der 3. Gymn.-Klasse gar kein Griechisch
gelehrt. Aus den Katalogen von 1743 geht hervor, daß in
allen Gynmasialklassen und auch in den Ii.uäiiueuti8 Griechisch
gelehrt undWreise aus dieser Sprache ausgetheilt wurden.
Doch brachten es die Schüler dieser Anstalten schon deßhalb,
weil sie dasselbe aus einer latein. geschriebenen Grammatik,
welche zwar von ih r̂en Freunden hoch geschätzt, dagegen von
Andern sehr gering geachtet wurde/) lernen mußten, dann
auch, weil viele Lehrer diese Sprache selbst nicht recht ver-
standen und der Unterricht in ihr selten ernstlich getrieben
wurde, nirgends weit. ' Sie machten zwar griech. Arbeiten in
Prosa und in Poesie, da sich aber davon hier keine erhalten
haben, so kann über ihren Werth auch kein Urtheil abgegeben
werden. Unterrichtet wurde nach <sa.0. Orotskri ruäim. Fraoois
und nach dessen Institution. l iuZMo A-. und seiner Syntax

Clenard oder Cleynarts, Nikol., geb. zu Diest in Brabant, ein
berühmter Grammatiker des X V I . Jahrhunderts, schrieb unter Anderem
eine griechische Grammatik, die lange ein Schulbuch in den Nieder-
landen :c. war.

2) Die Grammatik war von Jakob Gretser geschrieben und ist nach
Lipowsky I 277 vollständiger und zweckmäßiger als die Grammatiken
von Golius, Melanchthon, Crusius und Waller (Gretser war ein ge-
lehrter Jesuit, 1561 zu Mankdorf in Schwaben geboren). Dennoch
nennen Andere seine griech. und des Alvarus latein. Grammatik Bücher,
welche das Lernen schwerfällig und verdrießlich machen (Rixner, An-
hang 22). Oder man hieß sie gar wegen der darin sich kund gebenden
naiveu Unwissenheit ironisch erheiternde Werke.
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und Prosodie. Auch des Niool. Olenarcli mstit. ling-uae
werden erwähnt. Gelesen wurden: ^esopi ladulae, ^lo
^ostameuwM) Odr^308wmi Homiliay, in der Grammatital-
Klasse und in den Kuäim6Qti8 wurden des ?ontanu8 exor-
citia ^ramm. liu^uas Ar. gebraucht. I n den späteren Jahren
des Gymnasiums wurde in den Rhetoriken besonders der
poetische Genius dieser Sprache dargelegt, in der L^utaxig
hauptsächlich die Syntax der Sprache durchgenommen, in der
Grammatikalklasse und in den Luäimovtisl die Elemente der
Grammatik gelehrt.

Lehrbücher waren in dieser Periode: Wesherlin's gr.
Grammatik. Gelesen wurden: Gedicke's Chrestomathie. No
msn Iiias und Reden von veV08tk6N63.

Der Ankündigung des zu eröffnenden Gymnasiums 1590 ist
ein schönes griech. Gedicht im heroischen Versmaße beigedruckt,
welches wahrscheinlich der damalige Rektor oder einer der Lehrer
versaßt hat. Es lautet:

,

Deutsch heißt es also:
A n die musen l i ebende J u g e n d .

Hier empfängst Du zwar nicht des goldreichen Königes Krösus
Unermeßlichen Schah, auch nicht die Kleinode der Lyder;
Nicht auch wird Di r zu Theil die Kraft des Peliden Achilleus;
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6. Geschichte.

Unterricht in der Geschichte wird 1590 nicht versprochen.
D a sie erst 1725/26 auf Begehren und Fordern mehrerer
deutscher Fürsten eingeführt wurde/) so wird sie auch hier
uicht vor dieser Zeit gelehrt worden fein. I m Jahresberichte
von 1743 werden in allen Klassen bis zu den LuäiN6üti8
herab Preisträger aus der Geschichte aufgeführt. 1780 wurde
die Geschichte in Lbstoi-ioa Ima mit der Geographie vertauscht;
doch diese 1789, wie in allen Klassen mit der Geschichte ver-
bunden. 1811 wurden auch in den oberen Klassen der Pr in -
zipien aus der mit Geographie verbundenen vaterländischen
Geschichte, und in der untersten aus der biblischen Geschichte
Preise gegeben.

Die Schüler mußten für den Geschichtsunterricht sich eines
von den 5 Bündchens des nach Ar t eines Katechismus und
so partheiisch geschriebenen Lehrbuches, daß sich die Protestanten
darüber als über eine verleumderische Schmähschrift selbst auf
mehreren Reichstagen, z. B . 1752, beschwerten/) anschaffen.

' Sie wurde als bloße Gedächtnißsache behandelt und sowohl

Aber es werden D i r viele der herrlichen Gaben des Phöbus,
Des Unsterblichen, knnd, und der sangesfreudigen Mnsen
Geist, und was nnr im bochgebiihneten Saale für alle
Jugend bereit jetzt liegt, weil dieß Zeus Töchter geschaffen.
Wenn Du daher als Freund der Musen zum Helikon strebest,
Und nach der göttlichen Tugend, die unvergänglichen Preis hat,
Komme mit Eifer Hieher, da lernst D u das Beßte von Allem.
Hast Du dann dieß, nicht magst D u des Krösus.glänzenden Reichthum,
Noch die gewaltige Kraft des schaarendurchbrechenden Mannes.

1) Rixner S . 39.
2) Kuäimenlg kistorwe opusoula ynlnyus. Es war verfaßt von

einem ungenannten Priester der Gesellschaft Jesu. Er hieß ?. Maxim.
Dufresne, war aus Landshut, Beichtvater bei der Kaiserin Maria Anna;
starb aber zuletzt 1765 im Kollegium zu München in Ungnade. (Lang
S. 176 u. Rixner S . 99.) Es erschien auch latein. u. deutsch. Augs-
burg. Wolf. 1725 — 49. 8.

Bavaria I I , I S . 387.
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lateinisch als deutsch auswendig gelernt. )̂ Doch untersuchte
man gegen das X IX . 8n>ee. hin in den beiden Rhetoriken auch
die moralischen Triebfedern der Handlungen, lehrte in der
k^utaxiL latein. und griech. Mythen, nordische und deutsche
Völkergeschichte mit Alterthumskunde, in der t-rammatica und
in den RuäimoiM die Weltgeschichte.

l. Geographie.
Geographie wurde zuerst 1780 in Metorioa. Imn allein

prämiirt, dann von 1789 an in allen Klassen des Gymnasiums
und in den Luäimontis mit der Geschichte verbunden. 1811
wurde auch in der oberen Klasse der Prinzipien aus der vater-
ländischen Geographie in Verbindung mit der Geschichte ein
Preis ausgetheilt.

Lehrbücher sind nicht bekannt. Aus die Produkte der
behandelten Länder wurde einigermaßen Rücksicht genommen.

F. Mathematik.

Eine Unterweisung in der Mathematik erscheint im Gym-
nasium erst 1789, wo in der Metor ica 116» ^x ^iFobra und
in den übrigen Klassen und den KuäimoiMk Preise aus der
Arithm. gegeben wurden. 1800 prämiirte man in Kdst. !«'»
aus der Arithmetik und Algebra, 1802 aus der Algebra, 1804
in kbotorioa II<i» ex Uatk68i und 1805 in Kkowrickl, Im«

aus diesem Gegenstande, während dieß 1804 auch in den beiden
Klassen der Prinzipien aus der Arithmetik geschehen war. Der
Unterricht beschränkte sich, wenigstens lange Zeit hindurch, auf
die Elemente der Arithmetik, später dehnte er sich auch auf
die Algebra und Geometrie aus.

Lehrbücher sind in dieser Zeit leider keine genannt,
auch über die A r t des Unterrichts ist nichts bekannt. Gegen
das Ende des 18. Jahrhunderts näherte sich der mathematische
Unterricht in Lintorioa II<w und !'"<-, mehr dem streng wissen-

Nixner S. 39.
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schaftlichen Gange, und von 1804 an erhielten die Schüler
dieser Klassen vom Professor des I. philosophischen Kurses
Unterweisung hierin. Die Schüler der Moto i ioa Im« lernten
mit Buchstaben rechnen, die arithmetischen und geometrischen
Verhältnisse, die Proportionen, die Potenzenlehre und Quadrat
und Kubus nach dem allgemeinen Binomialsatze. Die Ii.de-
torica II<w hatte die niedere Algebra, Gleichungen des 1. und
2. Grades und die wichtigsten Sätze der Longimetrie, so daß
sie praktischen Vermessungen beiwohnen und sie begreifen konnte.
Der mathematische Unterricht wurde nach Magold ertheilt.

b. Naturgeschichte.
M i t dem Jahre 1805, wo in LketorNn 116a und Im»,

in 8^nta,xi, (Fi'nwnMticll. und den kudiinontiZ Preise 6x bist.

natm-ali gegeben wurden, erscheint auch ein naturgeschichtlicher
Unterricht an diesem Gymnasium. Leider finden wir über ihn
weder Lehrbücher genannt, noch sonst Notizen verzeichnet.

i . Französische Sprache.
Erst 1804 werden Preiseträger sx ImAua Aallica ange-

führt, 1806 — 8 siel dieser Unterricht weg, weil der Lehrer
desselben fortgekommen war. 1809 — 11 gab es wieder einen
Lehrer darin, welcher 3 Stunden in 2 Abtheilungen unter-
richtete; auch Preise wurden aus dieser Sprache gegeben. )̂
Namen von Lehrbüchern anzugeben, oder ein Urtheil über die
Methode dieses Unterrichtes zu fällen, sind wir nicht im Stande.
Nur so viel war herauszufinden, daß die Schüler aus allen
Klassen, mit Ausnahme der Prinzipisten, sich an demselben
betheiligten und daß er fakultativ war. 1804 zählte der
französ. Kurs 20, im Jahre 1805 aber nur 10 Schüler,
1809 — 1 1 hatten beide Kurse im Ganzen 17, 28 und 34
Schüler.')

») S . kathol. Schulwesen S . 62.
Die Kataloge dieser Jahre.
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3. I n den Prinzipien.

Die P r i n z i p i e n waren eine Art lateinisch-deutscher Vor-
bereitungsschule. Es befanden sich solche an dem KoÜegiatstifte
zur alten Kapelle und an der Domschule. Das Alter der
^Vula 8cli0l3.8ti(;a 3.6 V6t6i-oni O3.p6lI3.n1 reicht bis zur ersten

Hälfte des XII I . 83.ee. zurück, wo Reinboto 1238 keotor

pusrorum war. Hrmo 1645 und 1646 priu(;ipi3 äooeuäa

rerm883. 8uut aä m3Ai8trum V6teri8 d'3ps1i36. Ob sie zur

Zeit der Gründung des Jesuiten-Gymnasiums dahier mit
demselben in Verbindung stand, ist nicht nachzuweisen. I n
den Katalogen von 1732 werden sie unter der Ueberschrift
prmcipia m aula sekoi. aufgenommen. Auch an der Dom-
schule gab es eine ^u!a, welche bis 1803 bestand, dann aber
zusehends an Frequenz abnahm. Bon 1804 — 1 0 gab es in
priuoiM8 eine ol3.88i8 8up6rior und iiM-ior, beide an der

alten Kapelle.
Gelehrt wurde in ihnen seit 1743:

3.. Religion.
Die Anfänge des Katechismus, wozu der des Canisius

gebraucht wurde. Der Unterricht wird wvhl hauptsächlich im
Auswendiglernen des Lehrbuches bestanden haben. Seit 1804
wurde in beiden Kursen der ^u la ßebolastjoa auch biblische
Geschichte gelehrt. Stoff und Lehrbuch sind unbekannt.

b. Latein.
Der Unterricht bestand natürlich in Kenntniß der Buch-

staben, Lesen und Schreiben, schritt dann weiter in der Ety-
mologie und den einfachsten syntakt. Regeln fort. Seit 1804
wurde dieser Unterricht noch mehr gesteigert und man theilte
aus der Kenntniß der grammat. Regeln einen eigenen Preis aus.

0. Deutsch.

Anfangs war der deutsche Unterricht nicht besonders vom
Lateinischen geschieden, seit 1804 wurde in dem oberen Kurse
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an der ^ u i a 80k0!ll.8tica aus der Uebersetzung in's Deutsche,
und in den unteren aus den Regeln der deutschen Grammatik
ein besonderer Preis gegeben.

ä. Arithmetik.

Die Arithmetik wird erst seit 1804 als ein eigener Lehr-
gegenstand an den beiden Kursen der./Vula sobola^ticn erwähnt,
und die Ersten in diesem Gegenstande prämiirt.

6. Kalligraphie.
Eines kalligraphischen Unterrichtes wird erst 1804 in den

beidenj Kursen der /Vuln. ßcdolaßtica Erwähnung gethan und
aus ihm in Verbindung mit der Orthographie ein Preis gegeben.

Aus allen diesen Unterrichtsgegenständen ist über Lehrbücher
und Ar t derselben nichts aufzufinden gewesen.

V I . H n t des Nukernchtes und der Jenen.
Das Schuljahr nahm seinen A n f a n g in der Regel am

Festtage des Evangelisten Lukas (18. Oktober) mit einem Hoch-
amte in der Kirche, einer latein. Rede eines (meistentheils des
jüngsten) Lehrers im Saale des Gymnasiums und mit der
Ablegung des kathol. Glaubensbekenntnisses im Konferenzsaal,
nebst dem Zusätze ds äotsncisnäa immaculata coucoptionG.
Hierauf wies jeder Lehrer seine Schüler in ihr Klaßzimmer
und las ihnen die Schulgesetze vor. )̂ Der Unterricht begmm
täglich nach einer vorher Statt gefundenen Schulmesse im
Winter Vormittags 8 Uhr, im Sommer Vormittags V28 und
endete um 10 Uhr; Nachmittags fing er im ganzen Jahre
um IV2 an und schloß um 4 Uhr. -) Wieviele Stunden
wöchentlich auf jeden Gegenstand in den einzelnen Klassen ver-
wendet wurden, war nicht aufzufinden. Der Schluß des
Schuljahres erfolgte an Maria Geburt (den 8. September).

') Nixner S. 43.
Derselbe S. 44.
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Die F e r i e n waren außer den Sonntagen und den kirchl..
Festen und Feiertagen, worunter Weihnachten, Ostern und
Pfingsten je 3 Tage gefeiert wurden, zu Fastnacht 3 Tage,
die letzten 3 Tage der Charwoche, das Namensfest des Ordens -
stifters und im Herbste 40 Tage. I m Laufe des Schuljahres
waren auch die Donnerstage und in der Zeit der Hundstage
(20. J u l i —12 . August) auch noch die Dienstage ganz vom
Unterrichte frei. I n älteren Zeiten ließ man auch, wenn es
Etwas zu fchauen gab, die Schüler fort; sogar zu Hinrichtungen,
was aber fpäter beschränkt̂ ) und in München 1772 von der
Regierung ganz verboten wurdet) Es machten die Vakanz-
tage in den älteren Zeiten über V4 Jahr aus. Doch zu ver-
reisen wurde bloß in den Herbstferien gestattet.

VI I . Religiöse Zrzichung.
Die Iesuitenschüler hörten täglich eine Messe, an Sonn-

und Feiertagen hatten sie Hochamt und Nachmittag Vesper
oder Litanei. Alle 14 Tage hörten sie in einem eignen Ora-
torium einen religiösen Vortrag. Alle Monate gingen sie zur
Beicht und Tags darauf zur Kommunion. Sie hatten auch
ihre Kongregationen und Konvente für die Marien-Verehrung
sammt Meditationen und geistlichen Uebungen. ̂ ) An der Spitze
dieser Kongregationen stand ein ganz vom Rektor abhängiger
Präses. Außerdem verlangten die Schulgesetze, daß sich die
Schüler häufig und aus Herzens Grunde Gott, der heil. Jung-
frau und den übrigen Heiligen empfehlen, und anhaltend den
Schutz der Engel, besonders des Schutzengels, anflehen sollten.^)

' ) Rixner S . 42.
2) Bauer S . 19.
3) Rixner S. 42.

Derselbe S. 40 ff.
Derselbe S. 141. I n den re«M» pro nuöitorib. exterianb.

n. 14 heißt es: Veo, uc. 88. Vir^ini Neipsrae caeterizque
8lmoli5 persaope atgue ex uninw 8o«o onmmvnäent; unßeiorum quoque

vero ^«F«U Ou8toäi8, implorent.
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VII I . Schchuchi.
Die Schulgesetze verlangten natürlich bei den Jesuiten,

wie überall, fieißigen Schulbesuch, Aufmerksamkeit während des
Unterrichtes, ernstes Studium zu Hause, Gehorsam u. dgl.
Besonders zu bemerken möchten die Gebote sein, daß kein Schüler
das Gymnasium mit Waffen betreten, nicht zu öffentlichen
Schauspielen, auch nicht zu Hinrichtungen, wenn nicht etwa
von Ketzern, gehen, auch nicht auf auswärtigen Bühnen ohne
Erlaubniß spielen und niemals ohne seinen Mantel ausgehen
sollet) Zur Förderung der Urbanität wurde bisweilen aus
einem Werkchen, sc-koüa. kumanitstis betitelt, vorgelesen.

S c h u l s t r a f e n gab es mancherlei. Für geringe Fehler
wurde das Ausstehen im Schulzimmer entweder ohne oder
mit Halten der Ruche, das Sitzen oder Knien auf dem Boden,
für größere Vergehen Holztragen, Auskehren der Schulzimmer
und körperliche Züchtigung verfügt, von der selbst die Rhetoren 2)
und in München die Nc)bilo8 und I!Iu8t,68 nicht befreit waren. ̂ )
Stärkere Strafen bestanden in Hieben mit der Ruthe, oder einem
Stöckchen, oder dem Ochsenziemer auf die flache Hand (Tatzen),
oder auf das Gesäß/) und wurde von einem eignen dazu be-
stellten, außerhalb des Gymnasiums wohnenden Mann (oon-Sctor
6xtOruu8 genannt) vollzogen, der gewöhnlich in einer blauen
Kutte mit einer Gesichtsmaske, versehen erschien. Karzerstrafe
war bei den Gymnasiasten selten. I n München dauerte sie
öfter über Nacht, ja bisweilen mehrere Tage lang.^) Für
die Züchtigung mußte der Gezüchtigte dem oorl-sowr oxtsruus
6 kr., der Inkarzerirte dein Pedell 24 kr. bezahlen.«) Wer

Rixner S. 140 praeeeptum 5 S. 141. praeoept. 9 und 13.
Derselbe S . 94.

5) Bauer S. 16.
Rixner S . 94.
Bauer S . 16.

«) Rixner S . 48 f.
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sich einer Züchtigung nicht unterwerfen wollte, wurde ohne
Zeugniß entlassen und nicht eher wieder aufgenommen, als bis
er sich der Strafe unterzogen hattet) Als gröbere Vergehen
wurden betrachtet und bestraft: 1. Nachtschwärmerei ohne oder
mi t Waffen. 2. Raushändel und Schlägereien ohne oder mit
Verwundung. 3. Formaler Ungehorsam und offenbare Ver-
achtung der Schuloberen ohne oder mit versuchter Aufwiegelung.
4. Unverschämte Lügen auf ernstliches oder amtliches Befragen.
5. Diebstähle und Betrügereien. 6. Besuche von Wirthshäusern,
Schenken und Tanzböden. ?. Das zuchtlose und gefährliche
öffentliche Baden. 8. Der verdächtige Umgang mit dem weibl.
Geschlechte und das Schreiben von Liebesbriefen. 9. Das Lesen
oder Mittheilen unzüchtiger Lieder und Verse. 10. Das Ver->
fassen oder Anschlagen, oder Vertheilen von Schmähschriften."
Ungeachtet der strengen Zucht kamen hier, wie auch an anderen
von Jesuiten geleiteten Gymnasien öftere und mitunter be-
deutende Disziplinar-Ausschreitungen vor. Aber derlei kam
auch an anderen katholischen und protestantischen Gymnasien
vor und war Ausstuß der durch den 30jährigen Krieg in
Deutschland eingetretenen Verwilderung.

I X . Jördtrungsmit te l des Studiums.

1. Belohnungen.
Als ein vorzügliches Mit tel , den Studireifer zu beleben

und lebendig zu erhalten, wurde öffentüches Lob und Beschenkmg

Rirner S . 140. prseo. 7.
Ebendas. S . 50.
So werden in Passau nächtliche Schwärmereien, Raufhändel,

unberechtigte Jagden, Siegelfälschungen und Diebstähle in den Men
aufgeführt. (Fischer S . 17.) 1760 geriethen sie in S t . Nikola mit k m
dortigen Mauthbeamten in Wortwechsel, erstürmten das Wächterhäuschen
des Mauthpersonales und nahmen den Mauthbeamten gefangen. (Fisüer
S . 18.) I n München wird über Diebstahl, Ueberhand nähme des Wichs-
Hausbesuches, Tanz, Kartenspiel, Nachtschwärmers, nächtl. Ruhest'önmgm,
Schlägereien, Konflikte mit der Polizeimanuschafr, Krawalle, sogar Auf-
lehnung gegen die Obrigkeit nnd den Präfekten geklagt. (Bauer S. 1i.)
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mit Preisen unter entsprechenden Feierlichkeitett angesehen.
Daher wurde am Ende des Schuljahres (in Amberg zum ersten
Male 1691, wann hier, war nicht zu erforschen) gedruckte Ver-
zeichnisse ausgegeben. Die hiesigen, deren wir Exemplare von
1743 — 1811 besitzen, hatten den Ti te l : Komma, Literawrum,
qui Lat isd. iutra aiwum emmueruut eto. und enthielten die
Prciseträger aus jeder Klasse und jedem Lehrgegenstand mit
Angabe des Vor- und Zunamens und des Geburtsortes. Die
Lyzeistcn erhielten ohne Rücksicht auf Stand das Prädikat äo-
minus. I m Gymnasium wurde in allen Klassen den Söhnen
von Adeligen oder aus den besseren Ständen die Titulatur
ihrer Väter gegeben. Grafen wurden mit MustriLsimus ao

vommus 3. ll.. ^. (?om68; Freiherrn mit
ao A0U6W8U8 OominuZ 8. L.. ^. leider Laro;

Ritter mit prl,.on0dül8 8. k . 3. Nques) einfache Adelige mit
praeuobilis äo, nicht adelige Söhne von höhern Beamten auch
mit pi-Z6N()diIi8) nicht adelige Söhne von niederen Beamten
mit uobilis, die andern Schüler ohne ein solches Prädikat
aufgeführt, l) Außerdem wurde es dem Namen des Schülers
noch beigesetzt, wenn er Zögling eines Seminars oder im
Waisenhause zu St . Salvator war. )̂ Nach dem Preiseträger
jeder Klasse wurde 1743 ein Theil der ihm im Fortgang
folgenden (/Vco6880V68), seit 1771 (in Amberg zum ersten M a l
1736) noch die Iunächstkommcnden (yui proxiiuS aoesärmt)
aufgeführt. Von 1775 an, wo man auch aus dem allgemeinen
Fortgange (ox proloew per aurmm) einen Preis ausgab,
wurden nach dem Preiseträger die por anuum eminentes,

Mi t der Ertheilung des Prädikats prgenokMz, besonders mit
der Adelsbezeichnung öe (von) war man in früheren Zeiten ziemlich
freigebig, und es erhielt Mancher diese Auszeichnung, dem sie, wie die
Folgezeit lehrte, wo man es genauer damit nahm, nicht gebührt hatte.

2) Die Seminare waren: S t . Wolfgang bei den Jesuiten, S t .
Jakob bei den Schotten, S t . Paul bei den Predigern (Dominikanern)
und eines in der Dompräbende.
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dann die pwximo noeoäente« beigefügt. An dm beiden Aulen
finden sich erst seit 1777 Fortgangspreise und eminente«) seit
1795 anch ncesäontes beigesetzt. Hin und wieder gab man
aus dem allgemeinen Fortgange oder aus einzelnen Fach-
gegenständen 2 — 3 Preise. Die Lyzeisten erhielten keine Preise,
aber in den einzelnen Fächern wurden diejenigen Kandidaten,
( M per lnmum cimnuernm, aufgeführt. Denn schon Das,
wenn man seinen Namen gedruckt sah und ihn öffentlich ab-
lesen hörte, hielt man für eine Auszeichnung.

Zur Bestimmung der Preiswürdigkeit wurden schriftliche
und mündliche Prüfungen abgehalten, und mit der Zahl der
sich mehrenden Gegenstände stieg anch die Zahl der Preise, so
daß ein Schüler 8 — 1 0 Preise erhalten konnte und manche
auch wirklich viele bekamen. )̂ Da manchmal aus einem Fache
mehrere Preise ausgetheilt wurden, bewegte sich die Zahl aller
Preise des Gymnasiums und der Aulen zwischen 35 und 69
im Jahre.

Die Schüler in Regensburg müssen immer fleißig gewesen
fein; denn es kam nie vor, daß aus einem Gegenstande keiner
preiswürdig gefunden wurde, wie das anderswo der Fall war. '̂ )

Die Preise, welche in roth eingebundenen Büchern mit
Goldschnitt bestanden, wurden am Ende des Schuljahres in
öffentlicher Preisevertheilung mit großer Feierlichkeit ausge-
theilt. Die Preisevertheilungen, sowie das denselben voraus-
gehende, von den Schülern aufgeführte Endes-Drama waren
stets von einem zahlreichen Publikum besucht.

So bekam 1792 der Schüler der s^ntnxw Max Freiherr v. Karg-
Bebenburg 8 Preise.

2) So wurde in Amberg 1681 in der Grammatikalklasse aus «dem
Griechischen und 1645 in derselben Klasse aus keinem Gegenstande ein
Preis gegeben, was sowohl von der Schwachheit oder dem Unsteiße der
Schüler, als von der unerbittlichen Strenge der Zensoren ein merk-
würdiges Zeugniß ist.
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2. Nic Bibliothek.
Schon gleich Anfangs hatten die Jesuiten mit Unter-

stützung des Herzogs Wilhelm V. kostbare Werke angeschafft.
1595 schenkte der kaiserl. Vizekanzler Dr. Jakob Curtius von
Senftenau ihnen 1000 fl., mit welchen unter Hinzufügung von
anderen 1000 fl. eine hübsche Bibliothek begründet wurdet)
I m Jahre 1627 erhielten sie die Bibliothek des Kanonikus
zur alten Kapelle Müller und 1000 fl. aus dessen Erbschaft,
wozu 1628 die Bücher des Novizen Wilhelm Weilheimer
kamen, und 1691 wurde sie wieder mit vielen Werken be-
reichert und einige neue Kammern zu ihrer Aufnahme her-
gerichtet.-) Endlich entstand ein eigenes Bibliothekgebäude,
welches 1693 eine schönere Gestalt bekam. 1671 hatte ihnen
ein Herr von Weinberg seine sehr vollständige Privatbibliothek
vermacht. ^)

Eine große Gefahr drohte ihr 1633 nach der Einnahme
der Stadt durch die Schweden, wo man die Jesuiten aus
ihrem Kollegium vertrieb und das Gebäude mit der Bibliothek,
in welche auch die Bücher der anderen geistlichen Genossenschaften
gebracht wurden, für eine dahier zu errichtende Protest. Uni-
versität in Beschlag nahm.^) Doch ging diese Gefahr durch
die Wiedereroberung Regensburgs 1634 von den Kaiserlichen
vorüber. Aber am 23. Apr i l 1809 ging sie bei dem Brande
des Kollegiumsgebäudes mit demselben zu Grunde.

Auffallend ist, daß Hirsching 1790 in feiner Beschreibung
der sehenswürdigen Bibliotheken Deutschlands sagt, es sei ihm
unbekannt, ob' die hiesigen EMui ten eine Bibliothek aufzu-
weisen haben, da er doch die anderen Bibliotheken in Regens-
burg ausführlich beschreibt.

Kraer S. 147.
Derselbe S. 153.
Derselbe S. 156.
Derselbe S. 151.

5) Hirsching Thl. 3 Abth. 2 S. 721.
Verhandlungen d. histo.-. Vereines. Bd. xxxvl«.
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3. Stipendien.

Obwohl es hier, wie anderwärts, an Unterstützung armer
Studenten auch zu St . Paul nie gefehlt haben wird, so ist
doch von dem Vorhandensein eines eigentlichen Stipendienfonds
für das Gymnasium zu St . Paul nichts zu entdecken gewesen.
Es fand sich nur die Notiz, daß 1600 der Senior vom Stifte
St . Johann, Ambros. Strauß, 2000 Goldgulden für arme
Studirende vermacht habe.^) Bis 1755 gingen die armen
Schüler von St . Paul meistens zu Abend und nächtlicher
Weile unter Litaneien oder anderen Gebeten Almosen sammeln.
Der damalige Lector ( ^ o l l ^ i ließ aber an das Publikum
einen Vorschlag austheilen, daß diese unwürdige und unpassende
Bettelei von nun an strengstens verboten sei, dafür einige
größere Schüler mit verschlossener Büchse und glaubwürdigem
Atteste einmal in der Woche für ihre armen Mitschüler sam-
meln gehen, und die Gaben dann vom Präfekten unter die
Dürftigen vertheilt werden sollten. ̂ ) Durch die Privatwohl-
thätigkeit der Einwohner wurden sie auch außerdem mit Kost
und Geld unterstützt, was gegen und seit Anfang des 19. Jahr-
hunderts öfter auch von Protestanten geschah.

X. Iyfuahme, IufsteiKen, Hrüfung, Hntlassung.
Die Au fnahme erfolgte am Anfange des Schuljahres,

selten findet sich ein späterer Eintritt in eine Klasse. Ob für
die Aufnahme neuer Schüler in eine Klasse Prüfungen gemacht
werden mußten, und worauf sich diese bezogen, ist nicht bekannt.
I n Betreff des Alters der Aufzunehmenden finden sich in der
untersten Klasse der Prinzipistm Knaben von 8 — 13, in der
oberen von 9 — 14 Jahren. I n den L u ä i m s i M waren
Schüler von 10—15, in der (-rnmmatiea von 11 — 17, in

Kraer S . 148.
2) S . Vorschlag zum Unterhalt der armen Studenten. Regeusp.

den 18. Okt. 1755. 4.
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der 8yutaxl8 von 13 — 19, in der Ilumauitas von 14—19
und in der Ldctonoa von 15 — 23 Jahren.̂ )

Für das Aufsteigen in die nächst höhere Klasse (pro
a806N8n) wurden gegen Ende des Schuljahres besondere
schriftliche und mündliche Prüfungen vorgenommen. Wer sich
nach 2 Jahren, die er in einer Klasse zugebracht hatte, zum
Vorrücken nicht befähigte, wurde für untauglich zum Studiren
erklärt.'-) Für die Aufsteigenden findet man in den Ver-
zeichnissen von 1781 — 1811 folgende Bezeichnungen: ^ (be-
deutet wahrscheinlich sehr befähigt), a (befähigt), 8. (remansat)
wiederholt die Klasse), cl (äimittatm-, er werde entlassen). Auch
ein conzMum adöuuäi gab es, (d. i. einen Rath, den Studien
zu entsagen) mit der Formel aä alia. ss appliest (er soll sich
zu einem andern Fache wenden), oder 8tuäÜ8 valoäioat) (er
entsage den Studien), auch Ztuäiis uou aptus 0886 viästur
(er scheint für's Studiren nicht zu passen).

Oef fen t l i che P r ü f u n g e n am Schlüsse eines Se-
mesters oder des Jahres gab es wohl immer, aber erst 1771
wurde genauer bestimmt, daß in den 3 grammatikalischen Klassen
(Auäimsvtg., Orammatica, 8^'nwxi8) jährlich 3, in den 2 rhe-
torischen (kkötonea Ilcw 6t I"") nur 2 öffentliche Prüfungen
gehalten werden sollten.'^)

Die E n t l a s s u n g von der Anstalt (äimiggio) traf solche
Schüler, welche sich wiederholt gröbere Exzesse erlaubt oder
einer Strafe sich nicht unterzogen oder, nachdem sie 2 Jahre
lang eine Klasse besucht, es nicht zum Aufsteigen gebracht hatten.

uMhrungeu Von Hchuldramen und dergleichen.
Lateinische Schauspie le als Schulübungen wurden

in Deutschland schon gegen das Ende des XV. und den Anfang
des XVI. Jahrhunderts «aufgeführt. Zuerst sah Heidelberg

1) Schiilerverzeichnlsse von 1791 ff.
2) Rixner S . 106.

Ebendas. S. 132.
8 ^
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149? durch Reuchlins Veranstaltung ein solches Drama. 150 l
gab in Linz Conrad Celtes mit seinen Freunden vor dem
Kaiser Karl V. einen wäus mit dem Ti tc l v i a i n . Immer
häufiger wurde nachher ihre Aufführung in katholischen und
protestantischen Schulen.

Bei den Jesuiten wurde jährlich am Schlüsse des Schul-
jahres ein Endesdrama von den Schülern aufgeführt, welches
der Professor der Rhetorik zu erfinden, einzuüben und zu
dirigiren hatte.') Die Aufführung wurde häufig zweimal
gegeben, vom Stücke eine kurze Skizze gedruckt und unter die
Zuschauer, zu denen selten Frauenzimmer gelassen wurden,
gratis ausgetheilt. Hier wurden von 1803 an für den ge-
druckten Musiktext 4 — 6 kr. verlangt. Bisweilen erschien das
ganze Stück im Druck. Das Haschen nach Witz überlud aber
diese Dramen oft mit frostigen Spässen, die jedoch bei einem
großen Theile des Publikums Anklang fanden. Der Anfang
war bei der ersten Aufführung um 3 Uhr, bei der zweiten
wegen der darauffolgenden Preifevertheilung um V2 2 Uhr.

/ B is 1743 fanden sich hier bloß lateinische Dramen, auch
waren die Skizzen lateinisch und deutsch verfaßt. Von 1774
an sind aber die Schaustücke deutsch, und seit 1789 führten
die Studirenden moderne Schau- und Lustspiele, auch Sitten-
gemälde, die von oder nach anderen Autoren verfaßt waren,
auf.2) / I m Jahre 1789 wurde zum ersten Male vom Publikum
verlangt, daß es sich selber mit Sesseln versehe und sie Vor-
mittags von 8 — 1 0 Uhr schicke und Tags darauf um diefelbe
Zeit wieder abholen laffe. Die deutschen Verse in diesen
Stücken, besonders in der älteren Zeit, zeugen von großem
Mangel an stylistischer Gewandtheit der Verfasser.

Rixner E. 45.
2) So 1790 die Strelitzen, ein von I . M . Babo verfertigtes

heroisches Schauspiel. 175»1 Heinrich l v . , K'önig von England, ein
Schauspiel nach ShakeSspeare, bearbeitet von Schröder. 1801 Menschen-
haß und kindliche Reue, ein Schauspiel nach Kotzebue.
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Von diesen Dramen sind viele Titel und Skizzen, mehrere
auch vollständig vorhanden. )̂ Besonders erwähnenswerth
möchten die den 4. und 6. Sept. 1786 aufgeführten Stücke
sein, weil sie Göthe bei seiner Anwesenheit in Regensburg
sah, und in seinen italienischen Reisedriefen erwähnte, nämlich
ein Singspiel „der lieblose Knecht" und ein bürgerliches Trauer-
spiel „die sogenannte Menschenliebe." Beide waren deutsch
verfaßt. I m Singspiel traten 26, im Trauerspiel 9 M i t -
wirkende, darunter auch Lyzeisten, auf. Göthe sah, als er auf
seiner italienischen Reise hier übernachtete, das Ende des Sing-
und den Anfang des Trauerspieles. I n seinem Briefe vom
3. (?) September urtheilt er darüber also: „S ie machten es
nicht schlimmer, als eine angehende Liebhabertruppe, und waren
recht schön, fast zu prächtig, gekleidet.")

Von 1750 — 1771 finden sich k r o l o ^ i m u s i e i (auch
Wxw8 8M rk^tkmi MU8101 betitelt), welche den lateinischen,
bisweilen den deutschen Text des musikalischen Vorspiels ent-
halten, welches dem Drama vorausging. Sie bestanden aus
einem Prologe, auf den 2 Chöre folgten, welche Arien, Anetten,
Duetten und Chorgesänge abwechselnd vortrugen. Bisweilen
fehlte der Prolog (so 1759), manchmal gab es nur einen Chor
(so 1771). Die Strophen der Arien :c. sind gereimt, s)

Seit 1774 sind sie Zwischenmusik oder musikal ische
Zwischensp ie le genannt worden und haben nur deutschen
Text. Sie hatten 2 Theile, von denen jeder in mehrere Auf-
tritte zerfiel, behandelten ein bestimmtes Subjekt und trugen als
Ueberschrift einen Eigennamen. Das ganze Stück ist gereimt.

S. Anhang Nr. H l .
2) Näheres hierüber siehe in C. W. Nemnanii's Abhandlung: Göthe

in Regensburg. Stadtamhof 1876. 3.
s) Vorhanden sind prolo^i musici 1750, 1754, 1759, 1760, 1764

— 66, 68, 70, 71. S . Anhang Nr. IV.
4) Vorhanden sind solche Zwischenspiele von 1773, 1775 — 83,

1785 und 1787.
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Nach 178? finden sich keine solchen Singspiele mehr, sondern
es waren die Stücke oft selbst mit Chorgesängen verbunden.')

Auch Fastnachtsspiele pflegte man aufzuführen. Die
wenigen Stücke, welche sich davon erhalten haben, sind ein
Singspiel und zwei Lustspiele.^

Außerdem war es Gewohnheit, D e k l a m a t i o n e n zu
Weihnachten, Ostern, Pfingsten und zu Anfang der Hunds-
tagsferien zu halten. ^)

Endlich wurden auch in späterer Zeit m a s k i r t e S c h l i t -
t e n f a h r t e n in manchen Jahren gehalten. Wann die ersten
Statt fanden, war nicht aufzufinden, die vorgefundenen sind
1792, 93, 95, 99, 1802 und 1804.^)

X l l . H o n den Aehrern.

1. Verze ichn iß der L e h r e r .
Das Verzeichniß der Lehrer läßt sich mit Ausnahme des

der Rektoren aus Mangel an Quellen nur sehr unvollständig
aufstellen.

So 1803 das Strick: „Die guten Unterthanen." Ein ländl.
Sittengomä'lde in 5 Auszügen. M i t Gesang. S . Anhang Nr . V.

2) Das Singspiel war im Hornung 1755 gegeben worden und hatte den
Titel : „Der betrogene Einsiedler." Die Personen des Stückes waren:
Ein alter Einsiedler. Die l<icentin, oder der Freigeist. Der Geschmack
als Koch. Das Gehör als ein Musikant. Das Geficht als ein Jäger.
Das Gesühl als ein Gärtner. Der Geruch als ein Apotheker. - Ein
Lustspiel, welches den 2 1 . und 22. Februar 1775 aufgeführt wurde,
trug die Ueberschrift: „Das Spiel beim Abendtisch." I n 3 Aufzügen.
Zwischenspiel: Pamphilius. Ein Trauerspiel, aufgeführt von Stummen.
Ein Lustspiel in 3 Aufzügen von 1800, aufgeführt den 19. und 21. Febr.
Arthello oder der Hofnarr. Von Hofrath v. Eckartshausen. Dann
folgte: Der Schneidermeister Placker und sein Weib. Ein gesungenes
Ding in 2 Aufzügen.

5) Von diesen Deklamationen war nichts Näheres aufzufinden.
4) Näheres über die Schlittenfahrten 1792 und 1802 siehe im

Anhang Nr. V I .
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a. Rektaren.

Die Rektoren des Gymnasiums St. Paul waren:')
1. Simon Hiendl 1590.')
2. Georg Eberhard 1590.')
3. Michael Renner 1594.
4. Christ. Zehetmayer ooerIegetmaier1595/)
5. Georg Schrötel 1599.
6. Kaspar Weinschenk 1603.
?. Jakob Keller 1606.5)
8. Sebastian Dietrich 1607.
9. Anton W älfer oder Wels er 1610.°)

10. Andreas Meyer 1614.
11. Johann Siegesreutter 1620.
12. Nikolaus Gal l 1625.
13. Michael Speer 1633.
14. Georg Spoiser 1636,

' ) Paricius S . 389 f. und Kraer S , 144 f.
2) Der vom prot. Rektor Zippel im Programm vom 15. März

1743 6e «rw el propres»« rei 8Qlwl. l iatwd. als erster Rektor ange-
gebene Wendelin Volk (oder Vock) hatte nur die Aufsicht über die 1586
hicher gekommenen wenigen Jesuiten. (Vgl. Zirngibl vom Stifte
St . Paul. S . 36.) Hiendl wurde noch 1590 nach München berufen,
weil er für einen Bauverständigen galt, um über den Thurm der dor-
tigen Iesnitenkirche, welcher im Mai dieses Jahr>3 für schadhaft gehalten
wurde, Nath zu ertheilen. (Bgl. Laug S . 112, 1i4.)

Paricius sagt 1591.
Andere führen für ihn einen Georg Gegentmeyer auf.
Er war aus Seckenheim im Vislhnm Konstanz, feit 1601 Pro-

fessor der Theologie in Ingolstabt, wurde dahier 1606 Nektor, war ein
solcher 1607 — 19 und 1622 — 25 in München, wo er 1631 im
63. Altersjahre starb. Er war auch Beichtvater beim Herzog Albert
und ein politischer Flugschriftenschreiber, den seine Zeitgenossen als
unruhig und zanksüchtig schildernd (Vgl. Lang S . 122.)

6) Nach Kraer S . 144 war er vom Jahre 1610, nach Zirngibl
von 1613 an hier Rektor, und soll dem Kollegium sein Ansehen und
seine Gestaltung gegeben haben.
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15. Konrad Henzel 1637.')
16. Lorenz Keppler 1642.
17. Heinrich Meyer 1646,
18. Max Graf von Wartenberg 1650')
19. Johann Horst 1653 — 56.
20. Gregor Walch 1656.
21. Max von Lerchenfeld 1659-63.
22. Gabriel Rid ler 1665.
23. Albrecht Faber 1667.
24. Ernest Bidermann 1670 — 73.
25. Benedikt Bainter 1673.
26. Friedrich Mühlholzer 1676.3)
27. Reinhard Kobel oder Kabel 1679.
28. Ernest Bidermann 1680. Zum 2. Male.
29. Ludwig Ruestorff 1684.
30. Friedrich Mühlholzer 1686. Zum 2. Male,
31. Jakob Bosch 1687.
32. Johann Federer 1691.
33. Jakob Brugger 1694.
34. Ferdinand Raßler 1698.
35. Johann Bapt. Fröhlich 1701.
36. Stephan Bonholzer 1705.
37. Michael Michon 1708.
38. Ludwig Ruestorff 1708. Zum 2. Male,
39. Matthäus Beckh 1709.
40. Joseph Preiß 1712.

') Paiicius führt 1637 einen Ulrich Speer an.
2) Er war ein Bruder des überaus gelehrten Bischofs von Ne-

gensburg Franz Wilhelm Grafen von Wartenberg. (1650 — 61.)
' ) Friedr, Mühlholzer wurde zu Kirchen-Rimbach in derOberpfal;

als Protestant geboren, war 1679 — 83 Provinzial und starb zu Neu-
bürg a. D. 1715 als der älteste aller Jesuiten in Oberdeutschland.
(Lang S , 149.)
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41. Franz Xav. Amryhn 1715.̂ )
42. Matthäus Beckh 1718. Zum 2. Male.
43. Wilhelm Stingelheim 1721 — 24.
44. Franz Xav. Amryhn 1725. Zum 2. Male.
45. Wilh. Stingelheim 1728 — 31. Zum 2. Male.
46. Matthäus Beck 1732. Zum 3. Male.')
47. Jakob Bissel 1733.
48. Anton Thalhammer 1737.
49. Franz Halden 1740, gest. den 10. Mai.
50. Max Pistorius 1741.2)
51. Marquard Dirheim 1744.̂ )
52. Adam Dichel oder Dichtel 1744.5)
53. Franz Mossa 1749.6)
54. Franz Peugberg oder Prugberg 1754.
55. Johann Heinrich Adam?
56. Johann Bapt. Bernstich ?
57. Heinrich von I i l l e rberg ?—1786.?)

5) Franz X. Amryhn aus Luzern, war 1717 — 20 Provinzial,
früher Professor der Moral in Ingolstadt, 1701 Prediger in München,
wo er 1731 starb. (Lang 172.)

2) Beckh, auch Peckh geschrieben, aus Treviso, war 1711 —14
Provinzial, 1732 Rektor dahier, wo er 1733 starb. Er war ein guter
Ueberscher aus dem Italienischen. (Vgl. Lang S . 172.)

») Max Pistorius, eigentlich Pistorim, geb. in München, war 1741
hier Rektor, wo er 1743 starb. Er wurde ein zweiter Cicero genannt.
(Vgl. Lang S . 19l.)

4) Andere nennen ihn mit weniger Wahrscheinlichkeit Dithelm.
s) Dichel war aus Regensburg, vorher Professor der Theologie zu

Ingolftadt, 1744 hier Rektor und 1747 — 50 Provinzial. Er starb in
Landshut 1769.

«) Moffa ober Mosfu war 1732 — 35 Provinzial gewesen. (S .
Lang 173.)

' ) Unter Heinrich von Merberg erfolgte 1773 die Auflösung der
805. 5S8U und 1787 die Umwandlung des hiesigen Kollegiums durch
den Fürstbischof Törring in ein Priesterhaus. Zillerberg hieß von nun
an Direktor. (Kraer S . 145 und 11.)
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58. I gnaz M a y r 1786 — 1800.')
59. Kaspar Ostermayr 1800—1805.')
60. Dr. Andreas Wedl 1806 — 11.3)

Von diesen waren Wartenberg, Horst, Lerchenfeld, Faber,
Bidennann, Stinglheim, Pistorius, Dithelm, Dichtl, Prugberg,
Ostermayr und Wedl Männer, deren Namen als Vorstände
nnd als Lehrer die Schule zierten.

d. Prafekten der Studien,
d. i. die unmittelbaren Borgesetzten über Lyzeum und Gym-

nasium, waren:

1. Ignaz Thierbeck 1723.
2. Franz Mossa 1732 — 35.
3. Peter Fleischmann 1753.
4. Johann Nep. Reichenberger 1775.
5. Georg Bauer 1775 — 79.
6. Johann Bapt. Reininger 1780 — 88.
7. Joseph Sau te r 1788 — 92.
8. Joseph Zenger 1792 — 97.
9. Kaspar Ostermayr 1797 — 1800.

10. Sebastian Job 1800 — 8.
11. Wi lhe lm Reber 1808 — 11. Diese Männer

waren zugleich Professoren am Lyzeum.

Mayr oder Maier war ein Exjesmt und zugleich Domprediger
dahier. Er führte, wie die folgenden, auch den Titel Direktor. 1810
starb er dahier.

2) Ostermayr oder Ostermann war ein Weltpriester. Er hatte eine
Geschichte von St . Paul geschrieben, welche leider 1809 mit dem Kloster
verbrannte. Er war auch sonst ein gelehrter Mann. (Vgl. kath. Schulwes.)

s) Wedl war ein Weltpriester. Unter ihm erfolgte 1811 die Ver-
einigung des Gymnasiums S t . Paul mit dem 6?mn. poet. und die
Trennung des Lyzemns davon und Umwandlung in ein felbftstäudiges
Lyzeum dahier.

Bavaria 1 ! S . 388.
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e. LyMlprösejforen.

Angegeben werden:')
1 — 4. Bernhard Jach, pr0k.tli60I.N0r. —Friedr.

Maro ld , prok. ^ur. oauon. —Kosmus Giengcr, prok.
td60l. pol. —Ignaz T i erb eck, prok. Î o îoas 6t praeksot.
S^mn. Sämmtlich 1723.

5 — 7. Johann Bapt. Anderson, prok. oontrov. —
Andr. Mau l , prof. pd^8.—Franz Xav. Ruf in , prok.
l0F. Sämmtlich 1754.

8. Johann N ep. Reichenberg er, Exjesuit, war von
1774/75 — 78/79 prok. pdvß., las 79/80 über Logik und
Mathematik, 80/81 wieder über Physik, wurde 87/88 prok.
»cript. 8aora6, linear, orient. et matd68. Nach 89 ist
nichts mehr von ihm erwähnt.

9. Georg B a u e r , Exjesuit, prok. tksol. pol. 74/75—
82/83, las 83/89 über 5us (;auou. und starb am 22. Apr. 89.

10. Joseph Lärnpuecher, Exjesuit, war 74/92 pwk.
tli60l. mor., dann trat er aus und wurde Pfarrer zu Nieder-
höcking, Landgerichts Landau.

11. I g n a z B e l l o s i e r , Exjesuit, war 74/83 prok. ^ur.
Oan. und starb am 2. März 83.

12. I o h . Bapt . R e i n i n g e r , Eyesuit, war 74/78
Professor der Logik, bekam 78/79 die Mathemaük dazu und
las 77/83 abwechselnd über Logik und Physik, 83/8? über
tkeol. äo^matioo-polsmioa, erhielt 87/88 die Kirchengeschichte
dazu, trat 89 aus und wurde Pfarrer in Gottfrieding bei
Dmgolfing in Niederbayern.

13. Kaspar A ign er, EMui t , (?) kam 89 an's Lyzeum
und erhielt die Professur der Logik und Naturgeschichte, 90
bekam er die Mathematik dazu, 92 las er über Physik und
Oekonomie, 88/99 über theol. Moral und starb den 15. Juni 99.

Sie werden theils von Kraer, theils in den Jahresberichten,
theils in der Geschichte des kath. Schulwesens, theils von Puchner
angeführt.
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14. Joseph S a u t er , Exjesuit, war 86/8? Professor
der Logik, 81/92 las er über Physik und Oekonomie, 92/98
über Moraltheologie, trat dann aus und wurde Pfarrer in
Kirchdorf, Landgerichts Abensberg.

15. Chr istoph M a y r , EMu i t , erscheint 83 als Pro-
fessor der Logik und Mathematik, von 86 wird seiner nicht
mehr erwähnt.

16. Georg S c h r ö l a , Exjesuit, wurde 96 Professor der
Kirchengeschichte, über welche er bis 1807 las, wo er am
13. September starb.

17. Sebast. J o b , Kommorant in Regensburg, wurde
im Schuljahre 97/98 Professor der Logik und Mathematik,
bekam 98/99 die Metaphysik hinzu und 1801/2 auch die
Moralphilosophie, welche ihm 1803 wieder abgenommen wurde,
so daß er bis 1805/6 über Logik, Metaphysik und Mathematik
zu lesen hatte. 1806 hielt er über theol. und philos. Moral
und über Pädagogik bis 1808 Vorträge, wo er gegen das
Ende des Schuljahres anstrat und Beichtvater der Kron-
prinzessin von Württemberg, nachmaligen Kaiserin von Oester-
reich, wurde.

18. Dr. Andr . W e d l wurde 98 Professor der Physik,
angewandten Mathematik und Oekonomie, erhielt 1800 die
Vorträge über Naturgeschichte dazu und wurde Kanonikus zu
St. Johann, las von 1801/11 anch über höhere Mathematik.

19. Kaspa r Os te rmayr kam 96 an's Lyzeum, wo er
Professor der Dogmaük wurde und das Religionskollegium bis
1804 las. Er starb als Direktor der Anstalt 1806.

20. Jakob O b e r n d o r f e r , dessen Präzedentien unbe-
kannt sind, trat 9? als Professor des Kirchenrechts in's Lyzeum
ein, welches er bis 1808 las, wo er austrat und Pfarrer in
Tegernheim bei Donauftauf wurde.

21. E m m e r a m S a l o m o n , ein Benediktiner, wmdc
1803 Professor der Kirchengeschichte, 1804/11 las er über
Dogmatik und das Religionskollegium.
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22. S e b a s t i a n S p a n n , wurde 87 Professor der Logik,
Metaphysik und Naturgeschichte, las von 89 über Dogmatik,
Krrchengeschichte und das Religionskollegium bis 96, wo er
mustrat und Pfarrer in Griesbach, Landgerichts Tirschenreuth
im der Oberpfalz, wurde.

23. G e o r g I e n g er, Ouraws in Irlbach, wurde 89
am Lyzeum krol'. jur. Oanon. et Lt!nc63) trat aber schon
M aus und wurde Pfarrer in Regenstauf bei Regensburg.

24. Joseph I e n g e r wurde 92 Professor der Logik
und Mathematik, war aber schon 9? ausgetreten und Pfarrer
i n Kirchenroth, Landgerichts Wörth in der Oberpfalz, geworden.

25. Sy l ves te r Gmelch, Benefiziat in Lichtenau, wurde
91 Professor des Kirchenrechtes und der Religionsgeschichte,
trat aber schon im folgenden Jahre aus und wurde Pfarrer
in Traunstein bei Salzburg.

26. K a r l Klocker, Benediktiner aus Benediktbaiern,
wurde 92 Professor des Kirchenrechtes und der Kirchengeschichte,
ging aber schon 96 wieder in sein Kloster und wurde dort Abt.

27. I g n a z B r a n d m a y e r wurde 99 Professor der
Moraltheologie, erhielt 1801 die Vorlesungen über Pädagogik
dazu und 1803 auch die Moralphilosophie, trat 1806 aus und
wurde Pfarrer in Adlkofen bei Landshut.

28. Joseph K r i e g e r , Kooperator in Pürkenwang,
wurde 1806 Professor der Logik, Metaphysik und Elementar-
Mathematik, las 1807/11 über Kirchenrecht und Kirchengeschichte.

29. J o h a n n Bap t . S c h m i d t wurde 1808 Professor
der Moraltheologie und Moralphilosophie nebst der Pädagogik,
welche Fächer er bis 1811 las.

30. W i l h e l m Neb er bekam 1808 die Professur der
Logik, Metaphysik und Elem.-Mathematik, die er bis 1811
vortrug.

31. P l a z i d u s H e i n r i c h , ein Benediktiner, las nach
Anordnung des Fürsten Primas 1804, wie zuvor privatim,
im Kloster St. Emmeram, über Experimentalphysik.
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Eben so auch
32. Dr. Heinrich Hoppe, berühmter, hier privati

strender Botaniker, über Botanik.

ä. Gymnasialprofessoren.

1 — 6. Ulrich Probst, prof. rket —Anton K a r l ,
rok. bumau. —Adam Hambl , prat. 8^nt. m<^.— M ä r t .

Lindner, prok. 8^nt. mW.—Alois Guggomos, prol.
A-ramm. — FranzXav. Wagner, piol. Luäim. — Sämmt-
lich 1723.

7 — 13. Ios.Pemble, prol. r1i6t. — K a r l S t reh la ,
pwt'. Iium. — Mich. Or th l i eb , pi-ok. 8^nt. maj. — I o h .
Bapt. Ruchte, prof. 3M.nnu. — Ios. Ger l (Gart l?),
prok. ^r9mm. — Bernhard Passii, prol. Luäim. —
Sämmtlich 1753.

14 — 19. Ferdin. M i t t e lmann , pi-ol. rdotor. I I . —
Joseph Ma ls iner , prot. rdowr. I. —A lo i s Ke l le r ,
prol. 8Mt. mgH. I< — Joseph Schenkl, prof. ßM . mm.
I o h . Bapt. Rathgeb, prol. Fi-amm. — S im . Regele,
prol. Luäim. — Sämmtlich 1772/73.

20. Georg Schwöla, Exjesuit, war 74 prof. rlwtor. I I .
bis 96, wo er Professor am Lyzeum wurde. Vgl. Nr. 16.

21. Ignaz Absalter, Exjesuit, war 74 prol. rllkt. I.
trat 91 aus und wurde Benesiziat in Pürk, Landgerichts
Weiden in der Oberpfalz.

22. Franz Xav. Hofmann, Exjesuit, war 74 pwt.
8^ut. und hatte sie bis 78 abwechselnd mit den RuäimeutiZ.
78 trat er aus, ohne daß von ihm Weiteres bekannt ist.

23. Michael Fenneberg, Eyesuit, war 74 pwl.
Flamm., welche Klasse er abwechselnd mit den Luäimoutis

!) Sie werden theils von Kraer, theils in den Jahresberichten,
theils in der Geschichte des kath. Schulwesens, theils von Puchner
angeführt.
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und der 8 M . bis 79 führte, wo er austrat, Weiteres wurde
von ihm nicht» aufgefunden.

24. I o s e p h S a u t e r , Ezjesuit, war 74/75 pi-o^ Lnäim.
und 75^76 ß-rKiuiuat. Von 76 — 79 war er abwesend, ohne
daß man seine Interims-Verwendung kennt. 79 trat er wieder
in die Professur der Rudim. ein, die er bis 75/76 alternirend
mit der Grammatik und Syntax hatte, wo er dann in's
Lyzeum kam.

25. F r a n z Xav. C ramer , Kaplan zu Hohnenthann,
Landgerichts Tirschenreuth, trat 1783 als prof. 8^ut. ein, welche
Klasse er abwechselnd mit den kuäim. und der Grammatik
bis 86 versah, wo er austrat und Kooperator in Herrnwahl
bei Abensberg wurde.

26. S e b a s t i a n I o b , Kommorant in Regensburg, wurde
96 prol. rkst. I., kam aber schon das folgende Jahr in's
Lyzeum. Vgl. Lyz.-Prof. Nr. 17.

27. K a r l Gebhard , Kooperator in Münchsmünster,
wurde 96 pwl. ßramm., 9? pwk. s^nt., 98 prof. rdetor. I.
und 99 prot'. rket. I I . 1800 trat er aus und wurde Kooper.
in Adlkofen bei Landshut.

28. Andreas W e d l , ein neugeweihter Priester, wurde
96 Professor der Rudim., 97 prok. rkst. I. und kam 98 an's
Lyzeum. Vgl. Lyz.-Prof. Nr. 18.

29. F ranz Xav. Sendelbeck, von unbekannten Prä-
zedentien, kam 97 als Professor der Grammat.-Klasse an's
Gymnasium, wurde 98 pros. 8^nt., rückte 99 in Ldst. I und
1800 in Kiwi. I I . vor, in welcher Klasse er noch 1803 war.
Dann wurde er Kanonikus bei St. Johann und Pfarrer in
Schönach bei Straubing, weßhalb er austrat.

30. An ton von Röckl, Kaplan in Burglengenfeld,
Stadt bei Regensburg, wurde 98 prol. ruäim., 99 prot.
Aramm., 1800 pwl . s M . , hatte 1/2 wieder die Rudim.,
aber 2/3 die Rhet. I. und 3/4 die Rhet. I I . , in welchen Klassen
er alternirend bis 1811 lehrte.
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31. Johann Bapt. Brack, Kaplan in Gangkofen bei
Landshut, kam Hieher 89 als pwl. ^ramm, war 90 prol.
8^ut., die er abwechselnd mit der Gramm, und den Rudim.
hatte. 99 trat er aus und wurde Pfarrer in Irlbach, Landg.
Regenstauf in der Oberpfalz.

32. Joseph Adam M u r r , Kaplan in Neukirchen bei
Schwandorf, wurde 89 prok. ruäim. dahier, kam 90 in die
Grammatik, 91 in die Syntax, in der er sich abwechselnd mit
der Grammatik und den Rudim. bis 96 befand. Nun trat
er aus und wurde Priester des Nerianer-Oratoriums zu Auf-
hausen bei Regensburg.

33. Joseph Zenger, Kaplan in Rainertshausen bei
Rottenburg, und Curatus in Irlbach, kam 8? als prok. rliäim.
Hieher, wurde 88 prok. ^ramin., 89 prok. s^nt. und hatte 90
wieder die Rudim. und 91 die Grammatik, 92 kam er an's
Lyzeum. Vgl. Nr. 24.

34. Athanasius Höp f l , Kommorant zu Regensburg,
wurde 92 prok. ruäiw., 93 prok. rb6t. I., in der er bis 96
blieb. Dann trat er aus und erhielt die Kooperatur in Plei-
stein, Landgerichts Bohenstrauß in der Oberpfalz.

35. Ignaz Brand mayer, von dem seine Antezedentien
fehlen, wurde 93 pvot. ruäim., 94 prof. AraNm., 95 pwt'.
8M. , 96 in rk6t. I I . und kam 99 in's Lyzeum. Vgl. Nr. 27.

36. Andreas H i r n , Kaplan in Regenstauf, trat 99
als Professor der Syntax ein, rückte 1800 in die Rhetorik
vor, trat aber 1802 aus und wurde Pfarrer in Irlbach.

37. I o h . Nep. R ing , Kaplan zu Oberhausen, kam 99
als Professor in die Rudim., 1800 in die Grammat., 1601
in die Syntax. 1802 wurde er Subregens im Seminar
St. Wolfgang.

38. Mich. M i h r l , Kaplan in Schwandorf bei Chan:,
wurde 1800 Professor der Rudim., 1801 der Grammat.,
1802 der Syntax, 1803 der Rhetorik I., 1804 in Rhet. II.,
die er 1805 wieder mit Rhet. I. vertauschte. 1806 trat er
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aus und wurde Benefiziat in Pathendorf bei Vilsbiburg in
Niederbayern.

39. F r a n z Joseph W e i n z i e r l , Kaplan in Penting
bei Cham, wurde 1802 Professor der Grammatik, kam 3 in
die Syntax, die er altermrend mit den Rudimenten bis 6
besaß, wo er Domprediger wurde.

40z D a v i d Popp, Kaplan in Schlicht bei Amberg,
wurde 2 Professor der Rudimente, rückte 3 in die Grammatik
vor, trat 4 aus und kam nach Amberg als Professor in die
Rudimente.

41. I o h a n n E v . We ige r t , Kaplan inNebanitz, Rural-
kapitel Eger, wurde 3 Professor der Rudimente, rückte 4 in
die Grammatik und 5 in die Syntax vor, 6 erhielt er die
Professur der ersten und 7 die der zweiten Rhetorik, welche er
abwechselnd mit der ersten bis 11 bekleidete.

42. M a x P a i l l e r , Eonventual zu St. Emmeram, er-
hielt 4 die Rudimente, 5 die Grammatik nnd 6 die Syntax,
welche er altermrend mit Nudim. und Gramm, bis 11 hatte.

43. W i l h e l m Reber, cm junger, bisher unverwendeter
Priester, wurde 6 Professor der Rudim., 7 der Grammatik
und kam 8 in's Lyzeum. Vgl. Nr. 30.

44. P h i l i p p B a u m g ä r t n e r , Kommorant in Floß,
Markt bei Weiden in der Oberpfalz, wurde 8 Professor der
Syntax und Präfekt zu St. Paul, kam 9 in die Rudim. und
10 in die Grammatik.

45. F r a n z Ser . K e l l n e r , ein neugeweihter Priester,
erhielt 8 die Professur in den Rudimenten, 9 die Grammatik
und 10 die Syntax. Ende des Schuljahres 10/11 kam er
nach Amberg in die Grammatikalklasse.

46. F r anz B i l l a r d , Domchorvikar dahier, gab 1804nach
dcr Anordnung des Fürsten Primas öffentl. Unterricht am Gymn-
im Französischen bis 5, wo er auf die Pfarrei Hiltenkofen abging.

47. C h a r l e s R o t t r o u , ein geborner Franzose, ertheilte
von 1809/11 öffentlichen Unterricht in der franz. Sprache.

Iechaildlungen d. histor. Vereines. Vd. xx»vu. 9
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6. Ahrer an den Plinzipienlüajscn.

1. Georg I g n a t i u s Ge rb l 1781—97.
2. Joseph Leist 1798 — 1803. Beide an der

3. G e i s l e h n e r ?
4. S t u m p f ?
5. Georg Wimmer , Kaplan in Langenehrling, wurde

1794 Stiftsvikar an der alten Kapelle und lehrte zugleich in
der ^ula. ßoliolaßt. bis 1803, wo sie aufgehoben wurde. Er
bekam die Pfarrei Stamsried bei Cham in der Oberpfalz.

6. Thomas B lüme lhube r , Kaplan in Penting bei
Neunburg v. W., wurde 1803 Stiftsvikar zur alten Kapelle
und Lehrer der Prinzipienklassen überhaupt, bis ihm 1809 in

7. An ton S t rohmayer , Kommorant zu Stadteschen-
bach, ein Gehülfe beigegeben wurde, welcher die unterste Klasse
der Prinzipien bis 1811 hatte.

k Vorstände des Klerikal-Seminars.

Früher stand dem Seminar ein Präfekt vor. Genannt
werden:

1. Joseph Win te r 1774—75.
2. Michael Wa l te r 1775 — 79.
3. Johann Georg Cramer 1779 — 80.
4. Peter Schwab 1780 — 81.
5. Johann Bapt . Rubenbauer 1781 — 82.
6. Georg Re in inger 1782 — 87. Diese waren zu-

gleich Chorvikare. 178? erhielt das Seminar einen Regens,
der zugleich ^dsoi. pa8t. und LioMovt. 8aora las, und einen
Subregens, welcher über Naturrecht Vorträge hielt und das
Religionskollegmm las. Diese waren:

Sie werden theils von Kraer, theils in den Jahresberichten,
theils in der Geschichte des kath. Schulwesens, theils von Puchner
angeführt.
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7. Joseph Kugler, ftüher Pfarrer in Pfreimd bei
Amberg, trat 178? wieder aus und ging auf seine Pfarrei
Wrück.

8. AndreasForster, LoMitor publious in Dillingen,
war 1787 — 88 Subregens und zugleich ?rof. ^ur. uawral.
und las das Religionskollegium, 1788 wurde er Regens und
kam 1793 als Pfarrer nach Oberhaus, Landg. Landau a. d.I>

9. M a r t i n Graf f , von dem die Präzedentien unbekannt
sind, 1794—1802 Regens, wurde Domprediger in Augsburg.

10. Michael W i t tmann , Pfarrprovisor in Mißbrunn
bei Leuchtenberg, MaM bei Weiden in der Oberpfalz, war
1788 — 94 Subregens und Professor des Naturrechts und
las zugleich das Religionstollegium. Von 1789 an war er
dafür ?ros. 3cript. sa(:ra6 und I^iu^uar. orieutalium^ 1892
wurde er Regens, der er noch 1811 war.

11. Johann Nep. R ing, Professor der Syntax, wurde
1802 Subregens und ?wf. ^ksol. pastor. et

was er 1811 noch war.

. Inspektoren am Seminar St. Paul.

Genannt werden:
I .Michael Schlierff, EMuit, ? —1775, wo er

Benefiziat in Pettendorf bei Regensburg wurde.
2. Jakob Schmidt, EMuit, 1775 — 88, wo angê

führt wird, v3.(Nt.
3. Ignaz May r , EMuit, 1790 — 93, war zugleich

Direktor des Gymnasiums.
Von 1793 an wird kein Inspektor mehr aufgestellt.

Präfekten warm daran:
1. Johann G eorg N e nswi r th / Kaplan zu Frauen-

reich in der Diözese Eger, 1797 — 3.8, wo er Kaplan in
Hahnbach bei Mttexfels in MdexbaMn wurde.

2. Haver Weingartner, Kaplan in HofkirOn, 8Md-
gerichts Mallersdorf, 1798 — 1800, wo er die Kooperator-

9«
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stelle in Waltershof, Landgerichts Waldsassen in der Ober--
psalz, bekam.

3. Joseph Schwarz, ein neugeweihtcr Priester, 1801.
— 3, wo er Kooperator in Ottering bei Erding wurde.

4. J o h a n n Evang. We ige r t , war zn gleicher Zeit
Professor der Grammatikaltlasse, 1804 — 8, wo er krot^
Motor. Ill^e wurde.

5. Philipp Baumgärtner, war auch Professor in
der 8Maxi8 1803 — 11.

2. Verzeichniß berühmter Jesuiten, welche bier starben^
1. Kon rad Vö t t e r , welcher 1589 von München, wo

er an Sonn- und Feiertagen in der Michaeliskirche predigte,
Hieher versetzt worden war, widmete dem Magistrate eine
Schrift über Glaubens-Kontroversen, worauf dieser aber dem
Iesuitenkollegium bedeuten ließ, daß Kammerer und Rath mit
den Jesuiten in Glaubenssachen in keinem Verkehr stehen wollte.

2. M a r k u s Koch, aus Augsburg gebürtig, wurde
3Miwiüi3 dahier, verfaßte einen Auszug aus vrieti i

i68 mrmäi. ?kri5 1663. 12 voll., und starb dahier 1696.
3. N i cas ius G r a m m a t i c i , geboren 1684zu Trient,

war 1720 — 26 Professor der Astronomie zu Ingolstadt,
erhielt 1726 einen Ruf nach Madrid, kehrte aber schon 1730

, nach Deutschland zurück, wurde 1731 praek^tus swäiomm
8up6noruiu und Professor der Moral in Amberg, und starb
dahier 1736. Er war einer der ersten Astronomen seiner Zeit.

4. F ranz i scus Besane l la aus Meran, war 1753
Domprediger dahier und starb auch hier 1763. Er galt als
ein guter Kanzelredner und Lateiner.

5. I g n a z S t a u d i n g e r aus Amberg, war 1753 Beicht-
vater beim Fürsten Thurn und Taxis, und starb dahier 1766.

6. F ranz Xav. F e l l e r , geboren zu Brüssel 1735. Er
war berüchtigt während der niederländischen Unruhen 1786
— 89, kam dann nach Freiburg und starb 1803 in Regensbmg.
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3. Rang der Lehrer.

Von Rangverhältnissen der Lehrer an der Anstalt St .
Pau l ist nichts besonderes aus der Zeit, wo sie Jesuiten
waren, anzugeben. Die Verhältnisse des Ordens bestimmten
natürlich auch den Rang der Lehrer und sind zum Theil aus
dem Abschnitte „X I I I . Oberaufsicht und Leitung der Anstalt"
zu erkennen. Ein äußeres Rangverhältniß trat erst, als die
Anstalt bayerisch wurde, hervor. Die Professoren wurden von
der bayer. Regierung den geistlichen Räthen gleichgestellt, und
es wurden ihnen in einem Dekrete vom 6. Juni 1807 An-
sprüche auf bessere Pfarreien und Benefizien zugestanden. ^)

X I I I . Oberaufsicht nnb Zeitung der Instalt.
Die oberste Aufsicht und Leitung der Gesammtanstalt

führte der Pater Rek to r , welcher selbst unter dem P r o -
v i n z i a l , sowie dieser unter dem G e n e r a l s stand. Der
unmittelbare Vorstand war der sogenannte äußere S c h u l -
p r ä f e k t , welcher dem Rektor untergeben war. Die Visi-
tationen der Anstalten nahm der P r o v i n z i a l vor.^)

Hohn S. 143. Geschichte des kath. Schulwesens.
Die Generäle des Jesuitenordens waren: 1. Ignaz von

Lojola, ein Spanier, 1541, gest. 56. — 2. Iaco h Lainez, ein Spanier
1558 -s- 65. — 3. Franziskus von Vorgia, Herzog von Gandia, 1568
f 7 2 . - 4 . Eberhard Mercnrian, aus der Nähe von Lüttich, 1578
-f- 80. — 5. Claudius Aqnaviva, Sohn des Herzogs von Atn, 1581
5 1615. - 6. Mucius Vitelaschi von Rom, 1615 f 45. - 7. Vinzenz
Caraffa von Neapel, 1645 5 49. — 8. Franz Piccolomini von Siena,
2649 551. - 9. Alexander Gottifridi von Rom, 1652-f-52. —10. Gos-
win Nickel von Iiilich. 1652 f 64.— 11. Paul Oliva, Enkel des
Dogen von Venedig, 1664 f 81. —12. Carl von Noyelle aus Brüssel,
1682 1- 86. — 13. Thyrsus Gonzalas Santalla aus Spanien, 1687
f 1705 - 14. Michael Angelo Tamburini, Vetter des Kardinals Tam-
burini, 1706 f 30. — 15. Franz Rez ans Prag, 1730 t 51. — 16. Ignaz
Visconti aus Mailand, 1751 f 55 — 17. Alois Centurioni aus Genua,
1755 f 57. —18. Laurentius Ricci aus Florenz, 1759 1- 75. Unter
ihm wurde der Orden 1773 aufgehoben.

Lang S. 76.
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Als Regensburg 1803 i n den Besitz des Fü rs ten
P r i m a s , K a r l D a l b e r g , kam, wurde ein kurfürstliches
Schulkollegium errichtet, welches aus einem Präsidenten^) und
vier Räthen ̂ ) bestand. Die Direktoren des Gymnasiums und
Lyzeums waren 1806 Kaspar Ostermayr und seit 180? Andreas
Wedl. Von 1808 an standen diese Institute unter der unmit-
telbaren Leitung des Kurfürsten selbst und unter der Ober-
kuratel des Präsidenten in Schul- und Studienangelegenheiten,
Grafen von Thurn, und von 1809 an des Gouverneurs Frei-
herrn von Albini. ^)

Die J u r i s d i k t i o n über die Studirenden hatte der
Rettor und behauptete selbst gegen Polizei- und Militärbehörden
das Recht des ersten Erkenntnisses über angezeigte Exzesse und
Händel der Schüler, welches dadurch meisten Theils sehr milde
gegen sie ausfiel.

XIV. Kon den

Was von dem Vermögen des Jesuiten-Kollegiums )̂ für
das Lyzeum und Gymnasium speziell zu verwenden war, ist
uns nicht bekannt. Nach einer alten Rechnung hatten sie bis
1590 für das Kollegium und die Kirche gegen 150000 f l .
erworben. 1590 kauften sie ein vom Frauenstifte Mittelmünster
verkäufliches Gut nebst Mühle zu Irlbach um 40000 fl. zurück.«)
Nach Eroberung der Stadt 1633 legten die Schweden der
kathol. Geistlichkeit dahier eine Kontributton von 100000 Rchsthl.

j auf, woran sie 50000 zahlte und die Jesuiten wahrscheinlich

Seit 1785 dem Domkapitular Grafen Sauer.
2) Unter den Räthen war auch der Präfekt und Professor vom

fürstl. Lyzeum Job.
5) Kurfürstl. Erzkanzler. Staats- und Adreßbuch aus diesen Jahren.
4) Rixner S . 50.
5) Das Einkommen des hiesigen Kollegiums im Jahre 1656 wird

von Lang S . 159 auf 7000 f l . angegeben.
«) Kraer S . 147.
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einen beträchtlichen Theil beitrugen. )̂ I m Jahre 1622 er-
hielten sie von mehreren Ungenannten 9000 st., dann 1649
ein weiteres Geschenk, von mehr als 18000 st., ferner 1671
über 4000 st., von ?. Christoph Deimer 167? eine Erbschaft
von 3360 fl., 1680 wieder ein Geschenk von 7000 fl., 1686
vom Bischöfe zu Litthauen Franz Weinhardt 3000 fl. und
später noch 7000 fl., vom Kölner Präsul 3000 fl., vom De-
chanten Johann Wolfg. Bera von Neuhaus 2500 fl., endlich
1755 vom Benefiziaten Markt in Sittenbach 3000 fl. -)

Der Fürst Primas Dalberg gab ihnen 1803 aus seinem
eigenthümlichen Domkapitel'schen Dezimalantheile 2000 fl. für
das Schulinstitut St . Paul.^) Die Geschichte des kathol.
Schulwesens dahier nennl 1810 die Fonds prächtig und be-
hauptet, daß sie zur Besoldung eines vereinigten Gymnasiums
vollständig hinreichten.

X V . Won den Gebäuden.

Die Gebäude des J e s u i t e n - K o l l e g i u m s (L 188
—190) wurden im Süden vom Petersweg, im Westen vom
Damenstifte Obennünster, im Norden von der Goldenengel-,
und im Osten von der fröhlichen Türken-Straße begränzt.
Das Areal umfaßte 1940 Quadratfuß, und darauf standen
ein Bräuhaus, die Novizen-, Priester-, Gymnasiums-, Lyzeums-,
Seminariums- und Bibliothek-Gebäude, fcmer die Kirche sammt
dem Thurme, das Profeß- und Konvent-Haus mit Wohnungen,
Stallungen, Stadeln und Garten.

Noch vor 1596 hatten sich aus dem früheren alten, theil-
weift auch in baulichen Verfall gerathenen Frauenstifte die
neuen Bauten des Kollegiums, das Gymnasium, ein Ttadel

Anselnms, statist. Regensb. S. 262.
Kraer S. 153.
Krämers Karl Theodor S.
Kathol. Schulw. S. 12.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0139-5

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0139-5


136

und Anderes erhoben. ^) I m Jahre 1598 erhöhten sie die
Gartenmauer gegen die Stadtmauer hin, erweiterten die Pforte
und versahen sie mit einer Mauer, 1604 errichteten sie eine
Mauer, welche die Scheidewand zwischen S t . Paul und Ober-
münster machen solltet) Der Rektor Andreas Mayer legte
1614 dem Rath einen Plan zu einem neuen Gebäude vor,
weil ihnen hiezu ein Theil des Platzes erst von der Stadt
bewilligt werden mußte. Da die Senatoren und Bauherren ̂ )
dießmal denselben ungesäumt bewilligten, so konnte schon am
17. Apri l dieses Jahres der Grundstein gelegt werden. 1615
wurde ein langer Gang von der Pforte bis zum Kollegium,
neue Zellen, ein Triklinium (Speisezimmer), Kirche, Winter-
museum und Krankenstuben gebaut, 1616 ein Theil des Kol-
legiums, welcher die Schlafzimmer, Zellen, Küche und den
Speisesaal enthielt, vollendet, so daß man am 16. Oktober,
wo die Einweihung des Tempels gefeiert wurde, das erste
Gastmahl darin hielt. 161? wurde die mittlere Flucht (ein
Gebäude, welches 9 Wohnungen enthielt) hergestellt, und um
den Garten ein Gang gebaut, welcher das Hineinsehen' ver-
hindern sollte. 1618, im 5. Baujahre, wurde der Dachstuhl
auf das neue Kollegialgebäude gesetzt, das mitten m Hofe
gelegene Gebäude applanirt, zugleich auch die Kirche ausge-
bessert und mit Malereien verziert. ̂ ) Als am 28. Apri l 1624
Nachmittags während eines fürchterlichen Gewitters ein Blitz-
strahl den an der Emmerammerbastei stehenden Pulverthurm
mit mehr als 200 Ctr. Pulver in die Luft sprengte, wurden
von den weit umherfliegenden Trümmern auch die Iesuiten-
gebäude stark beschädigt; ̂ ) doch ließen sie in diesem Jahre den
Hof pflastern und im Kollegium da, wo man zum Chöre

Kraer S. 145.
2) Derselbe S. 147 f.

Sie hießen Reittmeier, Ham und Hueber. (Kraer S. 148«)
Kraer S. 149.
Gumpelzh. S. 1099.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0140-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0140-6


137

hinaufstieg, eine Schneckenstiege von Steinplatten in einem
thurmähnlichen Gebäude bis uuter das Dach machen und oben
einen viereckigen Altan darüber errichten, um die Gestirne
beobachten zu können. Dann wurden noch 2 Schlafsäle ge-
baut, von denen der untere für die Leibes-, der obere für die
Geisteskranken bestimmt war. ^)

I m d r e i ß i g j ä h r i g e n K r i ege wurde die Stadt am
5./14. November 1633 von den Schweden erobert und die
Jesuiten am 8./17. November aus ihrem Kollegium in den
alten Freisingcrhof auf dem Kornmärkt (das jetzige Karmeliten-
Kloster) gebracht, weil man den Plan hatte, in der hiesigen
Stadt eine Protest. Universität zu errichten; denn Niemand
glaubte, daß Regensburg wieder in des Kaisers Hände kommen
werde. Am 4. Februar 1634 beschloß der Rath, das Kollegium
zu besichtigen, auszuräumen und die lateinische Schule hinein
zu verlegen, in der Hoffnung, daß auch die Einkünfte dazu
würden bewilligt werden. 2) Diesen Plänen machte aber die
Rückeroberung der Stadt durch den kaiserl. General Gallas
am 16./26. J u l i 1634 ein Ende und setzte die Jesuiten wieder
in ihr Eigenthum. Am 21. Februar 1644 brach im Kollegium
zwischen 5 und 6 Uhr Morgens ein großer Brand aus, der
vielen Schaden anrichtete. ̂ )

1708 wurde der Anfang zu einem Seminar gemacht,
indem man 9 Schüler aufnahm und ihnen zur Wohnung den
kleineren Theil des Gebäudes, der dem Kollegium gegenüber-
lag, einrichtete, 1709 stellten sie 3 Krankenzimmer her, 1750
verbesserten sie ewige Wohnungen für Professoren, sowie für
Gäste und Kranke, hierauf schmückten sie den langen Gang
mit den Porträten der alten Ordensstifter und' anderer be-
rühmter Jesuiten. 4) I m Jahre 1754 wurde aber das Ge-

Kraer S. 150.
2) Konsist.-Prot. v. 1634 I I . Bd. S. 136.

Kraer S. 152.
Derselbe S. 155.
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bäude des Kollegiums sür so baufällig erklärt, daß die Schulen
kaum mehr länger ohne Leibes- und Lebensgefahr darinnen
gehalten werden könnten. Daher bewilligte der Kurfürst Max
Joseph I I I . von Bayern ausreichende Mit te l zum Umbau. ^)
Schon am 3. Ma i 175? wurde die erste Hand an den Bau
eines neuen Gymnasiums gelegt, welches mit dem älteren
zusammenhing, 6 Klassen enthielt und den Stadtplatz gegen
das Weyh-Sankt-Peters-Thor überaus zierte. Ueber der Pforte
des neuen Gymnasiums, welche auf den Platz' hinausging, aber
meistens geschlossen war, stand in goldenen Unzialbuchstaben:
Auuiüosutia 8tatuum 8. It.. Imperii. 1758 war der Bau
vollendet. 2) Den 4. M a i 1761 machten sie auch mit der
Erbauung eines Lyzealgebäudes den Anfang, welches durch die
Freigebigkeit des Kurfürsten und der Stände 1762 zur Bol-
lendung kam. 2) Am Eck des Kollegiums, rechter Hand, wo
man zum Petersthore hinausgeht, ist ein a l t e r S t e i n ein-
gemauert gewesen, welcher zwar vom Wetter sehr rumirt war,
doch konnte man das Bi ld des Herkules und Merkur noch
etwas erkennen und den größten Theil der Inschrift, welche
also ergänzt und interpretirt wurde: In konoi-sw vomus äi-

Uöreurio On8ua.Ii pro 8a1uto R. uostrorum

imperatorum ^utomui kartlnoi &

ot

5) Wi r bewilligen, heißt es im Reskripte, daß zur Herstellung dieses
pro dnnn pukUco angeseheneu Schulbaues von jedem Gotteshause der
Regeusburger Diözese in bayer. Landen ein Beitrag, und zwar von
einer vermöglichen 8 f l . , von einer mittelmäßigen 2 si. und von einer
geringen Kirche 1 f l . (soferne diese solche Beiträge nicht selbst von
Nöthen haben), jedoch ohne Konsequenz, hergenommen werden. Der
Beitrag soll dem ?»ter Nector OoNvxii 8. F. zu Regensburg von
jedem Gotteshause gegen Schein richtig zukommen. Siehe geheimes
Raths-Reskript München den 18. Jun i 1754. ( I m Amberger Archiv
befindlich.)

2) Kraer S. 156.
2) Ebendaselbst.
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vetustaw collapck .luliu« Verax. 5f(;A0tiat0l68

0. dos. V. laus. (Pariäns Karl, hist. Nachr. S . 388,
Gmnpelzh. S . 14 und 15.)

Der am Eck des Semmariums befindliche J u d e n st ein
ist in folgender Weise übersetzt worden:

Auf dem Berge will ich ein Weinen anheben und in's
Thal will ich Thränen fließen lassen über meine Jungfrauen,
die Kronen der Schönheit, welche dahin gegangen und gestorben
sind um meiner Sünden willen.

D i e l i e b e n s w ü r d i g e n J u n g f r a u e n :
F r eides eine Tochter des hoch- E g a i , eine Tockter des gelehrten

gelehrten Rabbi Samuel, welche in
die Ewigkeit gegangen ist am 3. Tag
(Dienstag), am 2. Festtag des Ge-
richtstags. Ihre Seele sei einge-
bunden im Vündlein der Leben-
dige!!.

Rabbi Samuel, welche in die Ewig-
keit gegangen ist den 25. Tag des
Monats Elul (August). Ihre Seele
sei eingebunden im Bündlein der
Lebendigen.

I m Jahr 174 (d. i. der jü-
dischen Zeitrechnung mit Aus-
lassung der Jahrtausende).

Ebenso gehörte auch die Kirche zu den schönsten in der
Stadt. Schon 1591 fiengen sie an, die alte Klosterkirche des
Stiftes Mittelmünster einfacher und für ihre Verrichtungen
zweckmäßiger herzustellen, auch führten sie dieselbe gegen Ende
des Herbstes bis unter das Dach. )̂ I n den Jahren 1618/19
besserten sie diese wieder mehr aus und verzierten sie mit
Malereien. 1624 wurde ihre Vorhalle in einen besseren Stand
gesetzt, und 1627 die alte Sakristei reparirt und eine neue
hinzugebaut. 1630 ließen sie eine neue Monstranz und 2 Sta-
tuen, Mar ia und Joseph, von Silber verfertigen; im folgenden
Jahre erhielt die Kirche wieder 2 Figuren von Silber, St . Paul
und S t . Wolfgang. -) I m Jahre 1715 gab der hiesige Bischof
zur weiteren Ausbesserung und Verschönerung 3000 fi. her.

Kraer S . 144.
2) Derselbe S . 154.
-') Derselbe S . 153.
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Zuerst wurde nun ein schadhafter Thurm an ihr abgetragen,
und sie dann im Innern verziert. 1718 bekam' sie 2 schöne
Altäre des heil. Ignaz und des heil. Xaver, welche mit einem
eisernen, vergoldeten Gitter umgeben wurden. 1719 entstand
der Fürstenaltar, und es wurde auch der hell. Xaveria ein
Altar errichtet. 1720 wurden 3 neue Altäre für die heil.
Jungfrau, für den Apostel Thomas und für S t . Wolfgang
gemacht. Die Altäre waren mit einem künstlichen, dem natür-
lichen ganz ähnlichen Gypsmarmor bekleidet. Auch auf die
Kanzel wurden 550 st. verwendet. Das Altarblatt zum heil.
Wolfgang malte ein Prüflinger (Benediktiner?) Maler Geb-
hard um 100 fl., das im Hochaltar befindliche ein Augsburger
Namens Vergmüller um 800 fl. 1729 wurde noch ein Altar
errichtet, der heil. Kreuzaltar. )̂ Dann renovirten sie 174?
die ganze Kollegiumskirche aufs stattlichste und bauten einen
ganz neuen Chor hinein. Außerdem war sie auch mit schönen
Gemälden iu lrekco und prächtigen Bildhauerabeiten in Stein,
Holz und Elfenbein geschmückt, auch hatte sie schön geschnitzte
Beichtstühle und war mit Marmor- und anderen schönen
Steinplatten prächtig gepflastert. °)

Von besonderer Schönheit war der K i r c h t h u r m , den
sie 1693 auf dem noch festen Grunde des alten, schadhaften
erbauten. Er war 198 Fuß hoch und hatte 22 Fuß in's
Gevierte, gewölbte Fenster und 5 Etagen, deren obere 2 von
Iierrathen umgeben wurden, von grau und weißer Farbe
schillernd mit Säulen, welche mit ihren Kapitalen und Basen
von der Hauptmauer hinausragten. Ih re Ueberdachung war
von Kupfer, und darin hing das dem St . Wolfgang geweihte
Glöckchen. Neber den ganzen Thurm ward eine hohe, mit
Kupfer gedeckte Kuppel gesetzt, auf welcher der Name I. I I . 8.
stark vergoldet stand und so kunstreich in semer Bewegung

Kraer S. 155.
Derselbe S. 154.
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war, daß er sich allzeit mit seiner ganzen Breite von 3 Fuß
nicht nach dem Winde richtete, sondern sich demselben ent-
gegenstellte. So war 'der Iesuitenthurm der höchste unter den
Kirchthürmen der Stadt und gereichte ihr zur besonderen
Zierde. )̂ Die darauf verwendeten Kosten werden auf 10000 st.
angegeben. Da aber das alte Fundament für diese Höhe doch
nicht tief und stark genug sich zeigte, hing man die für die
oberste Etage gegossenen 4 Glocken, welche zusammen 5? Ctr.
wogen, nicht ein, und setzte auch die für den Thurm bestimmte
Uhr auf einen kleineren Thurm über dem Dache des Kollegiums.
1751 gab ein italienischer Baumeister dem Thurm ein stärkeres
Fundament und wechselte seine Grundmauern bis zu einer
Höhe von 90 Fuß aus, dann verspannte er ihn inwendig
durch gewaltige Eichenstämme, so daß nun auch die Glocken
eingehängt werden konnten. ^)

Diesen umfangreichen, prächtigen Gebäuden brachte ein
Unglückstag, der 23. Apri l 1809, den U n t e r g a n g . An
diesem Tage erstürmten die Franzosen gegen 4 Uhr Nach-
mittags die von ihnen mit Haubitzen beschossene Stadt in der
Gegend des Klosters S t . Klara (6 15). Wahrscheinlich durch
eine in die Thurmkuppel der Iesuitenlirche gefallene Haubitze,
die nicht bemerkt worden war, gerieth diese in Brand und
stürzte auf die Kirche hinab, deren Dach und Decke sie durch-
schlug. Tas Gehölz im Thurm, welches nun auch vom Brande
ergriffen wurde, machte ein so gewaltiges Feuer, daß die
4 großen Glocken schmolzen.'̂ ) So brannte die Kirche und
mit ihr der hintere Theil des Kollegiums, worin sich auch
das Seminar befand, früher nieder, als der vordere durch den
von Nordosten bei heftigem Winde und Mangel an Löschenden
rasch fortschreitendem Brande dieses Stadttheiles angezündet

Kraer 153.
Derselbe S. 156.
Das Metall wurdc später um 800 ft. verkaust. (Kraer S . 164.)
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wurde.') Auch das Lokal der Prinzipisten-Klasse in der
sekolaßtiea war abgebrannt und sie wurde später nach

?? verlegt. 2) 1811 ließ die kgl. bayer. Regierung, in deren
Besitz Regensburg 1810 gekommen war, die Ueberreste des
Thurms und der Kirche auf Abbruch versteigern. Einige Zeit
nachher wurde vom Bierbrauer Birzer das Bräuhaus mi t
Schenke und Wohnhaus L )88 auf den Ruinen erbaut. Sei t
1822 entstanden, aus dem Platze der Ruinen dieser Gebäude
neue private.

X I I I , Hon den Herhaltmffen des Gymnasiums Ht.
zu dem 6sMn. zwstio. und den prot. Hmwohmrn.

Obschon der Rath und die Bürgerschaft Regensburg den
Jesuiten, in welchen sie die heftigsten und gefährlichsten Gegner
des Protestantismus sahen, ihre Ansiedelung und ihr Empor-
kommen dahier zu hindern oder doch zu erschweren suchten/)
so bildete sich doch allmählig ein erträglicher moäu8 viveuäi
zwischen beiden Theilen, wovon bereits 1614 die ungesäumte
und freundliche Bewilligung eines Platzes zur Erweiterung
eines Gebäudes derselben durch das Protest. Stadtregiment
einen erfreulichen Beweis gab.^) Zwischen einzelnen Lehrern
der Poetenschule fand hin und wieder ein freundl. wissen-
schaftlicher Verkehr Statt.«) Man verschmähte am

Wackemeuther's Erstürmung Regensburg's. S . 162 f.
2) G^ch. des kath. Schulw. S . 13.
' ) Kraer S . 146 f.
4) Die Stadt hielt das Gebäude, welches die Jesuiten für sich zu

kaufen wünschten, so hoch im Preise, daß sie es nicht kaufen konnten,
und der Magistrat verbot den Bürgern, ihre Kinder i n dieses Gym-
nasium zu schicken und Schüler desselben in Kost oder Wohnung zu
nehmen, auch wies er ihren italienischen Baumeister aus.

5) Siehe S . 59.
6) So um 1640 zwischen dem Rektor zu St . Paul Spoiser und

dem der Poetenschule Ehinger. (Siehe S . 32 des l . Thlß )
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pcxet. auch von Jesuiten edirte Lehrbücher nicht ganz,^) und
bei Aufführungen der an beiden Anstalten gegebenen Schul-
dramen wurde öfters gegenseitige Einladung zum Ansehen
derselben gemacht und ihnen auch entsprochen.^)

I n der Primatischen Periode bildete sich auch zwischen
den Schülern beider Gymnasien ein besseres Verhältniß, die
früheren Reibereien zwischen ihnen hörten auf, und Protestant.
Einwohner unterstützten jetzt arme Iesuitenftudenten öfter
als sonst. 2)

I n der früheren Zeit verursachten freilich Iesuitenschüler
mancherlei Unruhen und mitunter groben Unfug, dessen wir
hier historisch erwähnen, ohne den Vorständen und Lehrern
derselben einen speziellen Vorwurf deßhalb zu machen; denn
ihre Gesetzgebung war streng und die Ueberwachung der S t u -
denten durch den Rektor genau. War auch die Bestrafung
von derlei Unfug häufig zu gelinde, so fehlte es doch öfter
auch an Macht, ihn zu verhindern.

Solche Exzesse waren:
1) Die Entfernung der Marienftatue auf dem Neuen-

pfarrplatze den 14. Jun i 1543 veranlaßte seit 1590 mancherlei
tumultuarische Auftritte von Seiten dieser Schüler vor dieser
Kirche, in welcher sie dieselbe versteckt glaubten, welche aber
zu den Minoriten gekommen war, so daß sich der Rath ver-
anlaßt fand, bei der Nacht einen Posten von der Stadtgarmson
auf der Grede (d. i. dem erhöhten Umgang um die Kirche)
aufzustellen, was noch 1794 geschah. ^)

2) I m Jahr 1629 störten sie die umsingenden evangel.
Knaben bei ihren Sammlungen von Gaben für das Alunmeum
nicht öloß im Gesänge, sondern nahmen ihnen auch ihre A l -

1) Siehe S . 39 und 128 des I . Thls.
2) Siehe S . 142 des I . Thls.

Kraer S . 162.
Kraer S . 157.
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mosenbüchel weg, weßhalb der Rath sich veranlaßt sah, eine
eigene Deputation mit Beschwerdesührung darüber an den
kawr Noator zu sendend)

3) Am 26. Apri l 1735 kamen sie vor der Bühne eines
Arztes (Quacksalbers?) mit einem evangel. Studenten in
Wortwechsel, und da aus seine Seite, weil er ein Sohn eines
Oberlieutenants der Ttadtgarnison war, zwei Soldaten traten,
versammelten sich noch mehrere Iesuitenschüler mit Seiten-
gewehren bewaffnet, woraus die Wache die Rädelsführer auf
die Hauptwache brachte. Nun liefen alle Iesuitenstudenten
dahin und betrugen sich trotz der Abmahnungen ihrer eigenen
Patres so ungestüm, daß endlich die Soldaten ihren Angriff
auf die Wache mit Flintenkolben zurückschlagen mußten. Doch
dauerten die Unruhen noch mehrere Tage fort, fo daß alle
Nacht Patrouillen die Stadt durchstreifen mußten.^)

4) I m Dezember 1744 erhoben sie einen Tumult gegen
die Stadtfoldaten. Der Professor der Rhetorik (Oberklasse)
hatte einige Schüler mit Ruthen abstrafen lassen, worauf alle
aus der Schule liefen und mehrere Tage nicht mehr in sie
kamen, sondern in der Stadt umherschweiften. Dabei ge-
riethen sie mit Stadtsoldaten in Wortwechsel, und einer der-
selben gab einem Studenten eine Ohrfeige. Nun rotteten sie
sich zu Hunderten zusammen, zogen theils vor die Hauptwache,
theils vor das Haus des Gardekapitains und forderten Satis-
faktion. Als die Soldaten verhört und der Zuschlagende für
schuldig befunden worden war, erhielten sie Genugthuung,
wodurch der Friede wieder hergestellt wurde und lange Ie i t
Ruhe herrschte,

») Gumpelzhaimer S . 1125. Doch dürfte die Erbitterung der
Konfessionen während des 30jährigen Krieges und die Rohheit, welche
durch den langen Kampf entstand, auch nicht übersehen werden.

2) Kraer S. 157.
Kraer S. 158. - ,<
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Die von Jesuiten geleiteten Gymnasien hatten mit den-
jenigen Protestant., welche auch nach des Straßburger Rektors
Jakob Sturm, System eingerichtet waren, viel Gleiches, nnd
Stu rm sagt selbst hierüber, daß es ihm vorkomme, als ob sie
in der Wahl der zu erklärenden Klassiker, sowie in den Gesetzen
und Einrichtungnn der Schulen aus protestantischen Quellen
geschöpft hätten.^) Ueberwachung der Schüler durch Schüler,
Anzeigen von bemerkten Fehlern und Vergehungen, Aufstellung
geheimer Aufseher und dgl. finden sich in beiden Gymnasien.

Als diese vereinigt wurden, kamen von den bisherigen
hehrern in S t . Paul 7 an das paritätische Gymnasium. ^)
Ebenso waren weitaus die meisten Schüler das Jahr vorher
Paulaner gewesen. ^)

Die Fortgangsplätze der aus dem Gymnasium zu St . Paul
gekommenen Schüler/) welche sie 1810/11 in S t . Paul und
1811/12 am vereinigten einnahmen, zeigt die Tabelle S . 148.

') Sturm sagt: Vi<li; clM)5 «crilitors» wiluigtri 8ckolgcum 8o-

^esu explicent, ^ui 2 nu3tri8 prasceptk M8tiwti8slus nzyuo

aclen proxime ab«unt, ut. a nozrriz sol,tiku3 s^rivlltt S88e viöeanwr.

( I „ prilesgt. «6 epist. »onli. Vgl. auch Günther l l l S . l i j . )

2) Sie sind: Die Professoren der Nketui-ioä, Johann Ev. Weigert,
der t><ie8j8i Anton von Nöckl, der 8),Ul,xi8, Max Pailler, der ftram-
mmicg, Franz Keller, der Nl.nNln«nlg, Johann Philipp Baumgärtner
nnd die Lehrer der Prinzipisten-Klassen an der /ww sclinj., Thomas
Vlümelhuber und Anton Strohmeyer.

3) Nomin» Nterntnr., qul ttutisb. in re^io 8ttv. ^xceo et (x/mn.

s6 l)ivi pl lul l i stuöuerunt. 1811.

4) Vgl. lioming liler., yui nä l). l ' . 1819/11 8tuclu6r,mt, nnd

Jahresbericht der kgl. Studienaust. z. Regensb. 18N/12.

Vechandwngen d. hiftor. Bereines. Bd. xx^vl l . 10
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Anhang I.
(Zu Seite 86.)

Tnbelle der Ausgezeichneten von 1743 — 1811.

Jahr

1743
1744
1745
1746
174?
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1757
1758
1765

Zahl

61
55
56
60
6?
64
54
54
56
4?
63
64
71
81
76

Jähr

1766
176?
1768
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781

Zahl

99
94
95
79
81
80
86
102
141
129
133
113
111
96
85

Jahr

1782
l?83
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796

Zahl

79
95
90
71
76
84
79
96
106
126
133
130
126
144
118

Jahr

1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
180?
1808
1809
1810
1811

Zahl

122
131
142
122
97
108
152
78?
63
53
41
32
29
20
30

10
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Anhang II.
(Zn Seite 8?,)

Frequenztabelle von 1781^1811.

Z
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
179»
1792
1793
1794
1795
1796
179?
1798
1799
1800
180 l
1802
1803
1804
18»'5
1806
1807
1808
1809
1810
1811

!̂-

34
34
31
32
36
45
30
33
33
56
6?
59
61
50
53
54
61
50
39
3?
27
44
28
19
14
12
11
14
7
12
22

37
3?
38
3?
50
35
35
35
59
72
6?
80
66
6?
66
7?
71
4?
43
2?
53
41
28
24
14
13
14
12
11
18
18

51
55
49
60
48
52
48
70
76
79
92
79
75
74
88
85
61
66
44
65
4?
34
40
30
12
14
15
14
23
17
23

52
44
63
53
52
45
80
70
78
92
91
76
89
92
97
80
70
69
72
54
41
45
40
25
19
21
21
26
20
19
39

ZI
71
81
70
71
6?
103
95
106
116
112
116
107
,4?
122
119
95
90
96
83
65
64
6!
41
29
20
24
35
19
25
35
42

ß

245
251
251
253
253
280
288
314
362
411
433
401
438
405
423
39'
350
328
281
243
232
225
17?
12?
79
84
96
85
86
101
144

Princip!»

II

31
2?
35
33
44
53
6?
75
64
56
69
81
74
66
40
32
23
21
21
18
16
9
10
21
,3
19
13
22
26
34
33

i

16
2,
30
24
28
27
38
33
30
28
2?
23
8?
5?
59
63
45
48
51
51
45
3?
35
16
21
13
21
29
29
31
36

47
48
65
57
72
80
105
!08
94
84
96
104
IN
123
99
95
68
69
72
69
61
46
45
3?
34
32
34
51
55
65
69

«2 3

292
299
316
310
325
360
393
422
456
495
529
505
549
528
522
486
421
39?
353
312
293
271
222
164
113
116
130
136
141
166
213
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Anhang III.
(Zu Seite l l7.)

Verzeichniß der zwischen 1608 und 1808 dabier von den
Schülern des Gymnasiums St . Paul gegebenen Endes-

Tramen.
1) 1608. Eine Tragödie „S t . Cassian der Märtyrer." I h r

wohnte der Fürstbischof Wolfgang bei, da er am Kirch-
weihfeste bei den Jesuiten speiste.

2) 1617 wurde am Anfang des Schuljahres ein Drama:
„Die englische Wache" gegeben.

3) 1618 wurde theatralisch aufgeführt: Albertus. Ohne
Angabe einer Veranlassung.

4) 1646 den 4. und 6. Sept. ^näwniou8, d. i. ^raFOsäia

von einem adeligen ägyptischen Jüngling und Martirer,

welcher von ^miramo, der Sarazener König, nach vieler

Marter und Pem umb Christi willen enthaupt worden.

5) 1648. Eine Tragödie: 8. 8iß-i5munäu8, ?6x LurAun-

äiorum. Seiue Bekehrung, sein Leben und sein Tod.

6) 1661 den 5. Sept. vei a^mirnnäa cl6M6ntia

7) 1663 den 4. und 6. Sept. Vera iunioitia. in parabola

8) 1664 den 2. uud 4. Sept. Vinea narklbolica, 86U

9) 1665 den 2. und 4. Sept. v . ^nauuy 6

^ulico^ Oosli kurpuratus ^ra^ioo Vramats prop08itu8.

Zuerst Hofherr, dann Blutzeuge.
10) 1666 den 2. und 6. Sept. ^Olmnss ex L s M eat^o-

liei LpIiobO) L6ß-i8 rsgum pui'pm-g.tu8. Martyrkron von

einem spanischen Edelknaben erobert.
11) 166? den 5. uud 6. Sept. Osltamsn I^ampnm 6t2sliui,

äuoorum ̂ .uiiyorum Zol/mi Imp6iawii81'ui'oaruiu äsoer

tatum. Kantpf durch Dieses Boß- und Jenes Gutthätigkeit.
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12) 1668 den 4. und 6. Sept. 8. rkooas N. OUwr

N08P68. Nx luoro 81N6 luoro Iliei08U3. Märwrer

Christi, an den Armen und Pilgramen wohlbestellter Hof-
gartner und Gastgeb.

13) 1669 den 3. Sept. lleamas?r0C0piu8, uovus

6t?alüu8, victimkl. pro tiäe catbolioa.

14) 1670 den 2. und 4. Sept. ^eräivauäu8

Uariaui uominig viuäex iraw8 et paeatus.

15) 1671 den 1., 3. und 4. Sept. Lor^ia t?iumpkau8

munäi vanitato. Weyland 4. Hertzog in 6auäi6U, nach-

mals 3. Generals 3. «I.

16) 1673 den 4. und 6. Sept. Î npiß I^6iu8 verao ami-

17) 1674 den 4. und 6. Sept. U9.rti9.1m8 nulos,

Imperator, d. i. dreyfacher Ehrentrantz Nart iam, aus
Palmen, Lilgen und Lorbern geflochten.

18) 1681 den 2. und 4. Sept. H.var3. Worum iu Pg.trftm

iWpieta.8 pie ilwsa. Undankbarkeit der Kinder gegen

ihren Vatter listig und lustig gestraft.
19) 168? den 4. und 5. Sept. ^priae H.e^si

ambitio, k'ortunae kumanae luäus viuäiet^e

300PU8. D. i. göttliche Räch über den unmächtigen Hoch-

muth Apries, Königs der Egypter, ergangen.

20) 1695 den 2. und 5. Sept. Nru68w8 et ^Iberw^ 8a-

xomae ?rmoipe3, ooeli 8ud8iäio in übertatem vinäi-

oaü. E. und A. durch Rachgirigkeit eines ungetreuen

Unterthanen entführt, durch göttliche Hilff aber wider
erledigt.

31) 1697 den 4. und 6. Sept. keFnum Laltba8ari8 m-

tdra.8oui(;6) propa^aturu äe3potice, tra^ioo

l) oder gäher Fall des frechen Hochmuths, vor-
gestellt in dem Beispill des chaldäischen Königs Balthasar.

22) 1698 den 2. und 5. Sept. Niaromirms.

D. i. der 19. böhmische Regent Iarounr.
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23) 1699 den 2. und 4. Sept. 8pou8U8 iu tumulo oder

hochzeitlicher Todtfall des 5. Königs in Ungarn Ladislaus.
24) 1701 den 2. und 5. Sept. r o l ^ o r a ^ 8anuu8 kaventis

sorwnae auia in6atu8 et 8uss0eaw8. i'raFoeäia. Der

Samierkönig Polykrates durch gar zu großes Muck in
das äußerste Unglück gebracht.

25) 1702 den 4. und 6. Sept. ^Oßepduß, 8iV6 triump

innooentia. D. i. Joseph, die obsiegende Unschuld.
26) 1705 den 2. und 4. Sept. Daniel, piu8 m

D. i. Daniel, der gottesfürchtige Höfling.
2?) 1708 den 4. und 6. Sept. 8. 8eba8tiauu8

Zweyfacher Sieg des h. Sebastian wider den Kaiser
Diokletian.

28) 1709 den 4. und 6. Sept. ^wor prmoipis iu subäito?.

29) 1710 den 3. und 5. Sept. Oomevig., 8eu rara fratrnm

carita3. Seltsame Liebe zwischen 2 Brüdern und Fürsten.
30) 1711 den 2. und 4. Sept. 8. ^6rämkm6u8 Î oFi'orW

et OaLtellne iox,. Naurorum viowi'

31) 1715 den 4. und 6. Sept. Oorouata. Kclei oou8tautia.

Gekrönte Beständigkeit des wahren Glaubens in 8160210,

einem königl. Prinzen.

32) 1716. 8^n68iu3) 8ive Ratio lmwana ab amma peo-

clominiü 6eMta: a paomteute

verni .ieiunü m 8oengm cl3.t<". a

33) 1717 den 3. und 6. Sept. I'seuäo-I'oMa inlchx. Der
falschen Welt Witz, faule Früchte.

34) 1718 den 5. und 6. Sept. l'elix iickün'tal,. Glück aus
Unglück. D. i. .<Moäo9.Iäu8, em wegen wunderbarlicher
Weiß verlohrnen Kindern unglück — und wegen eben so
wunderbarlich widerumb gefundenen glückseliger Fürst aus
Dänemark.

35) 1719 den 4. und 6. Sept. ^mbitio panioiä^IiI oa8ti'
Die bestraffte Batter- und Brudermörderische
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Regirsucht in 8o1äaiw, einem kgl. Printzen des Persiani--
schen Eylands Orumg.

36) 1720 den 2., 4. und 6. Sept. 0kr)'830riu8, der unbuß-
fertige Reiche.

37) 1721 den 3. und 5. Sept. I^uäen? in 0rd6 tsrrarnm
provici6ntia in,)036pd0 ^6z^pti0 propoNta. Die gött-
liche Vorsichtigkeit in dem ägyptischen Joseph.

38) 1722 den 2. und 4. Sept. Nanir6äu3, 8awti8 8Uklo
inouriu^. Manfred, der aller zeitlichen Geschafften be-
flissenste, allein seines Seelengeschäfft vergessne, brannte.

39) 1723 den 3. und 6. Sept. L6rtMu8 6t
doppeltes Beispiel ehelicher Treu und Einigkeit.

40) 1725 den 4. und 6. Sept. v n d0iüta8 66

V60 6M6uclaw8. Herrlicher Sieg der Oütigteit Gottes
wider die hartnäckige Bößheit des Menschen n
dem 10. König in Leon und Castilien.

41) 1726 den 4. und 6. Sept. l r M i x in 61Ü3 par6N8,
iu pnr6nt6. N0d6vw3) zugenannt der Fromme, Königin
Frankreich, ein unglückseliger Vatter in seinen Söhnen,
N6nnou8 undZ.0d6rtu8) glückseelige Söhne in ihrem Vatter.

42) 1728 den 3. nnd 6. Sept. V0W8 d0nu8. 0oin6äm.
Heiliger List, einstens von zweyen eitlen Comödianten,
anjetzo von der studirenden Jugend bei St . Paul. (Musik
v. Ioh . Christs. Stolzenberg, Kantor am 67MN. p06t.)

43) 1729 den 5. und 6. Sept. 8an(.'tao Ouoi8 vietim5l)
vgc3t0ucl0N0 Lun^i i'6x. Das über die heidnische Ab-
götterei) triumphirende h. Kreutzzeicheu in dem Königreiche

in der wunderbahrlichen Bekehrung des Königs
>. (Musik von Stolzenberg.)

44) 1730 den 4. und 6. Sept. I.ambnwy 8irnuo11u8
I^ixa, r6x c0mi(.'N8 HuAlia6. D. i. Lambert Sinmel,
der comödiantische Kuchel-König in Engelland.
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45) 1732 den 3. nnd 5. Sept. ^uda miruin 8pNlA6Q5 30

uum. D. i. Schröckthönende Gerichtsposaune.
46) 1733 den 2. und 4. Sept. Vinclioias 8. «In. l^po-

muc6ui kläver8U8 ^Venxslnuin pigrum. D. i. Die ge-

rettete Ehre des h. I . v. Nepomnck wider Wenzeslaus

den Faulen, König von Böhmen. (Musik v. Stolzenberg.)

4?) 1739 den 2. und 4. Sept. ^Mzz koMumius. Dem

Leben eines bösen 8063^5 gemäßer Tod.

48) 1740 den 5. und 8. Sept. 8m'niama.

49) 1743 den 5. und 6. Sept. l'iotatis oöl-tamou a« Victoria.

50) 1747 ? "Mu8 «Iklpon. D. i. unüberwindliche Standt-

hafftigkeit l i t t , eines Iaponischen Fürsten, in dem wahren
Christ- und Römisch-Catholischen Glauben.

51) 1752 den 30. April, kosna ueFlscti (30QV6QW8

Drama clatum luäi8 ?m'td6NÜ8 eum

F s 1 .̂ V. MvikiO ßille lade

vum m9Fl8trum

52) 1752 raou86 N^o. Virtu8 IiOwiea victrix

Uag'N6.?. Oraiim exdibitnm a. Iiuäimsuti8 6^mri« aä

8. ?müi.

53) 1759. ? 8t68imki'0w8 Npamiuonäas 6Iiu8. Stesün-

brotus, Sohn des Epaminondas, obersten Feldherrns der
Griechen, ein Schlachtopfer der ritterlichen Gerechtigkeit.

54) 1761. ? Die Arche des neuen Bundes, d. i. Maria, die
Mutter Christi, Heil der christlichen Wohnungen. Bei
gewöhnlicher Erneuerung des Marianischen Rathes in
einem Schauspiel vorgestellt vor der hochlöbl. größeren
Congregation unter dem Titel der gnadenreichen Ver-
kündigung. I n dem OolIeFio 8. «I. b. 8 ? .

55) 1764. ? 8kmetiU8 NaAuu8 rsx Hi8pauiNo. Sanctius

der Große, König in Hispanien.
56) 1765. ? Haraläu8 kius, vamao ksx. Harald der

Fromme, König von Dänemark. Ein Trauerspiel.
57) 1765. Maria, eine Mutter der Barmherzigkeit. Von

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0157-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0157-3


154

der hochlöbl. Congregation der jungfräul. Verkündigung
Maria vorgestellt, da der hochedelgeb. Hr. I oh . Wolfg.
Urb. Wagner ^. V. I ) . , des hochfürstl. Hochftifts Negensb.
Rath, Canzler und Oberlehenprobst allhier, das dritte
Ma l zum Hrn. Präfect ermeldter h. Congreg. ist er-
nennt wordey.

58) 1766. ? I^ucianu8^8am08a.t6uu3 iut'elix ^tiieus. Lucian

v. Samosata, der bekannte Spötter und unglückselige Atheist.
59) 1767 den 23. und 24. Mai. Abel Joseph, ein Maria-

nisches Schauspiel, aufgeführt v. d. hochlöbl. größeren
Congregation der jungfr. Verkündigung Maria, da der
wohledl und gestrenge Hr. Ioh . Sigm. Schwab, gemein,
hochlöbl. Landschaft in Bayern verordneter Land-, Gränitz-
und Stadt-Aufschlagseinnehmer zu Stadt am Hof, zum
Hrn. Präfect ist ernennet worden.

60) 1767 den 2. und 4. Sept. KßFneruI Ootdorum 8u6-
eorumquL rsx. Regner, König der Gothen und Schweden,
vorgestellt in einem'^Trauerspiel.

61) 1769 den 2. Sept. Dämon, der Hirten Fürst. Ein Schäfer-
spiel dem hochwürd, hochfürstl. und gnädigen Herrn, Hrn.
Anton Ignatz, Bisch, zu Regsb. aufgeführt von dem OoNoS.
8. .1. zu RZsbg.

62) 1771. Paul Kienus, vorgestellt von der hochlöbl. groß.
EMMeg. unter dem Vte l der gnadenreichen Verkündigung
Maria, da der wohledelg. Hr. Franz Ant. Lammerer, der
deutsch. Qrd. Commderie allhier Pfleger zum Hrn. Prä-
fnt ermeldter Hochl. Congreg. ist ernennet worden.

63) 17.74 den 5. und 6. Sept. Sveno. Ein Trauerspiel.
64) 1781 den 4. und 6. Sept. Boleslav.II. Ew Trauerspiel.
6b) 1782 den 4. und 6. Sept. Der Grubengräber. Ein

Trauerspiel.
66) 1783 den 3. und 5. Sept. Griseldis. Ein Trauerspiel.
67) 1784. ? Die vernachläßigte Rinderzucht. Ew Wrgerl-
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68) 1785 den 5. und 6. Sept. Die edlen Früchte des ächten
Christenthums. Ein Trauerspiel.

69) 1786 den 4. und 6. Sept. Die sogenannte Menschenliebe.
70) 178? den 4. und 6. Sept. Die über die Fürsten wa-

chende Vorsicht.
71) 1789 den 2. und 4. Sept. Der Deserteur aus kind-

licher Liebe. Ein Lustspiel. Arno, ein militär. Drama.
72) 1790 den 4. und 6. Sept. Die Strelitzen. Ein von

I . M . Babo verfertigtes heroisches Schauspiel.
73) 1791 den 2, und 6. Sept. Heinrich IV., König von

England. Ein Schauspiel nach Shakespeare v. Schröder.
74) 1792 den 4. und 6. Sept. Hartensleben und seine

Söhne. Ein Familiengemälde.
75) 1793 den 3. und 5. Sept. Bessus, der Königsmörder.

Ein heroisches Trauerspiel.
76) 179? den 4. und 6. Sept. Barbarei und Größe. Ein

Trauerspiel.
7?) 1798 den 4. und 6. Sept. Biedersinn und Heldenmuth,

oder die Hussiten vor Regensburg. Ein Gemälde.
78) 1799 den 4. und 6. Sept. Der Geburtstag. Ein Schauspiel.
79) 1801 den 2. und 4. Sept. Menschenhaß uud kindliche

Reue. Ein Schauspiel nach Kotzebue.
80) 1802 den 3. und 6. Sept. Konrad von Hohenberg oder

Edelmuth und Starrsinn. Ein Ritterschauspiel.
81) 1803 den 5. und 6. Sept. Die guten Unterthanen. Ein

ländl. Sittengemälde mit Gesang.
82) 1804 den 4. und 6. Sept. Betrug und Redlichkeit. Ein

ländl. Sittengemälde mit Gesang.
83) 1805 den 4. und 6. Sept. Sidney und Sil ly. Ein

Schauspiel.
84) 1806 den 3. und 5. Sept. Die Tugend in der Hütte.

Ein ländl. Sittengemälde mit Gesang.
85) 1807 den 2. und 4. Sevt. Der Jahrestag der Rettung.

Ein Schauspiel mit Gesang.
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86) 1808 den 2. und 5. Sept. Leichtsinn und gutes Herz.

Ein Schauspiel.

Von diesen Endesdramen sind vollständig erhalten

Nr. 63 - 66, 68, 69, 81, 82, 84, 85.

Der S t o f f ist genommen zu Nr. 2? aus dem Ijr6vi-

arium Köm. Zu Nr. 28 aus I)iclaou8 UoriUu8 ?a

. 1. Zu Nr. 29 aus ?. Î uä. ^Ivarsx m Mustr.

i ^cl o. 45 66uo8i8. Zu Nr. 30 aus den^

aä ä. 30. Naji. Zu Nr. 38 aus ?.

. I. Zu Nr. 41 aus 8,-iot. acl Hinmw 1031.

8 I I I lib. 6. Zu Nr. 46 aus Vita «lo. Nopom.

. Nax. Ka8ßi6r (.'.on3(;lipta. Zu Nr. 47 aus Va1oriu8

Naximu8. Zu Nr. 48 aus ?. ^08. ex 1itwri8 luäici». Zu

Nr. 49 aus 8u6touw8 O. 13. Zu Nr. 63 aus

Anhang
(Zu Seite 117.)

Proben von
Non 1750: ?i'0l0^U8: viwvmm 03t6uclit

I i o. 6

'U8 I I . Laviä pooeawm ßorio äet^tans a 1)60

vouiam.

Personen des Prologes waren: Me.

Personen des I. Chores: vaviä. Natban. Duo
spdodi ^.ulioi. Nilit68.

Personen des II. Chores waren: vaviä.

. I^atdau. Nase äioit
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81 btl60 viä^nwr minora, ^6ji(;i8m aclbuo
mäHuam 8it, ĉ uoä tidi

l) iu^rats, pro
Il0i'l68 pseoato

Deutsch.
A r i e t t e : Nathan. Das spricht der Herr:
Ich habe Dich aus Deines Vaters Heerden und aus Sauls

Händen gerissen und zum König eingesetzt:
Und wenn dies zu klein scheint, füge ich noch größeres hinzu,

Und nicht gebe es Etwas, was ich. D i r versagte.
D u aber, Undankbarer, scheu'st für diese Güte

Dich nicht, mich durch Sünde zu beleidigen.

nhang V«
(Zu Seite 118.)

Probe eines musikalischen Zwischenspieles.
Von 1778. Susanne.
Personen des Zwischenspieles: Susanne. Helzius,

ihr Vater. Iojaiim, ihr Ehemann. Sarai, ihre Magd. Kosbi
und Gebel, 2 Richter des Volkes. Der junge Daniel. Das Volk.

Der I. Theil hatte 5, der I I . 6. Auftritte.

I. Theil. 1. Auftritt. Susanne, Sarai.

S u s. Mein Gott! verwirfst Du mich, bin ich verlohren?
Wie? kann die Geilheit und Verleumdung siegen?
Kann treue Lieb' und Unschuld unterliegen?
O welch' ein Schmerz! er will mein Herz durchbohren.
Ich fühle Todesnöthen.
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S a r a i . Der Himmel will Dich retten.
Sus. Ach! daß er wollte! Herr! Dein Wil l ' geschehe.

Doch wenn D u willst, daß ich zum Grabe gehe,
Zum Grabe, wo mich Fluch und Steine drücken?
Nur der Gedanke wil l mich schon ersticken.

Anhang vi.
(Zu Seite 118.)

Proben von Schlittenfahrten.
Am 23. Januar 1792 wurde eine Schlittenfahrt gehalten

Die M o d e n w e l t , oder die Maskerade auf Schlitten.
Die Fahrt bestand aus 59 Schlitten, in denen je 2 —

3 Personen saßen. Jeder Schlitten hatte einen Vorreiter.
Den I u g eröffnete und ordnete Mercur und sein Flügel-
adjutant, Fama begleitete die Standarte. Der 9. Schlitten
enthielt einen Franzosen, der eine Putzhändlerin führte; der
Borreiter hatte die leere Staatskasse. I m 36. Schlitten, die
moderne Redlichkeit überschrieben, saßen ein Schneider und
ein Müller, geführt von einem Juden. Der Borreiter stellte
einen vermummten Räuber dar. Der letzte Schlitten enthielt
den Jemen Pulsator (Läuter des Schulglöckchens), der sammt
dem Schulbudel (Pedell) den hinkenden Boten mit einem
Exkusationsschreiben für die Schlittenfahrt führte. Dabei sitzt
Momus mit der großen Brille, der während des Zuges an
einem Butterbrode nagt. Viele andere Schlitten enthielten
erzwunMe und daher frostige Witze;

M e a m 18.Jänner 1802: G r u n d r i ß des Geschma-
ckes betitelte Schlittage war ein verunglückter Versuch, in
52 Schlitten nnt je 1 — 2 Vorreitern die neuchen Fortschritte
in Wissenschaft und Kunst zu verspotten. Es erschienen daher
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über diese Fahrt 2 noch vorhandene, sie scharf kritisirende und
verurtheilende Broschüren.

Hans Stegreif an seinen Freund Sebastian Job, Pro-
fessor und Schulpräfelt zu St . Paul in Regensburg 1802.

Bemerkungen über die von den Gymnasiasten zu St . Paul
in Regensburg ausgeführte Schlittenfahrt 1802.

Verzeichnis der Ouesett.
Z lidror.) ym boo anno N.V.XO iu

8. .1. acl viv. ?aul. Lati8b. auäitonb. explioabuuwr.
Iußol8t. Läsr. 1590. WI.
i 8t. 2 ippo1i i lio^ramata. Lati8b. l?l2. 4? lol.
6 l m u 8 , statisches Regensburg. Lang. 1729. 4.

Nomina l i t s r a t o r u m , <M Latisb. iu I^eso 6t 6M)u.
aä l)iv. kauli mtra auvulu eNiuueruut, 6t 60rum, yui
m 6oä. 6^mu. prN6NÜ8 oruati ßunt et proximo Nô
06886l-UQt. ?6ä6p0i)ti 1743—1810. 4.

«I. 0. k a r i ( ; i u 8 , histor. Nachrichten von allen in der Stadt
Regensburg gelegenen Stiftern, Kirchen ünd Klöstern
kathol. Religion. Regensbg. Seyffert. 1753. 8.

0 ata 1 oFi äi8cjpu!0r. O^mvasii aä v . kauli 1781 — l 810.
Manuskripte. 4. 3 Bde.

K,arl Theodor Gemeiner, Reichsstadt. Regmsb. Chronik.
Mont. u. Weiß. 1800-24. 4. 4 Bde.

Nachricht vom geistl. Seminar zu Regensbmg. Nürnberg.
Raw. 1803. 8.

Roman I i r n g l b l , AbhaM. von dem Stifte St. Paul in
Regensbürg. Rotermundt. 1803. 4.

Staats- und Adreßkalender für das Mrftenthum.
Regensburg. Rotermundt. 1805 —10. 8.

Michael Wittmann, Nachricht vom Brande des bischöfl.
Seminars zu Regensburg. 1809. 8.
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Ädreß-Kalender der k. b. Kreishauptstadt Negensburg.'
Augustin. 1810 u. 11. 8.

Geschichte des kathol . Schulwesens in Regensbura.
1810. Manuskript, toi.

Sebast. Günthner , Gesch. der literar. Anstalten in Baiern.
München. Lindauer. 1810. 8. 2 Bde.

Jahresber ich t der kgl. Studienanstalt zu Regensburg.
Stadtamhos. Schaupp. 1812. 4.

Thom. R i e d , histor. Nachr. v. d. 1552 demolirten Schotten-
tloster Weih St. Peter zu Regensburg. Schaupp. 1813. 8.

F e l i x Joseph Lipowsky, Gesch. der Jesuiten in Baiern.
München. Giel. 1816. 2 Bde. 8.

August Krämer , Karl Theodor Reichsfrh. v. Dalberg.
Negensburg. Rotermundt. 1817. 8.

K a r l Fr iedr ich Hohn , die Studienanstalten im Königreich
Baiern. Bamberg und Würzburg. Göbhardt. 1817. 8.

K a r l Hnr . R i t t e r v. Lang, Geschichte der Jesuiten in
Baiern. Nürnberg. Riegel und Wießner. 1819. 8.

Christ. G o t t l . Gumpelzheimer, Regensburgs Geschichte,
Sagen und Merkwürdigkeiten. Mont. u. Weiß. 1830 —
38. 8. 4 Bde.

Thaddä Anselm R ixne r , Geschichte der Studienanstalt
zu Amberg. Sulzbach. Seidel. 1832. 8.

Chr i s t i an Kraer , epitomator. Gesch. des evang. Gymn. zu
Rgsbg. 1842. 8. M M

Joseph Fischer, Geschichte des höheren Unterrichts in Passau
bis zur Nufheb. des Jesuitenordens. Passau. 1861. 4.

J o h a n n N ep. Puchner, Verzeichn, des Lehrpersonals und
Lehrstoffes am bisch. Lyz. u. Gym. z. Rgsbg. Mspt. 4.

B a v a r i a . Band I I , Abth. I. München. Cotta. 1863. 8.
K a r l Woldemar Neumann, Goethe in Regsbg. 1876. 8.
J u l i u s Wackenreuther, die Erstürmung Regensburgs am

23. April 1809. Rgsbg. Bößenecker. 1865. Mi t Nachuag.
6^mn. 8.

1878. 4.
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III

gesammelt, beschrieben und erläutert

von

MHelm SchmH, ö.k.ll.
k. Negierungs-Registrator,

AuSfchilßmitglied des historischen Vereines.

Mit 19 Tafeln Abbildungen.

Verhandlungen d. hiftov. Vereines. Bb.
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i n l e i t u n g.

Die gewiegtesten Numismatiter der Neuzeit, darunter
Grote,') machen auf die culturhistorische Bedeutung der Marken
und Zeichen aufmerksam und sichern denselben die ihnen in
der Numismatik gebührende Stellung; wenn es uns schon bei
zeitgenössischen Marken oft schwer ist, deren Bedeutung und Zweck
festzustellen, so ist dieß in noch höhcrem Grade der Fall bei
derartigen Erzeugnissen vergangener Jahrhunderte.

Für Regens b ü r g hat auch in diesem Punkte unser
heimischer, nicht genug zu rühmender Numismatiker P l a t o -
W i l d Vorsorge getroffen und erhält die von mir anderweit
(XI I I , Band der Wiener numismatischen Zeitschrift im Auf-
satze über Plato-Wild und die regensburgische Numismatik)
aufgestellte Behauptung, daß Plato in mannigfacher Richtung
seiner Zeit voraus war, hiedurch einen neuen Belog. Wir besitzen
nämlich von Plato ein leider u n v o l l e n d e t e s Manuscript,
(Folio; 18 Seiten und 8 Tafeln, im k. bayer. Reichsarchiv
Biblioth.-Abth. I I Nr. 197, roth) betitelt:

„Beschreibung der Stadt Regensburgischen Raths-
zeichen von Gg. Gottlieb Plato, genannt Wild, Stadt-
syndikus in Regensburg«"

I n den Blättern für Münzfreunde XV. Jahrgang 1879 Nr. s(,
Sp. 678. Vgl. ferner des Freiherrn v. Eyb treffliche Bemerkungen
in den Mittheilungen der bayer. numism. Gesellschaft, l S. 56 — 59
dann unseres geehrten Vereinsmitgliedes, des Herrn Hauptmanns E.
Wimmer, Sammelblätter zur Geschichte der Stadt Straubing, 5881
Nr. 4 S. 16.
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Tas Manufcript wurde mir durch die Güte des Herrn
Dr. Rigganer, t. Adjunkten am Mnnzkabinet in München,
mitgetheilt; das Werk ist undatirt, muß aber nach den darin
noch enthaltenen Marken von 1770 in Platos letzte Lebens-
jahre fallen; Plato starb 1777. Die Tafeln sind ungeordnet
und die Zeichnungen, auf ausgeschnittenen Papierstreifen be-
findlich, in bunter Reihe aufgeklebt. I m Texte finden sich
gleichfalls viele Lücken und es sind bei der Beschreibung nur
einzelne wenige urkundliche Notizen beigefügt. I n der Neu-
zeit haben sich mit Beschreibung regensburgischer Marken und
Zeichen beschäftigt, beziehungsweise in Zeitschriften einzelne
Stücke befchrieben: Freiherr von Eyb/ ) Grote, 2) L . . . .,^)
Neumann/) Schuegraf^) und der Verfassers vorliegender
Monographie.

Ich habe mir vorgenommen, unter Benützung von Platos
Manuscript, dann der verschiedenen kleineren Vorarbeiten, des
Markenmaterials in den Sammlungen des historischen Ver-
eines ?) und des Herrn Buchhändlers Coppenrath dahier,
ferner der Stücke, die ich selbst besitze, eine möglichst voll-
ständige Beschreibung und Erklärung sämmtlicher regensburgischen
Marken und Zeichen zu geben, muß mich aber in vorliegender
Arbeit, um den mir in den historischen Vereinsverhandlungen

1) Blätter für Münzfreunde XV 1879 Nr. 80 Sp. 678 f. X V I I !
1882 Nr. 98 Sp. 864 f. (12 Marken) und Mitth. der bayer. numism«
Gesellschaft I S. 89.

2) B l . f. Mzfr. X V 1879 Nr. 80 Sp. 678 f.
Ebenda X V I 1880 Nr. 87 Sp. 748 f. (Bauamtsmarken).
Kupferkabinet 1858 ff. Band I , V und V I .

5) I m alten Pfenning-Kabinet, Stadtamhof. 8. 1845. S . 16.
b) Weyl, Berliner Münzblätter I Nr. 3 S . 73 und Blätter f,

Münzfreunde X V I 1880 Nr. 87 Sp. 748 f. (Hansgrasamts- und Um-
geldamtsmarken).

' ) Derselbe erwarb 1857 (Verhandl. Bd. X V I I I ) einundachtzig
regensburger Aemter- und Handwerkerzeichen, und zwar 15 in Messing,
14 in Kupfer und 52 in Ble i ; ich vermuthe, daß dieß ein Thnl der
Markensammlung Platos war.
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zu Gebote stehenden Raum nicht zn überschreiten, vorerst auf
die „ v o n O b r i g k e i t s w e g e n hergeste l l ten M a r k e n
u n d Zeichen der Reichsstadt R e g e n s b u r g , " auf die
sogenannten Rathsze ichen beschränken; die weiteren öffent-
lichen Marken (bischöfliche, domcapitel'sche, städtische unter
bayerischer Herrschaft), dann die Privatmarken sollen in einer
späteren Publikation folgen. Daß ich behufs der Erklärung der
Marken nicht versäumte, die städtischen Archivalien, soweit sie
mir zu Gebote standen, zu benutzen, wird der Text selbst
zeigen; in demselben sind auch die näheren Urkunden-Citate
angegeben. ^)

Bevor ich zur Frage über die E i n t h e i l u n g der Raths-
zeichen übergehe, sei mir gestattet, in Nachstehendem noch ein
paar Notizen zur Geschichte der Marken und Zeichen in Re-
gensburg überhaupt zu geben.

Schon zu Zeiten der Römer waren hier Marken im Ge-
brauch; im Jahre 1736 fand man nämlich dcchier eine, damals
der Stadtbibliothek übergebene, nun in den Sammlungen des
historischen Vereines aufbewahrte, läuglicht viereckige (an den
Ecken abgestumpfte) Getreide-Marke von Bronce; 22 wi l l . hoch,
24 imll. breit.

über dem N ein Modius.

Beiderseits hohe Nandeinfassung.
Abgebildet ist diese Marke in den Verhandlungen des

hist. Vereines der Oberpfalz und von Regensburg, Bd. XNI
Taf. 2 Nr. ?; über dieselbe vergleiche man auch l. o. S . 72

l) Gedruckte Sammlungen sind vorhanden: Keys er, Sammlung
der vom Stadt-Kammerer uud Rath in Regensburg erschienenen Dekrete
von 1523 bis 1753. Negensburg. 4. 1754. - W iesand , Sammlung
der von Stadt-Kammerer und Rath der Stadt Regensburg
. . . von 1754 bis 1302 im Druck erlassenen Dekrete. Regensburg. 4.
Zeidler, 1802. Beide Sammlungen gaben oft erwünschten Aufschluß.
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und 73 <die daselbst weiter aufgeführte Bade-Marke ist das
Broncebeschläg einer Dolchscheide), dann Hefner, das römische
Bayern. München, )852 S . 271 f.

Aus dem früheren Mittelalter konnte ich über Marken
in Regensburg keine Nachricht finden; erst 1430 erscheint eine
solche; dieselbe stammt aus dem Archive des Hannßgrafenamtes
und ist datirt vom S t . Bartholomäustag genannten Jahres.
An diesem Tage schwört nämlich der Zinngießer Lukas Urphede
wegen erlittener Gefängnißstrafe, welche ihm wegen v e r -
b o t t e n e r Z i n n - Z e i c h e n (Fälschung amtlicher Zeichen) zu-
diktirt worden war; für den Lucas siegelt der Schultheiß
Conrad Grafenreuther.

Beim Turnier, das 1487 in Regensburg stattfand, wurden
als Eintrittszeichen „Marken" ausgegeben (vgl. v. Freyberg,
hist. Schriften und Urkunden, Bd. I I I S . 74).

M i t dem sechzehnten Jahrhundert beginnen die noch vor-
handenen Marken, welche bis in die neueste Zeit sich fortsetzen.

Die meisten Rathszeichen sind undatirt; die datirten fallen
in die Zeit von 1 5 1 1 b i s 1 7 7 0 ; die verschiedensten Metalle
(Silber, Messing, Kupfer, Blei, Zinn, selbst Eisen) und Formen
sind vertreten; viele Stücke sind einseitig; manche sind geprägt,
manche gegossen; die meisten haben das Stadtwappen (zwei
silberne in Form eines Andreaskreuzes überlegte Schlüssel mit
unter sich gekehrten Schließbärten in rothem Feld), einige
nur k(eZoU5durF).

Schon zu Platos Zeit waren die meisten der Rathszeichm
außer Gebrauch. Ueber die Emtheilung derselben sagt Plato
(Mscr. S . 1) Folgendes:

„Diese Zeichen theilen sich in drey Classen:
Die erste enthält die Zeichen, wodurch der verdiente

Lohn und Sold erwiesen wird,
die zweite begreuft die erfolgte Bezahlungen, welche

einer um einer gewissen Ursache wegen zu leisten hatte,
die dritte betrifft erlangte Concessionen.
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Nach dieser Ordnung sollte man sie nun billicher-
weise vortragen; dieweilen aber bey dieser Classifizinmg
das Aufsuchen dieser Zeichen nicht erleichtert wird,
als hat man sie lieber in eine Alphabetische Ordnung
bringen wollen."

I m (nicht ausgearbeiteten) Manuscript hat dieß aber
Plato nicht gethan, sondern er führt die Zeichen gruppenweise
durcheinander an. Ich halte keine der beiden Anordnungen
Platos für richtig; historisch berechtigt ist nur die O r d n u n g
der Rathsze ichen au f G r u n d der städtischen A e m -
t e r v e r f a s s u n g ; ein alphabetisches Verweisungsregister am
Schluße der Abhandlung wird das Aufsuchen einzelner Marken
erleichtern. Der Stand der Aemterverfassung ist enwommen
aus den Adreßbüchern des Paricius von 1722 (das jetzt lebende
Regensburg) beziehungsweise 1753 (Allerneueste und bewährte
Nachricht von der Stadt . . . . Regensburg).

Ueber die Gruppirung der Abbildungen, welche unser
rühmlich bekannter Lithograph Herr Rief gezeichnet hat,
gibt Beilage Nr. lV Aufschluß.
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Beschreibung und Erklärung') der nach
Äemlern geordneten

Der innere Rath/)
Paricius: „E in hochedler Rath."
I n den älteren Zeiten erhielt jeder Rathsherr seine

Besoldung nach den Präsenzzeichen, die er auszuweisen hatte;
das älteste bisher bekannte Raths-Präsenzzeichen (Rathssessions-
zeichen, Rathszeichen im engeren Sinne, R a t gel t ) trägt die
Iahrzahl 1511.

Ueber die Abgabe des Rathgeldes wurden in der Stadt-
kammer Aufschreibungen gepflogen und alle Quatemper, dann
am Jahresschluß Abrechnung vorgenommen; das älteste der-
artige Schriftstück ^) stammt aus dem Jahre 1529, es befindet

Nach der eigentlichen Beschreibung finden sich bei jeder Marke
weitere Angaben über dieselbe in nachstehender Reihenfolge:

F o r m (wenn das Stück nicht rund ist); M e t a l l (wenn Silber,
mit Gewichtangabe); G r ö ß e (in Millimeter); S e l t e n h e i t s g r a d
(hiebei ist allgemein ein HK(nr) schon vorausgesetzt, da a l l e regensb.
Marken als rar zu bezeichnen sind); ' A b b i l d u n g (Angabe von Tafel
und Nummer vorliegender Monographie); S a m m l u n g e n , (in welchen
das beschriebene Stück sich befindet); ^(oppenratk), 55(ckral2),
— Dann, wo dasselbe bereits abgebi ldet (»), beschrieben
oder c i t i r t (e) ist. — V> bedeutet immer Platos schon erwähntes
Manuscript in der Hof- und Staatsbibliothek.

2) Auf den regensburger Rath gibt es verschiedene Medaillen von
1618, 1627, 1634. Plato, Münzkabinet p. 136 ff. Nr. 152 — 157.

3) Die Ratgeltrechnung von 1529 ist schon wegen ihres lokalhistor.
Interesses in den Beilagen unter Nr. I abgedruckt.
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sich i m Besitze des hiesigen historischen Vereines. Aus dieser
Abrechnung ist ersichtlich, daß der Stadtkammerer zweierlei
Zeichen, nämlich zu drei und zu zwei Batzen (zu 12 und zu
8 Kreuzer) erhielt; die zu zwei Batzen in seiner Eigenschaft
als Rathsherr, die zu drei als Vorsitzender.

I m Jahre 1533 erließ der Rath eine neue Ordnung,
nach welcher die Rathsherren, welche nicht zur bestimmten
Stunde im Rathe erschienen, kein Rathszeichen erhalten sollten;
blieb einer ohne hinlängliche Ursache ganz aus, so soll er nicht
allein sein Zeichen verloren haben, sondern auch ein bereits
erhaltenes herausgeben. (Gumpelzhaimer, regensb. Geschichte
S . 799.) — Am 27. Februar 1570 wurde beschlossen, daß
hinfüro jedem Rathsherren drei Batzen (statt wie bisher zwei),
also zwölf Kreuzer, für ein Rathszeichen gegeben werden sollen;
die Kammerer, welche auch Nachmittag Partheien zu vernehmen
hatten, sollen, außer Sonntags, täglich zwei Zeichen bekommen. ^)
Eine weitere Erhöhung des Rathszeichenwerthes fand im
Jahre 159? statt, indem das Stück auf 30 Kreuzer angesetzt
ward, damit der Rath desto fleißiger besucht werde. (Gum-
pelzh. S . 1018.) Z u Platos Zeiten waren die Rathszeichm
außer Gebrauch und erhielten die Rathsmitglieder eine fixe
Besoldung. Man kennt folgende:

I . Nathspräsenzzeichen.
1. H< Die Schlüssel im spanischen Schilde, ober welchem l5 i l

an jeder Seite des Schildes befindet sich außerhalb ein
Halbbogen und innerhalb der Halbbögen zur Seite
wieder drei kleine Halbbögen, statt welcher in dem
Bogen oberhalb die. Iahrzahl. Lmienkreis.

Einseitig. Messing. 18 wi l l . L L . Taf. X l l l
Nr. 97 (nach!>.). l8.1
a. Blätter f. Mzfr. XVI I I (1882) Taf. 68 Nr. 7.
?. Taf. VI I Nr. 146. d. von Eyb, in den B l .
f. Mzfr. XVI I I 1882 Sp. 864 Nr. 2. Neumann,

*) Rathsprotokoll vom genannten Tage.
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Kupf.-Kab. Bd. VI S. 112 Nr. 37831. ?. S. 3
Nr. I, 1. e. —

Zur Herstellung vorstehender Marke wurde, wie ein
Vergleich mit dem Kreuzer von 1511 ergibt, der Avers-
stempel dieses Kreuzers verwendet.

2. ä . Wie Nr. I , nur 1526
Einseitig. Messing. 18 mill. KR. Tafel X I l l
Nr. 98 (nach?.). ^
a. Blätter f. Mzfr. XV 1879 Taf. 59 Nr. 4 (mit
Größe 17 will.). ?. Taf. VII Nr. 147. b. B l . f.
Mzfr. I. o. Nr. 80 Sp. 679. k. S. 3. Nr. 1,2. e. —

Die mir zu Gebote stehenden Kreuzerstempel von 1526
haben alle auch 2 statt 2.

3. ä.Wie Nr. 1, nur <53l
L. I n einer Raute L

Beiderseits Linienkreis.
Messing. 18 mill. M . Tafel I Nr. 1 (nach?.). s(^
a. k. Taf. V l I Nr. 148 (jedoch fehlen bei Platos
Abbildung im unteren Halbbogen wohl aus Ver-
sehen die kleinen Halbbögen.) d. ?. S. 3 Nr. l ,
3. o. —

Es existirt ein gleicher Kreuzerstempel (in meiner
Sammlung).

4. ^. Das Wappen im unverzierten Schild, über welchem !544
Am Rande ein Linien- und ein äußerer breiter ge-
kerbter Kreis.

(Ein Arbeiter ist seines Lohnes werth. 1 Tim. 5, 18.)
Die Buchstaben dieser Inschrift sind sehr unregelmäßig
gestellt. Punktirter Kreis.

Messing. 19 wil l. Taf. I Nr. 23 (nach?.). l«. 8. V.^
a. B l . f. Mzfr. 1. c. Nr. 5. ?. Taf. I Nr. 1 und
2 (mit einem auf den Originalen nicht vorhandenen
inneren Linienkreis des Reverses), b. Blätter f.
Mzfr. l. c Sp. 679 (ohne Punkt nach Ns'r und
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Nemnann, K.K. Bd. l Nr. 6942
(ohne Punkt vor 8 V ^ ) . ?. S . 3 Nr. l , 4.
Schuegraf, Pfennigkabmet S . 16. c. —

Schuegraf bezeichnet obige Marken unrichtig als Bau-
amtspfenninge (Taglohnsmarken) und führt gar ein
Exemplar vom Jahre 1353 an, das wohl nie existirt
haben wird. Plato I. c. erklärt diese Marken aus-
drücklich als Rathspräsenzzeichen, als welche wir sie
auch anzunehmen haben.

Aus dem inneren Rathe waren acht Herren den
bürgerlichen Quartieren und Compagnieen (administrativ-
polizeilichen Distrikten), so man hierorts „Wachten"
nennt, als Wachtverordnete und Wachtmeister vorgesetzt;
es gab folgende Wachten: Westner-, Donau-, Scherer-,
Wildwercher-, Wildwanger-, Wahlen-, Pauluser- und
Osten-Wacht. Schon im Jahre 113? erscheinen in Regens-
burger Urkunden Wachtmeister; 165? wurde eine Wacht-
gerichts-Ordnung erlassen. ^) Bei den Wachtmeiftereien
waren als Controlmarken im Gebrauche die sogenannten:

I I . Wachtzeichen.
5. ^ .D ie gekreuzten Schlüssel, zur Seite: ^V — 2 oben1?05

unten: 24; beide Zahlen in Vertiefungen eingeschlagen.
Am Rande ein Linien- und ein gewundener Kreis.

Einseitig. Kupfer. 26 mM. Taf. XIV Nr. I M
(nach?.). l0. 8. V.1
a ?. Taf. I I I Nr. 62. b. — c. ?. S .5Nr .X .

6. ^. Wie Nr. 5, nur statt 24 die Zahl 30
Einseitig. Kupfer. 26 mili. Taf. XlV. Nr. 101
(nach?.). ^
a. Bl. f. Mzfr. I. «. Nr. 14. k. Taf. III Nr. 61.
b. Bl. f. Mzfr. I. o. Sp. 6?9. Neumann, Nr. 6968.

. S. 5 Nr. X.

') Verhalldlnngell des hist. Vereines dahicr IV
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Ueber Verwendung dieser Marken und besonders über
die Bedeutung der Zahlen 24 und 30 konnte ich Zweck-
dienliches noch nicht eruiren.

Nach einem Rathsdekrete vom 18. M a i 1786 (Wie-
sand, Dekr.-Sammlung S . 92) wurde wegen eines
Falles von Wasserscheu bei einem Manne das Hunde-
halten beschränkt; die Erlaubniß zum Hundehalten war
bei den Wacht ä m t e r n zu erholen und wurde alle-
mal auf ein Jahr ertheilt; die seit 1784 eingeführten
Hundezeichen gab nach vorgenommener Visitation und
ausgestelltem Gesundheitszeugniß, das B a u a m t , in
dessen Cassa die Gebühren fielen, ab; nach obigem
Dekret wurden die Zeichen alle drei Monate gegen
andere von veränderter Gestalt ausgewechselt. I m
Jahre 1794 ergingen neue strenge Befehle über Hunde-
halten und Hundezeichen. Solche Zeichen konnte ich
bisher nicht finden.

Aus dem innern Rathe war ferner direkt dcputirt
zur bürgerlichen Schützencompagnie der Schützen Herr,
dem ein Schützenschrciber beigegeben war; zu diesem
Ressort-Bureau gehören die:

I I I . Schützenzeichen.
7. H.. I n einem Linienkreise die gekreuzten Schlüssel; er-

höhter Rand.
Bracteatenartig. Silber. 1,3 Framm. 22 mill.
KK. Taf. XIV Nr. 108 (nach ?.) ^
a. ?. Taf. VII Nr. 141. d. ?. S. 12. Nr. XXXV

Beim Schießen im Jahre 1586 wurde einem jeden
Schützen der bürgerlichen Compagnie ein solches Zeichen
als Leg i t ima t i on ausgehändigt.

8. ^. Die gekreuzten Schlüssel zwischen: H ^ I N L — 8 1
(bogig); oben: L. unten 1774 (bogig). Strichelkreis.
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Einseitig. Messing. 35 mill. k. Tafel XIX
Nr. 173.
a. — b. — c. —

Die Marke Nr. 8 ist weniger ein Zeichen, als viel-
mehr der Abschlag eines Siegels der Schützengesellschaft
zum großen Stahls)

Der letzte mit dem inneren Rath direkt in Verband
stehende Beamte war der „Feldherr über die Bau-
mannschaft." Derselbe hatte die Aufsicht über die
städtischen Gebietsgrenzen, Gründe, Felder, Jagden,
Waldungen und über den Regiebetrieb der städtischen
Oekonomie. Bei dieser Behörde finden sich:

I V . Feldzeichen.
9. ^. I n zierlich ausgeschweiftem Schildchen die Schlüssel.

L . Ein nach rechts laufender Fuchs, darüber eine Büchse, über
derselben bogig: 8:?.H:7: das ist: ^ucHs-llat^ 1587.
Beiderseits Strichelkreis.

Kupfer, Messing. 18 mM. L. Taf. I I I Nr. 22. lV.I
a. !>. Taf. IV Nr. 81. d. ?. S. 5. Nr. XII .
liest irrthümlich ^(i'6^)-2(6iol!6u) und S. 6. o. —

10. ^. Wie Nr. 9.
k« Zwei Wachteln, darüber zwei Rebhühner, über diesen: 8?

Beiderseits Strichelkreis.
Kupfer, Messing. 18 inil!. k. Taf. I I I Nr. 23. !V.)
a. k. Taf. I I I Nr. 58 und IV Nr. 81. b. ?.
S. 5 Nr. XI I und S. 6. o. -

11. H. Wie Nr. 9.
. Wachtel nach links, darüber zwei fliegende Bögel, zur
Seite: 8 — 7
Beiderseits Strichelkreis.

*) Zu den Denkmünzen, beziehungsweise Pr ivatmarken,
gehörende Stücke der regensb. Stahlschützen-Gesellschaften sind beschrieben
bei Weyl, Berliner Milnzbl. l 1880 S. 74 und 75 Nr. 11 und 12,
dann bei Neumann, K.-Kab. Bd. V S. 458 Nr. 32616.
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Kupfer, Messing. 18 mM. N. Taf. M Nr. 24
(nach?.). l - I
l̂ . ?. Taf. III 58 und IV, 81. k. ?. S. 5
)tr. Xl l und S. 6.

12. ä. Wie Nr. 9.
K.Vier fliegende Vögel (Lerchen), unten 8?

Beiderseits Strichelkreis.
Kkpfer, Messing. 18 mili. k. Taf. III Nr. 25
(nach ?.). 1 - ^
a. r. Taf. I I I Nr. 60 und IV) 81. d. r. S . 5
Nr. X I I und S. 6. o. —

Vorstehende Zeichen )̂ wurden noch zu Platos Zeit
vom Feldherrn denen ertheilt, welche die Erlaubniß
zum Jagen und zum Lerchemang auf städtischem Terri-
torium erhielten, (k. S. ?.)

13. H.. Der Buchstabe L
. Eine Garbe.

Viereckig. Blei. 23 rmU. k. Taf. XVI I Nr. 150.

a. ?. Taf. V Nr. 93. d. ?. S . 5 Nr. XI I I . o.—
, War noch zu Platos Zeit ein Zeichen für diejenigen,
welchen nach erfolgter Aernte eine Aehrennachlese er-
laubt wurde. — Wohl gleichfalls vom Feldherrn wurden
abgegeben die:

. Holzzeichen.
14. H.. Stadtwappen im deutschen Schilde, neben welchem: 15

— 65
L. Ein ästiges Stück Holz, oben 5kl- unten eine fünf-

blättrige Rosette.
Beiderseits Linien-, dann Perltreis.

Kupfer. 20 mili. Taf. I I I Nr. 20 (nach?.). 10. s. V.)
a. v. Eyb, B l . f. Mzfr. XVII11882 Taf. 68 Nr. 12.

!) Vgl. auch WachtgedingsordlMlig von 1746 Oap. l V § 5 lit. ».

(hist. Vcr.-Vhdl. l X S. 113)
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1', Taf. I I Nr 28. b v. Eyb, I. e. Nr. 98 Sp. 865
Nr. ?. Neumann, Bd. I Nr. 6950 (unrichtig mit l>
statt ? und sechsblättriger Rosette) und Bd. Vl
Nachtrag Nr. 37835.

Obige Marke war ein Erlaubnißzeichen zum Holz-
fällen in Schwaighauser Forste, nördlich von Regensburg;
was k bedeutet, konnte vorerst nicht festgestellt werden.

15. H.Die gekreuzten Schlüssel zwischen 8 — 9 (1589).
k. «5(1«)

Beiderseits Linien-, dann Strichelkreis.
Blei. 19 wi l l . LL . Taf. XIX Nr. 170. IV.)
a. — b. Schratz in Weyls Verl. M. -M. 1880
S. 75 Nr. 15. o. —

16. ^, Die gekreuzten Schlüssel, darüber bogig nach unten: 1656
l i . Zwei übereinandergelegte Holzscheite, darüber k darunter

sechsblättrige Rosette.
Beiderseits doppelter Linienkreis.

Blei, Kupfer (?.). 22 mill. k k . Taf. XIV Nr.
23 (nach?.). 1—1
a. ?. Taf. N Nr. 29. b. ?. S. 8 Nr. XVII. o. —

Verwendung wie Nr. 14. (Zu Platos Zeit nicht mehr.)

17. ,̂, Die gekreuzten Schlüssel, darüber N
k. 8 0 I H (als Monogramm), darüber 1710

Beiderseits gewundener Kreis.
Blei. 19 wiü. l i . lV.1
a. — b. Weyl, Verl. M.-Blätter I 1880 S. 75
Nr. 16. o. —

18. Wie Nr. 17, nur mit 1721
Blei. 21 mil!. k. Taf, IV Nr. 33 lV.)
«,. ?. Taf. V Nr. 110. b. Weyl I. c. Nr. 17.
k. S. 8 Nr. XVII . o. —

19. Wie Nr. 18, nur befindet sich auf dem Avers unter
der Schlüsselkreuzung eine ovale Contremarque (gekreuzte
Schlüssel, darüber k ) eingeschlagen.
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Blei. 21 mill. k. Taf. IV Nr. 34.
n. ?. Taf. V Nr. 111 d. ?. S. 8. Nr. XXVII. c -

Ob die Nummern 15, 17 und 18 auch für den
Schwaighauser Forst galten, oder wie ich vermuthe
„Holzlesezeichen" waren, ist ungewiß.

Nach Beschreibung der zum inneren Nath ressortirenden
Zeichen folgen nunmehr die Marken und Zeichen der einzelnen
Aemter und Gerichte, und ist hiebei die Rangordnung einge-
halten, wie dieselbe Paricius gibt.

. Schuldgericht.
Paricius: Ein Wohllöbliches Schuldgericht; Richter

waren zwei Herren des inneren Rathes, beigegeben
ein Protocollist.

VI . Schuldgerichtszeichen.
20. H>. Die Schlüssel in einem henkelartig verzierten Perlen-

oval ; oben bogig: 16 — 51 Strichel-, dann Linienkreis.
Zonv i ^on ion? Oben und unten blumenartige Ver-
zierungen, mitten im Felde ein Punkt; Strichelkreis
zwischen zwei Linienkreisen.

Kupfer. 15 wi l l . k. Taf. I l l Nr. 2? (nach k ) .
l0. 8. V.)
a . r . Taf. I I I Nr. 50. b , r . S . 4 N r . ! X , 1 3 . 0.—

Diese Präsenzzeichen waren zu Platos Zeit schon
außer Gebrauch.

l5^»^. Steueramt.
Paricius: Ein Wohl Ehrlöbliches Steueramt, mit einem

Direktor (Rathsherr), zwei Assessoren, zwei Offizianten
und zwei Dienern. Ueber dieses Amt gibt weiteren
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l??

Aufschluß die Wachtgedingsordnung von 1746 Oap. III
§ 2 ff. (Vhdl. d. hist. Ver. Bd. IX S. 100 ff.)

V I I . Steueramtszeichen.

21. .̂ . Stadtwappenschild zwischen vier Kleekreuzen.
N.Im verzierten Vicrpaß: 8 - ^ L V ^ L ^ U j ^

Beiderseits Linien- und Perlkreis.
Kupfer. 22 mM. kk. Taf.X Nr.63 (nach?.), s- i
a. r. Taf. l l Nr. 53. b. ?. S. 3. Nr. II5. <-. —

22. ^ . I n einem deutschen Schild die Schlüssel; zur Seite
1 5 - 5 9 Perlkreis.

I>. I n einem starken, außen mit Wien verzierten Vierpaß:
8 j 1 L V I M - ̂ kt > 8^ Strichclkreis, mitten im Felde
ein starker Punkt.

Messing. 20 mi!I. k. l<?. 8.

23. Wie Nr. 22, nur im Avers ober dem Wappenschild ein
Punkt, dann Linien- und Strichelkreis.

Messing. 19 mill. L. 1—1
-;, B l . f. Mzfr. XV I l l 1882 Taf. 68 Nr. 10.
b. v. Eyb, ebenda Spalte 865 Nr. ?. o. —

I m Jahre 1652 erschien eine neue Steuer-Ordnung.
Mscr. im hist. Verein (fol. liatiZboususig.) Ord-

nungen. 1'OM. III«)
Interessant, wenn auch nicht direkt Hieher gehörig

ist der Passus über das Schatzgeld aus derselben:
„ I t em von dem vorhandenen Schatzgeld soll einem

Burger so unter 400 fl. versteuert biß in 20 fl., dem-
jenigen aber so über 400 ft. Steuer gibt, nach Proportion
eines Jeden Vermögens, es sey anliegend Baarschaft
oder Schulden, als 5 von 100 fl., von 1000 fl. 50 pro
osiito und sofort an Steuer frey gelassen werden.

I tem der Kinder Schatz-Geld, so zwar nach jedes
Standes Gebühr und Vermögen, ohne Uebermaß
Steyer frey sein möge."
Eine S teueramts -Ordnung habe ich bis jetzt nicht

Verhandlungen d. histor. Vereines. Bd. xxxvtt. 1 2
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finden können. Obige Marken (Nr. 21 — 23) find zu
Plato's Zeit bereits außer Gebrauch gefetzte Präsenz-
zeichen der Steueramtsherren.

24. ^. Die gekreuzten Schlüssel zwischen 16 — 62 oben 8(tSnev
amt), unten kleikte Rosette; Strichelkreis.

Einfeitig. Blei. Zinn. 15 inM. Taf. X I I I , L9
(nach ? ) . lV 1
^. ?. Taf. V I l l , 155 (ohne Rosette), d. ?. S . 12.
Nr. X X X I . o. —

Ist der Abschlag von einem kleinen Steueramtssiegel.

v« Umgeldamt.
Paricius: Ein Wohl Ehrlöbliches Umgeld-Amt unter einem

Direktor (Rathsherren), besetzt mit zwei Assessoren, dann sechs
Ofsizianten, nämlich dem Umgeldamts-Schreiber, einem Sub-
ftituten, zwei Vifirern, dem Weinstadelmcister, dem Kastner;
endlich mit drei Bedienten, und zwar dem Amtsdiener, Kasten-
diener und dem Bräumeister im braunen Bräuhaus.

Schon im Jahre 1310 erhielt die Stadt zur Erleich-
terung des Unterhaltes der Brücken, Wege und Befestigungen
von König Heinrich das Recht, von Wein, Meth, Tuch und
Wollenwaaren Umgeld nehmen zu dürfen; 1351 wurde das
Umgeld erhöht. Die Dekreta des Umgeld-Amtes von 1599
bis 1658 befinden sich in den historischen Vereinssammlungen
dahier als Fol.-Manuscript (hist. Vcr.-Vhdlgen. V I I T . 317);
über Marken konnte ich vorerst denselben nichts entnehmen.
Dagegen kann man schon aus dem Ende des 15. Jahrhunderts
Zeichen erwarten, welche zum Umgeldamt ressortiren. Aus
dieser Zeit stammt nämlich die „Pirpreuer-Ordnnng" (hist.
Ver.-Verhandlungen VII I S . 110 — 170) in welcher es heißt:
„ I t em es soll auch das Pier, so das gesotten ist, in den . . .
Preuheusern, nicht verruckt, noch daraus gebracht werden, es
sey dann vor in die Vaß eingefaßt vnnd durch den V y s i r e r
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a'lgentlich visiert, und was sich also in Visierungen erfunden
von dem Visierer in Ungelt(amt) angesagt, werden alldahin
sich im yegklicher verfügen, sein vngelt dauon läut nachuolgents
artikhls bezalcn; so das beschehen a l sdann s o l l e n ime
zaichen gegeben . . werden." Solche Zeichen für bezahlten
Bieraufschlag hab<; ich leider noch nicht auftreiben können. I n
obiger Ordnung ist das Umgeld in „wiener" Währung nor-
nürt, doch kommen in derselben nebeneinander vor: „ain helbling,
drey hallcr, zwelff wiener, zwelff regensb. Pfenning, ain halber
gülden, ain halb Pfund pfening rcgeuspurger, und acht groschen."
I m Jahre 1613 ertheilte Kaiser Matthias der Stadt ein
Privilegium wegen des Visirgeldes, 1623 wurden vom Eimer
Bayerwein 10 Batzen Ungeld bezahlt, (Gumpelzh. I I 1092)
und 1671 verordnete der Rath der Stadt, daß das Umgeld-
amt keinem Wirth oder Weinschenk erlauben solle, ihren er-
kaufenden Wem eher in den Keller zu bringen, als sie nicht
das Umgeld bezahlt hätten. Vgl. ferner Wachtgedings-Ordnung
von 1746 Oap. I I I § 7 — 9 (hist. Ver.-Vhdlgen. IX S . 104 ff.).

Vom Umgeldamt kennen wir schon zu Plato's Zeit nicht
mehr gebräuchliche

V I I I . llmsselbamts-Prasenzzeichen.
N> H. Stadtwappen in deutschem Schild, zur Seite: 15 — 59

L. -V^KNI^V ' l j - H M M I Kreuzrosette; mitten im Felde
ein starker Punkt.
Beiderseits Linien- dann Strichelkreis.

Messing. 20 miü. kk . sV.)
a. — d. — c. —

26. Wie Nr. 25, aber im Avers größere Ziffern in der Iahr-
zahl und statt des Linien- und Strichelkreises ein Perlkreis.

Messing. 20 mM. K8. ^
a. — b. — o. —

27. Ä.. Wie Nr. 26.
VN! W l . v ' r j ̂ N L ' r ! fünfblättnge Rosette. Linien-
und Perlkreis.
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Kupfer, 22 will. kk. Taf. I I Nr. 1? (nach?.).
n,. ?, Taf. III Nr. 55. b. ?. S. 3. Nr. III, 6
(Revers: ein Punkt nach jedem Worte.) e. —

8. X. Stadtwappen im deutschen Schild, zur Seite 16—59
oben sechsstrahliger Stern.

K. -V5- > ( ^ V I > ^NL'l- > fünfblättrige Rosette zwischen
zwei Ringeln; mitten im Felde ein Punkt.
Beiderseits Linien-, dann Strichelkreis.

Kupfer. Messing. 20 will. k. Taf. IV Nr. 31
(nach ?.). ^ . 8. V.)
a, Blätter f. Mzfr. XV 1879 Taf. 59 Nr. 11.
?. Taf. III Nr. 56. d. Bl. f. Mzfr. I. c Nr. 80
Sp. 679. Neumann Nr. 6956 ohne Punkt vor

r. S. 3 Nr. III, 6. o. —

IX. Mehlzeichen.

29. H,. Die gekreuzten Schlüssel, ober und unter der Kreuzung
ein Punkt; zur Seite I>Xu88) — N(edl), oben V(um-
Feläamt). Strichelkreis.

Einseitig. Kupfer. 16 wi l l . L. Taf. XIV Nr. 105
(nach?.). IV.)
». ?. Taf. V Nr. 89. d. Neumann Nr. 6941.
?. S. ?. Nr. XV, <:.—

30. Wie Nr. 29 nur nach ? ein Punkt, dann Perlkreis.
Einseitig. Kupfer. 16miU. L. Taf. XIV Nr. 106.

n,. ?. Taf. V Nr. 90. d. ?. S . 7 Nr. XV. e. —
Dieses Zeichen erhielten (jedoch zu Platos Zeiten

nicht mehr) diejenigen, welche grobes Mehl oder soge-
nanntes Fues- (Fuß-) Mehl bei der Stadt Kasten
erkauft hatten, um solches bei dem Kastner vorzuzeigen.

31. ä . Ein Sack; Perlkreis.
Einseitig. Blei. 13 wi l l . KL . Taf. XIV Nr. 113
(nach?.) 1-1
». r. Taf. II Nr. 41. d. r. S. 7 Nr. XV. o. —
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32. Wie Nr. 31, der Sack jedoch mit flatternden Bändern.
Einseitig. Blei. 13 will. Lk. Taf. XIV Nr. 112
(nach?.), l -1
a. ?. Taf. I I Nr. 41. b. k. S. 7 Nr. XV. c.—

33. ^ . k Perlkreis.
K.Iwei gekreuzte Säcke zwischen 9 — 3 (1593), oben

Feläamt). Gewundener Kreis.
Blei. 13,14 will. k. l3. V.

34. H. Wie Revers von Nr. 33 mit Linienkreis.
Einseitig. Blei. Zinn. 13 mill. L«. Taf. XlV
Nr. 103 (nach?.), ^
a. ?. Taf. I I Nr. 42. b. k. S. 7 Nr. XV. o. —

Nach Plato sind die Nummern 31 bis 34 sogenannte
„Stümpfel-Malter" Zeichen des Umgeldanues. Näheres
lann ich zur Zeit über dieselben leider nicht angeben.

X. Visirzeichen.
35. H. Die zwei gekreuzten Schlüssel in roher Zeichnung.

L. Ein in vier kleinere Quadrate getheiltes, auf die Spitze
gestelltes Linienquadrat; in jedem Quadrat eine fünf-
blättrige Rosette.
Beiderseits Perlkreis.

Kupfer. 21 will. K. Taf. X Nr. 64 (nach?). l—1
». Bl. f. Mzfr. XVIII Taf. 68 Nr. 6. ?. Taf. VII
Nr. 149. d. v. Eyb, Bl. f, Mzfr. XVIII Nr. 98
Sp. 864 Nr. 1 (auf der Rückseite ein „Waaren-
ballen^, o. ?. S. 11 Nr. XXlV.

36. ä.Ii
240 gewundener Kreis.

Blei (?) 12 will. LL. Taf. XII Nr. 83 (nach

a. r. Taf. VII Nr. 150. b. — o. r. S. 11
Nr. XXV.

3? H.L
L,. Faß, darüber?7(i8i

Beiderseits Linienrand.
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Blei(?) 18 will. kk. Taf. XII Nr. 81 (nach

a. ?. Taf. VII Nr. 152. d. - o. ?. S. 10
Nr. XXIII.

38. Wie Nr. 37, aber statt L ein N
Blei (?) 18 wi l l . NL. Taf. X I I Nr. 82 (nach

a. r. Taf. V I I Nr. 151. d. — e. r . S. 10
Nr. XXI I I .

Plato hat die Nummern 35 bis 38 nicht näher be-
schrieben, doch läßt sich aus seinen Zeichnungen und
den auf Seite 10 und 11 des Manuscripts enthaltenen
Notizen glücklicherweise feststellen, daß diese Marken
„Fisirzeichm" sind.

Ueber die Visirzeichen wurde bereits oben bei Be-
sprechung der Verhältnisse des Umgeldamtes das Nöthige
erwähnt.

XI . Weinzeichen.
39. ^. Stadtwappenschild im doppellinigen Sechspaß, der innen

mit Halbbogen und Punkten und außen mit Punkten
besetzt ist; starker Strichelkreis.

Einseitig. Silber. Fr. (?) 25rmU. LKL . Taf. XIV
Nr. 109 (nach?.). l " )
a. ?. Taf. VI I Nr. 142. b. ?. S . 7 Nr. XIV.
c —

Diese Marken sind als Passier-Ieichen für Eintritt
des Baierweines (an den Bergen nördlich der Donau
unterhalb Regensburg wachsend) verwendet worden.
Ueber die Iutheilung der Weinzeichen besteht Unklarheit;
der Weinstadelmeister stand auch unter dem Hansgericht,
rechnete aber mit dem Umgeldamt ab, dem er die Ge-
falle bezahlte. I m Januar 1623 wurden, wie schon
oben erwähnt, vom Eimer bayerischen Weines zehn
Batzen Umgeld genommen. Vielleicht ressortiren diese
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Stücke auch zum Mauthamt. I n der Weinstadel-
ordnung vom 17. August 1658 (Regmsb. Ordnungen
ka.8(;. I I I . Mscr. im hist. Ver.-Archiv) kommen Wein-
Zeichen nicht vor.

. Stadtgericht.
Paricius: Ein Wohl Ehrlöbliches Stadtgericht; oberster

Beamte desselben war der Stadt-„Schultheiß," unter
ihm standen: Ein Adjunkt, zwölf Assessoren, ein Aktuar,
ein Frohnbote; zum Ressort des Stadtgerichtes gehörten
ferner der Armenanwalt, sieben Gerichtsadvokaten, vier
Notare, zwei ordentliche Gerichtsprokuratoren, endlich
der Fiskalprokurator. Das Stadtgericht hatte die
Behandlung der Iustizsachen in erster Instanz; über
seine Stellung zum Hansgericht (Polizei) gibt unten-
stehender Passus l) aus der Stadlgerichts-Ordnung vom
Jahre 1646 (Mscr. im hist. Ver. S . 6) Aufschluß.

XI I . Stadtgerichis-Prasenzzeichen.
40. H. I n einem ovalen, mit henkelartiger Einfassung ver-

zierten Schild die Schlüssel.
. Scepter (main äoMt icn?) und darüber liegend Schwert,

gekreuzt; im unteren offenen Wnttcl: 1651 Umschrift
(unten beginnend): 81/VV? — fünfstrahliger Stern

Beiderseits Strichelkreis zwischen zwei Linienkreisen.

!) Und demnach das Hannßgericht neben Handhabung der Polizei,
sonderlichen auch auf die Handwerker, wie selbige in ihren Ordnungen,
guter Zucht und Erbarkeit mögen erhallen werden, gebührende Obacht
zu haben verpflichtet ist, solle der Stadtschultheiß die In ju r ien und
Schmähhä'udel zwischen Meistern und Gesellen e i n e r l e i Handwerks
zu entscheiden nicht Macht haben, sondern es sollen solche beim Hannß-
gericht abgehandelt werden.
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Kupfer. 20 wil l . Taf. I I I Nr. 26. 10. 8.
a. Bl. f. Mzfr. XV 1879 Nr. 10. ?. Taf. I I
Nr. 52. d. B l . f. Mzfr. l. o. Nr. 80 Sp. 679.
Neumann Nr. 6955. k. S. 3 Nr. IV. 7. o.—

41. ^. Die gekreuzten Schlüssel mit großen an den drei freien
Griffseiten mit je vier Punkten (3.1) besetzten Griffen;
im oberen Winkel eine leierförmige, unten eine schnörk-
lige Verzierung. Zur Seite bogig: 16 — 73 Ueber-
schrift: L ^ ^ ^ ^ N L I O N I "

ü.. Rechts schreitende Iustitia auf quadrirtem Fußboden.
Beiderseits Strichel- und Linienkreis.

Kupfer. 24und25llM. Taf. IV Nr. 32. ^ . 8 . V.̂
a. Bl. f. Mzfr. I. o. Nr. 13. ?. Taf. I I Nr. 51.
d. Bl . f. Mzfr. 1. o. Sp. 679. Neumann Nr. 6957.
r. S. 3 Nr. IV 8. o. —

Ueber die Verwendung der zu Platos Zeit nicht mehr
gebräuchlichen Marken Nr. 40 und 41 siehe den in den
Beilagen unter Nr. I I abgedruckten Auszug aus der
Stadtgerichtsordnung vom 12. März 1646.

Hansgericht.
Paricius: Ein Ehrlöbliches Hannßgericht, mit Hanßgraf,

zwölf ^ssösZoribuL, einem Hanßschreiber, einem 8uMiwto
und einem Diener.

Das Hansgrafenamt ist das älteste bekannte der regens-
burgep Aemter; schon im Jahre 1101 findet sich urkundlich
VW äo Lruim6iaito, dann im Ende des zwölften Jahrhunderts
zla!Maräu5 (115? — 1183) (Nou. Loio. X I I I 70); im drei-
zehnten Jahrhundert erscheinen 1230 Dto äs Li-uimlaitO, 1238
6ei-baräu8, 1255 I^outniuus. Die Stelle bestand bis zum
Jahre 1802. Das Recht, den Hansgrafen aus ihrer Mitte
zu wählen, erhielten die rcgensburger Bürger schon im
Jahre 120? bestä t ig t ; ihm stand als Gildemeister der
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Kaufmannschaft auf auswärtigen Märkten, wohin er die regens-
burger Kaufleute begleitete, die Gerichtsbarkeit über dieselben zu;
auch hatte er die Oberaufsicht über die Innungssachen. Al l -
mählig erweiterte sich die Competenz des Hansgerichtes und nach
Oap. IV § 3 der Wachtgedingordnung von 1746 waren dem-
selben untergeben: „Alle zu Handlung und RxoeutioQ guter
kol ioo^ gehörigen Fälle; ferneres die Handelsleute und Crammer,
Vollzug der Handwerker-Ordnungen, der Marktverkehr, die
Schranne und Stadtwage. Ueber die Competenz des Hans-
gerichts gegenüber dem Stadtgericht siehe die Note aä N
Stadtgericht betreffend. — Der historische Verein besitzt über
die Thätigkeit der „Hans" vielfaches Material, darunter auch
Personalverzeichnisse sämmtlicher Hansgrafen und Hansgerichts-
Assesforen von 1412 bis 1802, dann einige Ordnungen. I n
einer der letzteren aus dem 17. Jahrhunderte (undatirt, unter-
schrieben von Syndikus Stephan Rößler) wird von den Zeichen
gehandelt, wie folgt:

2. an den Montagen und Diensttagen (Pfingsttagen) Vor-
mittag soll Hannß gehalten werden: außerdem finden
außerordentliche Sitzungen statt.
„ I t e m welcher Beysitzer die benannten zween Hannß-Tage
fleißig besucht, den solle durch den Hannß-Graffen jedes-
mahls (am Schluß der Sitzung) e in Zeichen gegeben
werden."

, 4. „Welcher Beysitzer der Hannß . . über das gemeldte
Viertel (eine Viertelstunde zu spät) ohne vorgehende Er-
laubtnuß nit in der gewöhnlichen Hannßstuben ist, der
soll desselben Tages, ob er gleich darnach erfordert oder
unerfordert Käme, Kein Hannß-Ieichen haben und den-
noch . . in der Hannß bleiben biß man aufstehet; bliebe
er aber ohne Erlaubtniß gar außen, so soll er nit allein
desselbigen Tages sein Zeichen verloren haben, sondern
auch noch ein Zeichen darzu, oder soviel Gelds herauß-
zugeben schuldig seyn.

5. Bei außerordentlichen Sitzungen soll er . . . bei unent-
schuldigter Abwesenheit „so oft es geschicht, ein Orth
eines Rheinischen Gulden zur Straf verfallen sein."
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7. „ I t e m es soll keiner" die Hans vor Sitzungsschluß ver-
lassen, „derowegen denn auch keinem kein Zeichen gegeben
werden solle, es stehe denn ein Hannß auf;"
„ginge aber jemand" eher ohne Erlaubniß ab „der soll
nitt allein desselben Tages sein Hannß-Geld und Zeichen
verlohren haben, sondern auch noch dazu eines heraußgeben/ ̂

Nähere Nachrichten über das Hansgrafenamt sind zu
finden in

P l a t o , G.G., sonst Wild genannt, Ursprung des Re-
gen sburgischen Hansgrafen-Amtes. Regensburg bei
Montag. 4. 1762; und

G u m p e l z h a i m e r , Abhandlung über den Ursprung
und Verfassung des Regensburgischen Hansgrafen-
amtes i n : Jäger's juristischem Magazin für die deutschen
Reichsstädte. Ulm bei Wohler. 8. 1791. 2. Bd.
S . 30 ff.

Noch zu Platos Zeit waren im Gebrauche die obenerwähnten

XI I I . Hansgerichts-Präfenzzeichen.
42. H. Stadtwappenschild, darüber 1551 um den Schild vier-

zehn kleine Halbbögen, an deren inneren Enden Lilien
mit zwischen denselben befindlichen Ringeln. Lünen-,
dann Strichelkreis.

L.Auf einer reichverzierten Tafel: I I ^ W
Linien-, dann Perlkreis.

Messing. 23 miU. L. 10. 8.

43. Wie Nr. 42, jedoch im Revers viel kleinere. Schrift,
dann Linien- und Strichelkreis.

Messing. 22 mM. NL. s8.)

44. Wie Nr. 42, aber neben der Iahrzahl beiderseits ein
Punkt.

Messing, Kupfer. 22, 23 mill. Taf. I I Nr. 14
(nach r.), lN. 3. V.1
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a. Bl. f. Mzfr. XV 1879 Taf. 59 Nr. 6. 'Neu-
mann, Knpf.-Kab. Taf. IX Nr. 6947. ?. Taf. V
Nr. 101. d. Bl. f. Mzfr. 1. o. Sp. 679. Neu-
mann Nr. 6947. ?. S. 4 Nr. V 9. o. —

XIV. Hausirzeichen.
45. H. L

Beiderseits Linien, dann erhabener Rand.
Blei. 17 mill. k. Taf. XII Nr. 77,
». k. Taf. V Nr. 104. k. ?. S. 8. Nr. XVIll.
o. —

46. Wie Nr. 45, aber II j II
Blei. 1? mill. k. Taf. XII Nr. 78. j—1
a, l>. Taf. V Nr. 105. d. r. S. 8 Nr. XVIII.
(3«

47. Wie Nr. 45, aber H i I I !
Blei. 17 will. k, Taf. XII Nr. 79 (nach?.). ^
a. ?. Taf. V Nr. 106. d. ?. S. 8 Nr. XVIII.

48. Wie Nr. 45, aber ll j I l l l
Blei. 1? mill. L. Taf. XII Nr. 80 (nach?.). l ^
-,. ?. Taf. V Nr. 107. d. ?. S. 8 Nr, XVIII.

49.
k. ll j I-

Beiderseits doppelte Linieneinfassung.
Niereckig. Blei. Zinn. 19/25 will. k. Taf. XVII
Nr. 14? (nach?.). I—^
a. ?. Taf. V Nr. ,102. d. I>. S. 8 Nr. XVIII.

50. Wie Nr. 49, mit - I I ' statt - I '
Viereckig. Blei. Zinn. 19/25 will. L. Taf. XVII
Nr. 148 (nach ?.). lV.)
». r. Taf. V Nr. 103. I), ?. S, 8 Nr. XVIII.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0191-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0191-3


188

Schratz in Weyls Verl. M M . 1880 S . 75 Nr. 18
(mit irrthümlicher Bestimmung) als Holzzeichen.

51. Wie Nr. 49 mit IN-
Viereckig. Blei. 19/25 mill. k. Taf. XVI I
Nr. 149 (nach?.). I—)
a. ?. Taf. V Nr. 1N8. b. ?. S. 8 Nr. XVI I I .

Die Zeichen Nr. 45 bis 51 wurden noch zu Platos
Zeit als Legitimation denen ertheilt, welche von dem
Hansgrafenamte für einen bis vier Tage die Erlaubniß
zum Hausiren Mau8ii'X6ioden)1 erhielten.

XV. Ladezeichen.
52. ^. Schraffirtes K

N. Schiff.
Beiderseits erhabener Rand.

Viereckig. Blei. 19/26 mill. K. Taf. XV I I
Nr. 152. l0. 8. V.)
a. ?. Taf. I I Nr. 47. d. ?. S. 14. c. —

Plato bemerkt zu vorstehendem Schiffs-Ladezeichen:
„Schiffer mit L ist das Zeichen, welches der bekommt,
der eine Fuhr zu verrichten hat; erhält es von dem
Hansgrafenamt; das „„Ladzeichen"" genannt."

X V I . Innunssszeichen.

Bäcker.
53. ^. Eine Bretze (Art von Gebäck).

. v(ei-) L(l6t26ll) j I(UUFEU) 2(oicd6u)

Blei. Zinn. 28 mili. L. Taf. X I I I Nr. 95. lV.j
ll. ?. Taf. I Nr. 22. d. — o. —

Die Lösung der Abkürzung könnte auch sein: Der
Mokor InuuuF 26iodeu; welche die richtige ist, muß
vorerst dahingestellt bleiben, weil sich Urkundliches über
Verwendung dieser Zeichen nicht findet.
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Brauer.

54. ^ . L(oSon8bm-Aer) j Z(räu6r) großeRosette2(kie!>eu) > 1743
. Die Bräuer-Insignien, zur Seite je ein sechsstrahl. Stem.

Beiderseits doppelte Linicneinfassung.
Viereckig. Blei. 27/37 mil l . K. Taf. XV Nr. ! 16.

». ?. Taf. I Nr. 8. b. — o. k. S. 16 Nr. XXXVII.

Chirurgen. ̂ )
55. ^ . Die gekreuzten Schlüssel zwischen 17 — 70 oben L

K, 816: (uuill) > cHILVIi ! 608,: (um)
Blei. Zinn. 25 will. Taf. V Nr. 41 (nach?,).
lc?. 8. v.i
a. r. Taf. I Nr. 14 (ohne k auf dem Avers).
b, Schratz in Weyls Berl. Mzbl. I S. 75 Nr. 14.

Krämer.
56. ^ . Waage, darunter 1666 Umschrift oben beginnend:

KK^NNK «KVDLK 8 0 H ^ l ^ 1 Linien und erha-
bener Rand.
I.XVIU

(Blei?) 23 mill. KL. Taf. VII Nr. 48 (nach!>.). l—1
a. ?. Taf. IV Nr. 66. b. — c;. ?. S. 16
Nr. XXXVII unt der Bemerkung: Sind Leichen-
zeichen der Kramerbruderschaft; 2) 1666 den 14.
März wurden 100 Stücke gemacht.

i ) I n medizinischer Beziehung waren die Chirurgen wohl dem
1626 errichteten ^dolie^jo meöieo" untergeordnet; schon 1696 erhielten
sie eine eigene „Ordnung."

' ) Die Krämerbruderschaft war ursprünglich keine innungsartige,
sondern eine religiöse Genossenschaft; als solche hatte sie schon 1392
Zeichen, wie nachfolgender Statutenauszug erkennen läßt. (Vgl. Vhdl.
des hist. Vereines Bd. V l l 320 und V I I I S . 179 - 187.)

R 3 9 2 . S o n n t a g vor A l l e r h e i l i g e n .

Bruderschafts-Statuten der Krämer.
I tem zu dem sibenten (Trauergottesdienst für verstorbene Vruber-

schafts-Mitglieder betreffend) mag ain ieder prüder mit ainem opfer
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Lodcrer.

I m Jahre 1580 wurde eine Beschau bei den Loderern
(Tuchmachern, Wollenwebern) vorgenommen, wobei außer den
Viermeistern des Handwerts zwei Tuchscheerer und ein Ge-
wandschneider zugegen sein mußten; wo in einem Tuche Fehler
angetroffen wurden, wurden beide Weber-Enden abgerissen und
cs erhielt kein Zeichen. (Gmupelzh. S . 970 und 1437.)

olche Zeichen sind nicht bekannt.S

Metzgel.

57. ^V. Die gekreuzten Schlüssel.
N. Nach links schreitender Ochse.

Beiderseits doppelte Linieneinfassung.
Niereckig. Blei. 19/25 w i l l . I N . Taf. X V I I I
Nr. 160. IV.)
9». !)» 0»

58. ^. Die gekreuzten Schlüssel.
. Nach links schreitendes Schwein.

Beiderseits hohe Linieneinfassung.

wol haun gen, er sol aber das zaichen in der pfarr vnsenn sagccir
lassen pey voderm Wandel (von ain virdung wachs).

I t em zu dem Dreißigisten desgleichen.
Ferner:

Auch sollen die die pruderschaft ynn habent, d i e zaichen aus-
sennten des abenz, so man des morgens gen sol in die pruderschaft,
und welchem prüder das zaichen nicht gcsennt wir t , der ist nicht
Wandels schuldig (straflos).

Auch ist zu wissen, welich prüder die zaichen bchaltent, vnd nicht
wieder antwurttent, als offt, das geschieht, so soll er ain virdung wachs
geben.

Von diesen Zeichen können wir leider kein Exemplar beschreiben;
die Leichenzeichen waren nach Obigem noch 1666 nicht bloß im Ge-
brauch, sondern es wurden sogar neue gemacht.

I m Jahre 1686 wurde auf Ansuchen der „Kramerbruderschaft" die
Gewürzmühle vom Magistrat erbaut; hier ist die Innnngseigenschaft
der Bruderschaft evident. (Gumpelzh. Gesch. S . 14l.5.)
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Viereckig, Blei. 20/2? wi l l , k k . Taf. XVII l
Nr. 161.

Am 7. November 1678 erließ der Rath eine Dekretur
wegen der Feuersgefahr und des überhandnehmenden Bettels.
I n derselben wurde bestimmt, „daß dieHandwerksbursche
an den Thoren gedruckte Zettel mit Einrückung ihres Namens
und des Tages ihrer Ankunft, dann auf den H e r b e r g e n
von den (unter dem Hansgericht stehenden)' H a n d w e r k s -
V ä t e r n sonderbar dazu v e r f e r t i g t e Zeichen er-
h a l t e n s o l l t e n , auf welche beide Ausweise hin ihnen zwei
Tage Almosen zu suchen erlaubt sein soll." (Gedr. Raths-
Tekrete 1754 S . 348.)

Am 5. J u l i 1689, dann am 15. Januar und 14. No-
vember 1691 wurden die Bestimmungen wegen der Bettel-
zeichen der Handwerksburschen eingeschärft, mit der Androhung,
daß bei Uebertretung der Rathsdelrete die straffälligen Hand-
werksgesellen den „Werbern" übergeben werden sollen, (ebenda
S . 380 und 394.)

Solche Zeichen (Plato gibt über deren Verwendung gar
keine Andeutung) haben wir von den verschiedensten Hand-
werkern ; die Stempel zu den meisten dieser Marken sind noch
in der Sammlung des historischen Vereines aufbewahrt; ich
kenne bis jetzt folgende

XVI I . Handwerksburschenzeichen.

59. .4. Zwei Brode (Wecken, Kipf oder Semmel) nebeneinander,
darüber 1678 darunter dreistieliges Blümchen.

Beiderseits Linienrand.
Blei. 29 mM. k. Taf. V l I Nr. 49.
a. ?. Taf. I Nr. 7. b. — o. ?. S-16 Nr. XXXV l I .

60. ^. Ein Gerber in einer Kufe, oben herum 1 — 6—7—8
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. ' )
Blei. 30 will. Taf. VIII Nr. 50. ^V.1 ^
a. ?. Taf.IV Nr. 73. b, — o, ?, S. 16Nr.XXXVII,

61. .̂ , Eine Scheere, daneben links obcn eine Kardätsche, rechts
unten ^ zur Seite des Ganzen 16 — 78

Blei. 30 ml!I. Taf. VIII Nr. 51. l8, V.̂
a. ?. Taf. IV Nr. 74. d. - e. ?. S. 16 Nr. XXXVII.

62. H.. Maurerkelle zwischen 16 — 78 Linien und erhabener
Rand.

L. N(aurer)
Blei. Zinn. 29 inili. N. Taf. VlII Nr. 52
(nach?.). lV,)
a. ?. Taf. IV Nr. 78. d. — o. r. S. 16 Nr. XXXVII.

63. ^. Ochsenkopf zwischen 16 — 78

Blei. Zinn. 30 will. Taf. VIII Nr. 53.
a. ?. Taf. IV Nr. 79. d. — o. —

64. H,. Mühlrad, darüber bogig: 1678 unten dreistieliges
Blümchen.

K. N(UlIer)
Blei. 30 mill. k. Taf. VIII Nr. 54 (nach r.).

a. r. Taf. IV Nr. 80. b. — o. —

65. H.. Schiff, darüber bogig 1678 unten dreistieliges Blümchen.
Linienkreis.

K. 3 (Lolüktsl) (Iillenführer?).
Blei. Zinn. 30 miU. L. Taf. IX Nr. 55 (nach?.).

a. ?. Taf. VI Nr. 139. d. — o. —

>)»147? Freitag nach lnvocgvit in bei Basten, unter dem H»ns«
grasen Degenhart Grafenreuter erhielten die Lederer eine Ordnung,
welche vom Rathe genehmigt wurde, (Platos ungedr. Regesten,)
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66. .4. Schloß zwischen 16 — 7«

Blei. Zinn. 30 will. Taf. IX Nr. 56. s8. V.j
a. ?. Taf. ! l Nr. 37. d. - c. —

67. H,. Hobel, darüber bogig: 167 — 8

Blei. Zinn. 30 mill. Taf. IX Nr. 57. s.8. V I
a. ?. Taf. I I Nr. 35. b. — o. —

68, .V. Eill Schuh, darüber 1678
Einseitig. Blei. 25 will. Lk . Taf. XIV Nr. 104
(nach?.). l ^
». ?. Taf. I I Nr. 44. b. - e. —

69. ^.. Seilerhecheln, unten bogig: 1678
. 8(oile>)

Blei. 19 mill. KL. Taf. XIX Nr. 172. s.V-1

70. ^,. Ein Strumpf zwischen 16 — 78 Einfacher Linien- und
erhöhter Kreis.

L. 8(tn«upf8tri<:l:or) Linienkreis.
Blei. 30 mill. Taf. IX Nr. 58. lV.)
Ä. r. Taf. I l Nr. 36. d. — c. —

71. .4. Rad, darüber bogig 16 — 78 darunter ein Wagner-
messer.

Blei. Zinn. 30 mill. Taf. IX Nr. 59. s8. V.j
a. r. Taf. HI Nr. 63. b. — «. —

72. H. Weberschiffchen, darüber 1678 unten fünfstieliges Blüm-
chen; Linien- und erhöhter Kreis.

I i . ^V(eber) Linienkreis.
Blei. Zinn. 30 wil l . Taf. X Nr. 60. lV-1
». ?. Taf. I I I Nr. 64. b. — o, —

73. ^. Winkelmaaß, daneben 16? — 8
I i . 2(iWmslmauu)

Blei. Zinn. 30 will. Taf. X Nr. 61. s8. V.
a. ?. Taf. VI Nr. 140. d. — e. —

Verhandlungen d. histor. Vcieine«, Nt . l « , i > . 13
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XVIII. Schrannenzeichen.
74. H,. Ein Getreidemaaß, darüber Strichholz.

Beiderseits Linien- und erhöhter Kreis.
Blei. 29 wil l . k k . Taf. XIX Nr. 169.

75, ^. Ring (Getreidemaaß von oben gesehen), darüber Strichholz.

Beiderseits Linienkreis und erhöhter Rand.
Blei. 29 ulill. L,L,. Taf. XIX Nr. 168.

X I X . Waagzeichen.
76. .̂. Die gekreuzten Schlüssel, ober und unter der Kreuzung

ein Punkt.

Beiderseits Linien- und erhöhte Einfassung.
Biereckig (dick). Blei. 19/26 wi l l . L. Taf. XV
Nr. 114. lO. V.̂
3. k. Taf. V Nr. 109. b. ?. S. 11 Nr. XXVI. o. —

. Almosenamt.
Paricius: Ein Ehrlöbliches Almosen-Amt; zählte unter

einem Direktor und einem Nondirektor: Vier Assessoren
dann zwölf Offizianten und Bedienstete, und zwar: Zwei
Almosenamtsschreiber, einen Substituten, zwei Diener,
den Bruderhausmeister, Blatternhausmeister, Waisen-
vater, den ?a6äaA08U8 (sür's Waisenhaus), den Pestarzt,
Pistor und Bräumeister (für's Bruderhaus-Bräuhaus).

Die Direktoren und Assessoren erhielten, jedoch zu
Platos Zeit nicht mehr, folgende:

X X . Almosenamts-Präsenzzeichen.
77. ä. Die Schlüssel in einem zwischen der Iahrzahl 15—59

befindlichen, ausgeschweiften Schild.
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Beiderseits Perlkreis.
Kupfer. Messing. 22 mill. It, Taf. I I Nr. 15.
«. B l . f. Mzfr. XVIII 1882 Taf. 68 Nr. 11.
r, Taf. I Nr. 3 und 4. b, v. Eyb in den Bl. f.
Mzfr. 1. s>, Nr. 38 Sp. 865 Nr. 8 mit HI.NV8 <

! ?. S. 4 Nr. VI, 10 mit

73, ^.Wie Nr. 77, aber 16 — 57

Beiderseits Strichelkreis.
Messing. 2 l . inlll.
a, — b. — ?. —

79. Wie Nr. 78, aber ,N.N0> 8 N ^ j ^ l L 1 ' und bei-
derseits Perlrand.

Kupfer. 21 mill, ktt. Taf. IV Nr, 30 (nach?.). l—1
lt. ?. Taf. I Nr. 5. d, ?, S. 4 Nr. VI> 10 (mit
16—57. und ä iMI ' . ) Wird wohl das gleiche
Stück mit dem vorhergehenden sein. «. —

XXI. Vettelzeichen.
80. H, I n einem von zwei Linienkreisen eingefaßten Perlkreis

die gekreuzten Schlüssel zwischen '15— 49'
Braktenartig. Viereckig, mit vier Löchern und kurz
abgestumpften Ecken. Kupfer. Messing. 37/49 mill.
NL. Taf. XVIII Nr. 156 (nach ?.). s.V.)
u. r. Taf. VII Nr. 145 (ohne Punkte neben der
Iahrzahl). d ?. S. 9 Nr. XXI. o. —

81. ^. Die gekreuzten, sehr großen Schlüssel; Perlkreis.
Brakteatartig, Eisen. Messing (mit vier Lochern).
44 mill. l i k . Taf. XIV Nr. 111. sV.)
a. ?, Taf. VII 'Nr. 144. k, ?. S. 9. Nr. XXI . o. —

62. H.Schlüssel und Klingelbeutel gekreuzt; erhabener Rand.
Einseitig, mit vier Löchern. Blei. 43 mill. l i l i .
Taf. XIV Nr. 110. lV-1
a ?. Taf. I V Nr. 72. b, k. S. 9 Nr. XXI. o. -

13*
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83. ^. Die Schlüssel, unter der Kreuzung ein kleiner Punkt-
oben bogig: /^Iwosev) .X(mt) unten bogig: 1770
Linien- dann breiter Strichelkreis.

Einseitig. Blei. 34 mM. Taf. XIV Nr. 102 (nach

kl. ? . Taf. I. Nr. 1. d. ?. S . 9 Nr. XX I . o. —
Nach dem Rathsprotokolle vom Jahre 1589 wurde

am 21. März auf Anbringen der Almosenherreu ver-
ordnet, daß denen, die das gemeine Almosen nehmen,
Zeichen zu geben seien, die sie tragen') müßten; wer
sich dagegen sträube, dessen Almosen sei aufzuheben.
Nach Plato waren aber schon früher Almosenzeichen
im Gebrauche. Die neuen Zeichen von 1589 waren
wohl die mit Schlüssel und Klingelbeutel; ich fand we-
nigstens einen Markstein mit demselben auffallenden
Wappenbild und der Iahrzahl 1586 auf der Grenze
eines ehemaligen Almosenamtsackers bei der sogenannten
braunen Kreuzwiese im Walde zwischen Maria-Ort
und Eulsbrunn. I m Jahre 1657 wurde auf Grund
der bayerischen Bettelordnung für Regensburg eine
gleiche erlassen. (Gumpelzh. S . 1331.) Nach «ap. IV
§ 4 Abs. 3 der Wachtgedings-Ordnung von 1746 soll
in Reichung des Almosens besonders auf diejenigen
gesehen werden, denen vom Almosenamt Zeichen gegeben
sind. Die Zeichen waren noch zu Platos Zeit in Ge-
brauch, da erst 1770 neue gefertigt wurden.

Dem Almosenamt waren die f r o m m e n und
W o h l t h ä t i g k e i t s - S t i f t u n g e n unterworfen; von

ihnen gibt es:

X X I I . St i f tungszeichen.
84. H.. I n einem Linienkreis die gekreuzten Schlüssel mit emem

senkrecht darüber gelegten nach links offenen Bischofsstab.

) Die Löcher in den Zeichen Nr. 80 — 82 dienten zur Erleich-
terung des Au-nähens der Zeichcll auf die Kleider.
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Viereckig. Blei. Zinn. 25/30 mill. k. Taf. XVII
Nr. 154 (nach ?,). s81
a. ?. Taf. I Nr. 13, b. ? S. 12 Nr. XXX.

Ist ein Zeichen des uralten, im 13. Jahrhundert
von Bischof Conrad von Frontenhausen erweiterten,
nun paritätischen S t . Kathar inaspi ta les. Von
der Bräuerei dieses Spitales existiren auch moderne
Biermarken.

85. ^. Das Weinsbruner'sche Wappen zwischen 15 — 65 oben
«> l « >V -- L. -> d. h.: ^örA ^em3di''ii?6l', L i t tsr ;

Perlkreis.
Umschrift oben beginnend:

« 19 l ? 0 N ^ L I i ^ ^ V I i V 0 N M 0 3

> L I - ! « 15 «- 65 <-
Beiderseits Perlkreis.

Silber (?). Bronye. Kupfer. 37 mill. « L . Taf. VI
Nr. 42 (nach ?.). s—1
a. r. Taf. V Nr. 87. b. Hamburger, 8. Nu-
mismat. Blätter. Frankfurt 1865/66 Nr. 4 S. 127
Nr. 2134 (in Bronye zu 8 .H. 50 ^ ) . (Mit

^ I N 8 MV>lI?Ii ^ K l i ^N I l . ^ (3 * V *
l. dann I "vV. k. 6w). Wellenheim Auct.-

'Catalog I I , 2 Nr. 15051. (Kupfer.) o. r .S .13
Nr. XXXVI.

86. .̂. I n einem vielfach ausgeschweiften Schild das Wappen
der Anna von Stauf, Gräfin zu Bassan. Perlkreis.
Umschrift oben beginnend:

Außen Perlkreis.
.Innerhalb eines viermal gebundenen Blätterkranzes:
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S t i f f t u n g j d c r wo lgeborne. j F r a w e n . Fraw«
Anna . von S t a u f j . G r ä f i n zu. Bassan:c.j'1'57-8-

Silber. (?ssi-.) Kupfer. 35 null. W . Taf. V I .
Nr. 43 (nach ?. ohne die Zeichnung des Wappens
im Mittelschild.') lV.1
a. Hanka, W. Älünzen und Medaillen des gräflich
Schlickschen Hauses Taf. l l Nr. 32. ?. Taf. V
Nr. 88. d — o ?. S . 13. Nr. XXXVI .

Ueber die Persönlichkeiten und die Stiftungen des Jörg
Weinsbruner und der Anna von Stauf, welche für „Wochen-
spenden an Arme" Legate aussetzten, kaun ich vorerst Näheres
nicht angeben. Hanka weiß auch nicht, welchem Stauffer obige
Anna vermählt war; er vermuthet, sie sei aus der Linie
Schl ick-Fa lkenau gewesen, da in dieser Linie zwei sichere
Verwandtschaften mit den Staufern von Ehrenfels sich finden;
er sagt, die Medaille komme nur in Kupfer vor; ich sah aber
schon silberne Exemplare. Beierlein in den Münzen auf be-
rühmte und ausgezeichnete Bayern erwähnt keines der beiden
Stücke, obwohl beide ganz entschieden auch nach Regensburg
ressortiren. Dagegen finden wir bei ihm die nächstfolgende
Thumer-Portnerische Medaille aufgeführt, deren Beschreibung
wir Folgendes vorausschicken wollen.

Der edle und veste Hanns Thumer der ältere zu Ie id l -
dorn (Pfarrdorf Ieit larn oberhalb Regensburg am Regen)
besuchte im Jahre 1530 als Rath des Pfalzgrafen Friedrich mit
seinem Herrn den Reichstag in Augsburg; 1543 machte er eine
Stiftung zu einem Iahrtage in der Klosterkirche zu St. Em-
meram und zu einer Armenspende (vgl. Cölestin, Na,u30l. 8t.
Lmm6r. S . 235); als ständige Testamentsexecutoren ernannte
er den jeweiligen Abt von St . Emmeram und den Rath der
Stadt Regensburg. Die Stiftung wurde in der Weise voll-
zogen, daß der Iahrtag gegen einen Antheil an den Zinsen

Dasselbe enthält zwei gegeneinander aufsteigende Löwen, zwischen
denen ein Thurm steht.
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des Fundationscapitals gehalten, die Spende dabei aber wechsels-
weise vom Magistrat und vom Stift St. Emmeram vertheilt
wurde. Die Spende kam später dem Alumneumsfonde zu
Gute, den Iahrtag verschlang die Säcularisation. Beim Iahr-
tag, der Anfangs August gehalten wurde, erschienen die De-
putirten der Stadt Regensburg sowohl bei der Todenvigil
als auch anderen Tages beim Requiem; ebenso, wenn das
St i f t die Spende auszutheilen hatte, bei der Vertheilung.
M u s e u m 6äit. 1752 S. 451 f.) I m Jahre 1582 er-
neuerte wohl nur zu Gunsten des protestantischen Theiles der
Regensburger Bürger Christoph Portner die Thumerische
Stiftung; auf diese Erneuerung ist die unter Nummer 8?
beschriebene Denkmünze geschlagen. Dieselbe ist hier aufge-
führt, weil sie Plato auch unter den Rathszeichen erwähnt,
wiewohl sie, wie auch Nr. 85 und 86 unter die regensburger
Personen-Medaillen gehört; der Reversstempel unseres Stückes
ist noch vorhanden im Depositorium der Administration der hie-
sigen protestantischen Wohlthätigkeits- und Unterrichtsstiftungen.

Auf Hanns Thumer den ältern führt Beierlein I. c. auch
oine einseitige Portraitmedaille an. Thumer starb am 2. August
1544; noch ist sein Grabmal in St . Emmeram (an der West-
seite des zweiten, zwischen dem Mittel- und linken Seitenschisse
stehenden Pfeilers) erhalten, dasselbe ist von Eisenguß, stellt
eine sehr gut stylisirte und kräftig ausgeführte Kreuzigungs-
Oruppe dar und hat die Inschrift:

A n n o d o m i n i 1544 amSambstag den andern
A u g u s t i verschiedt der E r b e r u n d V e s t Hanns
Tumer zu Z e i d l e r n P f l ege r zu Regestauf
de g o t gen ad.

Gegenüber ist die große Marmorgrabplatte Hanns Thumer
des Jüngeren (7 1587, 10. Juni) eingemauert; dieser —
ein Sohn des Almosenstifters — war vermählt mit Radegunde,
Reichlin von Meldegg; er kaufte 1558 Schloß und Hofmark
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Pruckberg bei Moosburg und schrieb sich seit 1574 „Hanns
Thumer zu Pruckberg und Wolfseck." Ueber ihn und seinen
Sohn Hanns Christoph (-f 1616 in Regensburg) vgl. Vhdl.
d. hist. Ver. d. Obpflz. XVI I I S . 347.

87. ^. I n einem oben und unten mit einer Rosette geschlos
senem Blätterkranze: g ' r i ^ i ' V l w j DL8 -

. Das Thumerische Wappen in einem oben vom Helm-
schmuck durchbrochenen Linienkreise.
Umschrift, oben beginnend:" VLK5NVKN1' * DVKCll *

* »WI.XXXU "

Strichelkreis.
Silber (14,5 srnwm). Kupfer. 41 will.
Taf. VI Nr. 44 (nach ?.). IV.̂
a. Beierlein, I . P. Med. auf ausgez. u. ber. Bayern
II. Taf. I Nr. 4 (43 will. und ohne * nach
1NVl!iLK8); ?. Taf. VIII Nr. 158. d. Beier-
lein 1. o. (im oberbayr. Archiv XII S. 120 f.);
Wellenh. I. c. Nr. 14921. o. ?. S. 13 Nr. XXXVI.

88. Ĥ . Drei in's Kleeblatt gestellte Schildchen mit dem ein-
fachen Thumer'schen Wappen.

Einseitig (gravirt). Messing. 30 will. kk. Taf.
.xIX. Nr. 174. l8
a, — k. — c. —

89. ^ . Oben bogig: 81'I^1'Vl?6 darunter: I I 8 - U 6 - ? j
1 6 61-

K. Oben bogig: 81VI!"I'VN6 darunter: I 6 H -1 V -
l 1 0 - I . j 1-6-6-1 I Alles eingeschlagen.

Kupfer. Messing (dick). 32 null. N. Taf. VII
Nr. 46 (nach?.). IV.j
a. ?. Taf. VIII Nr. 157. b. — o. —
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NO. ä . Oben bogig: 8 ' r u < ^ v ^ 6 darunter ein ausgeschweiftes
Wappenschildchcn, in welchem ein Rost oder eine Egge
befindlich ist; darunter: I I « N 6 r > 1 6 .6 3 -

L.Oben bogig: 8 ' 1 ' j l ^ r V ^ f t darunter ausgeschweiftes
Schildchen, in welchem drei Flammen; darunter:
I ' 6 - N - I - V D - j 8 ' N 0 - l . ! 1 ' 6 - 6 3 - Alles ein-
geschlagen.

Kupfer. Messing (dick). 32 mM. L. Taf. VI l
Nr. 47 (nach ?.). IV.̂ j
a. r . Taf. VI I I Nr. 156. d. — o. —

Plato bildet obige, jedenfalls zu ein und derselben
Stifmng gehörige Märten einfach ab, ohne ein Wort
darüber zu äußern, auch mir war es bisher nicht mög-
lich die Buchstaben zu entziffern.

91. ^. ^ 1 t) ^ 8 6 ^ darunter in einem runden
Schildchen drei Kolben. Alles eingeschlagen.

Kupfer. 65 mill. KL .

Herr Stiftungsverwalter Mayer übergab obiges
Stück im Jahre 1879 dem historischen Vereine mit
nachstehender Notiz: „Wurde bei Setzung von Mark-
steinen in der Stiftungswaldung Schottenloh bei Schwaig-
hausen gefunden." Das Domstift soll, nach Angabe
eines alten Siebeners (Märkers) Markungszeichen mit
einem, die alte Capelle mit zwei und das Almosenamt
mit drei Kolben gehabt haben.

Am Schluße der Almosenamtszeichm füge ich noch
einen:

X X I I I . Regensburger N r m e n p f e n n i n g

wie ihn Herr I)r. Grote bezeichnet, an; ich erwarb
das Stück auf dem letzten Münztage in Nürnberg und
halte dasselbe für die seltenste aller regensburger
Marken. Ueber seinen Zweck konnte ich vorerst noch
nichts eruiren.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0205-8

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0205-8


2 0 2

92. H. I n einem spanischen Schildchen die gekreuzten Schlüssel;
über dem Schild 1 5 7 3 neben demselben beiderseits
drei untereinanderstehende Punkte, um denselben ein
Linienkreis, in welchen der untere Schildrand verläuft.
Umschrift, oben beginnend: 0 L V ^ ^ I ( VNN ^KUN5l

. Achtspeichiges Rad, durch die unterste Speiche läuft ein
Querstrich; bei dm Speichenenden sind außen am Rand
halbmondförmige Figuren angesetzt, mit Ausnahme
des Endes der obersten Speiche, an welchem ein Krönchen
und des Endes der untersten Speiche, an welchem eine
fünfblättrige Rosette sich befindet; durch die Rad-Nabe
läuft ein senkrechter Strich.
Beiderseits Perlkreis.

Kupfer. 20/21 mil i . LKK. IZ.)
«<« D. (!»

Vorstehendes interessante Stück konnte ich leider nicht
mehr abbilden lassen, da, als ich es erwarb, die Tafeln
schon gedruckt waren.

. Vormundamt.
Paricius: Ein Ehrlöbliches Vormund-Amt.
Dasselbe wurde 1537 errichtet (Rathsdekr. S lg. 1754

S . 1? ff.), erhielt 1542 und 1590 Ordnungen; nachdem
bezüglich der „rolornurwi i" Vormundamtsordnung von 1590
sich manche Aenderungen nothwendig erwiesen, insbesondere
auch „wegen großer Sterbläuffte und vorgangen schädlich ver-
ringerten Münzwesen" wurde durch Rathsdekret vom 17. August
165? eine erneuerte Ordnung erlassen. Das Amt bestand
aus einem Amtsherrn (Direktor), vier Assessoren, zwei Schrei-
bern, einem Substituten und einem Diener. Von dem Vornmnd-
Amt besitzen wir Präsenzzeichen, welche zu Platos Zeit noch
im Gebrauche waren. Ueber dieselben enthält die letztgenannte
Vormundamtsordnung Folgendes:
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„ S v viel dann der Vormund Herrn Besoldung belangendt,
hat der obrister Herr . . zu seiner Besoldnung dasjenige, was
ihm nach E. E. Raths Satzungen verordnet, aus gemeiner
Stadt Kammer zu cmpfahen. Aber die andern nachgesetzte
Vormund Herren oder beysitzer, hat ihr(er) jeder, so offt er
vor- oder Nachmittag zur angestellten Amts-Versammlung und
Verrichtung erscheinen und kommen thut, deßwegen e in A m t s -
Ze i chen , welche in den Geldkasten sollen verwahrt werden,
von dem Qbnsten Vormund Herrn oder in abwesen desselben
von dem nachsitzenden oder ältesten ^iZO^ove empfangen und
zu jeder Quatember Zeit dieselben Zeichen, soviel er empfangen,
dem Obristen Vormund Herren samtl. überantworten, welcher
sie auf einen Zettel verzeichnen und in die S t e u e r S t u b e n
alsdann geben lassen soll; allda ein jedweder verdienter seiner
Besoldung, und nehmlich für ein jedes Zeichen 12 kr. entricht
und bezahlt, und keinem mehr, dann soviel er Vormund Tag
besucht hat, gegeben werden; wann aber solche Handlungen
vorfallen, die sich Weitläuffigkeit halder Vormittag als zur
gewöhnlichen Amtszeit nicht verrichten lassen und derentwegen
man Nachmittag zusammenkommen muß" (oder ein Vormund-
herr zu einem besonderen Commissorimn abgeordnet wird),
„soll einem jeden derselben jeden halben Tags dafür ein Zeichen
gebühren."

X X I V . Wormundamtszeichett.

93. ^. Deutscher Stadtwappenschild zwischen 15 — 59 am
Rande doppelter Linicnkreis.

It. VOK ! NVNl) z 8 0 H ^ 1 ' oben und unten je eine
fünfblättrige Rosette; Perlkreis.

Kupfer. 22 will. KL. Taf. I I I Nr. 18 (nach

a. r. Taf. I I I Nr. 57. d. — (5. —

94. Wie Nr. 93 ohne Iahrzahl und mit Punkt nach
8 ( N ^ 1 ' ( Ist wohl das vorige Stück, indem Plato
in der Beschreibung nur die Iahrzahl vergessen hat.)

Kupfer. 22 wi l l . k k . l—)
a. — b. ?. S . 4 Nr. VII) 11. o. —
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95. ^.Französischer Stadtwappenschild innerhalb vier fünf-
blätttiger Rosetten.

i ^ . V M j N V ^ V I ' j Z c ' I I ^ ^ oben und unten je eine
fünfblättrige Rosette.
Beiderseits ein gewundener Kreis.

Kupfer. 20 wi l l . L. I—^
a. — b. Neumann Nr. 6940 (ohne Punkt im
Revers), o. —

96. Wie Nr. 9b, aber V 0 « --- > z l V ^ D I ' ^ > 8 0 N / V ^
und beiderseits Linien- und gewundener Kreis.

Kupfer. 21 mill. NL. sV.̂ I
^ B l . f. Mzfr. XVI I I (1868) Taf. 68 Nr. 8.
d. v. Eyb ebenda Sp. 864 Nr. 3. e. —

I . Nechnungsamt.
Paricius: Ein Wohl Ehrlöbliches Rechnungs-Amt.

Bei demselben gebrauchte man:

. Ra i tp fenn inge
zu der sogenanntm „Biltrechnung," wie Plato sagt.

97. H>. I n einem Linien- und Strichelkreise zwischen vier
doppelten Halbbögen und in jedem derselben befind-
lichen drei kleineren Bögen das Wappenschild mit den
zwei Schlüsseln, ober und unter welchen je ein Punkt;
gleiche Punkte in den mittleren kleinen Bögen (mit
Ausnahme des unteren) und in den durch die vier
großen Halbbögen und den Linienkreis gebildeten
sphärischen Dreiecken. Umschrift, oben beginnend:
K ä l l Z N M ^ 0 I V I 1 ^ 8 M k N K I ^ I Z dazwischen
je eine fünfblättrige Rosette. Strichelkreis.

. Fünfblättrige Rosette zwischen zwei kleinen Kleekreuzen
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j f 15731- (Thue Rechnung von deinem Haus-
halte. Lucas 16, 2.)
Linien- dann Strichelkreis.

Messing. 26 mill. Taf. III Nr. 21 (nach ?.).

», Bl. f. Mzfr. XV 1879 Taf. 59 Nr. 9. ?. Taf. II,
34. b Bl. f. Mzfr. I, e, Nr. 80 Sp. 679. Neu-
mann Nr. 6951. r. S. 5 Nr. XI. o. Catalog
Sedlmaier Nr. 10868.

98. H. K^DIX j M^ IVU < zl^l.01ivzl > ^V^Ii lOI^ 11-

K. 0l»lM8 I ?L LV^ÜIO ! V8
KLI'Ii , ILV ^001? j I?
Beiderseits Perltreis.

Kupfer. 27 will. L. Taf. X, 65 (nach?.).
». ?. Taf. VII Nr. 153. b. — o. —

99. ^ . L^VIX- I 0IWIVU
I-1^1- Vi- >"

L. <HVI j 0OI1" H VH
- N i - ^ r 28-
Beiderseits Perlkreis.

Kupfer. 25 will. lt. Taf. XIX Nr. 171.
a. — b. — c. —

100. 4. ̂ VIX«
i ? i Vl

L. „YVI °! W I ? HV^ 0! LIOIä 106 0 j NL ' r DIL8

Beiderseits Perlkreis.
Kupfer. 2? mill. k.
2. — b. — <;. —

101. Wie Nr. 100 nur kov. ohne Ring vor HVI und letzte
Zeile: KI?28°

Kupfer. 25 mill. N.
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. Oauamt.
Paricius: Ein Ehrlöbliches Panamt. Zu demselben

hörten ein Direktor, zugleich Kriegszeugherr, drei Assessoren,
drei Schreiber, zwei Diener, zwei Werkmeister, ein Schmied,
dann der Sägmüller, der Ziegelmeister, der Schlegelmeister
und zwei Echaittcnknechte. Außerdem war eine große Anzahl
Taglöhner vorhanden.

Das Bauamt wurde im Jahre 1547 neu organisirt
((Hron. v0v. aut. p. 491), es war eines der wichtigsten
Aemter im städtischen Verwaltungsorganismus.

Von 1651 an wurde das Bauamt bezüglich seiner Arbeits-
last erleichtert, indem am 30. Jun i hochoberherrlich verordnet
ward, daß künftig das Steueramt alle Bauausgaben bezahlen,
das Bauamt hingegen die Einnahmen in die Steuer abliefern
solle. Daher kam es auch, daß die Besoldung des Bauamts-
Personales vom Steueramt bezahlt wurde (vgl. Odromo. nov.-
antiyuum S. 421, Bauamts - Chronik, Gumpelzh. S . 1751).

Selbstverständlich sind zu erwarten

X X V I . Bauamts-spräsenzzeichen.
192. .̂ . Das Stadtwappen im deutschen Schilde, zur Seite

15 — 59 Perlkreis.
L. Aufrecht gestelltes Niereck, in dessen oberer Ecke eine

Kreuzrosette, darunter: ?^V > - > ^ M Z ^ An jeder
Seite des Vierecks außen eine Verzierung; Strichelkreis.

Kupfer. Messing. 20 mil!. Taf. I I Nr. 16 (nach

a. B l . f. Mzfr. XV 1879 Taf. 59 Nr. 7. Neu-
mann Taf. IX Nr. 6948. k. Taf. I Nr. 9. (^.
mit Linien-, L. mit Perlkreis.) d. B l . f. Mzfr.
l. o. Nr. 80 Sp. 679; Neumann I Nr. 6948.
r. S. 4 Nr. VII I , 12. c. v. Eyb. Verz. VI Nr. 234.
(1 Fi>. 85 ^ ) . Kommt auch der Avers allein vor.

103. Wie Nr. 102 aber im /V. Linien- und Strichelkreis
und viel kleinere Ziffern in der Iahrzahl.
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Messing, H imll, l i L ,

Zu Platos Zeit waren obige Präsenzzeichen nicht
mehr im Gebrauch; im siebzehnten Jahrhundert war
dieß aber noch der Fall, denn 1623 am 13. März
beschloß der Rath den Werth der Bauamts-Assesforen-
Zeichen von 6 Kreuzer auf 12 Kreuzer zu erhöhen.
Den Assessoren wurden 1664 (nach der Bauamts-
Chronik), wenn sie den Bauten in der Brunnenstube
oder im Steinbruch nachsahen, ein Zeichen verwilligt.

Bei den vielen Bediensteten und den verschieden-
artigen Arbeiten und Zahlungen im Bauamt') sind
auch viele Zeichen zu erwarten; Plato führt wohl eine
Menge Marken an, aber leider ohne nähere Bezeich-
nung ihres Zweckes. I m Nachfolgenden habe ich diese
Zeichen in drei Gruppen geordnet, nämlich solche mit
Iahrzahl, solche ohne Iahrzahl, aber mit ganzen
Worten als Inschrift, endlich solche ohne Iahrzahl und
nur mit einzelnen Buchstaben. Erläuterungen konnte ich
beim Mangel an allen Vorarbeiten nur wenige geben.

X X V I I . B a u a m t s - N r b e i t e r und G o n t r o l Ze ichen.

«) Gruppe mit Iahrzahlen.
104. ^. Stadtwappen zwischen 1b — 48 oben " L " unten fünf-

blättrige Rosette; Linien- und Perlkreis.
L. (̂  gewundener und Linienkreis.

Kupfer. 23 und 25 mill. (letzteres Stück viel
dicker.) k. Taf. I Nr. 4 (nach !'. ohne Ringel
neben L). ^ . 8. V.)
a. r. Taf. I Nr. 15. k. Neumann Bd. VI Nachtr.
Nr. 37833. ?. S. 9 Nr. XX. o. —

105. Wie Nr. 104, aber im Lov. zwei Linienkreise.

Die Stadt verwendete von 1652 bis 1686 für Brücken- und
Wasserbauten allein über 102,000 Gulden. (Gumpelzh. S . 1415)
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Kupfer. 23 will. k. Taf. I Nr. 3 (nach?.).
a. ?. Taf. I Nr. 1b (ob nicht bloß Probezeichnung?)
b, r. S. 9 Nr. XX c,. —

106. Wie Nr. 104, aber kov. im Felde statt des halben
ein ganzer Kreis.

Kupfer. 23 will. Kk. Taf. I Nr. 5 (nach?,). j—1
n. ?. Taf. I Nr. 18. b, — e. —

107. Wie Nr. 106, aber im kov. geht durch den Kreis
ein senkrechter Strich.

Kupfer. 23 will. M Taf. I Nr. 6 (nach k.), I—)
n. ?. Taf. I Nr. 19. b. — o. —

108. Wie Nr. 106, aber ksv. ein Kreuz im Kreis, dann
Linien und gewundener Kreis.

Kupfer. 23 will. k. Taf. I Nr. 7 (nach ?.). l—^
«. k, Taf. I Nr. w. d. Neumann Bd. VI Nachtr.
Nr. 37832. «. Gebert, numism. Mitth.

109. ^, Wie Nr. 104.
K. Ein Kreuz; Perlkreis.

Kupfer. 23 will. KK. Taf. I Nr. 8 (nach?.). I—
a. k. Taf. I Nr. 21. b. — o. —

110. Wie Nr. 104, aber im ksv. ^,
Kupfer. 23 will. L8,. Taf. I Nr. 9 (nach?,). ^
». ?. Taf. I Nr. 15 u. Taf. U Nr. 43. b — o. —

111. A. Stadtwappen im deutschen Schilde, zur Seite 15—6b
Linien- und Pellkreis.

L. I Strichelkreis (rautenartige Strichel).
Kupfer. 20 will. Taf. NI Nr. 19 (nach?,) l6.8,V.1
». Bl . f. Mzft. XV 1879 Taf. 59 Nr. 8. ?.
Taf. VI Nr. 13? (beiderseits Perlkreis), b. B l .
f. Mzft. 1. o. Nr. 80 Sp. 679. Neumann Nr. 6949.
k. S. 11 Nr. XXVlI. c, v. Eyb Berkaufs-Verz.
1878 I I Nr. 266 (1 ^ l , . 40 H). Thieme Verz.
1878 V und VI Nr. 1758 (1 l̂>. 20 H).

112. H,. I m ovalen gehenkelten Schild das Stadtwappen;
oben: 1656
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K. ,Z darunter bogig: 1656 I n der Schleife des 2 eine
kleine dreizackige Krone als Contremarke,
Beiderseits Strichelkreis.

Kupfer. 20 mi!1. L. Taf. IV Nr. 28 (nach ?.
ohne Contremarke). sO. 8. V/>
a. Bl. f. Mzfr. I. o, Nr. 12. ?. Taf. VI Nr. 138.
b. Bl. f. Mzfr. I. o. Sp. 679. Neumann Bd. VI
Nr. 37838. ?. S. 11 Nr. XXVII. e. —

Die Stücke Nr. 111 und 112 sind Ziegelmeisterzeichen.

113. .^.L
L. 1656 schräg gestellt.

Beiderseits Linien- und erhöhte Einfassung.
Viereckig. Blei. Zinn. 21/28 will. L. Taf. XV
Nr. 115. lV.j

, 2. ?. Taf. IV Nr. 65. b. — o. k. S. 9 Nr. XXII.

114. H, XV unten zur Seite 16 — 56
K. ^ X -ch- darüber 1656

Beiderseits doppelter Linienkreis.
Kupfer. 22 uül!. k. Taf. VII Nr. 45. lV.?
«>. ?. Taf. IV Nr. 70. b. — o. k. S. 9 Nr. XXII.

Die Marken Nr. 113 und 114 sind wohl X(alch-
zeichen) für die Werkmeister).

. Gruppe obne Jahr mit ganzen Worten.
115. .V. L s l ^ f t I 8 1 ^ M Linien- und Pcrlkreis.

l i . Leer. Doppelter Linienkreis.
Kupfer. 24 miU. liL,. Taf. XI Nr. 66 (nach
1'.). 1-1
«. ?. Taf, I Nr. 10. d. ?. S. 9 Nr. XlX. e, —

116. ^.«UH,I5>31^151 Linien- und Perlkreis.
, Leer. Doppelter Linienkreis.

Kupfer. 24 will LL. Taf. X I Nr. 6? (nach

», ?. Taf. V Nr. 98. d. ?. S. 9 Nr. XIX, o. —
Nach der als Manuscript im historischen Vereine

Verhandlungen d. hlstor, Veieine«. Vd. xx«vü. 14
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befindlichen Bauamts - Chronik hat die Stadt 1652
G m e i n - und H a l b st eine von Straubing herauf-
bringen lassen, wegen vieler Bauten zum Reichstag;
nach der gleichen Quelle erhielten 1678 die Carmeliten
auf Ansuchen vom Magistrat 6000 Gemeinst eine
umsonst für ihren Kirchenbau, ^uuo 1781 wurde
die Dachung auf der St. Oswaldskirche frisch ein-
gedeckt und mit Gemeintaschen belegt. (Ebenda.)

117. ^. Auf einer verzierten Tafel: 6 k 0 8 ! Z ^ K 5 l Linien-
und Perlkreis.

L.. < Doppelter Linienkreis.
Knpfer. 24 wil l . k k . Taf. X I Nr. 68 (nach

a. ?. Taf. V Nr. 113. d. ?. S . 9 Nr. XIX. o. —
„Hacken, Häggm" (Nr. 11? und 119) und „Preis,

Preiß" sind verschiedene bei Bauten verwendete Ziegel,
welche in der Bauamts-Chronik öfter vorkommen;
z. B. 1657, 17. März, Taxordnung der Bauhand-
werker: Von einer Fuhr Ziegelstein, Kalch, Hacken
und Pre iß aus dem Ziegelstadel zu führen werden
dem Karrenmann fünf bis sechs Kreuzer bezahlt.
(Rathsdekr.-Sammlung 1754 S. 241.) 1740 ist den
Zimmermeistern verboten worden, die mit Hiiggen
und Preiß bedeckten Dächer zu verändern und mit
Schindeln zu decken; 1781 hat man angefangen von
der Oswaldstirche die Häggm und Preis abzunehmen,
die Dachung frisch einzulatten und mit „Gemein-
taschen" zu belegen. (Ebenda.)

118. ^. -HHI.L <- > . I 81^ IN - Linien-und gewund. Kreis.
< gewundener Kreis.

Kupfer. 24 wil l . KL. Taf. X I Nr. 69 (nach

2. ?. Taf. V Nr. 114. b. ?. S . 9 Nr. XIX. o. —

119. H . L I ^ I N M L N Linien-, dann Perlkreis.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0214-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0214-7


211

L. Ein Kreis. Am Rande ein gewundener Kreis.
Kupfer. 24 mi!I. L L . Taf. X I Nr. 70 (nach

a. ?. Taf. V Nr. 112. b. ?. S. 9 Nr. X!X. o. —

120. ^ . r r i . j ^ 8 ' l L L j 8 ' ^ I N Zwei kreuzweis gelegte Blumen.
Linien- und Strichelkreis.

. Ein Kreis mit durchgezogener senkrechter Linie. Am
Rande ein gewundener Kreis.

Kupfer. 24 wil l . KL. Taf. X l Nr. 71 (nach

a. ?. Taf. V Nr. 115. b. ?. I. o. e. —
I m Jahre 1700 wurden von dem alten Thurme

zu H i r sch l i ng , den die Stadt auf Abbruch erkauft
hatte, die Steine hiehergebracht; in den Jahren 1714
und 1718 werden die Hirschlinger Steinbrüche er-
wähnt und 1720 wurde wegen der H i r s c h l i n g er
Pf lasterste ine von Schwarzenberg mit Herrn Georg
Melchior von Voithenberg eine Vereinbarung hin-
sichtlich des Preises geschlossen; ein Stein, 8 Fuß
lang, 4 Fuß breit und 1 Fuß hoch kostet U2 Kreuzer.
(Gumpelzh. S. 1520 und 1551.)

121. ^. ? I N I 3 darüber und darunter ein Kleekreuzchen.
It. Kreis in demselben ein Kreuz. Peiderseits Linien-

und Strichelkreis.
Kupfer. 24 wi l l . L L Taf. X I Nr. 72 (nach
?.). l—1 (vgl. auch bei Nr. 117.)
2. ?. Taf. I I Nr. 27. b. ?. S. 8. Nr. XIX. v. —

Ueber die Verwendung der Marken Nr. 104 bis 110
und 115 bis 121, deren Reverse correspondiren, kann
ich leider keinen sicheren Aufschluß geben; ich vermuthe,
daß sie als Zeichen über geleistete Fuhren oder als
Controlmarken über an die Werkmeister aus den
städtischen Magazinen abgegebenes Material dienten.
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7- Gruppe ohne Iahrzabl und mit einzelnen Buchstaben.

122. ^. I)

Beiderseits Linien-, dann Perlkreis.
Kupfer. 20 mill. k. Taf. XI I Nr. 84 (nach

a. r. Taf. I Nr. 24. d. — 5. -

123. Wie Nr. 122, im k n . I>
Kupfer. 20 mill. L. Taf. X I I Nr. 85 (nach

lr. ?. Taf. I Nr. 25. b.
124. H.. v in welchem ein Punkt.

Beiderseits Linien-, dann Perlkreis.
Kupfer. 21 mill. k. Taf. X I I Nr. 86 (nach k.
ohne Punkt im 0). 13. V.̂ ,
a. ?. Taf. I Nr. 26. d. — o. —

125.

Beiderseits Linien- dann Perlkreis.
Kupfer. 21 mill. L k . Taf. X I I Nr. 8? (nach

a. ?. Taf. IV Nr. 67. d. — e. —
Die vorstehenden Buchstaben, dann die auf den

späteren Nummern 129 —132 stehenden, bedeuten
vielleicht: O(6Ao1), I»(Hm), K(a1H), ?(auawt),
^(6vkm6i3t6r). Aus dem sechzehnten Jahrhundert,
in welches diese Marken gehören, sei wenigstens er-
wähnt, daß der Magistrat, da so sehr über das
Material znm Mauern geklagt wurde, 157? einen
eigenen Kalchofen am Prebrunn erbaute und daß man
1578 in den Ziegelstadeln erfand, die Leim (Lehm-)
Erde zu den Ziegelsteinen zu treten, statt wie bisher
zu pören, wodurch man Arbeitsleute ersparte.
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126.

Beiderseits Linienkleis.
Zinn. 18 mill. L. Taf. X I I Nr. 88 (nach ?.).

a. r. Taf. IV Nr. 68. d. — o. —
127. Wie Nr. 126. kkv. -VV >5

Blei. 19 mil!. k, Taf. X l l ! Nr. 90.
a. ?. Taf. IV Nr. 71. b. — e, —

128.

Beiderseits erhabener Rand.
Zinn. 24 wil l . k. Taf. X I I Nr. 89 (nach ?.).
a. k. Taf. !V Nr. 69. b. — <;. —

Nach magistratischem Beschluß von 1688 sollte aus der
Donau bei Prebrunn S a n d und Kieß geschafft
werden; der Vollzug wurde dem Bauamt aufgetragen
dabei aber bewilligt, daß die Bürger ferner Sand
aus der Donau fahren dürfen, den Kieß aber auch
mitnehmen mußten. (Gumpelzh. S . 1419.) Vielleicht
gehören von den von Plato ausdrücklich als B a u -
amtszeichen angegebenen Stücken Nr. 126 —128
eines oder das andere Hieher (WW) 8^uch?) Nr. 126
könnte auch 8(tbossel) ^(alek) bedeuten; ich erinnere
hiebei an die Augsburger Kalchzcichen.

129. ä .

Beiderseits Linien-, dann Perlkreis.
Kupfer. 21 wi l l . L. Taf. X I I I Nr. 91 (nach ?.).

a. r. Taf. IV Nr. 75. d. — o. —

130. Wie Nr. 129. Lov. A
Kupfer. 21 will. k. Taf. XIII Nr. 93 (nach
r.). l0. v.)
a. I>. Taf. IV Nr. 77. d. — o. —
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131. Wie Nr. 130 mit viel größerem I . (Der Längsstrich 12,
der Querstrich 10 w i l l . ; bei Nr. 130 dagegen 10
beziehungsweise 8 mill.) und größerem îV

Kupfer. 21 wi l l . l8. V.)
a. ^> k. — o. —

132. Wie Nr. 130, aber der auf beiden Seiten befindliche
Linienkreis ist nach innen mit kleinen, in Verzierungen
endenden Halbbögen besetzt.

Kupfer. 19 wil l . KLK. Taf. X I I I Nr. 92 (nach

. ?. Taf. IV Nr. 76. d. — o. -

I.. Kanzlei.
Paricius: Eine Ehrlöbliche Kanzlei; aus dem Rath waren

zwei Herren dazu deputirt. Die Kanzlei stand unter dem
Stadtschreiber (diese Stelle versah zu Paricius Zeit (1753)
unser oftgenannter Georg Gottlieb P l a t o , sonst Wild genannt)
und zählte einen Kanzlei-Registrator, vier Kanzlisten, einen
Inventurschreiber, zwei Inventirer und einen Inventurdiener.
I n der Kanzlei wurden die Civilstandsregister geführt. I n
der Stadt Regensburg erneuerten Leich- und Trauer-Ordnung
vom 8. Dezember 1789 findet sich Folgendes: „Es ist kein
Leichnam auf hiesigen evangelischen Kirchhöfen eher zu begraben,
als bis derselbe . . durch . . . einen Neäioum untersucht, über
dessen Tod ein Attestat bei der Stadt-Kanzley eingereicht und
gegen e in Todtenzeichen eingewechselt sein wird. Taxe
für das Todtenzeichen war 8 bis 12 Kreuzer." Nach Plato waren
diese „Begräbnißzeichen" wegen der „Inventurisation" eingeführt.

Ich kenne nachstehende

X X V I I I . Givilstandszeichen.
l33. ^ . L

L. Ein Kranz, in dessen Mitte ein Punkt. Beiderseits
Linienkreis und erhabener Rand.
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Blei. 21 miil. k. Taf. X I Nr. 73 (nach ?.).

H. ?. Taf. I Nr. 20. d. k. S. ?. Nr. XXXIV o. —
134. ^. l l.

. Zwei verschlungene Hände.
Beiderseits Linienkreis und breiter Blätterkranz.

Blei. Zinn. 23 null. L . Taf. X I Nr. 74 (nach

a. r . Taf. V Nr. 100 (mit zweimal gebundenen
Kränzchen auf jeder Seite), b ?. S. 7. o. —

Ueber vorstehende Hochze i ts - Ie ichen , welche zu
Platos Zeit noch im Gebrauche waren, schreibt dieser:
„Wenn nun für die Copulation und Proklamation bei
dem Kirchendirektorio das Anlangen geschehen, so er-
halten zur Erweisung der Bewilligung die Partheyen
ein solches Zeichen, welches sie zur Veranstaltung der
kroolamatioll und Oopulatiou dem 8uponM6uä6ut6Q

überbringen (Trauzeichen)." Ueber diese Zeichen könnten
auch die mir bis jetzt nicht zugänglichen Hochzeitord-
nungen von 1575, 1689 und 1712 Einiges enthalten.

Todtenzeichen fand ich folgende:
135. ^. Todtenbahre, darunter L.

Kreuz auf Grasboden stehend.
Beiderseits erhöhter Rand.

Blei (sehr dick). 23 imll. L. Taf. X I Nr. 75.

136. Wie Nr. 135, aber von viel feinerer Zeichnung, die Trag-
balken der Todtenbahre reichen bis an den Münzrand.

Blei. Zinn. 21 wil l . k. sV.1
». r. Taf. N Nr. 54. b. ?. S. 6 Nr. XXXI l l . c —

137. H. Rechtsstehender einköpfiger Adler.
l i . Zwei gekreuzte Knochen zwischen l i — l i

Beiderseits Linien-, dann Strichelkreis.
Kupfer. 24 wi l l . Taf. X I Nr, 76. l8. V,
ll . r. Taf. VI I Nr. 154. d. — o, —
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M. Maulhamt.
Paricius: Ein Ehrlöblichcs Mauth-Amt^) mit Direktor,

Mauthner und Gegenschreiber. Der Zweck nachstehender:

XXIX. Mauth- und Pflasterzollzeichen
wird aus Beilage IN „Auszug der Mauth-Ordnung" ersichtlich
sein. Nach der Zusammenstellung in letzterer gab es wohl
von jedem der dort aufgeführten Zeichen Exemplare mit 1,
2 oder 3 Punkten (Tüpfel) auf der Schlüsselseite, also viel
mehr Varietäten als Plato kennt, und als in unseren Samm-
lungen befindlich sind. Alle Mauthzeichen sind viereckig-
Vergleiche auch die Bisirzeichen unter Nr. 35 — 38 und das
Weinzeichen unter Nr. 39.

138. H . I n einem doppelten Linienquadrate die gekreuzten
Schlüssel; darüber als Abschnitt ein dopelliniges Recht-
eck mit einem Punkt (Tüpfel) in der Mitte.

>. I n einem gleichen Quadrate e i n H a l b e r K a h n
(Spitze nach rechts); oben gleicher, leerer Abschnitt.

Blei. 19/20 « M . N. Taf. XV I I Nr. 145 (nach

a r. Taf. II Nr. 48. t). — c. r. S. 14.
139. Wie Nr. 138, nur im ll.6v. ganzer Kahn.

Blei. 19/24 will. k. Taf. XVII Nr. 146 (nach

3.. r. Taf. II Nr. 49. k. — (3. r. S. 14.

!) I m Jahre 1495) am 28. August bestätigt Kaiser Maximilian I.
der Stadt Regensburg deu P f l as te rzo l l zur Unterhaltung des Ve<
schlächtes und Pflasters an der Donau; vou jedem Eimer Wein 1 Grl .
Lendgeld, 1 hclbliug Visirgeld und vom Faß 5 helbling Pflasterzoll.
(Platos Regesten k. k. l . . 152 Nr. 1.) — 1595, 6. Oktober. Prag:
Rudolf I I . Privilegium für die Stadt Regensburg wegen des erhöhten
Lend-Geld, Bisir-Geld und Pflasterzoll. (LüniK. p. 8pec. Cont. I V
I I I . I I p. 281. Es finden sich über Mauth, Visirgeld und Pflasterzoll
uoch viele andere Kaiserurkunden, so von Matthias 1613 u. s w.
lBauamts'Chronik)
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140. H. Wie Nr. 138 mit einfachen Liniemechteckm.
l i . I n einem Linienquadrate ein halbes Rad (Ab-

schnittlinie unten) mit Verzierung darunter; als Ab-
schnitt einfaches Linienrechteck.
Beiderseits um die ganze Darstellung Linieneinfassung.

Blei. 21/22 mill. L. Taf. XVI Nr. 139 (nach

a. ?. Taf. I I Nr. 30. k. ?. S. 8. Nr. XVI.

141. ^. Wie Nr. 140.
. Wie Nr. 138, mit zwei halben mit der Rundung
theilweise ineinandergestellten Räde rn übereinander.

Blei. 21/22 mM. k. Taf. XVI Nr. 140 (nach

a. r. Taf. I I Nr. 32. d. r. I. o. o. —
142. ^. Wie Nr. 140.

k. I n doppeltem Linienrechteck ein Rad; erhöhter Rand.
Blei. 18/18 und 21/22 mili. K. Taf. XVI
Nr. 141 (nach?.). ^
ü. ?. Taf. I I Nr. 31. d. l . !. o. o. -

143. ^. Wie Nr. 140.
l i . Im-doppelten Linienrechtecke zwei theilweise inem-

andergestellte Räder übereinander.
Blei. 17/20 will. k. Taf. XVI Nr. 142 (nach
r.). l-^
a. r. Taf. I I Nr. 33. l). r . !. o. o. -

144. ^. I n einem doppelten Linienquadrate die Schlüssel,
darunter als Abschnitt doppelliniges Rechtech in welchem
zwei Tüpfel nebeneinander.

«..Wie Nr. 143, aber beiderseits der Räder je drei
Punkte nebeneinander.

Blei. 17/20 mill. KL. sV.)

Die Nummern 140 bis 144 sind nach der Mauth-
ordnung „Wagen- und Karnzeichen," nach Plato
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„Pflasterzollzeichen" (Nr. 140 für einen Karren, Nr. 141
für einen Karren „hinein und heraus," Retour-Marke,
Nr. 142 für einen Wagen, Ztr. 143 und 144 für
einen Wagen hinein und heraus).

145. ^. I n einem doppelten Linienquadrate die Schlüssel, da-
runter im glatten Abschnitt drei Punkte nebeneinander.

N. I m doppelten Linienquadrate eine Salzscheibe,
darüber leerer Abschnitt.

Blei. 17/20 miü. K. Taf. XVI Nr. 144 (nach
r.). lv.i
a. ?. Taf. I I Nr. 40. b. ?. S. 6. Nr. XXXII. o.—

Plato beschreibt diese Marke mit der Bestimmung
als Salzamtszeichen, was wohl unrichtig ist, da
das Stück den übrigen Mauthzeichen conform und
dessen Existenz in der Mauthordnung ausdrücklich
erwähnt ist und da ferner Plato noch andere Salz-
amtszeichen anführt, (s. lit. N Salzamt.)

146. Wie Nr. 145 m i t halber Salzscheibe.
Blei. 17/20 mM. KL. ^
a. — b. — o. Mauthordnung.

147. Wie Nr. 138, statt des halben Kahnes eine B i rne .
Blei. 18/20 mill. k. Taf. XVI Nr. 13? (nach

a. r. Taf. I Nr. 11. d. — o. r. S. 14.
148. Wie Nr. 147, aber zwei B i r n e n nebeneinander.

Blei. 18/20 mili. k. Taf. XVI Nr. 138 (nach

a. ?. Taf. I I Nr. 12. b. — o. —

149. Wie Nr. 138, statt des halben Kahnes ein liegendes
Weinfaß.

Blei. 18/20 nM. L. Taf. XV Nr. 128 (nach

a. r. Taf. V Nr. 82. d. — o. ?. S. 14 (un
r icht ig als Bier-Mauthzeichen).
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150. ä . Wie Nr. 138.
. I n einem doppelten Linienquadrate zwei übereinander
liegende Weinfässer; als unterer Abschnitt ein
doppelliniges Rechteck.

Zinn. 18/20 mil!. k. Taf. XVI Nr. 129 (nach

a. ?. Taf. V Nr. 83. d. — «. ?. S. 14 (un-
richtig als Biermauthzeichen).

151. Wie Nr. 138, aber statt des halben Kahnes ein auf-
recht gestellter Häring nach links; links daneben I I

Blei. 18/20 mil!. k. Taf. XVI Nr. 130 (nach

a. k. Taf. V Nr. 85. b. — c-,. ?. S. 14.
152. Wie Nr. 151 mit zwei aufrecht gegeneinander ge-

stellten Här ingen, zwischen welchen die Zahl I I
Blei. Zinn. 18/20 will. L. Taf. XVI Nr. 131
(nach r.). IV.),
a. r. Taf. V Nr. 84. k. — o. r. S. 14.

153. Wie Nr. 152, nur III statt I I
Blei. 18/20 will. L. Taf. XVI Nr. 132 (nach
r.). l-1
a. k. Taf. V Nr. 86. d. — o. ?. S . 14.

154. H. Wie Nr. 138, aber im Abschnitt drei Tüpfel.
L. I n einem doppelten Linienquadrate ' ! ' oben leerer,

glatter Abschnitt.
Blei. 19/21 mill. Taf. XV Nr. 11? (nach ?.).

a. r. Taf. VI Nr. 116. b. — o. ?. S. 11 Nr.
XXVIII« und S. 14.

155. ä. Wie Nr. 154.
L. I n einem doppelten Linienquadrate I I unten als Ab-

schnitt doppellimges Rechteck.
Blei. 19/21 mill. Taf. XV Nr. 118 (nach ?.).

a. k. Taf. VI Nr. 117. d. Neumann Nachtr.
im Bd. VI S. 112 Nr. 37830. o. ?. l. o.
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156. H.Wie Nr. 154.
L. I n einem doppelten Linienquadrate l l ! oben als

Abschnitt ein doppclliniges Rechteck.
Blei. 18/20 will. l i . Taf. XV Nr. 119 (nach

a. r. Taf. VI Nr. N8. b, o. r. I. «.

157. Wie Nr. 156, nur im liov, IIII in einem doppel-
linigen Rechteck.

Blei. Zinn. 19/21 mW. l i . Taf. XV Nr. 120
(nach?.), I-I
a, ?. Taf. VI Nr. 119. d. — o. ? !, L.

158. Wie Nr. 157, im ^ve>8 ein Tüpfel.
Blei. 18/21 mill, k, 18.)

159. Wie Nr. 157, nur V statt IIII
Blei. 18/20 will. k. Taf. XV Nr. 122 (nach?,).

a. r. Taf. VI Nr. 121. d. — «. ?. l, c.
160. Wie Nr. 159, im ^vers ein Tüpfel.

Blei. 17/18 mM. l i ,

161. Wie Nr. 156 mit VI statt III
Blei. 18/20 mill. L, Taf. XV Nr. 121 (nach?.)

a. r. Taf. VI Nr. 120. b. — o. r. I. o.

162. Wie Nr. 157, nur VII statt > l l I
Blei. 18/20 mill. L,. Taf. XV Nr. 123 (nach?.).

a. r. Taf. VI Nr. 122. d. — o. r. I. o.
163. Wie Nr. 15? mit VIII statt IIII

Blei. 20/20 mill. k. Taf. XV Nr. 124 (nach?.),

n. ?. Taf. VI Nr. 123. b. — o, r. l.
164. Wie Nr. 15? mit VIIII statt IIII
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Blei. 20/20 wil l. k. Taf. XV Nr. 125 (nach I>).

a. r. Taf. VI Nr. 124. d. — o. r. I. o.
165. Wie Nr. 156, nur im I^6v. innerhalb des doppelten

Linienquadrates noch ein solches und in diesem die
ZahlX

Blei. 17/20 null. k. Taf. XV Nr. 126 (nach?.).

2. ?. Taf. V I Nr. 125. b. — o. ?. 1. c
Nach Plato existirten Mauth-Stück-Zeichen nur

von Nummer I — X, nach der Mauthordnung von
I — X X I V ; von Nummer XVII I an gab es weniger
Exemplare, da über 18 Stücke selten geladen wurden.

Wenn man die Tüpfelzahl (1 — 3) berücksichtigt, so
muß es von den bisher genannten und von den noch
zu beschreibenden Mauth- und Pfiasterzollzeichen sehr
viele Varietäten gegeben haben; ich habe nur die
Stücke aufgeführt, deren Existenz durch Plato bewiesen
werden kann und solche, von denen mir Originale
vorlagen.

166. Wie Nr. 138 statt des Kahnes ein R ö m e r g l a s .
Blei. 19/20 wi l l . N. Taf. XV l Nr. 135 (nach

a. r. Taf. V Nr. 96. b. — o. r. S . 14.

167. Wie Nr. 166, im ^_v6r8 drei Punkte im Abschnitt«
Blei. 20/20 mM. L. l8.)
Ä» ! ) . (3, ^ "

168. Wie Nr. 16? mit zwei Römergläsern.
Blei. 20/20 null. k. Taf. XVIII Nr. 162. lV,)
A» ^ ID. (5.

169. Wie Nr. 138, statt des Kahnes zwei Kelchgläser.
Blei. 19/20 mili. k, Taf. XVI Nr. 136 (nach

. k. Taf. V Nr. 97. «,. — <;. ?. S. 14.
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170. Wie Nr. 169, aber tm ävei-s-Abschnitte drei Punkte.
Blei. 19/20 will. k. lV.̂
«» !D. (̂ . —

171. ^. Wie Nr. 170, aber der Abschnitt im ävers ist unter
den Schlüsseln.

. Doppellmiges Rechteck, in demselben e in Kelchglas.
Blei. 19/20 will. ÜR,

172. Wie Nr. 138, statt des Kahnes eine P h i o l e , links
davon I

Blei. Zinn. 19/20 mill, L. Taf XVI Nr. 133
(nach?.), l - 1
a, ?, Taf. V Nr. 94. b. — o. ?. S. 14.

173. Wie Nr. 172, rechts von der Phiole auch noch ein I
Blei. Zinn. 19/20 wil l. L. Taf. XVI Nr. 134
(nach?.). 1-1
2. ?. Taf. V Nr. 9b. v. — e. —

Die Nummern 166 bis 17? sind Mauthzeichen für
verschiedene Glassorten; Plato hält irrig Nr. 166
und 169 für Wein-Mauth-Zeichen (Karren und
Wagen). (S. Nr. 149 und 150.)

174. H. I m Linienquadrate die Schlüssel, darunter Linien-
Rechteck mit zwei Tüpfeln nebeneinander,

k. Wie Nr. 138, statt des Kahnes eine Fahne.
^ 19/20 will. k. Taf. XV Nr. 12? (nach

a. ?. Taf. V Nr. 91 b. — o. ?. S. 14.
Nr. 174 war das Zeichen für die mauthfreien

Wägen und Karren.
175. Wie Nr. 138, im Lev. statt des Kahnes ein Sack

von vier Punkten umgeben.
Blei. 20/20 will. k. Taf. XVI Nr. 143 (nach

a. r. Taf. I I Nr. 46 b. — o. r. S. 14.
176. H. I m doppelten Linienquadrate L darunter doppel
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liniges Rechteck, in welchem drei Tüpfel neben ein-
ander.

L .Wie Nr. 138, statt des Kahnes d r e i Säcke neben-
einanderstehend.

Blei. Zinn. 17/20 wi l l . It. Taf. XVI I Nr. 151
(nach?.). lV.)
a. r. Taf. I I Nr. 45. b. r. S. 7 Nr. XV. e. —

177. ^, Wie Nr. 138.
l i . Wie Nr. 176.

Blei. 19/20 will. Taf. XVIII Nr. 164.
3». D. 0»

178. Wie Nr. 177, aber zwei Tüpfel im ävsrs.
Blei. 18/23 mili. Taf. XVIII Nr. 165.

179. Wie Nr . 178, nur ist im ^V6v8 der rechteckige Ab-
schnitt u n t e r statt über den Schlüsseln.

Blei. 17/21 mil i . Taf. XVII I Nr. 163. iV-1

Die Zeichen Nr. 175 bis 179 sind nach Plato
Mauthzeichen vom Getreid, in der Mauthordnung
jedoch kommen dieselben nicht vor.

Zum Mauthamte ressortiren auch die, eine sehr
schöne und in den meisten Stücken seltene Collection

.bildenden, zu Platos Zeit größterttheils noch benutzten

XXX. Brückenzollzeichen.
180. ä . Ein Theil der großen steinernen Brücke (4 Bögen);

auf der Mitte derselben ein großer viereckiger Zinnen-
thurm, neben welchem 15 — 49

Beiderseits doppelter Linienkreis.
Zinn (dick). 28 mil l . KKL. Taf. X IX Nr. 166.

181. Aehnlich der Nr. 180, ober dem Thurm 1 6 - 0 - 3

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0227-1

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0227-1


224

Blei. 28 miü. k l i L . Taf. XIX Nr, 167.

Diese zwei Brückenzeichen, von denen das erstere
sehr schön geschnitten ist, sind bisher gänzlich unbe-
kannt gewesen.

182. ^ . T a s Stadtwappenschild zwischen 15 — 49 darüber k
zwischen, zwei sechsstrahligen Sternchen, darunter eine
sechsblättrige Rosette, um das Ganze vier aus dop-
pelten Linien gebildete Halbbögen, welche an den nach
innen gewendeten Enden krönen artige Verzierungen
haben; am Rande ein die Halbbögen berührender
Linien-, dann ein Strichelkreis.

L. Zwischen zwei fünfblättrigen Rosetten l darüber eine
vierblättrige Rosette. Linien-, dann Strichelkreis.

Kupfer. 31 irnll. L. Taf. l l Nr. 10 (nach?.). lV.j
«.. B l . f. Mzfr. 1882 (XVIII) Taf. 68 Nr. 9. k.
Taf. V l Nr. 12? (im kev. mispelförm. Rosetten, statt
des Striche! - ein Perlkreis), b. v. Eyb, B l . f.
Mzfr. I. o. Sp. 864 Nr. 4. Neumann Nr. 6944.
?. S. 11 Nr. XXVI l l . o. —

183. Wie Nr. 182, nur im kev. I I darüber je ein Punkt
in Form einer liegenden Raute.

Kupfer. 30 mM. k. Taf. I I Nr. 11 (nach ?.).

a. r. Taf. V l Nr. 128. d. v. Eyb I. s'. 3tr. 5. Neu-
mann Nr. 6945. ?. l. o. o. v. Eyb, Verzeichniß
1878, VI Nr. 232 zu 1 ,S. 85 ^ .

184. Wie Nr. 182, im Nov. j!z darüber drei, außen da-
neben je ein viereckiger Punkt.

Kupfer. 29 mM. k k . Taf. I I I Nr. 12 (nach

a. r. Taf. VI Nr. 129. b. r. S. 11 Nr. XXVIII . o. -

185. Wie Nr. 182, nur im Lov. j j - '>j über jedem > ein
Kreuzl, uuten zwischen zwei Kreuzeln eine fünfblättrige
Rosette; außerhalb des Strichelkreises noch ein Linienkreis.
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Kupfer. 30 mill. Taf. l l , 13. l«, s. V.)
a. k. Taf. VI Nr. 130. d. Bl. f. Mzfr. XVIll Sp. 865
Nr. 6. Neum. Nr. 6946. k. I, <?. o. Bl. f. Mzft. XV
Sp. 679.

186. 4. Wie Nr. 182, nur stehen neben L statt der Sterne
Ringel und enden die Halbbögen nach innen l i l ien-
förmig; die Rosette unter dem Schild ist fünfblättrig
und statt des Strichelkreises ein Perlkreis.

N. Wie Nr. 182 mit Linien- und Perlkreis.
Kupfer. 30 mM. k. l0'.̂
a. - bNeum. Nr. 6943 (^v. allein) und 37834 mit
viereckigen Punkten neben und ober der Zuhl I c —

187. Wie Nr. 166, nur Nov. I -1 oben zwei und zur Seite
je ein viereckiger Punkt.

Kupfer. 29 will. k. ^ , 8, V

188. .V. Wie Nr. 186.
k. Wie Nr. 184, mit Perl- statt Strichelkreis.

Kupfer. 29 mill. l i .

-

189. Wie Nr. 186, nur im ^vsrs sechsblättrige Rosette
unter dem Schild und im lisv. sj'̂ s zwischen zwei
Kleekreuzeln, über jedzm j ein viereckiger Punkt. Beider
seits statt des Perlkreises Strichelkreis.

Kupfer. 27 mM. L. l8. V )
«». -^^ »)» (3. ^^^

190. .4. Wie Nr. 186.
L. V I zwischen zwei Ringeln, über l ein Punkt; doppelter

Linien-, dann punttirter Kreis.
Kupfer. 29 mill. L k . lV.^.
a. ^- b — o. —

191. H.Wie Nr. 182, nur statt 1549 die Iahrzahl 17 — 51
und zwei statt eines Linienkreises, von denen der
innere die Halbbögen tangirt.

L. Zwischen zwei sechsblättrigen Rosetten l darüber ein
Verhandlungen d. histor. Vereines. Vd. x « v l , .
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Punkt, darunter eine nach unten muschelförmig endende
Verzierung. Doppelter Linien- und Strichelkreis.

Kupfer. 30 inill. L. lV.j
a. — b. — e. —

192. ä. Wie Nr. 191.
L. Zwischen zwei rautenförmigen Punkten I darüber

gleicher Punkt. Linien- dann Perlkreis.
Kupfer. 31 wM. k k . Taf. IV Nr. 3b (nach?.).
l l . r . Taf. VI Nr. 131. b.?.S. 11 Nr.XXVIII. o.—

193. Wie Nr. 191, aber im Lsv. statt I die Zahl I ' I
mit zwei Punkten darüber.

Kupfer. 30 will. Taf. V Nr. 36 (nach?.) ^8. V.)
a. ?. Taf. Vl Nr. 132. d. Bl. f. Mzfr. 1. e. 10.
Neumann Nr. 7025. ?. I. o. o. —

194. Wie Nr. 192, nur statt I die Zahl I I I mit drei
Punkten darüber, zur Seite keine Punkte.

Kupfer. 31 will. k k , Taf. V Nr. 3? (nach?.).
il. r. Taf. VI Nr. 133. d. r. I. o. o. —

19b. ^. Wie Nr. 192.
K. Zwischen zwei fünfblättrigen Rofetten >ljj darüber

vier Punkte, darunter eine Verzierung. Doppelter
Linien-, dann Perlkreis.

Kupfer. 31 will. k k , Taf. V Nr. 38 (nach?.).
a. ?. Taf. VI Nr. 134. d. Bl . f. Mzfr. 1. o. Nr. 15
und XV Sp. 679. Neum. 702? ?. 1. o. e. —

196. Wie Nr. 194, aber statt I I I die Zahl VI mit einem
Punkt über I

Kupfer. 31 will. k k . Taf. V Nr. 39 (nach?.).
a. k. Taf. VI Nr. 135. d. — o. —

197. Wie Nr. 191, nur im .4vsr8 1? — 63
Kupfer. 29 mill, L. lV.1

198. Wie Nr. 197, aber links oben neben I ist die Zahl
3 eingeschlagen.
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Kupfer. 29 mill. k.
a. — b. Bl. f. Mzfr. XVIII Sp. 865 Nr. 11. Neum.
37848 mit 3, 3 Punkten, oder 4 neben I. e. —

1N9. Wie Nr. 193 mit 17 —63
Kupfer. 29 mill. Taf. V Nr. 40 (nach ?.). l^. V.j
a. ?. Taf. VI Nr. 132. li. Neumann Nr. 7026.
?. I. o. o. v. Eyb Verz. V Nr. 128 (2 >O.).

200. Wie Nr. 194 mit 17 — 63
Kupfer. 29 unll. KL. ^
a. — b. ?. S- I I Nr. XXVIII e. —

201. .^.Wie Nr. 195 mit 17 — 63 im ^vers, und Strichet-
statt Perlkreis im Revers.

Kupfer. 30 will. L. ^vei-8 Taf. V Nr. 40 und
Lever« Taf. V Nr. 38 (nach ?.).
a. Bl . f. Mzft. XVIII Taf. 68 Nr. 13. d. Bl. f.
Mzfr. 1, o.Nr.12. Neum. Nr. 7027. ?.1 o. o.—

Zu den Brückenzeichm Nr. 182 bis Nr. 201 gehört
folgende Notiz in Platos Manuscript S. 11: „emen
Brückzoll hinaus. Nr. I Kam. Nr. II Holz, Stroh
und Heuwägen, Nr. I!I Gütterwägen; man ändert
alle 3 Monate mit diesen Zeichen, das bald diese bald
jene genommen und die genommenen 3 Monate lang
gebraucht werden." (Vgl. Bemerkung zu Nr. 205.)

202. ^, Brückentheil mit Thurm in der Mitte, neben welchem
1? — 68

Beiderseits doppelter Linientreis.
Blei. Zinn. 26 mill. M . 1—1
a. - b. ?. S. 12 Nr. XXVlII,

203. Wie Nr. 202 mit I I
Blei. Zinn. 26 mill, kk ,
n — li. 1?. I. <:. o. —

204. Wie Nr. 202 mit III
Blei. Zinn. 26 will. KL.
». — b. ?. !. c. o. —

15
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20b. Wie Nr. 202 mit
Vlei. Zinn. 26 mili L,. Taf. X Nr. 62.
a. ?. Taf. VI Nr. 136 d. ?. 1. o. mit der
Bemerkung „zum Her ein Passiren mit Nr. II
ein Karren, mit Nr. IIII ein Wagen." (s. oben
nach Nr. 201). o, —

206. .4 Die Schlüssel.

Viereckig. Iinn.(?) ?nnl!. k k . ̂ —1
». - b. r . S . 12 Nr. XXVII I . e. —

207. Alles wie Nr. 206, nur ksv. I I
208. Wie Nr. 206, aber I I I
209. Wie Nr. 206, aber IV

Plato bildet diese Brückenzeichen nicht ab und ich
führe dieselben nur der Vollständigkeit halber hier
an; da sie Plato ausdrücklich als „Brückzollzeichen"
aufführt, so wird bei ihm kaum eine Verwechslung
mit den bei uns unter Nummer 154 bis 158 be-
schriebenen Mauth-Stückzeichen statthaben.

. Salzamt
Mit

XXXl . Salzamtszeichen.
Pancius: Ein Ehrlöbliches Salzamt; mit zwei Direktoren,

einem Salzbeamten und einem Gegenschreiber.
210. ^. I n spanischem Schildchen die gekreuzten Schlüssel,

darunter eine Salzscheibe: ober dem Schild: 23jXXUI
zu beiden Teiten des Schildes und unter demselben
je ein k Alles eingeschlagen.

Dreieckig. Kupfer. 2? miU. L L . Taf. XVl I I
Nr. 1b? (nach r.). ^
a. r. Taf. I I Nr. 38. b. ?. S . 6 Nr. XXXI I .
c. —
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211. Wie Nr. 210 mit 2 M X I I I I über dem Schild.
Dreieckig. Kupfer. 2? wil l . Lk . Taf. XVIII
Nr. 158 (nach ?.). l<^
a. k. Taf. I I Nr. 39. b, ?. I. e. o. —

Ueber die Salzamtszeichen vergleiche auch Nr. 145.

Zum Schluße folgt noch eine Anzahl

X X X I I . Unbestimmte M a r k e n ,
über welche ich sichere Aufschlüße nicht geben kann.

212. .4. Die gekreuzten Schlüssel. Linienkreis,
k. Fünf Punkte 2. 1 .2. gestellt.

Kupfer. 22 mM. L. l8. V,j

213. ^, Die gekreuzten Schlüssel.
Fünf Punkte wie vorher, der mittlere vertieft.

Messing. 1? miü. k.

214. ä. Die gekreuzten Schlüssel.
Einseitig. Messing. 1? will. LL . Taf. XIV
Nr. 10? (nach?.). l ^
Ä. r. Taf. VII Nr. 143, b.— o. r. S. 12 Nr. XXIX.

215. ^.Deutsch. Stadtwappenschild zwischen 15—59 Perlkreis.
Einseitig, dünn. Messing. 20 miü. L. lV.)
<» . ^> ^̂ . ,« ',
«H» lF» vv»

Ist wohl nur der Abschlag eines Averses der B a u -
amtsmarke obigen Jahres (Nr. 102).

216. ä. Die Schlüssel, ober der Kreuzung kleine fünfblättrige
Rosette.

Rautenförmig. Einseitig. Messing. 15/20 mM.
k. Taf. XVIII Nr. 159. lV.)
a. ?. Taf. VI Nr. 126. b, — e —

Die Nummern 212 bis 214 und 216 gehören viel-
leicht zu den Visirzeichen.

217. H.. I I
». Große fünfblätttige Rosette, in der Mitte ein Knauf.
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Zinn. 20 mill. k. Taf. X l l l Nr. 94.
a. k. Taf. V Nr. 99. b. — o. ?. S. 16 mW
und 18. (Hafner-Innungszeichen?)

218. ^. Zwei gekreuzte, hackenartige Figuren, darüber ein
Blumenstrauß.

k Kreuz.
Zinn. 24 Will. AK. Taf. X l l l Nr. 96.
a. ?. Taf. I Nr. 2. d. — o. —

2 1 9 . ^ . 6
k. Gärtner-(?) Instrumente gekreuzt, mit senkrecht da-

rüber gelegter Schaufel.
Beiderseits Linien- und erhöhte Einfassung.

Viereckig. Blei(?) 22 mill. KL. Taf. XV l !
Nr. 153.
H. ?. Taf. V Nr. 93. b. — o. —

Die Nummern 209 und 210 könnten Gär tne r -
Innungszeichen sein.

220. ^. I n einem Nlätterkranze ein rechts schreitender doppel-
geschwänzter, gekrönter Löwe, vor sich zwei gekreuzte
Zeichen (ähnliche denen auf Nr. 209) vor sich haltend,
über welche senkrecht ein Pfeil, mit der Spitze nach
oben, gelegt ist. ^

Viereckig. Nrakteatenartig (mit Loch). Kupfer.
25/36 will. KL. Taf. XVII Nr. 155. ^
a. ?.Taf . INr .6. b. — o. ?. S. 18. (Ader-
laßzeichen?)

321. ^.. Schiff (mit darin stehendem Manne?).
K .8

Beiderseits Linieneinfassung.
Viereckig. Blei. 13/18 will. A. V.)
a. — d. — o. — (Dürfte eine P r i va tmar te
eines Schiffmeisters A(aimor) sein.
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Aeilagen.

Netteste Abrechnung über das regensburger
- -Rathge ld" » 5 2 9 .

1529.
R a t g e l t .

32 Her Wolssgang Steurer Stat Camrer—zu 3 Patzen
3 zu 2 Patzen

25 Her Hans Portner
30 Her Hans Hirstorffer
31 Her Vrban Trunckl
26 Her Simon Swebl
25 Her Friderich Stuchß
31 Her Adam kolner
31 Her Hans Hetzer
30 Her Hans weinzurl
31 Her Jörg Satler
26 Her Ambrosy Aman
31 Herr Wolffgang lympeck
31 Her Albrecht Altorffer
29 Her karl Gärtner

alles 32 Her Jörg (schmid) waltmann

31 Her Cristoff glogkengiefser
Freitags der Quattemer ReminiscereHern Wolffgangen Steurer

Stat Camrer zalt xxxij tag zu i i j Patzen Bnd den andern
Rates Herrn nijn lxvnij Zaicken zu i j Patzen thut

lxvnj gülden lvj kreutzer nach Regsp. Muntz
i j hlr.
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Her Simon Swebl, Stat Camrer. Ist diß Quattemer nit zu
Rath gangen

wan franckh.
52 Her Hans Portner Stat Camrer
49 Hr. vrban Trunckl
3? Hr. friderich Stuchß
3? Hr. Adam kolner
49 Hr. Hans Hetzer 1
48 Hr. Hans weinzurl 3
41 Hr. Wolffgg Steurer 2
49 Hr. Jörg Satler
2? Hr. Ambrosy Aman
49 Hr. Wolffgg lympeck
45 Hr. Albrecht Altorffer
40 Hr. Karl Gärtner
45 Hr. Jörg Waltman
47 Hr. Cristoff Glogkengiesser

Freitag den Quattemer Pfingsten zalt Hern Hansen Portner
Stat Camrer 52

tag zu 3 Patzen vnd den andern Rates Personen 606 Zaichen
zu i j Patzen tut alles lxxxxj gülden xij kr, macht

nach Regg. Müntz
vij /3 x H iiij hlr.

Her karl Gärtner Stat Camrer
26 Her Hans Portner
26 Her Hans Hirstorffer
33 Her Vrban Trunckl

Her Symon Swebl
29 Her friderich Stuchß
43 Her Adam kolner am 4ber laurenci

Her Hans Hetzer
25 Her Wolffgang Steurer
35 Her Hans Weinzurl
27 Her Jörg Satler
33 Her Ambrosy Aman
31 Her Wolffgg lympeck ^ sampstags i laurenty.
11 -»-
29 Her Albrecht Altdorffer
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31 Her Jörg Waltmann
33 Her Cristoff Glogkengiesfer

Montags nach Alexij dm Rates Hern bezalt i i i j 0. xiij Zaichen
zu i j Patzen thut lv. gülden i i i j lreutzer Macht an Regl. Muntz

xviiij 5b i j /? v H i i j hlr.
Item Montags am Abent laurentj geen deß altdorffers Paumaist.

Rates Zaichen an.^)

68 Her Karl Gärtner Stat Camrer zu 12 kr.
zu 8 kr.

33 Her Hans Portner
32 Her Hans Hirstorffer
35 Her vrbein Trunckl
4? Her Simon Swebl Ist zalt per Zero:
21 Her Friderich Stuchß

Her Adam kolner
68 Her Hans Hetzer

Her Wolffgang Steurer
36 Her Hans Weinzurl
24 Her Jörg Satler
32 Her Ambroysy Aman
25 Her Wolffgang lympeck i augusti
23 Her Albrecht Altorffer
34 Herr Jörg Waltman
36 Her Cristoff Glogkengiesser 7 7br.

Freitags der Quattemer Enlerami Hern karl Gärtner Stat
Camrer zalt

lfvii j tag zu i i j Patzen vnd den andern Rathspersonen i i i j (? xlvj
Iaichen zu i j Patzen, tut alles lxxiij gülden i i i j kr., macht nach

Regg. Muntz
ffv. N. i i i j /3. f v i j . ^ i i j Hlr.

59 Her Ambrosy Aman Stat Camrer
54 Her Hans portner
54 Her Hans Hirstorffer
54 Her Vrban Trunckl
30 Her Simon Swebel

Das Bauamt war damals noch nicht als Ressort-Behörde aus-
geschieden.
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46 Her friderich Stuchß
5? Her Adam kolner
54 Her Hans pether
74 Her Wolffgang Steurer
54 Her Hans Weinzurl
52 Her Jörg Satler

Her Wolffgang lympeck
54 Her Albrecht Altorffer

48 Her Jörg Waltman

^ H Cristoff Glogkengiesser 12

52 Her Karl Gärtner

2 Her Wilhalm Neulant
Freitags am Neuen Iares Abent zalt Hern Ambrosy Aman

Stat Camrer 59 tag
zu n j Patzen vnd den andern Rateshern 728 Zaichen zu

i j Patzen, thut
alles j v vüj gülden l i i j kr., nach Regp. Muntz:

xxxvly K xxmz ^ ny. hlr.
Mer Hern Lympecken zalt 41 Zaichen zu i j Patzen tut 5 st. 28 kr.

R».
AusMg aus der neuen StadtgerichtsordMng von

»GAG, »2. März.

Da die alte Ordnung aus verschiedenen Gründen mangel-
haft befunden, insbesondere „d ie Tax von den P r o c u r a -
t o r e n nicht o b s e r v i r t " . . „ u n d die al te schwartze
Müntzen nicht mehr i m Sch'wang gehen" . . . so ist
die Nothwendigkeit einer neuen Ordnung verspürt worden.

Aus dieser neuen Ordnung mag als Hieher gehörig Fol-
gendes entnommen sein:

Nach Titel V soll regelmäßig Montag uud Donnerstag Gericht
gehalten werden; es mag aber der Stadt Schultheiß (Bor-
stand des Gtattgerichtes) die Haußgenossen (Beisitzer) auch
oxtraoräinario versammeln.
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Nach Titel XXVN wird gegen Stattgerichts Urtheile beim
Rath a p p e l l i r t . . .

Nach Ti t . X X X I X warm bis ^uuo 1508 10 von da an
12 Assessores im Stattgericht.

^ i tu l ich XXXXIm.,5
S t r a f f der Hauß genossen U n g e h o r s a m zum Ger icht .

I tem, welcher ans den Haußgeuossen um die Gerichts
Stund, davon oben Meldung geschieht, oder aufs wenigst in
einem viertl dem ersten darnach, soll desselben Tags, ob er
gleich darnach erfordert oder unerfordert käme, sein Zeichen
v e r l o h r e n h a b e n , und gleichwohl nichts destoweniger den-
selben Gerichtstag bei Gericht bleiben. —

Gleicherweiß soll aum ihr keiner ohne sonderbahre des
Schultheißen oder seines Verwesers Erlaubniß, dieweil das
Gericht sitzet, abgehen, auch bei gemeldter Straff.

Und diese der Haußgenossen Straff oder unverdiente
Zeichen sollen nicht mehr unter die Haußgenossen ausgetheilt,
sondern innbehalten und zu den andem Zeichen aufgehoben
werden.

V o n der Haußgenossen Beso ldung .
I tem, es solle hinfüro einem jeden Haußgenossen für. einen

besuchten Gerichtstag allwegen 12 kr. und deßhalb jedesmahls
ein Zeichen gegeben werden, auf daß er zur Quatember
Zeit, nach Anzahl derselben Zeichen fein Besoldung in dem
Steyer Amt zu empsahm wisse.

Es sollen auch hinfüran die beede Monather von jedem
Amts-Gang ausser der or^iuan-Gerichts-Besuchung, sie haben
nur eine, zwo oder mehr verschiedene ^otioves und Handlung
bey den Herrn Cammerer oder vor E. E. Rath anzubringen
oder nicht, mehr nicht dann jeder nur ein Zeichen vor ihre
Bemühung haben, und sich damit begnügen lassen.

I m T i t e l I . sind, wie auch in den vorhergehenden Titeln,
alle Kosten auf den rheinischen Guldenfuß normirt.

(Mscr. Stadtgerichts-Ordnung von 1646, im Besitz des hist. Vereines,
KaIen U3ti8bl),,en5l9 <o!. 538v. Ordnungen Nr. I I I .
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Auszug aus der regensburger Mauthordnung') von
l<>5lk t 4 November und dem dazu gehörigen

Rathsdekret vom i t . Juni l?2t t .

Von den Zaichen.
D i e Zaichen auff der M a u t t sol len von gemisch-

tem Z i n n , vnd cmff der einen seithen Gemeiner S t a t t
Sch lüß l , mit einem, zwey oder drey d i p f l n zu v n t e r -
scheidung der J a h r stehen, vnd auff der andern seithen
nachfolgenden formb halten:

Schif f Zaichen.
Auff ein gcmtzes Schiff soll daß Zaichen auf der andern seithen
ein gantzes Schiff haben.

Wagen und K a r n Ia ichen
Die Zaichen auff ein wagen sollen haben ein gantzes R a d t h
auf einen Karn ein halbes Radt.

S a l z Zaichen.
Auff einen Wagen Saltz ein gantze Scheiden
Auff einen Karn ein halbe Scheiben.

Obszaichen.
Auff einen Wagen 2 Pirn
Auff einen Karn 1 pirn.

We in Zaichen.
Auff einen Waagen zwey Wemfas
auff einen Karn ein Wemfas.

H e r i n g Ia ichen.
Auff einen Wagen 2 Hering
auf einen Karn 1 Hering.
Dise Iaichen sollen uumsrirt werden mit 1. 2. 3. :c. biß auff 24.
Doch sollen der Zaichen bis auff 18 mehr dann der andern
sein, dieweil gewöhnlich nicht mehr geladen wird.

Weingläser.
Auff einen Wagen 2 weinglaßer
Auff einen Karn 1 Weinglaß.

F rey Zaichen.
Auff wägen vnd Kärn sollen die Zaichen einen fahnen haben.

l ) Eine spätere Mauthordnung besitzen wir vom Jahre ^1679 (hist.
Vereins-Vhdl. S. 617).
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Zum Andern: So dann dcr Mauttner oder Gegenschreiber
also aus chrhafften Vrsachen von dem Mautthauße gehet vnd
den andern daselbst verläßt, solle Er ihm allerwegen von
iede r G a t t u n g f ü n f f i n zehen Za ichen , vnd Zween
Gulden Schidtmüntz heraußlassen, damit selbiger mittlerweil
Iaichen außugeben vnd die Reichsmüntz vnd grobe Geld, so
ihme werden mögte außzuwechßlen habe.

So dann der Mauttner oder Gegenschreiber von seinen
Geschafften wieder anheimb kombt, solle Er von stund an mit
dem andern die Zaichen gegen dem e i n g e n o m m e n e n
M a u t t - oder Z o l l g e l d t abzeh len , obsoviel alß. daß
Zaichen abgehen dargegen geldts so in die Mautt gefallen
vorhanden seie.

Es sollen auch der Mauttner vnd Gegenschreider zwo
vnderschiedliche verspörte Truhen . . haben, eine, darein man
daß eingenommene Mautt- oder Zollgeldt legt, zu welcher I h r
keiner, sondern allein die Verordneten deß S t e y e r a m b t s
die Schlüssel haben sollen, die andere Truchen, darin die
Za ichen sambt dem Wechßl Gelde ligen vnd verwahrt werden
solle mit zwayen vnderschiedlichen Schlössern verspört sein, also
daß ihr keiner ohne den andern allein darin möge. Dann so
soll man ihnen allwegen zehen Gulden an kleinen Geldt auß
dem S t e y e r A m t zustellen, damit sie den Leuthen, so der
Mauth halb mit groben Geldt zu ihnen kommen, zu wechßlen
haben; vndt so oft sie nit mehr kleines Geldt haben, sollen
sie das außgewechßelte Geldt in die Steuer bringen, vnnd an
dessen Statt wiederumb zehen Gulden kleines Geldt dargegen
empfangen.

Was dann andere hiesige oder frembde Kcmffleuthe
(ausgenommen die N ü r n b e r g e r ) oder auch die
Schiffleuth selbst anlangt, so Gütter auf dem Wasser abwerts
führen . . . wollen denen soll von den Arbeitern und Ladern
. . . nicht eher angeladen werden, sie haben dann sich zuvor
. .bey der Mautt . . angemeldtet, die Güter angesagt und
darüber ordentliche Verzaichnuß oder I e t l erlangt, auch die
Gebühr entrichtet, welchem nach dann durch den Mauthner. .
solche Güter besichtiget, gegen den Ie t l gehalten vnd da sie,
richtig befunden, alßdann angelegt, vnd die Lader den Zetl
oder Zaichen wieder auf die Mautt gebracht (darzu sie ver-
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bunden sein sollen), auch wan die Schiffung augeladen, nochmalou,
ob nicht über die angesagte vnd in den bemelten Zetln verzaichnete
auch noch andere Gütter vntergeschlaicht, beschaut werden sollen,
derowegen auch kein . . Schiffmann vom Land fahren solle.
Er habe sich dann zuvor wegen des Schiffrechts und Berichts
halben bey der Mauth in der Person angemeldet und se in
o rden t l i che Za ichen darauf empfangen.

Es sollen auch Mauttner vnd Gegenschreiber . . alle
Geföll nach w e i f f er M ü n t z , verrechnen und vmb Weyh-
nachten ihre Haubt Rechnung beym Steyer Ambt übergeben.

V o m L a n d t R e c h t u n d Z o l l . . .
z. B. B r a n d t w e i n .

Von Einem Jeden Eimer
Landt Recht und V i s i r g e l d t . . . 13 kr.

Von einem jeden Vaß zu
P f l a s t e r z o l l oder D e i x l g e l d ? kr. 2 H .

Von den gefteyten Wägen ;c. der Geistlichkeit. ^
Der F r e y Zeichen halben, so fürohin die Beschaidenheit

gebraucht werden, wofern ein geistliche Person und die bischöf-
lichen auch der Prälaten vnd Her Prälatin Räthe, Z ^ r e w n j
. . solch Iaichen durch einen Ie t t l vnter Ihrer Handtschnfft
oder 8ndlcnpti0u vnd Pettfchafft bey dem Mauttner auff der
Mautt durch einen Diener oder Dienerin begehren wurde, folle
alßo dan gemelter Mauttner schuldig sein, dasselbig Zaichen
alßbald punktlich vnd vmbsonst volgen zu lassen; doch sollen
die Geistlichen jährliche ^ccidoutia zu geben schuldig seyn.

Aus dem Rathsdekrete vom 11. Juni 1720 ülier An - und
Abladung dcr Güter betr.

Nachdem entgegen ihrer O r d n u n g die Güterlader ohn-
erwartet des gewöhnlichen Zeichens und ohne des Güterbe-
stätters Beisein an- und abladen, wodurch die M a u t h -
Gerechtsame geschmälert werden, so wird Ihnen befohlen,
künftig nichts mehr bei einem Wirthshaus noch weniger ohne
Beisein des Güterbestätters und ohne e rha l tenes Ab lade-
Zeichen, sondern alles bei gemeiner Stadtwaag abzuladen
und das den Fuhrleuten eigenthümliche Gut in die N i e d e r -
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l a g zu bringen und das Verdächtige anzuzeigen. — Ebenso soll-
es mit den zu Wasser ankommenden Gütern gehalten werden;
insonderheit sollen die Güterlader auch auf die fleißige Ab-
lieferung der e rs te rme ld ten Zeichen in's M a u t h a m t
Obacht haben, damit nicht so viele, wie bishero verspürt
worden verloren gehen und Anlaß zu Unterschleif gegeben ist.

(Gedr. Slg. d. Rathsdekv. 1759 S . 528 f.)

Schema der A b b i l d u n g e n , dann vergleichende T a f e l
der Nbbi ldunsts - und der T e x t - N u m m e r n .

Die Abbildungen der Marken zerfallen in zwei Haupt-
abtheilungen, und zwar in Stücke, welche schon bei Plato sich
abgebildet finden, und in solche, die Plato nicht kannte; die
letzteren umfassen die Nummern Taf. XV I l l 160 bis Taf.
X ! X 174. Tafel X X wurde zur Abbildung eines hochinteres-
santen Siegels verwendet, welches an einer im Anhange
abgedruckten Urkunde der regensburger Münzhausgenossenschaft
sich befindet; die Zeichnung des Siegels ist dem Titelblatte
eines Plato'schen Manuscripts entnommen, welches der hist.
Verein dahier besitzt und das den Titel führt:

Abhandlung über die ältesten regensburger Königs-,
Herzogs- und Bischofs-Münzen. 1774.

I m Manuscripte selbst gibt Plato die nöthigen Erläu-
terungen zur Urkunde, deren Original früher im reichsstädtischen
Archive lag, jetzt aber sich im k. b. Reichsarchive befindet.
Den Text der meines Wissens noch ungedruckten Urkunde
verdanke ich der Güte unseres derzeitigen Vereins-Norstandes
des Herrn fürstl. Ärchivrathes Dr. Wil l .

Die Abbildungen der in der ersten Hauptabtheilung be-
findlicheü Marken und Zeichen sind folgendermassen gruppirt.
(Taf. I Nr. 1 — Taf. XVI I I Nr. 159.)
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,V Runde Stücke (1—113) N. Viereck. Stücke (114-155)
I. Zweiseitige (1—96) 1114—153)

kl) datirte (1—62) 1114—116)
1) mit dem Stadtwappen (1—41 chronol.

geordnet) 1111)
2) ohne Stadtwavpen (42—62 chronol.

geordnet) 1115—116)
b) undatirte (63-96) 1117—153)

1) mit dem Stadtwappen (63. 64) 1117—146)
2) ohne Stadtwappen (65—96) 1147—153)

aa) epigraphe (65—95) 1147—153)
«) mit ganzen Worten (65—72) I—)
L) mit einzeln. Buchstaben (73—95) 1147—153)

««) mit k (73—83) 1147—152)
/3/i) mit anderen Buchstaben (84

—95) 1153)
db) anepigraphe (96) 1—)

II. Einseitige 97—113 nach dem Schema der
zweiseitigen geordnet 1154. 155)

0 . Rautenförmige Stücke (156. 159)
0 . Dreieckige Stücke (157. 158)

Die Abbildungen in Platos Manuscript sind ohne jeg-
liches System, bunt durcheinander gestellt. Da ich gezwungen
war, die Tafeln viel eher fertigen zu lassen, als ich an die
Bearbeitung des Textes gehen konnte, so war mir eine Grup-
pirung der Abbildungen conform mit dem Texte unthunlich;
ich wählte daher obiges Schema, welches das Auffinden eines
jeden zu bestimmenden Stückes ermöglicht; man braucht letz-
teres nur in obiges Schema einzupassen, die Abbildungs-
Nummer festzustellen und dann das Stück mit Hilfe folgender
vergleichender Tafel im Texte aufzusuchen. Die wenigen, bei
Plato nicht abgebildeten Nummern 160—174 (zweite Haupt-
abtheilung) sind leicht durchgesehen.
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Vergleichende Tafel .

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2?
28
29
30
31
32
33
34
35

3
4

105
104
106
107
108
109
110
182
183
184
185
44
77
102
2?
93
111
14
9?
9
10
11
12
40
20
112
16
79
28
41
18
19
192

36
3?
38
39
40
41
42
43
44
45
46
4?
48
49
50
51
52
53
54
55
56
5?
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

m
m

er
. 

>
Z

193
194
195
196
199
55
85
86
8?
114
89
90
56
59
60
61
62
63
64
65
66
6?
70
71
72
73
205
21
35
98
115
116
117
118
119

,I
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
8?
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

äß

120
121
133
134
135
13?
45
46
47
48
37
38
36
122
123
124
125
126
128
12?
129
132
130
21?
53
218
1
2
24
5
6
83
34
68
29

ild
un

gs
-I

m
m

er
. 

>

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
11?
118
119
120
121
122
123
124
125
126
12?
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

30
214
7
39
82
81
32
31
76
113
54
154
155
156
15?
161
159
162
163
164
165
174
149
150
151
152
153
172
173
166
169
14?
148
140
141

He

141
142
143
144
145
146
14?
148
149
150
151
152
153
154
155
156
15?
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

142
143
175
145
138
139
49
50
51
13
176
52
219
84
220
80
210
211
216
57
58
168
179
17?
178
180
181
75
74
15
99
69
8
88

Nicht abgebildet find die Text-Nummern 17. 22. 23. 25.
26. 33. 42. 43. 78. 91. 92. 94. 95. 96. 100. 101. 103. 131.
136. 144. 146. 158. 160. 167. 170. 171.186—191. 197.198.
200. 202—204. 206—209. 212. 213. 215. 221.

Verhandlungen d. hiftor. Vercmes XXXVll.
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Alphabetisches Verzeichnis) M den unter N r . l —
22t beschriebenen Rathszeichen.

Nummer.
Nderlaßzeichen 220
Aehrennachlese-1 13
Almosenamts-Präsenz-Z. . . . 77—79
Almosenamts-Z 77—92
Alte Kapelle 91
Armcnpfenning 92
Baierwein-Z 39
Bäcker-Z 53. 59
Bassano, Anna Gräfin von . . . 86
Bauamtsarbeiter-1 104—132
Bauamts-Präsenz-1 102. 103. 215
Bauamts-Z 102—132. 215
Begräbniß-1 135—137
Bettelzeichm der Armen . . . 80—83
Bettel- I . der Handwerksburschen . 59—73
Biermauth-Z 149. 150
Bräuer-Z 54
Bretzenjungen-Z 53
Bruderschafts-1 56
Brückenzoll-1 180—209
Bschlagstein 115
Ghirurgen-Z 55
Civilstands-I . 132—137
KDißuus 68t 0peraiiu8 lnsrokäs lull 4
Feld-Z 9-13
Fisch-Mauth-Z 151—153
Fifir-I . 35-38.212-214.216

ä o m i u o e t c . . . . 8 5
p a u 6 w . . . 8 6

Frey-Z. (Mauth) 176
Fuchs-Hatz 9
Fußmehl-1 29. 30
Wärtner-1 218. 219
Gerber-1 60
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Getreide-Mauth-Z
Glas-Mauth-Z
Gmeinstein
Großer Stahl
Großhatn
Häring-Mauth-I
Hafner-I
Halder Stahl
Halbstein
Handwerksburschen-Z. . . . .
Hansgerichts- oder»«, „ .
Hansgrafamts- i P " s e n z - I . . .
Hansgrafamts-Z
Hausir-I.
Heuwag-Z.
Hirschlinger Stein
H o c h z e i t s - I . . . . . . .
H o l z l e s e - I
H o l z - I
Hundezeichen . . . . . .
Innungs-I .
Kanzlei-Z.
Karren-Z
Katharina-Spital-Z. . , , .
Kleinhackn
K r ä m e r - I
L a d e - I . . . . ' , . . ,
Lederer-I
Leichenzeichen
Loderer-Z
Malter
Markungs-Z
Maurer-Z
Mauthamts-Z
Mauth-Stück-Z
Mauth« Wd Pflasterzoll-I. . . .
Mehheichen
Metzger-Z

Nummer.
176—179
166—172

116
8

117
151-153

217
7

118
59—73

42—44

42—76
45—51

76
120

133. 134
15. 17—19

14—19
6

53—58. 208—210
133—13?
201—205

84
119
56
52
60

56. 135—13?
61

31-34
91
62

138—200
154—165
138—179
29—34

57. 58. 62
16'
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Müller-Z. .
Obstmauth-I
Pflasterstein
P o r t n e r ' s c h e S t i f t u n g . . . .
P r ä s e n z - Z e i c h e n d e s A l m o s e n a m t s

— — Banamts
— — Hansgrafamts .
— — Rathes . .
— — Schuldgerichts
— — Stadtgerichts

— Steueramts
— — Umgeldamts
— — Vormundamts .

Preis
IRaäix 0MU1UN inalorum avaritia .
Raitpfenninge
Rathspräsenz-I
Raths-Z. im weitesten Sinne

— — engeren Sinne
— — engsten Sinne (Rathgeld)

Rechnungsamt
Ii.o6(l6 rati0U6m villicatiouis tuas .
R i n d s m e t z g e r - I . . . . . .
S a l z a m t s - Z
S a l z m a u t h - Z
Schiffer-Z. . . . . .
Schiffmauth-Z
Schiffmeister-Z
Schlosser-Z
Schrannen-Z
Schremer-Z
Schützengesellschafts-Siegel
Schützen-Z
Schuhmachers. . . , . .
S c h u l d g e r i c h t s - Z
V c h w a i g h a u s e r F o r s t . . . .
S c h w e w m e t z g e r - I . . . . . .
Sciler-Z

Nummer.
64

148 149
120

87. 88
77—79

102. 103. 206
42-44

1—4
20

40—41
21—23
25—28
93—96

121
98—101
97—101

1—4
1—221
1—19
1—4

97—101
9?
57

210—211
145. 146

6b
138. 139

221
66

74. 75
67
8

7. 8
68
20

14. 91
58
69
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Spital-Z
Stadtgerichts-Präsenz-Z. . .
Stahl, großer
Stauss, Anna von . . . ,
Steueramts-Präsenz-Z. .

— -Siegel
— -Zeichen

Stiftungs-I
Strumpfwirker-Z
Stümpfe! Malter-I. . . ,
Thumer-Portner'sche Stiftung
Todten-I
Trauungs-I
Umgeldamts-Präsenz-I . . . .

Unbestimmte Zeichen . . .
Vo rmundamts tP räsenz - I .
W a a g - Z , .
Wacht-I
Wagen-I
Wagner-Z
Weber-Z
Weinmauth-I
Weinsbruner Stiftung .
Siegelmeister-Z
Zimmermann-Z. . , . .

vcummer.
84

40—42
8
86

21—23
24

21—24
84—91

70
21-24
87. 88

135—137
133. 134
25—28
25-39

212—221
93—96

76
5. 6

201. 205
71
72

39. 149. 150.!
85

111. 112
73

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0249-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05958-0249-6


Anhang.

Verbrüderungsbrief der Regensburger Münzhausgenossen
vom 14. August 1345.

Ick Otm«urat äsr i'unnäoiMr au äor Ha^äs äsr
N0226u ^laistor von äsr Uv«nll6 dio 26
) Ick Î aoutdoiu äor Î o«d6i kwbl't 26

d6rn Ortli6d8 lvn
, iod

Lrult, icd korodtoit Ä6r lu^oitltetae^ Wb Laiuroieli äor
^6^voN3.ilt6r) icii Ott 6or U a ^ i ä , icli HIdr6odt iu
6ruob, iob
roodt, iob

lveu an 6er
äsr I '

lvu ä6w 30t
äer p , p

k O d t ä6r 6umz)l6e!it von
, ioli Laus ä6r Na3l6iä

ä6r Na^leiä) i H Olniunrat äor NM?)a1l6r dorn
äex Halles lvu ä6in ^0t ^6uaäe, iok kotor^ iod Oadriel vnä
ick I^bkart 616 Oumpreodt d6rn 6uNpr6odt2 lven^ Vnä
mr ved6r ai äi6 ß6wa^u äor LNu5^6N0220n von ä6r
Nvonllo dio 26 Il^^nhmorod) V6rio!i6n vnä Won odunt

äi6 äil6N driot anl
ß 6 i o l i mit sinanä6r V6raint

vnä tr^olsiob p6^ bwanä6r 2s
i l vor ß6lHrib6N lein au äitbw driek uaoli vu5ol6r alten
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bri«l laß äie vnler voruoäorn au vn8 bsr praobt babent̂
Vnä wir wellen aucb 692 wir äa2 ampt Nribeu auk vuler
Lriben, äie Lrib lveu leiu, oäer auf vnlerewo Nnicbel von

) Vuä äa lobol 62 pe^ beleibeu, äax lu«rba2 edaiu
U« vulerm ^elet22t uimmermer (8io!) Hoem

äanv6 po^ vnlkru Lndeu 616 iexu" Haus^6U0226n uut au
Vuä lweldor vuäor vu^ voißsnautou Haus-

uiodt ouwaer, c>62 ldldeu ^Wpt scliol Vnbon auf
leiueu lvn oäer auf lsiuo^" NniHel vou lveun. V^aer
adsr äax er u i M lven uooli Liuodkl Inet, 80 mnA er lein
Hmpt lodaksSn aiueiu iu äem ^mpt äer liaulßeuoxx ilt,
lvvoldem er v?il. L2 iua^ auck vnlerer ietweclerer lein

ma^uu vuä auek ^edeu veuter leinen 8veuu lv^el»
er wil. M r veriedeu aucb oCevdar̂  Ob fu"rba8 eiue»

not ^elcbaecil^ ^Ilo äax prelt au äew H.mpt ^vaer,
Dax leider Felexxt loduelleu die Naus^snoLxeU) clie äauus
audaim Nut die 26 Leßeulpuorob in äer 8tat)
vuä au"2ricbten uaod äitx ^a^eildarti^ev briefs fgA.

. Ob vuäer vns allen äie ^oletxt lint aiuer oäer wer
, äeu äie lu"rlteu niobt verlibeu lneteu oäer uiobt

leibeu polten, Va2 na?r von vu^enaäen^ Dax Ne äer
selben . . . . oäer äa2 lis luelt ireu belvnäeru lrvm äa-
nuue lu«obt6U) äe2 lcbuelleu lie «u irem vor^enanten ^wpt
vnenkolten beleiben, ^Vkln l i lclmelien e2 äaunocb als
voellicdleicb uie22eu vuä nuet2en mit allen äen reMeu,
ßreu vuä nuetx2eU) als wir leiben. Wir baben aueb vu»
alle ßcmaiuebleicb mit eiuanäer vsraiut, Ob ex 20 arbsit
obo«m in äer Nveull'e, lwer äanne äarle^t, er le^
oäer anäerlwo, äer lcbol aueli ruit vns aul beben
ßewinnvvF. lüuä lvvelber vuäer vu8 leiu luNßel au äen
brief nickt le^t, lwauue im vre^ ltunt äarvmb
lproebeu wirt an ^evaer, vnä er e2 lraeueleicb
äem lobuelleu wir fu^rbas uiebtS8 mer lobuläieb lein.
Dax äax allo3 allo ltaet vuä vu2erbwolieu beleibe. Dar
veber 20 einem voreduonäe vnä 2e eiuer beltaetiobait ß̂ eben
wir alle ßemaiuobleiek, al8 wir vor Aelobribeu leiu an
äilem drief, äilen bri«l verli^olteu mit vnleim
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von äerUvonllo die xs LeAenspurok Vnä. mit vnlor

Dax i l t ßolHebeU) v o man x^It von
vi6U"t26^ou Nvnäert ^ar vnä in äem l'urnt' vnä

Viertxi^ilton «lar, an vnler ^ra^v^en adent 20 6er Zobiftäuvss.

An der Urkunde hängen nachstehende Siegel, sämmtlich von griinem
Wachse.

1. D a s S i e g e l der M ü n z c r H a u s g e n o s s e n . Unter Doppel-
bogen, von drei Thürmen überragt, sitzen der Herzog von Bayern
und der Bischof von Regensburg. Zwischen ihnen schwebt ein
Stern. s. Abb. Taf. X X .

2. und 15. Das Siegel des Tundorfer: Lilie von 2Nosen beseitet.
3. Das Siegel des Propstes L'öbel: ^öwenkopf mit Lilien an den

Ohren und Zunge.
4. 12. 13. 14. 16. 17. 1i>. 23. Das Siegel der Gumprecht,

mit Stufen schräg geviert. Konrad (19) hat zur Unterscheidung
in das untere Feld eine Rose, Peter (23) eine Krone gesetzt.

5. Das Siegel des auf Tuuau: Schrägfluß.
6. „ „ „ Ernst: Dreifache durchbrochene Mauerstuse.
?. „ „ „ Ingolstetter: gequerter und gestümmelter Ast.
8. „ „ „ Neumeister: 55 mit Stern darunter.
9. uud 21 . Das Siegel des Maxeid: Gebogener Arm mit Pfeil.

10. Das Siegel des in der Grueb: Dreistufiger Mauergiebel.
11. „ „ des Reich: Zwei Lilienbesteckte aufsteigende Spitzen,

eine desgleichen besteckte absteigende Spitze.
20. Das Siegel des supra klonetn: Abgekehrte Löwen mit gemein«

samen Kopse (ttaimn inwr lsttnns).
22. Das Siegel des Maller: Abgekehrte Monde über rechtgckehrtem,

dazwischen Stern.
Die Siegel des Leupold, Gebhard und Liebhard Gumprccht fehlen.
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IV.

Nekrologe.
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Joseph <Ipf,
und bisch, geistl. Aach m

1876, 21. J u l i .

J o s e p h L i p f wurde geboren den 17. November 1805
zu M a s s i n g , einem Marktstecken in Niederbayern, und war
seine Mutter eine Schwester des Bischofs Franz Xav. Schwäbl
von Regensburg. Nach Vollendung seiner Studien in Lands-
hut und nachdem er am 4. August des Jahres 1823 zum
Priester geweiht worden war, begann er seine seelsorgerliche
Thätigkeit als Cooperator und Pfarrprovisor in Eggenfe lden
wurde aber schon bald durch Bischof S a i l e r zum Domvikar
in Negensbmg ernannt. Als sein Onkel Franz X. Schwäb l
i. I . 1833 Bischof geworden, betraute er seinen Neffen mit
der Stelle seines Secretärs und L i p f verblieb in derselben
auch bei Bischof Valentin N i e d e l von 1842—45. I m
letzteren Jahre nahm ihn der Fürstbischof D i e p e n brock als
Secretär mit nach B r e s l a u , von wo er 184? mit dem preuß.
rothen Ndlerorden IV. Cl. ausgezeichnet wieder als bischöst.
Secretär nach Negensburg zurückkehrte. Später nahm er eine
Ordinariatssecretärstelle ein, bis er 1855 am 28. Oktober
zum Domtapitular ernannt wurde. Seine literarische Thätig-
keit eröffnete. L i p f 183? mit der Uebersetzung und Herausgabe
des 'Hieotimuß, Anleitung zur christl, Frömmigkeit für die
Jugend, von I)r. Carl G o b i n e t aus dem' Französischen
(Regsbg. 1837 Pustet), und setzte sie fort durch Herausgabe
der Regensburger Diözesan-Matrikel 1838. I m Jahre 1853
cdirte er die Verorbnungssammlung (1850—1852) und machte
sich daran, eine Geschichte der Bischöfe von Regensburg zu
schreiben, von welcher aber nur etwa 18—20 Druckbogen
fertig geworden, vielleicht in der Ordinariatsbibliothek zu finden
sind. Eine wahre Herzensangelegenheit war für L i p f immer
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die Heranbildung der Jugend und besonders die Sorge für
den Nachwuchs im Diözesan-Priesterstandc. So bemühte er
sich nach Gründung des Diözesan-Knaben-Seminars persönlich,
in Schulen und Privathäusern für das Studium taugliche
Knaben auszusuchen und die für dasselbe nöthigen Mit te l
zu beschaffen.

I n seinem Geburtsorte M a s s i n g führte er größtentheils
durch seine Ersparungen zum Nutzen der weiblichen Jugend die
Schulschwestern ein, und unterhielt bis zu seinem Tode das
Gebäude auf seine Kosten. Der Bau des Kirchleins in
M a s s i n g kam nur in Folge der Bemühungen und bedeu-
tender Opfer von seiner Seite zu Staude. Die Mariensäule
auf dem Marktbrunnen trägt den Namen L i p f Joseph. M i t
Stiftungsurkunde ä. d. Regensburg )5. Oktober 1871 über-
gab L ip f 3200 fl. österr. Silberwährung der Marktsgemeinde
M a s s i n g als Stipendienstiftung für talentvolle und wohl-
gesittete Knaben aus der Pfarrei M a s s i n g , welche Neigung
zum Studiren zeigen.

L ip f starb am 21. Ju l i 1876 m Pfarrhofe zu Bina-
biburg bei seinem Bruder Anton und wurde in seinem Ge-
burtsorte M a s s i n g der entseelte Leib der heimathlichen Erde
übergeben. Das ganze Leben L ip f ' s war erfüllt von Wohl-
wollen gegen seine Mitmenschen jeglichen Standes, von Eifer
in der Ausübung seiner priesterlichen Pflichten, von treuer
Anhänglichkeit an die Kirche; Ergebenheit in den Willen Gottes
war der Leitstern, der ihn bei allen seinen Handlungen führte,
so daß er auf der Bahn der Rechtschaffenheit, die er wandelte,
wohl nie einen Augenblick stille gestanden haben mag, wie
auch kaum jemals ein Wort des Unwillens über seine Lippen
kam und die Milde seines Herzens aus den Urtheilen, die er
fällte, und aus den Thaten, die er verrichtete, stets hervor-
leuchtete. N. I.
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vr. Aarl Arafft,
. Mrchem'nth und I tadtMrrer m Aegensburg.

i 1878, 9. Januar.

v r . K a r l K r a f f t wurde als der jüngste Sohn des
Kantors und Schullehrers Chr. Krafft am 4. Ju l i 1804 in der
Stadt D i n k e l s b ü h l geboren. Nachdem er an dem Gym-
nasium Ansbach namentlich unter Schäfer und Bomhard
eine eingehende philologische Vorbildung genossen, bezog er
die Universität E r l a n g e n , nm sich der Theologie zu widmen.
Nach 4 jährigem durch Fleiß ausgezeichneten Studium zum
Lehrer der hebräischen Sprache am Gymnasium und Haupt-
lehrcr an der Theresim-Schule in Nnsbach ernannt, wirkte
er in dieser Eigenschaft auf's Segensreichste 12 Jahre lang.
Umfassende Studien der orientalischen Sprachen brachten ihn
in enge Verbindung mit Rückert, Fürst u. A. Ihre Frucht
waren die 1839 erschienenen „jüdischen Sagen und Dichtungen
nach den Talmudm und Midraschen," eine Nachdichtung von
auffallender Sprachgewandtheit. Auch seinen theologisch-kritischen
Studien entstammt in jenen Jahren: „Die Weissagungen des
Iesaja," sowie das „Buch Daniel." I m Jahre 1839 kehrte
er in's Pfarramt zurück, er wurde 3. Pfarrer in seiner Ge-
burtsstadt und von hier aus im Jahre 1846 nachRegens-
b u r g versetzt, wo er bis 1859 die 3. Pfarrstelle oberer Stadt,
von da an die 1. Pfarrsielle unterer Stadt bekleidete. 32 Jahre
lang entfaltete K r a f f t eine fruchtreiche und von wahrhaft
christlichem Geiste durchdrungene seelsorgerliche Thätigkeit sowohl
auf der Kanzel, denn er war des Wortes Meister wie wenige,
als am Krankenbette, wo er der erfahrene wohlmeinende und
hochbeliebte Berather des größeren Theils der protestantischen
Gemeindeglieder war.

Ebenso fern dem Zelotismus, wie dem stachen Ratio-
nalismus hatte er sich schon früh, genährt an der Brust
Kant'scher und Hegel'scher Philosophie, der durch Schleiermacher
inaugurirten theologischen Richtung angeschlossen, welcher er
bis zu seinem Tode treu blieb, wie er denn auch mit den
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Bestrebungen des Protestantenvereins von Herzelt sympathisirte,
hingegen dem zur Zeit im engern und weiteren Vaterlande
dominirenden Kirchenthume sich rückhaltslos als Gegner bekannte.

Nachdem er noch im Januar 187? zur Feier seiner
50jährigen Amtsthätigkeit zum Kirchenrath ernannt und mit dein
Ehrenbürgerrcchte der Stadt Regensburg geschmückt worden
war, wurde er schon im Herbste desselbigen Jahres in Folge
einer nothwendig gewordenen Operation an das Krankenbett
gefesselt, das er nicht mehr verlassen sollte. Er starb am
9. Januar 1878. Während seiner hiesigen Wirksamkeit ent-
faltete K r ä f f t in den verschiedensten literarischen Gebieten
eine geradezu bewundernswerthe Thätigkeit. Außer der seinen
Amtspflichten, mit deren Erfüllung er es sehr ernst nahm,
geweihten Zeit widmete er sich dem Unterrichte der heran-
wachsenden, namentlich weiblichen Jugend, wie er denn mit
einer seltenen Befähigung zum Lehramt ausgestattet war.
Obgleich erst in den Maunesjahren zum Studium der mo-
dernen Sprachen hingeführt, erreichte er durch eisernen Fleiß
noch die genaueste Kenntniß nicht nur der italienischen, fran-
zösischen, englischen, spanischen und holländischen Sprache,
sondern auch ihrer gesammten Weratureu; dabei besaß er
gründliche musikalische Bildung und spielte trefflich Klavier, ja
es qab kaum ein Gebiet des Wissens, iu welchem sich nicht
seine polyhistorische Neigung zu befriedigen gesucht hätte.
Insbesondere zog ihn der italienische Dichterheros Dante an;
ihm schenkte er mehr als ein Jahrzehnt seine ganze volle
Muße. Seine Uebersetzung und Erklärung der lyrischen Ge-
dichte Dante's erschienen Regensburg, Montag und Weiß 1859,
und fanden dieselben gleich den in Verbindung mit Paul Heyse
edirten Uebersetzungen moderner italienischer lyrischer Dich-
tungen allseitige Anerkennung.

Unser Verein verlor an ihm ein thätiges, für unsere
Bestrebungen warm fühlendes Mitglied, dessen Gelehrsamkeit
auf den guten Ruf unserer Corporation nach auswärts nicht
ohne Rückwirkuug bleiben konnte und dessen Verlust uns schwer
zu ersetzen ist.
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Feonhard Oraf,
Dechant und Mlrrrer zu Jengenleld.

t 1878, 20. März.
G r a f Leouhard, geboren 25. Ju l i 1809 zuSchäflohe ül

der Pfarrei Sulzbach in der Oberpfalz, studirte in Amberg,
und Regensburg, wurde 22. J u l i 1834 zum Priester geweiht;
nachdem er mehrere Jahre in der Seelsorge gewirkt, war er
1839 — 43 als Lehrer im Schullehrerscminar zu Eichstädt,
wurde dann Pfarrer zu Günching, 1854 zu Breitenbrunn,
endlich zu Lengenfeld, ward 1862 zum Dechant des Landcapitels
Velburg gewählt, und starb als solcher 20. März 1878.

Er schrieb u. a.: Die Pfarrverwaltung im schriftlichen
Verkehre, Regensburg 1859; Denkreime 3. Aufl., Sulzbach
1867; außerdem viele Predigten, dann Beiträge in verschiedene
Zeitschriften (besonders in die Quartalschrift für practisches
Schulwesen), k. I .

Zosepl) M e r l
k. ItadtMner in Mrgle

s 1878, 8. Juli.
Geboren am 16. März 1812 als Sohn eines Wirthes

in Herzogau bei Waldmünchen, machte er seine Gyumasial-
und Lyceal-Studien mit guteut Erfolge in Regensburg, besuchte
die Universität in München, ward (unter Regens Gallus Schwab)
am 25. J u l i 1835 zum Priester geweiht und schon im August
desselben Jahres als Cooperatormach Waldmünchen admittirt.
Sechzehn Jahre wirkte er hier, besonders unter Pfarrer
Wolftum, längere Zeit als einziger HilfsPriester, hierauf (seit
Juni 1851) 12 Jahre als Pfarrer und Distrikts-Schul-
Inspektor in dem unwirthlichen Weiding, alsdann (seit 1863)
bis zu seinem Hinscheiden als Stadtpfarrer in Burglengenfeld.
— Stadtpfarrer Bierl war besonders tüchtig als Prediger, und
stets ein warmer Freund der geschichtlichen Studien. L. I. ?.
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oseph Zukas,
k. Pfarrer in Dalkiug.

1- 1879, 19. Februar.
Geboren 13. Juni 1834 zu Ruhmannsfelden als der Sohn

cines bürgert. Gastwirthes, machte er seine Gymnasialstudien bei
seinen glänzenden Talenten mit sehr gutem Erfolge in Metten'
scine philos. und theolog. Studien am k. Lycemn in Regensburg,
Schon damals zählte er unter die drei „gelehrten Freunde"
(Aichinger, Lukas, Niedermaier Andr.), war literarisch thätig
und politisirte.

Am 11. J u l i 1859 zum Priester geweiht, wirkte er der
Reihe nach in Ruhmannsfelden, Cham (seit Ma i 1860), Sulz-
bach und Weiden (seit 1862) als HilfsPriester und Cooperator.
Seine „Geschichte der Stadt und Pfarrei Cham" und „Schiller's
religiöser Bildungs-Gang" sind damals entstanden.

I m Jahre 1864 kam Lukas als Militär-Curat (an der
alten Kapelle) nach Regensburg; als solcher machte er den
Krieg von 1866 mit, und schrieb brillante Zeitungs-Artikel
vom Kriegsschauplatz; ließ sich dann zweimal in's „ Io l l -Par-
lament" wählen (bis 1871). I m Jahre 1869 trat er lebhaft in
die Wahlen für den bayr. Landtag ein und entfaltete als Agitator
eine große Thätigkeit. Als Abgeordneter glänzte er durch
Schlagfertigkeit in der I I . bayr. Kammer, zeigte sich in allen
Fragen, selbst finanziellen unterrichtet, trat aber bald mit Bucher
aus, um Politik fortan nur mehr mit der Feder und nach eigenen
Heften zu treiben, wobei es Angriffe nach allen Seiten regnete.

Als Frucht seiner literar. Thätigkeit sind hier zu erwähnen:
seine Schriften über den „Schulzwang" (ein Stück moderner
Tyranei), die „Presse" (ein Stück moderner Versimpelung), der
„Feiertags-Stunn" u. s. w., endlich „der Schulmeister von
Sadowa;" zahllose Artikel in der „Donauzeitung" u. s. f.

I m Jahre 1870 ward er unversehens der Stelle als
Mil i tär-Curat enthoben und von der k. Regierung mit der
Duodez-Pfarrei Nggersberg bei Riedenburg bedacht, im Jahre
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1873 erbat und erhielt er die Pfarrei D a l t i n g bei Cham,
wo er, immer mehr eigene Wege ohne Rücksicht gehend, fast
mit aller Welt zerfiel oder Händel bekam. Dadurch brach
seine Gesundheit rasch zusammen, und am 19. Februar 1879
raffte ihn ein Schleimschlag plötzlich dahin. Lukas war ein
Original, mit brillanten Geistesgaben, aber auch mit den
Schattenseiten eines solchen. 1i. I. ?.

. Josepl) Antmer,
k. I t M M r r e r m Erbendorf.

-s 1879, 16. J u n i .

Geboren N . Dezember 1825 zu Floß, studirte am Gym-
nasium in Regensburg (Absolutorium 1845), hierauf am Lyceum
in Amberg (bis 1850), ward am 19. Ju l i 1851 w Regensburg
zum Priester geweiht. An der Seite seines Wohlthäters, des
Pfarrers M . Unger, wirkte er als Cooperator in Wiesau (bis
1856) und Sallern (bis 1862), worauf er als Dompfarr-
Cooperator einberufen wurde. I m Jahre 1866 wurde er
Pfarrer und Distrikts-Schul-Inspektor in Fichtelberg, im August
1868 Stadtpfarrer in Erbendorf, wo er 1879 einem bösartigen
Magenübel erlag.

Stadtpfarrer Lindner war bekanntlich seit 1869 Mitglied
der I I . bayr. Kammer und mehrmals des deutschen Reichstages.
Als Cooperator beschäftigte ihn nebenher das Studium der ober-
pfälzischen Sagen und Gebräuche, bald mehr die Naturgeschichte und
zuletzt Botanik und Medicin. Von der Universität Jena erhielt er
schon 1865 den philosophischen Doktor-Titel, im Jahre 1875 kam
der Titel Dr. mocl. hinzu. Bekannt ist, daß er außerordentlich heil-
kundig war und ebendeshalb längere Zeit dem homöopathischen
Kreis-Berein vorstand und dessen Organ redigirte.

Durch sein heiteres, offenes Wesen, durch große Wohl-
thätigkeit und Liebenswürdigkeit war er hier wie an allen
Orten, wo er wirkte, beliebt, k. I. k.

Vcrhandlmlgcil d. histor, Vereines. Bd. xxxvi l . 17
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Johann Adam Mcherl,
l i. geiftl. Kath nnd Gnnonilms von I t . Johann in

1879, 8. August.

Geboren 30. März 1806 zu Pollenried, Pfarrei Roding,
machte er seine höheren Studien in Regensburg, wurde am
1. August 1831 zum Priester geweiht, hierauf Cooperator in
Hienheim und Teugn, und schon im Jahre 1837 Pfarrer in
Moosham. Als solcher erhielt er wiederholt Urlaub, um
höheren Adspirationen zu folgen, so im Jahre 1853, wo er
als Missionsgeistlicher nach Christiania (Norwegen) ging. Der
dortige sehr beschränkte Wirkungskreis konnte ihn nicht be-
schäftigen und darum kehrte er in die Heimath zurück, und
erhielt die ansehnliche Pfarrei Roding (24. Februar 1854).
Als Pfarrer von Roding war er zugleich Distrikts-Schul-
Inspektor, auch Kammerer, seit 1861 Dechant. Seine wankende
Gesundheit, insbesondere die Krankheit des Einen Auges, zwangen
ihn zu wiederholten Versuchen, seine Pfarrei zu resigniren oder
mit einer andern Stelle zu vertauschen. Und doch zeigten ihm
Anerkennungen, daß seine Thätigkeit vollauf befriedige; so z.B.
die Ernennung zum k. geistl. Rathe (1872). I m Herbste des
gleichen Jahres wählte ihn das Kapitel S t . Johann zum
Kanonikus. AIs solcher starb er, ein wohlthätiger, Hochge-
achtetor Priester, 73 Jahre alt. k. I.
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Iriednch Aector Graf v. Aundt auf
cFauteröach.

I:. blrM. Münmerer nnd Mmisterialrath.

1881, 3. Januar.

Geboren 5. September 1809 in München. Nach been-
digten Studien wurde er Accessist im Ministerium d. I . ,
1836 Ministerialsekretär, 1838 Regierungsasstssor in Landshut,
1839 Landrichter inVrückenau, 1846 Regierungsrath in Augs-
burg, 1847 Oberkirchen- und Schulrath, und 1. Ma i 1848
Wmsterialrath im Staatsministerium d. I . , welche Stelle er
bis zu seiner am 2. Dezember 1876 auf Ansuchen erfolgten
Quiescirung mit Auszeichnung bekleidete. Er war längere
Zeit Borstand des hist. Vereines von Oberbayern; 1858 wurde
er außerordentliches und 1864 ordentliches Mitglied der k. bayr.
Akademie der Wissenschaften. Der histor. Verein von Ober-
pfalz und Regensburg zählte ihn zu seinen Ehrenmitgliedern.
Seine zahlreichen histor. Arbeiten bewegen sich sämmtlich um
die Geschichte des bayr. und namentlich des oberbayr. Landes,
und sichern ihm durch ihre Gediegenheit einen dauernden Platz
in den Annalen der Geschichtswissenschaft. Ein vollständiges
Verzeichniß seiner Schriften findet sich im Almanach der k. b.
Akademie der Wissenschaften (1875 S . 350 — 352, 1878
S. 159 —160).

17
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Hobias Mayer,
geistl. Ruth und Dechllut̂ karrer in

1881, 19. M a i .

Geboren 2?. Ma i 1808 zu Nabburg als der Sohn ehr-
samer Bürgersleute, absolvirte er das Gymnasium in Regens-
burg im Jahre 1827 mit der Note „vorzüglich;" auch seine
philosophischen und theologischen Studien machte er in Regens-
burg. Zum Priester geweiht am 20. August 1832 wirkte er
als Cooperator in Dietldorf, dann in Wald und Regenstauf,
seit 1836 als Benesiciat in seiner Heimath, 1839 als Pfarrer
in Dietldorf, seit 1859 als Pfarrer in Kallmünz. Von letzt-
genanntem Orte aus entfaltete er auch seine Thätigkeit als lang-
jähriger Distrikts-Schul-Inspektor, was ihm die Auszeichnung
der Ernennung zum k. geistl. Rathe verschaffte (18??). Seit
1868 war er Kammerer, seit 1875 Dekan des Landkapitels
Schwandorf. L . I. ?.
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Dr. Wilhelm Wrenner-Achäffer,
k. Medicmnlrath und Se-irkl;ltr3t l. I I . a. D. in Kegensburg,

1881, 4. August.

Sohn des herzogl. Anhaltischen Legatiousrathes Gottfried
Karl Johann Brenner und dessen Gattin Henriette geb. Schäffer,
geboren in Regensburg am 15. September 1814. Seine
Eltern leiteten mit Liebe und Sorgfalt seine Erziehung und
waren eifrigst bestrebt, die Ausbildung seines Geistes und
Herzens zu fördern. Nachdem er das Gymnasium seiner
Vaterstadt besucht hatte, widmete er sich dem Studium der
Medicin auf den Universitäten München, Göttingen und
Würzburg, wo er im Jahre 1838 die Doctorwürde erlangte.
Hierauf setzte er seine ärztlichen Studien in den Kranken-
anstalten von Hamburg, Paris, Würzburg und München fort
und bestand i. I . 1840 das medicinische Staatsexamen.

Durch eine testamentarische Bestimmung seines mütter-
lichen Großvaters, des ohne männliche Nachkommen verstorbenen
fürstl. Thurn- und Taxis'schen Geheimrathes und Leibarztes
Dr. Jakob Christian v. Schäffer, war er veranlaßt, mit landes-
herrlicher Bewilligung seinem Familiennamen jenen seines
Großvaters beizusetzen.

I m Jahre 1840 ließ er sich hier als praktischer Arzt
nieder, 1844 übersiedelte er nach Burglengenfeld und 1847
nach Weiden, wo er bis zum Jahre 1860 als ausübender
Arzt wirkte und sich des größten Vertrauens erfreute.

I m Jahre 1846 verehlichte er sich mit seiner Base,
Fräulein I d a Brandenburg aus Rostock, welche ihm eine
treue und liebvolle Lebensgefährtin durch 35 Jahre einer
glücklichen Ehe war.

Am 24. August 1860 wurde er zum Gerichtsarzte des
k. Landgerichts Neustadt a. Wb., am 28. Jun i 1862 zum
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Bezirksarzte I Kl. daselbst und am 36. November 1866 als
solcher für das k. Bezirksamt Regensburg und den Verwal-
tungsbezirk der Stadt Regensburg ernannt.

Während seines Aufenthaltes in Weiden hatte er die von
Sr . Majestät dem Könige Max I I . gegebene Preisfrage:
„Darstellung der san i t ä t l i chen Volkssitten und des medi-
cinischen Volksaberglaubens eines Bezirkes" apf Grund seiner
Wahrnehmungen und Erfahrungen für seinen Amtsbezirk zu
lösen gesucht, und wurde auch seiner Schrift: „Medicinischer
Volksaberglauben in einem Theile der Oberpfalz" (Amberg,
1861. 8) in ehrenvoller Weise der ausgesetzte Preis zuerkannt.

Wenn ihm schon als amtlichen Arzt vielfache Verbesserungen
sanitärer Zustände an den Orten seines Wirkens zu danken sind,
so bot ihm seine Berufung zum Mitgliede des Kreismedicinal-
Ausschusses noch mehr Gelegenheit zu entsprechender Wirksam-
keit. Da schrieb er Aufsätze über die Stellung und Wirksamkeit
der Aerzte, sanitätsärztliche Briefe aus Regensburg u. a. m.

Das Kriegsjahr 1870/71 nahm seine Thätigkeit als tzeiter
und Arzt der hier errichteten Hülfsspitäler in erhöhtem Maße
in Anspruch, und der Dank geheilter verwundeter und ertränkter
Krieger, sowie die allerhöchste Anerkennung seiner Leistungen
durch Verleihung des k. Verdienstkreuzes und des k. preuß.
Kronenordens mit dem rothen Kreuz waren sein Lohn.

Sein Urlaub führte ihn jedes Jahr in die großartige
Alpenwelt, deren Eindrücke ihn begeisterten, wie die Sitten
und Gebräuche ihrer Bewohner sein lebhaftes Interesse er-
weckten.

Vom Jahre 1843 cm. gehörte er unserm Vereine als
Mitglied an und besorgte er bis zu seiner Uebersiedlung nach
Burglengenfeld die Geschäfte eines zweiten Secretärs. Als
Früchte seiner historischen Forschungen legte er in unseren
Verhandlungen nieder:

1) Das Geschlecht der Hohenfelser im 9. Band Seite 334
bis 356.
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2) Bericht über die Ausgrabungen bei Trischelberg,
k. Landgerichts Burglengenfeld, lm 10. B. S . 440—443.

3) Geschichte der Stadt Weiden im 15. B. S . l — 1 5 1 .
4) Versuch einer Geschichte des Landgerichtsbezirkes Weiden

als Ergänzung und zur Berichtigung seiner Geschichte von
Weiden im 17. B. S . 65 — 291.

5) Historisch-topische Beschreibung der Stadt Weiden (nach
allerhöchsten Direktiven) im 19. B. S . 235—290.

6) Geschichte und Topographie der Stadt Neustadt an
der Waldnab und seiner Herrschaft, der ehemaligen gefürsteten
Grafschaft Störnstem, im 24. B. S . 1 — 161.

Endlich hatte er im Auftrage des Vereines einen kurzen
Auszug aus der Geschichte der Burg „Donaustauf" (Stadt-
amhof, 1869. 12) den vom 2 0 . - 2 5 . September 1869 hier
tagenden Geschichts- und Alterthumsforschern zur Erinnerung
entworfen.

I m Jahre 1879 ergriff den bis dahin kräftigen und
rüstigen Mann ein Unterleibsleiden, das i. I . 1880 verstärkt
wiederkehrte und ihn zwang, aus dem Staatsdienste auszu-
scheiden. Durch allerhöchste Entschließung vom 13. November
1880 wurde ihm unter huldvollster Anerkennung seiner lang-
jährigen mit Auszeichnung geleisteten Dienste und mit Ver-
leihung des Titels und Ranges eines k. Medicinalrathes der
erbetene dauernde Ruhestand bewilligt. Nachdem er zu An-
fang des Jahres 1881 von dem alten Uebel befallen worden
war, erlöste ihn am 4. August ein sanfter Tod von seinem
Leiden.

M i t ihm haben die Kranken einen sorgsamen Arzt, die
Wissenschaft einen eifrigen Jünger uud unser Verein ein
thätiges, durch seine Arbeiten bewährtes Mitglied verloren.
Friede seiner Asche!
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Auton Mußwurm,
und bisch, geistl. Auch m

t 1881, 10. August.

Geboren 29. Dezember 1831 zu Amberg als der Sohn
eines Rentamtsschreibers, machte er seine Studien vollständig
und mit bestem Erfolge in seiner Vaterstadt und wurde am
14. März 1856 zum Priester geweiht. Nußwurm hatte Neigung
als Priester für eine Professur in der Physik und Mathematik
sich auszubilden. Verschiedene Umstände verhinderten dies.
Nichts destoweniger wirkte er mit größter Freude und Frucht
in der Seelsorge erst zu Vilseck, seit Februar 1858 in Amberg
zwei Jahre als Prediger mit Auszeichnung.

Durch Präsentation erhielt er schon 1862 die Pfarrei
Theuern, welche er bis zu seiner Ernennung als Domkapitular
(5. Dezember 1880) beibehielt. Seit 186? war er auch Distr.-
Schul-Inspettor, seit 1869 Dekan des Kapitels Hirschau, seit
dem gleichen Jahre Mitglied der I I . bayr. Kammer und bald
darauf auch des deutschen Reichstages. Seine diesbezügliche
hervorragende Thätigkeit ist bekannt: sie hat seinen-Namen
in weiten Kreisen populär gemacht, aber auch viele Angriffe,
selbst von früheren Parteigenossen besonders gegen Ende seines
Lebens ihm eingetragen. Ehe noch ein Jahr seit seiner Er-
nennung zum Domherrn verflossen war, raffte ihn ein Schlag-
anfall, unmittelbar nach der Festpredigt zum eigenen und
seiner Altersgenossen 25jährigen Priesterjubiläum in der Kreuz-
bergkirche zu Schwandorf aus dem zeitlichen Leben. Er ward
allgemein betrauert, weil Freund und Feind ihn achteten, ja
liebten. N. I ? .
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Johann Michael Hleger,
DonMoM m Kegen«bnrg.

t 1881, 9. November.

Geboren 16. Oktober 1807 zu Rackenthal bei Oberviechtach
Sohn eines Hufschmids, machte er seine Studien am

Gymnasium und Lyceum zu Regensburg als sehr guter, stets
charaktervoller Schüler und Ccmdidat.

Sämmtliche Weihen empfing er aus der Hand des B i -
schofs und Regens Wittmann, dre Priesterweihe am 1. August
1831. Hierauf wirkte er als Cooperator in Ganghofen, Rotz
und Donaustauf, großentheils an der Seite seines ehemaligen
Professors Gg. Schumann. I m Jahre 1844 schlug er die
Pfarrei Chamerau, 1846 die Pfarrei Vohenstrauß aus, ward
aber im gleichen Jahre von Bischof Valentin als bischöfl. Ad-
ministrator nach Regensburg berufen. Als solcher leistete er
Vorzügliches, so daß derselbe Bischof am 15. Jun i 1854 ihn
zum geistl. Rath und Mitglied des Ordinariates ernannte.

Bischof Ignatius erkannte bald dessen Tüchtigkeit und
ernannte ihn am 10. August 1858 zum Kanzlei-Direktor, am
20. November 1858 (nach dem unerwarteten Tode Lemberger's)
zum Vioc8 Fsremst, am 18. Februar 1859 zum wirklichen
Generalvikar, nachdem er im Dezember 1858 Domkapitular
geworden war. Als Generalvikar war er 20 Jahre uner-
müdlich thätig, wobei ihm seine ausgebreitete Personal- und
Lotalkenntniß der Diöcese vorzüglich zu Statten kam.

I m Jahre 1863 wurde er an Zarbl's Stelle Dompropst,
und als solcher Vorstand des St . Kath.-Spital-Rathes und des
Dombau-Vereines.

Er war Ritter I. Cl. des Verdienstordens vom hl. Michael
und seit 1. August.4881 (da er Iubelpriester geworden) auch
Inhaber des Ehrenkreuzes des k. bayr. Ludwigs-Ordens.
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Am 9. November 1881 erlöste ihn der Tod von einem
langwierigen Gicht- und Stein-Leiden.

Rüstig an Geist und Körper hat Dompropst und General-
vikar Reger rastlos gearbeitet und sich um Staat und Kirche
wohl verdient gemacht, wie die Grabschrift auf dem kathot.
Fricdhofe unterer Stadt andeutet, k. I.

Georg Aeinrich,
Denckiat in Schierling.

1- 1881, 27. Dezember.
Geboren 1. J u l i 1835 in Schierling als der Sohn armer

Söldnersleüte, machte er seine Studien mit gutem Erfolge
an den Gymnasien zu Negensburg und Passau (hier absolvirte
er im Jahre 1858), studirte Philosophie am Lyceum in Re-
gensburg, hierauf Theologie im „Georgianum" zu München
und wurde am 6. Ju l i 1862 in Negensburg zum Priester
geweiht. Seine Gesundheit war nie eine feste, dagegen seine
Neigung zu ruhigem Studium, besonders auf dem Gebiete der
vaterländischen Geschichte, schon früh eine rege: ihr hat er denn
auch einen großen Theil seines kurzen Lebens gewidmet.

I m Jahre 1862 kam er zur Aushilfe nach Dünzling
Pfarrei Abbach, dann als I I I . Cooperator nach Rottenburg
(N.-B.), hierauf als Aushilfspriester nach Rohning, bis ihm
1869 das Frühmeß-Beneficium seines Heimathsortes über-
tragen wurde. Obwohl kränklich, war er beständig thätig -. nur
so erklärt sich, daß er neben seinen Berufsarbeiten Muße fand,
die Geschichte von Rohning, Rohr u. s. w. zu erforschen und
zahlreiche Abhandlungen dem hist. Vereine für Nied.-Bayern
zuzuwenden. Er sorgte dafür, daß die reichen von ihm gesam-
melten Materialien, besonders zur Diöcesan-Geschichte, nach
seinem Tode in berufene Hände kamen (Hr. l . Benedikt
Braunmüller in Metten).

M i t ihm schied ein edler Priester und geschickter aufrichtiger
Freund der vaterländischen Geschichte von dieser Erde. It..!. ?.
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Oeorg Ireißerr von Stengel,
Aegjernngl!> und Areillbaurach in Aegemburg.

1882, 9. Mai.

G e o r g F r e i h e r r von S t e n g e l war geboren am
4. April 1814 zu München als Sohn eines k. Finanz-
ministerialrathes.*) I m Hause seiner hochgebildeten Eltern
verkehrte er im Kreis von Künstlern und Bauleuten, unter
ihnen Heß, Cornelius, Rottmann, Stiglmaier, v. Gärtner
u. s. w., wodurch in dem talentvollen Knaben Georg schon
frühe die Liebe zu Kunst und Wissenschaft erweckt ward.

Rühmlich absolvirte v. S t e n g e l schon mit 16 Jahren
das Gymnasium, bildete sich dann unter Schlotthauer und
v. Gärtner an der f. Akademie im Baufache aus, nebenbei
philosophische und juridische Studien auf der Universität pfle-
gend, bestand 1835 den Staatskönkurs aus dem Hochbau-
und Ingenieurfache und trat dann in Praxis bei der damaligen
Isarkreisregierung.

Während seiner Praxis entschied er sich, als ihm von
Gärtner die Bauführung am M a x J o s e p h - S t i f t e i n
München übertragen ward, desinitiv für das Hochbaufach
und führte nun für den Baukunstausschuß vielfache Arbeiten
aus, hierunter die Details für die Herstellung des Kuppel-
gewölbes im Kreuzschiffe des regensburger Domes .
I m Jahre 1840 wurde v. S t e n g e l funktionirender, 1841
wirklicher Baukondulteur der Bauinspektion München I I ,
1844 funktionirender, 1848 wirklicher Civilbau-Inspektor bei
der Kreisregierung in A u g s b u r g , endlich 1858 Kreisbau-
beamtet daselbst, welche Stelle er bis zum 1. April 1872

*) Entstammend dem 7. Zweig der älteren, freihen-lichen Linie in
Bayern; s. Lang's Adelsbuch 1315 p. 244. .
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inne hatte. Während dieser langen Zeit entstanden nach
seinen Plänen und theils anch unter seiner Leitung viele
Staats-, Gemeinde- und Stiftungsbauten. Großen Antheil
hatte er an der Restauration des D o m e s i n A u g s b u r g ,
die ihm Veranlassung gab, behufs Vorstudien in der damals
noch wenig gepflegten Gothik eine größere Reise an den Rhein
und nach Schwaben (Ulm, Straßburg, Köln) zu machen. Es
ist klar, daß ein Mann begeistert für die Kunst wie Baron
S t e n g e l auch hohes Interesse für die Kunstüberreste und
Denkmäler alter Zeiten haben mußte und geben die Annalen
des augsburger historischen Vereines von seinem Forschereifer
beredtes Zeugniß (Funde von Gersthofen, Westcnhofen und in
Augsburg). Den Schluß seiner Thätigkeit in Augsburg bildete
die Herstellung eines musterhaften, bei der Ausstellung der
deutschen Architekten- und Ingenieur-Vereine zu Berlin im
Jahre 1874 gerechtes Aufsehen erweckenden Projektes für die
I r r e n p f l e g e - A n s t a l t i n K a u f b e u r e n . Den Bau der
genannten Anstalt leitete F r Hr. v. S t e n g e l zuletzt von Re-
gensburg aus, wohin er im Jahre 1872 als Reg ie r n n g s -
und K r eis b a u r a t h befördert worden war. M i t seinem
Eintritte in die Oberpfalz entwickelte sich in diesem Kreise
eine besonders rege Bauthätigkeit im Staats-, Stiftungs- und
Kommunalbauwesen. Zahlreiche Neu- und Umbauten, alle
nach v. S t e n g e l ' s eigenen Entwürfen entstanden.*) Diese
rastlose Thätigkeit, welche Seine Majestät der König durch
Verleihung des Ritterkreuzes I. Classe vom hl. Michael an
F r h r n . v. S t e n g e l belohnte, bekundet sich auch in den drei

^) Wir nennen nur: E r w e i t e r u n g s b a u t e n : im Zuchthause zu
Amberg, in der Gefangenenanstalt zu Sulzbach; N e u b a u t e n : Amts-
gericht und Gefängnißgebäude in Cham, Obervichtach, Bohenstrauß;
Bezirksamlsgebäude zu Parsberg; Kirchen in Aufkirchen, Hofdorf, Pyr«
bäum; Chorvikarhaus dahier; Pfürrh'öfe in Hemau und Thundorf;
Oberförster- und Forsthäufer in Painten, Flossenbürg, Pullenried, Etzen-
richt, Mitterlangau, Etzgersried, Grafenkirchen. Tar'ölden; Schnlhaus in
Walderbach; Krankenhäuser in Cham und Falkenstein.
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zroßen Projekten, dcr Leh re rb i l dungs -Ans ta l t i n A m -
berg, deren Bau Baron S t e n g e l unter eigener Leitung
ausführte, der Kre is taubs tummen-Ans ta l t in Regens-
burg und der K r e i s - I r r e n a n s t a l t K a r t h a ^ u s - P r ü l l ;
letzteren großen Erweiterungsbau leitete er gleichfalls selbst,
sollte aber leider dessen Vollendung nicht mehr erleben.

Bei seinen großartigen Leistungen als ausübender Staats-
baubeamter war für Baron S tenge l selbstverständlich die
Bearbeitung umfangreicher historischer Abhandlungen nicht
möglich; man würde aber falsch urtheilen, wenn man glauben
wollte, daß er deßhalb den historischen Forschungen untreu
geworden wäre. Besonders beachtcnswerth ist, daß derselbe
nie sich durch eine ausschließliche Vorliebe für irgend eine
Ieitepoche einseitig leiten ließ, sondern daß er dem künstlerischen
Werthe, gleichgültig welchem Baustyle der Gegenstand ange-
hörte, allein Rechnung trug. Daher auch seine große
Ent rüs tung über die i n der Neuzei t so häuf ig über-
Hand genommene Rest a u r a t i o n s - M a n i e , bei der of t
die künstlerisch wer thvo l l s ten A l t e r t h ü m e r ve r -
schwinden, einem Gebahren, welchem er stets m i t
größter Entschiedenheit entgegentrat .

Eine Erkältung, die sich Baron S t e n g e l in Karthaus-
Prüll zuzog und welche den rastlosen Mann nicht hinderte,
obwohl sich unwohl fühlend, dennoch eine Dienstesreise nach
Neustadt an der Wa ldnab anzutreten, sollte leider die
Veranlassung seines am 9. Mai daselbst erfolgten Todes sein.

M i t ihm starb ein Künstler der Gärtner'schen Schule, ein
Edelmann in des Wortes vollster Bedeutung, ein treuer Fa-
milienvater, ein unermüdlich thätiger Staatsbeamter, ein
Architekt, der bei aller idealen Kunstanfchauung die richtige
Realisirung der Ausführung bei allen seinen Bauten nie aus
dem Auge verlor. Ehre seinem Andenken!
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Josepy Uesserl,
und Mnner m Windischeschenbach.

s 1882, 1. November.

Geboren 22. Februar 1804 zu Schwandorf, trat er nach
mit bestem Erfolge vollendeten Studien in das Klerikalseminar
zu Regensburg und wurde am 22. Juni 182? zum Priester
ordinirt.

Wir finden ihn stets in der Seelsorge thätig, zuerst als
Cooperator in Allersburg, dann (1829) in Leonberg (Dek.
Schwandorf), dann (1833) in Schwattdorf selbst, im Jahre 1834
als lV. Dompfarr-Cooperator in Regensburg, als welcher er
besonders durch seine Predigten wirkte und zugleich seine Liebe
zu archivalisch-hiftorischen Studien entfaltete. I m Jahre 1836
ward er Beneftciat auf dem Kreuzberge bei Schwandorf, 1838
Pfarrer in Mchldorf, 1844 in Wtndischeschenbach.

Obwohl seit dieser Zeit immer etwas leidend, so daß er
jährlich Urlaub nöthig hatte, und durch Unglücksfälle (z. B.
Hagelschlag, Brandunglück in Windischeschenbach) heimgesucht,
war er doch unermüdlich thätig, zugleich als Distrikts-Schul-
Inspettor und — lange Jahre — als hervorragendes Land-
raths-Mitglied, und hat auch durch literarische Arbeiten, ins-
besondere die „Geschichte seiner Vaterstadt Schwandorf" (gegen
Prof. Hubmann) sich verdient gemacht. '

Das ihm verliehene Canonikat bei S t . Johann in Re-
gensburg (1867) nahm er nicht än, feierte 187? als noch
rüstiger Greis sein Priefterjubiläum, unternahm im gleichen
Jahre eine Romreise, l i t t aber zuletzt an einem hartnäckigen
Magenübel, von welchem ihn ein Schlaganfall in der Nacht
vom 1. — 2 . November 1882 befreite, k. I. ?.
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